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Wollten Sie das wirklich schon immer wissen? 

(1) Deutschland - ein Sanierungsfall? 
Sanierungsbedürftig sind jedenfalls die Kassen der öffentlichen Hand und der Arbeit-
nehmer, wie die reale (preisbereinigte) Entwicklung von 2001 bis 2005 zeigt (Kap. 1 der Stu-
die): 
• Das Volkseinkommen ist real um 81 Mrd. € gestiegen, plus 5%, die insgesamt 

darauf bezahlten Steuern und Sozialabgaben hingegen sind um 46 Mrd. € ge-
senkt worden, minus 9%. 

• Die Bruttolohnsumme wurde real um 25 Mrd. € gesenkt, minus 2%, die darauf 
bezahlten Steuern und Sozialabgaben wurden noch etwas stärker um 30 Mrd. € 
gesenkt, minus 7%. 

• Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen stiegen hingegen real um 106 
Mrd. €, plus 25%, während die darauf tatsächlich bezahlten Steuern um 16 Mrd. 
€ gesenkt wurden, minus 13%.  

• Die gesamte staatliche Verschuldung stieg um 280 Mrd. €, das private Geldvermö-
gen um 525 Mrd. € - nicht die deutsche Bevölkerung verarmt, sondern der deut-
sche Staat. 

(2) Deutschland - ein Hochsteuerland für 
Unternehmens- und Vermögenseinkommen? 

Der in Deutschland tatsächlich bezahlte Steuersatz auf Unternehmens- & Vermö-
genseinkommen, der in den Jahren 1965 bis 1985 im Mittel bei 35% lag, betrug im 
Jahr 2000 noch 28% und wurde bis 2005 auf 19% gesenkt. Gemäß EU-Angaben hatte 
Deutschland (neben Griechenland) in 2004 die niedrigste tatsächlich bezahlte Steuerbelas-
tung in den EU15-Ländern und seit 1995 (neben Österreich) als einziges EU15-Land eine 
Senkung dieser Belastung. Die infolge dieser Steuersenkungen fehlenden Steuerein-
nahmen sind eine der Ursachen für die hohe Defizitquote und die Finanzierungsprob-
leme der öffentlichen Hand in Deutschland. (Kap. 2.1) 
Zwar sind in Deutschland für Kapitalgesellschaften die nominalen Steuersätze im 
europäischen Vergleich hoch: zwischen 32% und 40% (je nach örtlichem Hebesatz der Gewer-
besteuer). Die tatsächlich bezahlte Ertragssteuerbelastung (ohne Grundsteuer etc.) der Kapi-
talgesellschaften in Deutschland betrug in 2000 rund 24%, sank in 2001 durch die 
Unternehmenssteuerreform drastisch auf 10% und stieg bis 2005 wieder auf 16%. 
Hätten die deutschen Kapitalgesellschaften den so vielfach gepriesenen slowakischen 
Unternehmenssteuersatz von nur 19% tatsächlich bezahlt, so wären dem deutschen 
Fiskus in 2005 immerhin rund 8 Mrd. € mehr zugeflossen. (Kap. 2.2) 
(3) Wie viel Steuern zahlen DAX30-Unternehmen? 
Eine detaillierte Auswertung der Geschäftsberichte aller DAX30-Unternehmen ergibt 
eine breite Streuung der tatsächlich bezahlten Steuerbelastung zwischen 10% (Lufthansa, 
E.ON, vgl. Tabelle 11.2b) und 40% (BASF, SAP). Die Bruttozinszahlung vieler dieser Unter-
nehmen zeigt, dass bei nur noch hälftigem steuerlichem Abzug der Schuldzinsen das 
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Steueraufkommen um mehr als ein Zehntel erhöht würde, gegenüber der durch die 
geplanten Steuersatzsenkung bedingten Verringerung von rund einem Viertel. (Kap. 3) 
Die DAX30-Unternehmen wiesen von 2003 bis 2005 insgesamt ein Ergebnis vor 
Steuern von 174 Mrd. € aus, trotzdem sank der von ihnen ausgewiesene steuerliche 
Verlustvortrag nur von 100 Mrd. € auf 94 Mrd. € (Kap. 11) 
(4) Warum ergibt die tatsächliche Steuerzahlung von 

Kapitalgesellschaften nur knapp die Hälfte des nominalen Steuersatzes? 
Wesentliche Ursachen für das geringe Steueraufkommen sind: 
• volle steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen in Deutschland, obwohl die 

korrespondierenden Erträge in Deutschland steuerfrei sind; 
• völlige Steuerfreistellung von Veräußerungserträgen; 
• dauerhaft mögliche Steuerfreistellung von Erträgen (´stille Reserven´); 
• zeitlich unbeschränkte Verlustverrechnung aus früheren Jahren und unbeschränkte 

Querverrechnung von Verlusten zwischen verbundenen Unternehmen (´Organschaft´); 
• voller steuerlicher Abzug von Schuldzinsen, Leasingzahlungen, Lizenzgebühren 

etc. – eine Einladung zum Steuerminimieren durch Herausziehen des Eigenkapitals 
und zu übermäßiger Fremdfinanzierung. 

Der Rückgang des tatsächlich bezahlten Steuersatzes der Kapitalgesellschaften von 
rund 24% in 2000 auf 16% in 2005 ist nur zu einem kleineren Teil auf die Steuersatz-
senkung der Unternehmenssteuerreform 2001 zurückzuführen, weit mehr dagegen 
haben die verstärkte Nutzung der globalen Vermeidungsstrategien zur Steuerreduzie-
rung beigetragen. (Kap. 4) 
(5) Wird Arbeitsplatzzerstörung in Deutschland steuerlich subventioniert? 
Das deutsche Steuersystem benachteiligt (Kap. 5): 
• Investitionen in Deutschland gegenüber Investitionen im Ausland, 
• Realinvestitionen in Produktionsanlagen gegenüber Finanzinvestitionen in Beteili-

gungen, obwohl Finanzkapitalknappheit wirklich nicht das Problem deutscher Un-
ternehmen ist; 

• Eigenkapitaleinsatz gegenüber Fremdkapitalaufnahme; 
• einheimische, insbesondere mittelständische Investoren gegenüber dem globalen 

Finanzkapital. 
Im wirtschaftlichen Ergebnis wird damit der Export von Arbeitsplätzen steuerlich 
begünstigt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland steuerlich diskrimi-
niert. Das deutsche Steuersystem wirkt derzeit geradezu als Einladung an internatio-
nale Finanzinvestoren, innovative und profitable, insbesondere auch eigentümerge-
führte Unternehmen aufzukaufen und ihnen den Kaufpreis aufzuhalsen: Die Trans-
formation dieser Betriebe in die Manövriermasse globaler Finanz- und Steuerstrate-
gen wird steuerlich prämiert.  
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(6) Alle laufenden Kapitalerträge besteuern – aber wie? 
Anstelle der weitgehend gestaltbaren Bemessungsgrundlage ´zu versteuernder Ge-
winn´ muss als korrektes Maß des Unternehmensertrags das gesamte ´Kapitalentgelt´ 
der Besteuerung im Betrieb zugrunde gelegt werden: (Kap. 6) 
• Besteuert wird - wie bisher - der Gewinn, also das Entgelt für die Nutzung von Ei-

genkapital, das der Eigentümer zur Verfügung stellt; 
• zukünftig aber auch Schuldzinsen und die in Mieten, Leasingraten und Lizenzge-

bühren enthaltenen Zinsanteile, also das Entgelt für die Nutzung von Fremdkapital, 
das Banken und andere Kreditgeber zur Verfügung stellen. 

(7) Alle Wertsteigerungen besteuern – aber wie? 
Das deutsche Steuersystem begünstigt, entgegen wirtschaftlicher Vernunft, Passivität 
(Werte verwalten) gegenüber Aktivität (Werte erwirtschaften). Derzeit werden nämlich Wertstei-
gerungen, wenn überhaupt, nur bei Verkauf des Vermögensgegenstandes (z.B. Immobilie) 
besteuert: Nur wer sich wirtschaftlich bewegt, zahlt Steuern. Durch die Besteuerung 
auch der nicht realisierten Wertsteigerungen würde diese wirtschaftliche Blockade 
beendet.  
Dauerhafte Wertsteigerungen ergeben sich vor allem im Immobilienvermögen, ihre 
Nichtbesteuerung bewirkt u.a. die künstliche Verknappung von Bauland und Miet-
steigerungen. Eine schrittweise Annäherung der Buchwerte an die Verkehrswerte 
würde ein erhebliches Steuermehraufkommen erbringen, das im Gegenzug zur Ver-
besserung der Abschreibungsbedingungen verwendet werden könnte: wer Wertstei-
gerungen hat, muss dann - unabhängig von der Realisierung - Steuern zahlen, wer in 
Deutschland investiert, bekommt dann Steuern zurück: ein echtes Programm für 
Wachstum und Beschäftigung. (Kap. 7) 
(8) Unternehmenssteuerreform 2008 -  

was wollen Bundesregierung, Länder und Kommunen? 
Die im internationalen Vergleich hohen nominalen Steuersätze für Kapitalgesell-
schaften sollen auf unter 30% gesenkt werden bei Vergleichmäßigung und zeitlicher 
Verstetigung der tatsächlich bezahlten Steuerbelastungen. Zudem soll die steuerliche 
Subventionierung des Arbeitsplatzexports und des Ausschlachtens profitabler deut-
scher Unternehmen reduziert werden. Deshalb wollen Bundesregierung, viele Länder 
und die Kommunen die steuerliche Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen und Zinsantei-
len generell begrenzen, einige Länder nur bei übermäßig hohen Schuldzinsen. Diese 
Vorschläge werden in drei Reformmodellen dargestellt und beurteilt. (Kap. 8)  
(9) Reformmodelle – was ändert sich für die Unternehmen? 
Detaillierte Modellrechnungen für typische kleine, mittlere und große Kapitalgesell-
schaften mit unterschiedlicher Eigenkapitalausstattung und Ertragslage zeigen die 
jeweilige Wirkung der Reformmodelle auf Steuerlast und Eigenkapitalrendite (Kap. 9): 
• Kleine, verschuldete Unternehmen werden nicht in den Ruin getrieben. 
• Die ´Heuschrecken´-Strategie, nämlich Unternehmen aufzukaufen, ihnen den 

Kaufpreis aufzuhalsen und sie schließlich zu zerschlagen, wird steuerlich weit we-
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niger belohnt als bisher, industrielle Investoren werden dadurch wieder wettbe-
werbsfähiger. 

• Steuergetriebene, volkswirtschaftlich unsinnige übermäßige Schuldenfinanzierun-
gen, Betriebsaufspaltungen, Leasingfinanzierung etc. werden steuerlich weniger 
begünstigt. 

Ein großes Plus haben die derzeitigen Vorschläge der Bundesregierung: Durch die 
hälftige Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen 
werden sowohl die steuerliche Subventionierung des Arbeitsplatzexports wie auch 
des Ausschlachtens profitabler deutscher Unternehmen deutlich verringert. Zudem 
können dann durch Sonderregelungen für die Gesellschafterfremdfinanzierungen be-
dingte Benachteiligungen des deutschen Mittelstands beendet werden wie auch die 
durch Sonderregelungen des deutschen Außensteuergesetzes bedingte Benachteili-
gungen von in Deutschland ansässigen Holdinggesellschaften.  
(10) Was kosten die Regierungsvorschläge und was könnten sie bringen? 
Den dauerhafte Minderungen des Steueraufkommens von rund 18 Mrd. € pro Jahr 
durch die Steuersatzsenkungen stehen bei hälftiger Begrenzung des steuerlichen Ab-
zugs der Fremdfinanzierungsaufwendungen dauerhafte Erhöhungen von rund 11,5 
Mrd. € pro Jahr gegenüber, ein Aufkommensdefizit von gut 6 Mrd. € pro Jahr: (Kap. 
10) 
• Wird der Abzug der Fremdfinanzierungsaufwendungen nicht zur Hälfte begrenzt, 

sondern nur zu einem Viertel, so ist mit einem erhöhten Aufkommensdefizit von 
knapp 9 Mrd. € pro Jahr zu rechnen,  

• Werden, wie von Bayern vorgeschlagen, nur Mindestgrenzen statt der derzeitigen 
hälftigen Zurechnung der Dauerschuldzinsen bei der Gewerbesteuer eingeführt, so 
führt dies sogar zu einem noch höheren Aufkommensdefizit von über 11 Mrd. € 
pro Jahr. 

Diese Minderungen der Steuereinnahmen werden sich noch vergrößern, wenn für 
private Kapitaleinkünfte eine pauschale Abgeltungssteuer von 25% eingeführt wird 
anstelle der Versteuerung mit dem individuellen Einkommensteuersatz von bis zu 
42%, wofür die Bundesregierung ein Minderaufkommen von 3 Mrd. € pro Jahr ab-
schätzt, und um mindestens eine weitere Mrd. € durch die geplante Erbschaftssteuer-
freistellung von Betriebsvermögen. 
Besonders bedenklich ist die geplante weitere Verschlechterung der Abschreibungs-
bedingungen: statt die einzig europarechtlich unbedenkliche Form der Begünstigung 
von produktiven und Arbeit schaffenden Inlandsinvestitionen zu nutzen, will die 
Bundesregierung die durch die Steuersatzsenkungen erwarteten Steuerlöcher durch 
verminderte Abschreibungssätze füllen, unter Inkaufnahme entsprechender Steuer-
minderzahlungen in späteren Jahren.  
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Problem Vorschlag zur Behebung Steuern
 [Mrd. €]

Kap.nr. 
im Buch

Nominaler Steuersatz für 
Kapitalgesellschaften liegt deutlich über 
dem international üblichen Niveau

ja, durch Senkung des nominalen 
Körperschaftsteuersatzes von 25% 
auf 12,5%

netto 
-8,5

8.1, 
8.4(1), 
10.1(1)

Tatsächlich von Kapitalgesellschaften 
bezahlte Steuerbelastung liegt mit 16% 
deutlich unter dem international üblichen 
Niveau

nein, im Gegenteil, weitere 
Absenkung von 16% auf ca. 14% 
geplant bei geplantem 
Aufkommensverlust von 5 Mrd. € 

2.2, 
8.4(1)

Unbegrenzte Verrechnung von Gewinnen 
und Verlusten durch steuerliche 
Organschaften

nein, kein Vorschlag 4.1

Pauschalisierung der Anrechnung der 
Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuerschuld 

nein, erhöhte Pauschalierung des 
Anrechnungsfaktors von "1,8" auf 
"3,8".

netto
-1,5

8.4(3), 
10.1(3)

Benachteiligung des Mittelstands durch 
Beschränkung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen nur 
bei Gesellschafterdarlehen

4.4, 8.4, 
9.3

Benachteiligung von in Deutschland 
ansässigen Holdings durch das 
Außensteuergesetz

5.3, 9.3

Steuerliche Subventionierung des Exports 
von Arbeitsplätzen
Steuerliche Subventionierung des 
Ausschlachtens profitabler deutscher 
Unternehmen (´Heuschreckeneffekt´)

Mangelnde Investitionskraft von 
kleineren Personenunternehmen

ja, durch Einführung einer neuen 
Investitionsrücklage

-1 bis -
3?

8.4(5), 

Seit 2001 Verschlechterung von 
Abschreibungsbedingungen

nein, im Gegenteil, degressive 
Abschreibung soll reduziert oder 
gar abgeschafft werden

2,5 
bis 5

8.4(6)

Besteuerung von unbesteuerten Erträgen 
(´stille Reserven´) im Unternehmen

nein, kein Vorschlag 7.3, 
8.4(6)

Unbefriedigende Datenlage bei 
Steuerstatistiken für Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

nein, Gesetzesvorlage in 6/2006 
zwar eingebracht, aber sofort 
wieder zurückgezogen

(8.2)

Summe -6

Regierungsvorschläge: erfüllte und unerfüllte Reformanforderungen 

zu den jeweiligen Steueraufkommenswirkungen siehe Tab. 10.1 im Buch

ja, deutliche Verringerung durch 
hälftige Beschränkung des 
steuerlichen Abzugs aller 
Fremdfinanzierungsaufwendungen  

möglich, da bei hälftiger 
Beschränkung des steuerlichen 
Abzugs aller Fremdfinanzierungs-
aufwendungen die entsprechenden 
Sondervorschriften aufgehoben 
werden könnten

5.1, 5.2, 
8.4(2), 
9.3, 
10.1(2)

5
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Wird letztlich - wie 2001 - die politisch einfach durchsetzbare, aber wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitisch verhängnisvolle Kombination von Steuersatzsenkungen und 
Abschreibungsverschlechterungen wiederholt? Die Unternehmenssteuerreform 2001 
senkte den Körperschaftsteuersatz von 50% auf 40% für alle Kapitalgesellschaften 
und reduzierte die degressive Abschreibung von 30% auf 20%: Eine dauerhafte Ent-
lastung durch Steuersatzsenkungen wurde also kassenmäßig gegenfinanziert durch 
ein Vorziehen von Steuereinnahmen. Ergebnis: Die Steuerzahlung der Kapitalgesell-
schaften lag 2005 immer noch unter dem Niveau von 2000, obwohl ihre Gewinne 
seitdem um ein Drittel gestiegen sind.  
Zu welchen Schlussfolgerungen wird die Bund-Länder-Arbeitsgruppe letztlich kom-
men, und welche Richtung werden die politischen Entscheidungsträger einschlagen? 
Es steht zu hoffen, dass der politische Kompromiss nicht die Schwächen der einzel-
nen Modelle addiert, sondern ihre Stärken.  
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1 Deutschland: Ein Sanierungsfall? 
Viele Missstände lasten auf Deutschland, mehr noch als auf seinen strukturell ähnli-
chen großen westeuropäischen Nachbarländern: 
• hohe Arbeitslosigkeit, 
• Abwanderung von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben in Niedriglohn- und 

Niedrigsteuerländer, 
• mangelnde Investitionskraft der öffentlichen Hand, 
• steigende Beitragssätze bei der gesetzlichen Sozialversicherung trotz konstanter 

(kaufkraftbereinigter) Ausgaben, da die Bemessungsgrundlage, nämlich die Summe der 
Löhne der Beitragspflichtigen, seit Jahren noch stärker sinkt1, 

• wachsende Schere zwischen Reichen und Armen2. 
Ist Deutschland deshalb, wie Bundeskanzlerin Merkel u.a. Anfang Mai 2006 im Bun-
destag meinte, ein Sanierungsfall, und wo müsste bei der Sanierung angesetzt wer-
den? 

1.1 Die Finanzierungsprobleme der öffentlichen Hand 
sind nicht konjunkturbedingt, sondern selbst verschuldet 

Sanierungsbedürftig sind jedenfalls die Kassen der öffentlichen Hand und der Arbeit-
nehmer, wie die preisbereinigte Entwicklung seit 2001 zeigt; die entscheidenden Zah-
len aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und aus der amtlichen Steuersta-
tistik sowie die Preisbereinigung sind in der Tabelle 13.6 im Anhang zusammenge-
stellt: 
• Das Volkseinkommen ist real um 81 Mrd. € gestiegen, plus 5%, die insgesamt 

darauf bezahlten Steuern und Sozialabgaben hingegen sind um 46 Mrd. € ge-
senkt worden, minus 9%. 

• Die Bruttolohnsumme wurde real um 25 Mrd. € gesenkt, minus 2%, die darauf 
bezahlten Steuern und Sozialabgaben wurden noch etwas stärker um 30 Mrd. € 
gesenkt, minus 7%. 

• Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen stiegen hingegen real um 106 
Mrd. €, plus 25%, während die darauf tatsächlich bezahlten Steuern um 16 Mrd. 
€ gesenkt wurden, minus 13%.  

Entsprechend nahmen die Finanzierungsprobleme der öffentlichen Haushalte weiter 
zu, obwohl die Wirtschaft weiter gewachsen ist: privater Reichtum und öffentliche 
Armut. Diese Entwicklung wird an folgenden Kenngrößen besonders deutlich sicht-
bar: 

• Die jährliche Neuverschuldung des Staates (inkl. Sozialversicherung) stieg von 56 Mrd. € 
in 2001 über 80 Mrd. € in 2004 auf immer noch 71 Mrd. € in 20053, d.h. von 2,7% 

                                           
1 Einnahmen wie Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung sind insbesondere seit 2001 auch weniger stark gestie-
gen als das Bruttosozialprodukt, doch das konnte den Schwund der Pflichtbeiträge nicht kompensieren, da der Anteil 
der Löhne am Volkseinkommen wie am Bruttosozialprodukt insbesondere seit 2004 drastisch sinkt. 
2 Vgl. etwa DIW (2006). 
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über 3,5% auf 3,2% des Bruttoinlandprodukts4. Auch in 2006 soll die Maastricht-
grenze von 3% des Bruttoinlandprodukts nur knapp unterschritten werden, erst in 
2007 soll durch die massive Mehrwertsteuererhöhung das Defizit nachhaltig unter 
3% liegen.  

• Die Bruttoinvestitionen der öffentlichen Hand sanken bei staatlichen Gesamtaus-
gaben von rund 1.000 Mrd. € von 36 Mrd. € in 2001 auf 28 Mrd. € in 2005. Die 
deutsche staatliche Investitionsquote liegt mit nur noch 1,2% deutlich unter den 
entsprechenden Quoten anderer westlicher Industrienationen – im EU-Durchschnitt 
beträgt sie 2,5%.  

• Die gesamte staatliche Verschuldung stieg von 592 Mrd. € in 1991 über 1.242 
Mrd. € in 20015 auf 1.521 Mrd. € in 2005; gleichzeitig erhöhte sich das private 
Netto-Geldvermögen6 von rund 1.190 Mrd. € über 2.167 Mrd. € auf 2.691 Mrd. €. 
Nicht die deutsche Bevölkerung verarmt, sondern der deutsche Staat: Der von 
1991 bis 2005 um über 900 Mrd. € erhöhten Staatsverschuldung steht ein um 1.500 
Mrd. € gestiegenes privates Geldvermögen gegenüber.  

Die durch die falsche Steuer- und Finanzpolitik selbst verursachten Finanzierungs-
probleme der öffentlichen Haushalte, die bisher durch den Verkauf staatlichen Ver-
mögens kaschiert wurden, führen immer stärker zu Einsparungen bei den normalen 
Lohnempfängern7 und geringerer Förderung von Investitionen in Deutschland8. 

1.2 Reine Steuersatzsenkungen sind kontraproduktiv 
Der Anteil investiver Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden ist mangels Ein-
nahmen seit 2001 Jahr für Jahr zurückgefahren worden. Die von der Regierung mit 
voller Unterstützung der Opposition seit Ende der 1990er Jahre durchgesetzten drasti-
schen Senkungen der nominalen Steuersätze, mehr noch die in Kap. 4 und 5 im De-
tail beschriebenen enormen zusätzlichen Steuergestaltungsmöglichkeiten, haben diese 
Probleme nicht gelöst, sondern verschärft. Sie zeugen aber von einem tiefen Glauben 
an das Dogma: “Senkt die Steuern für die Reichen und die Konzerne in Deutschland, 
dann erhöhen sie im Inland ihre Investitionen, dann steigt die Konjunktur, Arbeitslo-
sigkeit und Staatsdefizit sinken, und alles wird gut.“ Für eine geschlossene Volks-
wirtschaft mag diese Erwartung nicht gänzlich verfehlt sein, in einer globalen Öko-
nomie ist sie ohne jede Begründung und von der Wirklichkeit drastisch widerlegt: 
Die eingesparten Steuermilliarden werden bei Banken angelegt oder sie fließen als 
Investitionen überwiegend dorthin, wo wachsende Märkte und niedrige Löhne die 
relativ höchste Rendite erwarten lassen. 
                                                                                                                                            
3 Vgl. destatis (2006b), Tabelle 3.4.3.3. 
4 Das Bruttoinlandsprodukt betrug 2005 rund 2.246 Mrd. €, vgl. destatis (2006b), S. 31, Tabelle 2.1.2. 
5 destatis (2006a), S. 18: Umrechnung des Schuldenstands der Finanzstatistik in den Schuldenstand nach dem Maast-
richt-Vertrag. 
6 Bundesbank (2005), S. 27: Angegeben ist das Geldvermögen abzgl. Verbindlichkeiten. 
7 Vgl. die so genannte ´Koch-Steinbrück-Liste´ aus dem Jahre 2004 (die Grundlage der Einsparvorschläge der Großen 
Koalition ist), auf deren Grundlage z.B. Reduzierungen der Pendler- und Arbeitnehmerpauschale und Abschaffung der 
Abgabenfreiheit von Nacht- und Feiertagszuschlägen unter dem Sympathie weckenden Schlagwort ´Subventionsabbau´ 
im Jahr 2005 beschlossen wurden. 
8 z.B. durch Reduzierungen bei Eigenheimzulage und Abschreibungssätzen. 
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Zur Gegenfinanzierung der Steuersatzsenkungen wurden in den letzten Jahren die 
steuerlichen Abschreibungsbedingungen für Investitionen laufend verschlechtert. Da-
durch werden ausschließlich Investoren, die in Deutschland investieren wollen, 
schlechter gestellt. Jeder Wirtschaftsaufschwung beginnt mit einer deutlichen Erhö-
hung der Bauinvestitionen. Diese Abschreibungsverschlechterungen haben wesent-
lich zu der derzeit so beklagten Investitionszurückhaltung im Baubereich beigetragen 
und damit den Wirtschaftsaufschwung beeinträchtigt.  
Die neue Bundesregierung hat als steuerliches Sofortprogramm zum 1.1.2006 die 
Abschreibungsbedingungen im Wohnbau weiter von 4% auf 2% pro Jahr verschlech-
tert und die Investitionszulage für Eigenheiminvestoren gestrichen. Eine Verschlech-
terung der Abschreibungssätze bedeutet ja nur ein Vorziehen von Steuereinnahmen, 
die dann eben später fehlen. Die durch diese Maßnahmen induzierten niedrigeren In-
vestitionen führen zu weniger Arbeitsplätzen und insgesamt also zu niedrigeren Steu-
ereinnahmen. Zumindest wurde seit 2006 die degressive Abschreibung von 20% wie-
der, wie bis zur Unternehmenssteuerreform 2001 üblich, auf 30% angehoben, doch 
soll diese richtige Maßnahme bis 2008 befristet sein.  
Der drastische Rückgang des Gewerbesteueraufkommens als eine weitere Folge der 
Unternehmenssteuerreform ab 2001 und der gescheiterten Gemeindefinanzreform in 
2003 ließ die meisten Städte weiter verarmen und hat die dringend benötigte Erneue-
rung der kommunalen Infrastruktur und entsprechende Aufträge an das regionale 
Gewerbe nachhaltig verhindert.  
Wurde also seit 2001 durch einige gegen den Rat vieler Experten getroffene Ent-
scheidungen die Finanzkraft der öffentlichen Hand nachhaltig geschwächt, so ist 
zugleich die tatsächlich bezahlte Steuerlast noch ungleichmäßiger auf die Unterneh-
men verteilt worden, wie die Analyse im folgenden Kapitel 2 detailliert herausarbei-
tet: Während es vielen, vor allem global agierenden Unternehmen gelingt, auch bei 
sehr guter Ertragslage ihre Steuerlast ganz legal auf weit weniger als die Hälfte der 
des nominalen, also gesetzlich vorgesehenen Steuersatzes zu drücken, zahlen andere 
Unternehmen nahezu voll diesen Steuersatz von rund 39% (Körperschaft- plus Gewerbesteuer), 
Einzelunternehmer sogar bis zu 42%. Diese offensichtliche Ungleichheit, die vor al-
lem regional operierende und mittelständische Unternehmen benachteiligt, müsste 
dringend wieder – europakonform – verringert werden.  
Schließlich wirkt die derzeitige Gesetzeslage im deutschen Steuerrecht geradezu als 
Einladung für internationale Finanzgesellschaften, gut gehende inländische Unter-
nehmen aufzukaufen, ihnen den Kaufpreis aufzuhalsen und sie schließlich zu zer-
schlagen9. In jedem Fall subventioniert das deutsche Steuersystem den Export von 
Arbeitsplätzen ins Ausland10.  
Alle diese Fehlentwicklungen müssten durch eine Unternehmenssteuerreform zumin-
dest erschwert und damit weniger lukrativ gemacht werden – hier jedenfalls besteht 
Sanierungsbedarf. 

                                           
9 Vgl. Kap. 5.2 mit einem konkreten Beispiel. 
10 Vgl. Kap. 5.1. 
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Teil A : Bestandsaufnahme und Analyse 
In diesem ersten Hauptteil der Untersuchung werden für alle Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen und separat für die Einkommen der Kapitalgesellschaften die 
tatsächlich bezahlten steuerlichen Belastungen von 1998 bis 2005 erhoben und disku-
tiert (Kap. 2). Für die DAX30-Unternehmen wird die Steuerbelastung und die Entwick-
lung des Fremdkapitalanteils als Indiz für steuergetriebene Finanzierungsmodelle aus 
den veröffentlichten Geschäftsberichten entnommen und analysiert (Kap. 3). Anschlie-
ßend werden die für das Auseinanderklaffen der gesetzlichen und der tatsächlich be-
zahlten Steuersätze verantwortlichen Fehlentwicklungen der deutschen Unterneh-
mensbesteuerung aufgezeigt, unter besonderer Berücksichtigung der bisher unver-
steuerten Erträge (so genannte ´stille Reserven´).  
Kap. 2 enthält also eine Betrachtung von oben nach unten (´top down´): Hierfür werden 
gesamtwirtschaftliche Daten soweit disaggregiert, dass etwa die aus der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung bekannte Kategorie ´Unternehmensgewinne und Ein-
kommen aus selbständiger Tätigkeit´ aufgeteilt werden kann auf die in der Steuersta-
tistik verwendeten Kategorien ´Kapitalgesellschaften´ zum einen, auf ´Personen-
gesellschaften und Selbständige´ zum anderen. Die in diesen beiden Kategorien be-
zahlten Steuern können so mit den jeweiligen Einkommen, auch in der zeitlichen 
Entwicklung, verglichen werden.  
Zum anderen wird in Kap. 3 eine Betrachtung von unten nach oben (´bottom up´) vorge-
stellt: Als aufschlussreiche einzelwirtschaftliche Datenquelle dienen dabei die Ge-
schäftsberichte der DAX30-Unternehmen, also der 30 großen Aktiengesellschaften, 
die als typische Vertreter der wichtigsten Branchen angesehen werden. Aus den Ge-
schäftsberichten werden die für wirtschaftliches Ergebnis und Steuerzahlung charak-
teristischen Daten entnommen, so wie die Unternehmen sie der Öffentlichkeit präsen-
tieren11. Schließlich veröffentlicht die Deutsche Bundesbank jährlich einen Bericht zu 
Unternehmenszahlen12 für ausgewählte Bereiche der deutschen Wirtschaft, der in ge-
wisser Weise eine Zwischenstellung zwischen ´top down´ (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung) und ´bottom up´ (DAX30-Geschäftsberichte) einnimmt. Die vergleichende Analyse die-
ser Quellen ermöglicht eine realistische Abschätzung der tatsächlichen Verhältnisse 
von Ertrag und Steuerzahlung der Kapitalgesellschaften und bestätigt, dass viele er-
folgreiche Unternehmen ganz legal ´Steuergestaltungen´ vornehmen können, so dass 
ein Auseinanderklaffen von Wirtschaftswachstum und Steueraufkommen aus Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen resultiert.  
In Kap. 4 werden die wichtigsten Beiträge des deutschen Steuerrechts zu dieser Fehl-
entwicklung herausgearbeitet, in Kap. 5 die negativen Auswirkungen auf den deut-
schen Arbeitsmarkt: Steuersubventionen für den Export und die Zerstörung von Ar-
beitsplätzen in Deutschland. 

                                           
11 Deren Struktur und Gestaltung ändert sich teilweise von Jahr zu Jahr. Die international verbindlichen Bilanzierungs-
vorschriften (IFRS bzw. US-GAAP) stellen allerdings sicher, dass jedes Unternehmen die erforderlichen Daten auf 
ausreichend vergleichbarer Grundlage erstellt.  
12 Bundesbank (2006). 
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2 Einkommen und Steuerzahlung 1998 bis 2005 
im europäischen Vergleich 

Viermal Mal in Folge wurde zur Finanzierung des deutschen Staatshaushalts die Neu-
verschuldungsgrenze von 3% des Bruttoinlandsprodukts überschritten, auch 2005 
wird die Nettoneuverschuldung nur knapp unter 3% liegen. Nicht etwa sind die 
Staatsausgaben im engeren Sinne oder die aus Lohnabgaben finanzierten Sozialversi-
cherungsaufwendungen stärker angestiegen als das Bruttosozialprodukt, nein: Die 
Steuereinnahmen aus Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die wegen der Un-
ternehmenssteuerreform 2001 drastisch zurückgingen, liegen auch 2005 noch unter 
dem Stand von 2000, obwohl diese Einkommen von 2000 bis 2005 um über 30% ge-
stiegen sind (vgl. Abb. 2.1a).  
Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung der Wirtschaftsverbände ist Deutschland 
keineswegs ein Hochsteuerland für Unternehmen: Hoch sind im europäischen Ver-
gleich nur die nominalen, also in den Steuertabellen festgelegten Steuersätze auf das 
´zu versteuernde Einkommen´, nämlich für Kapitalgesellschaften je nach Sitzge-
meinde zwischen 32% bis 40%13.  
Eine viel zitierte Untersuchung14 des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) zeigt unter der missverständlichen Bezeichnung „effektiver“ Steuersatz die 
kalkulatorische Belastung von Modellunternehmen, die nicht – wie reale Unterneh-
men – von den vielfältigen Steuerplanungsmöglichkeiten Gebrauch machen und des-
halb annähernd den nominalen Steuersatz bezahlen müssen, Einzelheiten hierzu in 
Kap. 8.1. Die tatsächlich bezahlte Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland 
ist ein Resultat der vielfältigen Steuerplanungsmöglichkeiten und liegt, wie im Fol-
genden genau gezeigt, nur knapp halb so hoch wie der nominale Steuersatz. 
Die tatsächlich bezahlte Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland ist deutlich 
niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern, sie liegt deutlich unter dem 
EU15-Durchschnitt und, wenn überhaupt, nur geringfügig über dem Durchschnitt der 
neuen EU-Mitgliedsstaaten im östlichen Europa. Um Fehlinformationen über die tat-
sächlich bezahlte Steuerlast der Wirtschaft entgegenzutreten, werden in diesem Kapi-
tel15 die tatsächlich bezahlten Steuern erhoben, aufgeteilt auf körperschaftsteuerpflich-
tige Unternehmen (AG, GmbH etc.) und alle übrigen Unternehmen (Personengesellschaften wie 
KG und Einzelunternehmer). Alle in diesem Bericht dargestellten Zahlenangaben stammen 
aus amtlichen Statistiken der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen 
Kommission. Die Methodik der Auswertung dieser Statistiken, vor allem der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und der Steuerstatistiken des Statistischen 

                                           
13 Vgl. Tabelle 9.0, Sp. 1, gesamt. 32% bei Mindesthebesatz von 200%, 38% bei durchschnittlichem Hebesatz von 
400%, 40% bei maximalem Hebesatz von 490%. 
14 Vgl. zu den neuesten Zahlen etwa Spengel/Reister (2006).  
15 In Fortführung früherer Arbeiten, etwa Jarass/Obermair (2005) oder ver.di (2003). 
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Bundesamts wird jeweils in Fußnoten erläutert16. Mittlerweile nutzt auch das Bundes-
finanzministerium diese von den Autoren entwickelte Methode17. 

2.1 Tatsächlich bezahlte Steuerbelastung für 
Unternehmens- & Vermögenseinkommen 

Abbildung 2.1a zeigt die Entwicklung der Unternehmens- & Vermögenseinkommen 
seit 2001. Der untere schwarze Balken gibt die Unternehmensgewinne18 der Kapital-
gesellschaften an (z.B. AG und GmbH), darüber werden die Unternehmensgewinne der 
Personengesellschaften (z.B. KG) und ganz oben der verbleibende Rest (Gewinne der Einzel-
unternehmer, private Kapitalerträge etc.19) dargestellt.  
Unbestritten gab es einige Großunternehmen, die zwischen 2000 und 2002 multimil-
liardenschwere Verluste und Wertberichtigungen zumindest buchmäßig ausgewiesen 
haben (z.B. Deutsche Telekom). Auch sind die Gewinne von Banken & Versicherungen von 
2000 bis 2002 um etwa 10% zurückgegangen, beides vor allem eine Folge der ge-
platzten Spekulationsblase im Telekommunikationsbereich und in der IT-Branche. 
Dennoch sind die Unternehmens- & Vermögenseinkommen in Deutschland von 1998 
bis 2002 leicht, seit 2003 massiv gestiegen; auch für 2006 und 2007 wird mit weiter 
stark steigenden Unternehmensgewinnen gerechnet. 
In Abbildung 2.1b sind die tatsächlich bezahlten Steuern dargestellt. Der schwarze 
Balken zeigt die tatsächlich bezahlten Ertragssteuern der Kapitalgesellschaften (Körper-
schaftsteuer und anteilige Gewerbesteuer). Oberhalb des schwarzen Balkens wird in Abbildung 
2.1b die Summe der nicht auf Löhne entfallenden Einkommensteuer20, der auf die 
Personenunternehmen entfallenden Gewerbesteuer sowie der entsprechenden Kapi-

                                           
16 Eine ausführliche Darstellung der Methodik findet sich in Jarass/Obermair (2002), Kap. 2 und 3 und, speziell zu Un-
ternehmenssteuern, in Jarass/Obermair (2005), Kap. 3.1. 
17 Vgl. Tabelle 8.2 sowie WELT (2006). 
18 Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung macht in destatis (2006), Tabelle 1 Konten der VGR, II.1.2.1 Unterneh-
mensgewinnkonto, Zeile B.4n Angaben zu Unternehmensgewinnen für alle korporierten Unternehmen (in der VGR 
etwas irreführend als „Kapitalgesellschaften“ geführt!), also sowohl korporierte Unternehmen, die körperschaftsteuer-
pflichtig sind (z.B. AG, GmbH) wie auch korporierte Unternehmen, die einkommensteuerpflichtig sind (z.B. KG), da 
all diese Unternehmen bilanzpflichtig sind und damit direkt Daten für die amtliche VGR-Statistik liefern. Die Steuersta-
tistik hingegen, vgl. Abbildung 2.1b, liefert Angaben zum Steueraufkommen aller Körperschaftsteuerpflichtigen einer-
seits und aller Einkommensteuerpflichtigen andererseits. Zur Berechnung der tatsächlich bezahlten Steuerbelastung der 
AG, GmbH etc. (also der Kapitalgesellschaften im gesellschafts- und steuerrechtlichen Sinne) muss deshalb deren An-
teil an den von der VGR angegeben gesamten Unternehmensgewinnen abgeschätzt werden. Das hierfür verwendete, auf 
der Gewerbesteuerstatistik beruhende Verfahren wird in Jarass/Obermair (2005), S. 55 beschrieben. Auf der Basis der 
Gewerbesteuermessbeträge von AG, GmbH und übrigen juristischen Personen geteilt durch diese Summe zzgl. des 
Gewerbesteuermessbetrags der Personengesellschaften (Gewerbesteuer (2001), Tabelle Z1) ergibt sich für 2001 ein 
Anteil von 62% (1998 lag er bei 69%); 2001 war ein Ausnahmejahr. In Übereinstimmung mit den Annahmen von O-
ECD (2005), die auf den Schätzungen des Bundesfinanzministeriums beruhen, wird von einem - über die betrachteten 
Jahre konstanten - Anteil von 63% ausgegangen. Dadurch wird wahrscheinlich das den körperschaftsteuerpflichtigen 
Unternehmen zugeordnete Einkommen in den Folgejahren ab 2003 etwas unterschätzt und damit ihre tatsächlich be-
zahlte Steuerbelastung etwas überschätzt. 
19 Der oberste Balken in Abbildung 2.1a, mit „Einzelunternehmer und Vermögenserträge der privaten Haushalte“ be-
zeichnet, ergibt sich als Restgröße aus den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, VGR (2005), Tabelle 2.1.3, Sp. 
3, abzüglich der für Kapital- und Personengesellschaften in den beiden unteren Teilbalken dargestellten Einkommen 
und schließt statistische Differenzen und Abgrenzungskorrekturen der VGR mit ein. 
20 Zur Methode der Berechnung vgl. Jarass/Obermair (2002), Kap. 2 und 3. 
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talertragssteuern gezeigt. Der oberste Balken zeigt die Bestandssteuern wie Grund- 
und Erbschaftssteuern. 

Abbildung 2.1a : Unternehmens- & Vermögenseinkommen in Deutschland 
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Abbildung 2.1b : Tatsächlich bezahlte Steuern auf 
Unternehmens- & Vermögenseinkommen in Deutschland 
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Quelle: destatis (2006b) und frühere Ausgaben, sowie zu Steuern21 BMF (2006a, b) und OECD (2006). 

Abbildung 2.2 zeigt den tatsächlich bezahlten Steuersatz auf Unternehmens- & Ver-
mögenseinkommen22, aufgeteilt in Ertragssteueranteil (unterer Balken) und Bestandssteu-
eranteil (oberer Balken). Diese Belastung, die in den Jahren 1965 bis 1985 im Mittel bei 
35% lag, betrug, nach einer starken Absenkung in den 90er Jahren, im Jahr 2000 
noch 28% und wurde seither auf 19% vermindert. Die Belastung allein durch die Er-
tragssteuern, die in den späteren Abbildungen 2.4a und 2.4b noch detaillierter für Ka-
pitalgesellschaften einerseits und Personengesellschaften etc. andererseits angegeben 
wird, wurde von 24% in 2000 auf 16% in 2005 vermindert.  
Die infolge dieser Steuersenkungen fehlenden Steuereinnahmen sind eine der Ursa-
chen für die hohe Defizitquote und die Finanzierungsprobleme der öffentlichen Hand.  

                                           
21 Zur Methodik der Berechnungen auch der folgenden Abbildungen siehe Jarass/Obermair (2005). Alle Zahlen stam-
men unmittelbar aus amtlichen Statistiken. Diese Berechungen berücksichtigen die vom Statistischen Bundesamt in 
2005 rückwirkend vorgenommene Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, was zu einer gegenüber den in 
2002/03 durchgeführten Berechnungen in EC (2005) noch etwas niedrigeren ausgewiesenen Belastung der Unterneh-
mens- & Vermögenseinkommen führt.  
22 Summe der in Abbildung 2.1b gezeigten Steuern dividiert durch Summe der in Abbildung 2.1a gezeigten Ein-
kommen.  
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Abbildung 2.2 : Tatsächlich bezahlter Ertragssteuersatz auf 
Unternehmens- & Vermögenseinkommen in Deutschland 
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Die in Abbildung 2.2 gezeigten Ergebnisse stehen in sehr guter Übereinstimmung mit 
den in Abbildung 2.3 gezeigten neuesten Veröffentlichungen der EU-Kommission23 
für 2002 und für 2003, die für die tatsächlich bezahlte Steuerbelastung von Unter-
nehmens- & Vermögenseinkommen in Deutschland durch reine Ertragssteuern 18% 
angibt, inkl. Bestandssteuern 21%; dies ist (neben Griechenland) die niedrigste tatsächlich 
bezahlte Steuerbelastung in den EU15-Ländern. 

Abbildung 2.3 : Tatsächlich bezahlter Ertragssteuersatz auf Unternehmens- 
& Vermögenseinkommen, EU-Vergleich für 2004 

 
oberer Balken: Bestandssteuern (z.B. Grund-, Erbschaft- und Vermögenssteuer ) 
unterer Balken: Ertragssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer) 
BE: Belgien; CZ: Tschechische Republik; DK: Dänemark; DE: Deutschland; EE: Estland; EL: Griechenland; ES: 
Spanien; FR: Frankreich; IE: Irland; IT: Italien; CY: Zypern; LV: Lettland; LT: Litauen; LU: Luxemburg; HU: Un-
garn; MT: Malta; NL: Niederlande; AT: Österreich; PL: Polen: PT: Portugal; SI: Slowenien; SK: Slowakische Re-
publik; FI: Finnland; SE: Schweden; UK: Großbritannien. 
Quelle: EC (2006), S. 88. 

                                           
23 EC (2005), S. 90. 
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Abbildung 2.3a zeigt die Änderung der tatsächlich bezahlten Steuersätze auf Unter-
nehmens- & Vermögenseinkommen von 1995 bis 2004 im europäischen Vergleich. 
Die bezahlte Gesamtsteuerbelastung (linker Balken) ist erkennbar in fast allen EU15-
Ländern erhöht worden, teilweise um 10% und mehr, in Deutschland hingegen ist sie 
von niedrigem Niveau aus noch weiter gesenkt worden.  

Abbildung 2.3a : Änderung des tatsächlich bezahlten Ertragssteuersatz auf 
Unternehmens- & Vermögenseinkommen von 1995 bis 2004, 
EU-Vergleich 

linker Balken: Ertrags- und Bestandssteuern 
davon 
mittlerer Balken: Ertragssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer) 
rechter Balken: Bestandssteuern (z.B. Grund-, Erbschaft- und Vermögenssteuer ) 
BE: Belgien; CZ: Tschechische Republik; DK: Dänemark; DE: Deutschland; EE: Estland; EL: Griechenland; ES: 
Spanien; FR: Frankreich; IE: Irland; IT: Italien; CY: Zypern; LV: Lettland; LT: Litauen; LU: Luxemburg; HU: Un-
garn; MT: Malta; NL: Niederlande; AT: Österreich; PL: Polen: PT: Portugal; SI: Slowenien; SK: Slowakische Re-
publik; FI: Finnland; SE: Schweden; UK: Großbritannien. 
Quelle: EC (2006), S. 88. 
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2.2 Tatsächlich bezahlte Steuerbelastung 
für Kapitalgesellschaften in Deutschland 

Abbildung 13.1 im Anhang gibt einen Überblick über die nominalen Steuersätze für 
Kapitalgesellschaften für 2005 im europäischen Vergleich, Deutschland hat mit 
knapp 40% fast die höchsten nominalen Steuersätze für Kapitalgesellschaften. Tabel-
le 13.4 im Anhang zeigt die entsprechende zeitliche Entwicklung von 1995 bis 2006; 
viele Länder, auch Deutschland, haben die nominalen Steuersätze drastisch gesenkt. 
Die Abbildungen 2.3 und 2.3a verdeutlichen die Tendenz, dass trotz dieser Senkun-
gen der nominalen Steuersätze die tatsächlich bezahlte Steuerbelastung in den meis-
ten Ländern nicht gesunken, sondern vielfach sogar gestiegen ist. 
Abbildung 2.4a zeigt die tatsächliche Ertragssteuerbelastung der Kapitalgesellschaf-
ten24 in Deutschland. Sie wurde nach einem ersten Tiefstand Mitte der 90er Jahre bis 
2000 wieder auf 24%25 erhöht, also auf knapp die Hälfte des damals geltenden nomi-
nalen Steuersatzes von über 50%, sank in 2001 durch die Unternehmenssteuerreform 
drastisch auf 10%26 und stieg bis 2005 wieder auf 16%27, ein gutes Drittel des seit 
2001 geltenden nominalen Steuersatzes von 40%. Hätten die deutschen Kapitalgesell-
schaften den so vielfach gepriesenen slowakischen Unternehmenssteuersatz von 19% 
tatsächlich bezahlt, so wären dem deutschen Fiskus in 2005 immerhin rund 8 Mrd. 
€28 mehr zugeflossen. 
Abbildung 2.4b zeigt die tatsächliche Steuerbelastung der sonstigen Unternehmens- 
& Vermögenseinkommen, also ohne Kapitalgesellschaften. Die in Abbildung 2.1b im 
mittleren Balken gezeigten Steuern29 müssen in Bezug gesetzt werden zu den in Ab-
bildung 2.1a gezeigten Gewinnen der Personengesellschaften sowie zu den Gewinnen 
der Einzelunternehmer und den privaten Kapitalerträgen. Bildet man den Quotienten 
aus diesen sehr heterogenen Größen, so resultiert auch für diese Gruppe eine tat-
sächliche Steuerbelastung von 24%30 in 2000 und von nur noch 16%31 in 2005. 

                                           
24 Steuern der Kapitalgesellschaften aus Abbildung 2.1b dividiert durch deren Einkommen aus Abbildung 2.1a. 
25 = 46 / 192. 
26 = 21 / 202. 
27 = 41 / 257. 
28 19% * 257 Mrd. € (Abbildung 2.1a, unterer Balken) = 49 Mrd. € versus tatsächlich bezahlte Ertragssteuern von 41 
Mrd. €. 
29 Anteilige Einkommen-, Gewerbe- und Kapitalertragssteuer. 
30 = 55 / (113+120). 
31 = 47 / (151+149). 
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Abbildung 2.4a : Tatsächlich bezahlter Ertragssteuersatz auf 
Einkommen von Kapitalgesellschaften in Deutschland 
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Abbildung 2.4b : Tatsächlich bezahlter Ertragssteuersatz auf sonstige 
Unternehmens- & Vermögenseinkommen in Deutschland 

17 20 23 24 19 15 14 16

0

20

40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

[%]

- 1/3

 

Ausgeschütteter Gewinn drastisch größer als versteuerter Gewinn 
Bei den Kapitalgesellschaften zeigt sich besonders deutlich, dass die Größen 
´ökonomisches Einkommen´, ´zu versteuernder Gewinn´ und ´ausgeschütteter Ge-
winn´ sehr weit auseinander liegen. In Deutschland beträgt für eine Kapitalgesell-
schaft der nominale32 Steuersatz knapp 40%, es verbleiben dann 60% als ´Gewinn 
nach Steuern´. Würde ein Unternehmen im Extremfall davon nichts reinvestieren, 
sondern alles ausschütten, so könnte die Dividende maximal das 1,5-fache (60% / 40%) 
der Steuerabführung ausmachen, bei (wie üblich) teilweiser Reinvestition weniger als 
das 1,5-fache. Man vergleiche dies mit der in Abbildung 2.5 dargestellten Entwick-
lung: Waren die Dividenden 1998 noch knapp zweimal so hoch wie die tatsächlichen 
Steuerzahlungen der deutschen Kapitalgesellschaften, so waren sie ab 2001 nachhal-
tig mehr als dreimal so hoch. Bei 40% Steuersatz beträgt der ausgeschüttete Gewinn 
damit das gut Doppelte33 des versteuerten Gewinns. 

                                           
32 also der gesetzlich eigentlich vorgesehene Steuersatz. 
33 ´gut dreifach´ * 40% / (100%-40%) = ´gut doppelt´. 



2  Einkommen und Steuerzahlung 1998 bis 2005 im europäischen Vergleich 27 

Abbildung 2.5 : Ausschüttungen & Dividenden versus Ertragssteuer- 
zahlungen der Kapitalgesellschaften in Deutschland  
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Dieses Ergebnis stimmt bemerkenswert gut mit oben beschriebenen Resultat überein, 
wonach die tatsächlich bezahlten Steuern weniger als die Hälfte des nominalen Steu-
ersatzes ausmachen. 

2.3 Tatsächlich bezahlte Steuerbelastung für Löhne  
Die Abbildungen 2.6a und 2.6b zeigen die zeitliche Entwicklung der Löhne („Einkom-
men aus unselbständiger Tätigkeit“) und die darauf von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ent-
richteten Steuern und Sozialabgaben.  

Abbildung 2.6a : Lohneinkommen in Deutschland 
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Abbildung 2.6b : Tatsächlich auf Löhne bezahlte 
Steuern und Abgaben in Deutschland 
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Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ist in 2005 die Summe der 
nominalen Arbeitnehmerentgelte gefallen und zwar um 0,5%; sie sind damit nicht 
höher als in 2002, nach Abzug der Preissteigerung sogar deutlich geringer. Die Un-
ternehmens- & Vermögenseinkommen hingegen sind allein von 2004 auf 2005 um 
6% gestiegen, sie sind fast ein Viertel höher als in 2002. 
Abbildung 2.7 zeigt die Steuer- und Abgabenbelastung von Einkommen aus unselb-
ständiger Tätigkeit. War diese um 1980 mit ca. 33% noch genauso hoch wie damals 
die Steuerbelastung aus Unternehmens- & Vermögenseinkommen, so beträgt sie seit 
Jahren mit rund 36% deutlich mehr als das Doppelte der heutigen Belastung von Un-
ternehmens- & Vermögenseinkommen von 16%. 

Abbildung 2.7 : Tatsächlich auf Löhne bezahlter 
Steuer- und Abgabensatz in Deutschland 
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Abbildung 2.8 zeigt den tatsächlich bezahlten Steuer- und Abgabensatz auf Löhne im 
europäischen Vergleich. Deutschland liegt hier im oberen Mittelfeld, im Gegensatz 
zu den Steuern auf Unternehmens- & Vermögenseinkommen (vgl. Abbildung 2.2), wo 
Deutschland ganz unten liegt.  

Abbildung 2.8 : Tatsächlich bezahlter Steuer- und Abgabensatz auf Löhne, 
EU-Vergleich 

 

oberer Balken: Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
mittlerer Balken: Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
unterer Balken: Einkommensteuer 
BE: Belgien; CZ: Tschechische Republik; DK: Dänemark; DE: Deutschland; EE: Estland; EL: Griechenland; ES: 
Spanien; FR: Frankreich; IE: Irland; IT: Italien; CY: Zypern; LV: Lettland; LT: Litauen; LU: Luxemburg; HU: Un-
garn; MT: Malta; NL: Niederlande; AT: Österreich; PL: Polen: PT: Portugal; SI: Slowenien; SK: Slowakische Re-
publik; FI: Finnland; SE: Schweden; UK: Großbritannien. 
Quelle: EC (2006), S. 59. 

2.4 Einführung einer Sozialsteuer prüfen 
„Die Situation der öffentlichen Haushalte lässt es nicht mehr zu, einen vornehmlich 
konsumptiv, auf Alimentation ausgerichteten Sozialstaat weiterhin im bisherigen Vo-
lumen zu finanzieren. Hinzu kommt, dass soziale Transfers dort sinnlos und sogar 
kontraproduktiv werden, wo sie nicht Aufstiegschancen eröffnen, sondern gesell-
schaftliche Randständigkeit verfestigen und verstetigen.“, so der SPD-
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück am 10.1.2006 vor der IHK Frankfurt34. 
Mag dies hinsichtlich der Verwendung eines Teils der Ausgaben der Sozialkassen 
eine unerfreuliche Tatsache sein – hinsichtlich der Einnahmen dagegen bleibt festzu-
halten: Der Sozialstaat wird wesentlich durch Abgaben auf Löhne und Gehälter fi-
nanziert. Da diese nicht mehr gestiegen sind, weil der Zuwachs des Volkseinkom-

                                           
34 Alle Presseagenturen berichteten intensiv darüber, das Redemanuskript wurde u.a. in der FAZ und der FR abge-
druckt. 
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mens seit 2002 ausschließlich an die Unternehmens- und die Vermögensbesitzer 
ging, gibt es nun wachsende Finanzierungsprobleme bei der Sozialversicherung, ob-
wohl die Ausgaben kaufkraftbereinigt nicht gestiegen sind. 
Statt diese Finanzierungslücken, wie in den letzten Jahren, in unsystematischer Weise 
mal hier und mal dort durch Zuschüsse aus dem allgemeinen Staatshaushalt zu stop-
fen, müsste nun endlich die Chance zu einer systematischen Lösung durch Verbreite-
rung der Bemessungsgrundlage ergriffen werden: Sozialsteuer auf alle Arten von 
Einkünften. Die Menschenwürde aller in Deutschland Lebenden zu bewahren ist eine 
Verfassungspflicht, zu deren Finanzierung nicht nur – wie derzeit - Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber im Umfang des sozialversicherungspflichtigen Teils der erhaltenen bzw. 
ausgezahlten Brutto-Löhne herangezogen werden sollten35, sondern darüber hinaus 
auch alle Steuerpflichtigen im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse36. 
Der deutsche Sozialstaat wird - wie gesagt - überwiegend aus Sozialabgaben auf 
Brutto-Löhne finanziert. Ein erheblicher Teil dieser Abgaben hat Steuercharakter37, 
insoweit sie nämlich soziale Leistungen ohne korrespondierende Beitragszahlung fi-
nanzieren. Dieser Teil der Abgaben ohne echten Versicherungscharakter sollte zu-
künftig nicht mehr primär aus Abgaben auf Brutto-Löhne finanziert werden, was eine 
entsprechende Senkung der Beitragssätze zur Sozialversicherung ermöglichen würde.  
Die Umfinanzierung könnte durch den Mehrertrag aus einer Mindeststeuer erfolgen. 
Das Prinzip einer Mindeststeuer für alle Einkommen lässt sich einfach erklären38: 
Bisher werden hohe nominale Steuersätze auf die fiktive Bemessungsgrundlage 'zu 
versteuernder Gewinn' bzw. 'zu versteuerndes Einkommen' angedroht, und gleichzei-
tig wird zugelassen, dass diese Bemessungsgrundlage in vielen Fällen auf verschwin-
dende Größen heruntergerechnet und/oder ins Ausland verlagert werden kann. Zu-
künftig soll ein mäßiger Mindeststeuer auf alle tatsächlichen Einkünfte erhoben wer-
den. 'Tatsächliche Einkünfte' sind dabei die Summe aller Erträge abzüglich nur derje-
nigen Aufwendungen, die zur Erzielung der einzelnen Erträge jeweils zwingend er-
forderlich sind. Damit entfällt auch die Verrechnung von Verlusten aus einer Ein-
kommensart mit Gewinnen aus einer gänzlich anderen Einkommensart. Die in Kap. 6 
und 7 vorgestellte Kapitalentgeltsteuer stellt genau eine solche Mindeststeuer für Un-
ternehmen dar. 
Alternativ könnte, wie in Frankreich und den Niederlanden, eine eigene Sozialsteuer 
eingeführt werden bei entsprechender Senkung der Sätze bei Sozialversicherung so-

                                           
35 Die sozialversicherungspflichtige Lohnsumme beträgt etwa die Hälfte des Volkseinkommens; wenn das gesamte 
Volkseinkommen die Bemessungsgrundlage darstellen würde, könnten die derzeitigen Beitragssätze aufkommensneut-
ral etwa halbiert werden. 
36 Z.B. durch eine allgemeine Vermögensteuer, die auf die zu zahlende Einkommensteuer angerechnet wird; damit 
würden diejenigen, die heute angemessen Steuern bezahlen, nicht nennenswert stärker belastet, aber alle, die trotz er-
heblicher Vermögenswerte heute – häufig ganz legal - keine Steuern bezahlen, würden sich dann zukünftig an der Fi-
nanzierung des Sozialstaats beteiligen. Die Beitragssätze zur Sozialversicherung könnten dann aufkommensneutral 
abgesenkt werden. Vgl. hierzu auch Jarass/Obermair (2002), Kap. 10. 
37 Vgl. Jarass/Obermair (2002), Kap. 4.3. 
38 Vgl. Jarass/Obermair (2002), Kap. 9. 
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wie bei Einkommen- und bei Körperschaftsteuer. Bemessungsgrundlage dieser Sozi-
alsteuer sollte das 'tatsächliche Einkommen' laut Mindeststeuer sein, da damit in etwa 
das gesamte Volkseinkommen zur Finanzierung des Sozialstaats beitragen würde. Es 
würde ein enormes Mehraufkommen resultieren, da die Verrechnungsmöglichkeiten 
von Gewinnen mit Verlusten entfallen und die Bemessungsgrundlage deutlich größer 
wäre als heute bei der Sozialversicherung und insbesondere auch bei der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer. So würden 10% Sozialsteuer auf das tatsächliche Ein-
kommen aller Personen und Unternehmen (das in etwa dem Volkseinkommen entspricht) im Jahr 
2005 ca. 170 Mrd. € erbringen, also knapp die Hälfte der bezahlten Sozialversiche-
rungsbeiträge von 375 Mrd. €. Entsprechend könnte man die Beitragssätze der Sozi-
alversicherung für die sozialversicherungspflichtigen Löhne von derzeit 40% auf et-
wa 20% senken. Damit würden personalintensive Betriebe entlastet, weil die Arbeit-
geberbeiträge halbiert würden; Lohnempfänger würden entlastet, weil die Arbeit-
nehmerbeiträge halbiert würden. Insbesondere Steuerzahler, die derzeit trotz hohen 
Einkommens wenig Steuern bezahlen, würden stärker zum Sozialstaat beitragen, weil 
bei der Sozialsteuer ihr tatsächliches Einkommen ohne Berücksichtigung von Ver-
günstigungen zählen würde. 
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3 DAX30-Unternehmen: 
tatsächlich bezahlte Steuerbelastung 2001-2005 

Der gesamtwirtschaftlichen Analyse von Einkommen und Steuerzahlung aller Unter-
nehmen in Kap. 2 – ´top down´ – wird in diesem Kapitel eine Untersuchung einer 
maßgeblichen Gruppe (DAX30) von dreißig einzelnen Unternehmen - ´bottom up´ - ge-
genüber gestellt.  

3.1 Datenlage und Datenbereitstellung 
Mit der seit 2005 EU-weit für börsennotierte Kapitalgesellschaften verpflichtenden 
Rechnungslegung nach IFRS (international financial reporting standards) sind in den letzten Jah-
ren die Geschäftsberichte gegenüber den bisher verwendeten HGB-Vorschriften 
Schritt für Schritt etwas aufschlussreicher hinsichtlich der steuerrelevanten Unter-
nehmensdaten geworden, doch bleibt ein erheblicher Graubereich: Es gibt viele un-
scharfe Definitionen sowie Wahlmöglichkeiten, die von Unternehmen zu Unterneh-
men und von Jahr zu Jahr unterschiedlich angewendet werden (einige Beispiele dafür in Kap. 
5). Letztlich zeigt der veröffentlichte Konzernabschluss das für die Marktteilnehmer 
bestimmte Bild des Unternehmens, die Steuerbilanz dagegen kennt nur das zuständi-
ge Finanzamt. 
Weder die Rechnungslegung nach IFRS noch die übergangsweise von einigen Unter-
nehmen noch verwendete US-GAAP schreiben für Bilanz, für Gewinn- und Verlust-
rechnung, für die Kapitalflussrechnung sowie deren jeweilige Anhänge eine feste 
einheitliche Gliederung und eine einheitliche Wortwahl für einen gegebenen Sach-
verhalt vor, eine übereinstimmende Verwendung der Begriffe ist deshalb nicht si-
chergestellt. Es wird in diesem Bericht deshalb ein einheitliches Schema zur Auswer-
tung39 angewendet: Die den Geschäftsberichten entnommenen Daten über die wirt-
schaftlichen Unternehmensergebnisse und ihre Besteuerung werden nach Möglichkeit 
so zergliedert und wieder zusammengefasst, dass die ausgewiesenen Daten Verglei-
che über die Jahre und zwischen den Unternehmen möglich und sinnvoll machen. 
Für jedes der DAX30-Unternehmen und für jedes der 5 Berichtsjahre 2001 bis 2005 
werden so aus den Geschäftsberichten 11 Kennzahlen erhoben40: 
• Ergebnis vor Steuern, 
• Steueraufwand, 
• Jahresüberschuss, 
• Dividende, 
• bezahlte Steuern, 
• Verlustvortrag, 
• Eigen- und Fremdkapital, 

                                           
39 Vgl. Jarass/Obermair (2005), Kap. 4. 
40 Alle Werte sind im Anhang in den Tabellen 11.1ff. dargestellt. Gegenüber Jarass/Obermair (2005) sind hier weitere 
steuerrelevante Daten enthalten, insbesondere das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital. Die bezahlten und erhaltenen 
Zinsen werden separat ausgewiesen.  
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• bezahlte und erhaltene Zinsen, 
• Leasingzahlungen (untere Grenze)41. 
Einzelheiten zur Datenerhebung sind im Anhang, Kap. 11 Datentabellen, erläutert.  
Bei ´bezahlte Steuern´ weisen Unternehmen, die in der Öl- oder Gasförderung tätig 
sind (z.B. E.ON, RWE, aber insbesondere BASF), Fördergebühren als Ertragssteuern aus. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht stellen solche Steuern aber Kosten dar, die deshalb ei-
nerseits beim Ertrag, andererseits aber bei den bezahlten Steuern buchmäßig wieder 
abzuziehen sind, um ein korrektes Bild von der tatsächlich deutlich niedrigeren be-
zahlten Ertragssteuerbelastung zu ermöglichen. Leider weisen die jeweiligen Ge-
schäftsberichte keine ausreichenden Daten für eine derartige Korrektur aus; deshalb 
wird bei diesen Unternehmen die tatsächliche Ertragssteuerbelastung mehr oder we-
niger stark überschätzt. 
Auch bei den Versicherungen wird die tatsächliche prozentuale Ertragssteuerbelas-
tung bei Berechnung aus der angegebenen Zahl „bezahlte Steuern“ überschätzt, da in 
dieser Zahl auch Steuern auf Erträge von Versicherten enthalten sind; das „Ergebnis 
vor Steuern“ im Nenner der prozentualen Steuerbelastung umfasst aber nur den Er-
trag, der alleine den Aktionären des Unternehmens zusteht.  

3.2 DAX30-Unternehmen im Überblick 
In Analogie zu Kap. 2.1, Abbildung 2.4a zeigen die Tabellen dieses Abschnitts die 
tatsächlich bezahlte Steuerbelastung der DAX30-Unternehmen auf Konzernebene, 
also die im In- und im Ausland tatsächlich bezahlten Steuern bezogen auf die im In- 
und im Ausland erwirtschafteten Ergebnisse. Die Einzelwerte für jedes Unternehmen 
werden in der Tabelle 11.1 im Anhang dargestellt, Kennzahlen für jedes Unterneh-
men in den Tabelle 11.2ff..  

Tabelle 3.1 : Ergebnis, bezahlte Steuern und Dividenden aller 
DAX30-Unternehmen 

Mrd. € 2001 2002 2003 2004 2005

(1) Ergebnis vor Steuern 30,3 10,5 33,4 63,0 77,5
(2) bezahlte Steuern 10,8 8,2 13,7 14,0 16,3
(2a) bezahlter Ertragssteuersatz 36% 78% 41% 22% 21%
(3) Dividenden 13,2 13,4 11,9 12,6 17,1  
Tabelle 3.1 weist die Summe der entsprechenden Angaben aller DAX30-Unterneh-
men aus, jeweils für Ergebnis vor Steuern, tatsächlich bezahlte Steuern, resultierender 
tatsächlich bezahlter Ertragssteuersatz und ausbezahlte Dividenden. Man sieht einen 
drastischen Einbruch des Ergebnisses in 2002, der sich auch bei der Berechnung des 
bezahlten Ertragssteuersatzes in Zeile 2a wegen des auf ein Drittel gesunkenen Nen-
ners als scheinbar dramatische Erhöhung auswirkt, während in Wirklichkeit die 

                                           
41 Vgl. die Anmerkungen zu Beginn von Kap. 11 im Anhang. 
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Summe der bezahlten Steuern um ein Viertel zurückgegangen war. Dieser Ergebnis-
einbruch ist fast vollständig durch den extremen Verlust der Deutschen Telekom42 
von fast 27 Mrd. € in 2002 verursacht.  

Tabelle 3.1a : Ergebnis, bezahlte Steuern und Dividenden aller 
DAX30-Unternehmen ohne Deutsche Telekom 

Mrd. € 2001 2002 2003 2004 2005

(1) Ergebnis vor Steuern 32,8 37,3 32,0 56,5 71,3
(2) bezahlte Steuern 10,8 8,1 13,6 13,8 14,7
(2a) bezahlter Ertragssteuersatz 33% 22% 43% 24% 21%
(3) Dividenden 15,1 11,8 11,8 12,2 14,2  
Deshalb sind in Tabelle 3.1a die Werte aus Tabelle 3.1 nochmals ohne die Deutsche 
Telekom dargestellt. Nach dieser Korrektur ergibt sich Folgendes:  
• Das in den Geschäftsberichten der 29 Unternehmen ausgewiesene Ergebnis vor 

Steuern stieg mit kleineren Schwankungen von 2001 bis 2005 von insgesamt 33 
Mrd. € auf 71 Mrd. € an, also um rund 115%.  

• Die tatsächlich bezahlten Steuern stiegen von 11 Mrd. € auf 15 Mrd. €, also um 
rund 35%, der bezahlte Ertragssteuersatz fiel von 33% auf 21%. 

Die hier erfassten 29 DAX30-Kapitalgesellschaften zeigen damit in den letzten 5 Jah-
ren eine gleich gerichtete, aber noch deutlichere Tendenz zur Steuervermeidung als 
die in Abbildung 2.4a43 gezeigte Gesamtheit der deutschen Kapitalgesellschaften:  

• Fiel deren bezahlte Steuerbelastung von 2000 bis 2005 um ein Drittel (vgl. Abbildung 
2.4a), so ist sie für die DAX30-Unternehmen von 200144 bis 2005 um mehr als ein 
Drittel zurückgegangen, nämlich von 33% auf 21% (Tabelle 3.1a, Z. 2a).  

Ganz anders bei den Ausschüttungen: 

• Die Dividendenzahlung (Tabelle 3.1, Z. 3) der DAX30-Unternehmen, auch wenn man 
die Deutsche Telekom einschließt, zeigt nur eine sehr geringe zeitliche Bewegung; 
sie ist in 2005 wegen des starken Ergebnisanstiegs um ein Drittel erhöht worden 
und liegt 2005 wieder über den bezahlten Ertragssteuern.  

• Dies ist in deutlichem Kontrast zu der Tendenz bei den Kapitalgesellschaften ins-
gesamt, wo laut Abbildung 2.6 der ausgeschüttete Gewinn in den Jahren 2001 bis 
2004 auf das Vierfache der tatsächlichen Steuerzahlung angestiegen war. 

Die Tabellen 3.2 und 3.3 zeigen für alle DAX30-Unternehmen einige steuerbezogene 
Kennzahlen45 für 2005 und im 5-Jahresmittel 2001-2005, getrennt für nichtfinanzielle 
Unternehmen und für Banken & Versicherungen46. 
                                           
42 Steuerlich letztmalig zulässige Abschreibungen auf Beteiligungen wurden in der Handelsbilanz in 2002 ausgewiesen; 
siehe Tabelle 11.2 im Anhang. 
43 Die Werte in Abbildung 2.4a beruhen auf Werten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
44 Die wegen der Unternehmenssteuerreform 2001 drastisch gefallenen Steuereinnahmen spiegeln sich in den Ge-
schäftsberichten vielfach erst in 2002 wieder, vgl. Tabelle 3.1a, Z.2. 
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Tabelle 3.2 : Kennzahlen der DAX30-Unternehmen - 
ohne Banken & Versicherungen 

(1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b)

2005 Ø 2001
-2005

2005 Ø 2001
-2005

2005 Ø 2001
-2005

(1) Adidas 24% 32% 0,09 0,13 0,18 0,51
(3) Altana 31% 40% 0,19 0,47 0,08 0,07
(4) BASF 38% 27% 0,17 0,22 0,36 0,42
(5) Bayer 25% 81% 0,25 1,06 1,24 2,88
(6) BMW 18% 18% 0,13 0,11 0,74 1,08
(8) Continental (neu im DAX) 27% 34% 0,09 0,04 0,49 0,92
(9) DaimlerChrysler 20% 9% 0,46 0,62 0,44 1,24
(12) Deutsche Lufthansa 7% 23% 0,16 0,85 1,52 6,07
(14) Deutsche Telekom 19% -7% 0,47 -0,21 2,20 -5,81
(15) E.ON 10% 24% 0,18 0,26 0,40 0,98
(16) Fresenius Medical Care 47% 30% 0,17 0,20 0,61 0,58
(17) Henkel 25% 26% 0,18 0,17 0,74 0,52
(19) Infineon Technologies -41% -21% 0,00 -0,16 -12,35 -3,20
(20) Linde 25% 32% 0,19 0,29 0,45 0,74
(21) MAN -4% 21% 0,25 0,30 1,22 1,86
(22) Metro 36% 34% 0,29 0,39 3,51 2,54
(24) RWE 27% 30% 0,28 0,34 0,29 0,79
(25) SAP 42% 35% 0,15 0,14 0,01 0,04
(26) Schering 21% 26% 0,20 0,21 0,06 0,07
(27) Siemens 32% 24% 0,36 0,35 1,99 1,56
(28) ThyssenKrupp 20% 16% 0,19 0,29 1,39 2,45
(29) TUI 29% 26% 0,26 0,36 8,30 3,93
(30) Volkswagen 21% 32% 0,24 0,19 2,22 1,09

 ohne Banken & Versicherungen

bezahlte Steuern Dividende Verlustvortrag

dividiert durch
Ergebnis vor Steuern

 
Auch wenn man Unternehmen mit dauerhaften Verlusten wie INFINEON oder ein-
malig sehr großen Verlusten wie BAYER oder insbesondere Deutsche Telekom in 

                                                                                                                                            
45 Weitere Kennzahlen können den Tabellen 11.2 und 11.3 im Anhang entnommen werden. 
46 Die Deutsche Post wurde wegen der Dominanz ihres Bankenbereichs (Postbank u.a.) dem Bankenbereich zugeordnet. 
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2002 außer Acht lässt, so bleiben im Vergleich bemerkenswerte Resultate, insbeson-
dere die Bandbreite der tatsächlichen Steuerzahlung: 
• Der tatsächlich bezahlte Steuersatz liegt im 5-Jahresmittel im Intervall zwischen 

knapp 10% und 40%. 
• Der Verlustvortrag, etwa des Jahres 2005, ist in einigen Fällen vernachlässigbar, in 

anderen Fällen beträgt er das Drei- bis Achtfache des Ergebnisses vor Steuern.  

Tabelle 3.3 : Kennzahlen derDAX30-Unternehmen - 
nur Banken & Versicherungen 

(1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b)

2005 Ø 2001
-2005

2005 Ø 2001
-2005

2005 Ø 2001
-2005

(2) Allianz 17% 41% 0,18 0,28 2,00 4,82
(7) Commerzbank * 14% 191% 0,09 1,64 2,78 29,39
(10) Deutsche Bank 16% 20% 0,14 0,22 0,67 1,34
(11) Deutsche Börse 27% 40% 0,11 0,11 0,09 0,07
(13) Deutsche Post 10% 5% 0,21 0,20 2,94 2,52
(18) Hypo Real Estate (neu im DAX) 23% 19% 0,12 0,06 2,68 3,37
(23) Münchener Rück 11% 28% 0,13 0,20 0,55 1,04

bezahlte Steuern Dividende Verlustvortrag

dividiert durch
Ergebnis vor Steuern

* Commerzbank: Wegen großer Verluste in 2002 und 2003 führt die Division durch das Durchschnittsergebnis in Sp. 
1b, 2b und 3b nicht zu sinnvollen Aussagen. 

 Banken & Versicherungen
 zzgl. Deutsche Post

 
Eine breite Streuung zeigen auch die Dividendenzahlungen, die zwischen 10% und 
50% des Ergebnisses vor Steuern liegen. In den meisten Fällen ist die Ausschüttung 
im Mittel - wie theoretisch zu erwarten47 - etwa in Höhe der bezahlten Steuern, in ei-
nigen Fällen, z.B. DaimlerChrysler, Deutsche Lufthansa und Deutsche Telekom, aber 
so wesentlich höher, dass hier offenbar das für die Aktionäre ausgewiesene Ergebnis 
sehr viel höher war als das für das Finanzamt ausgewiesene zu versteuernde Ein-
kommen. Diese Diskrepanz wurde in Kap 2.3, Abbildung 2.5 bereits für die Gesamt-
heit aller Kapitalgesellschaften anhand der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
gezeigt. 

3.3 Normalunternehmen 
Aus dem breiten Spektrum von Kenndaten des letzten Abschnitts lässt sich eine 
Gruppe von Unternehmen identifizieren, die eine stetige Entwicklung des Ergebnis-
ses vor Steuern aufweisen, eine annähernd konstante tatsächlich bezahlte Steuerquote 

                                           
47 Vgl. Kap. 2.2, Abbildung 2.6 und deren Erläuterung. 
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von mindestens 25%, Dividenden, die eher unter als über ihrer tatsächlichen Steuer-
zahlung liegen und einem aktuellen Verlustvortrag deutlich unter einem Jahresergeb-
nis. Mindestens 9 der DAX30-Unternehmen erfüllen diese Kriterien und sollen des-
halb als ´Normalunternehmen´ gekennzeichnet werden: Es sind dies (1) Adidas, (3) 
Altana, (4) BASF, (16) Fresenius, (17) Henkel, (20) Linde, (24) RWE, (25) SAP, 
(26) Schering, also Unternehmen, die überwiegend sehr wohl für den Weltmarkt pro-
duzieren.  
Tabelle 3.4 enthält die Summe48 der bezahlten Zinsen, die im 5-Jahresdurchschnitt 
etwa ein Viertel der Jahresergebnisse ausmacht. Wäre in Zukunft nur noch die Hälfte 
der Schuldzinsen steuerlich abzugsfähig, so würde sich das zu versteuernde Einkom-
men für diese Normalunternehmen also um etwa ein Achtel erhöhen. Eine solche 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage wird im Hauptteil B dieses Berichts genauer 
untersucht. Tabelle 3.4 enthält zusätzlich für jedes Berichtsjahr den Mittelwert49 des 
Eigenkapitalanteils von 8 Unternehmen dieser Gruppe, der gut 40% beträgt; die Aus-
nahme RWE mit nur 10% Eigenkapitalanteil bleibt hier unberücksichtigt.  

Tabelle 3.4 : Summenwerte der Normalunternehmen 

Mrd. € 2001 2002 2003 2004 2005 Ø 2001
-2005

(1) Ergebnis vor Steuern 13,5 10,1 9,4 15,0 17,0 13,0
(2) bezahlte Steuern 3,1 2,6 3,6 4,4 5,6 3,9
(3) Dividenden 3,6 3,4 2,7 2,8 3,2 3,2
(4) bezahlte Zinsen 2,8 3,2 3,4 3,3 3,3 3,2

(4a) Eigenkapitalanteil (ohne 
RWE), Mittelwert

0,44 0,41 0,42 0,42 0,45 0,43

Summe der Werte für 
(1) Adidas, (3) Altana, (4) BASF, (16) Fresenius, (17) Henkel, (20) Linde, (24) RWE, 
(25) SAP, (26) Schering

 
Auch bei den finanziellen Unternehmen zeigt sich in Tabelle 3.3 eine sehr breite 
Streuung der steuerrelevanten Kennzahlen, wobei die Commerzbank mit ihren hohen 
Verlusten in 2002/2003 und die Deutsche Post mit ihrer anhaltenden niedrigen Steu-
erzahlung von ihm Mittel nur 5% bei einem ausgewiesenen zeitgemittelten Steuer-
aufwand50 von 22% der Ergebnisse vor Steuern eine Sonderrolle spielen. Die großen 
Versicherungen weisen beide eine tatsächlich bezahlte Steuerbelastung von im Zeit-
mittel 30% bis 40% und eine deutlich unter der Steuerzahlung liegende Dividende 
auf und können insoweit in die Gruppe der ´Normalunternehmen´ eingereiht werden. 

                                           
48 Die Summenwerte in den Tabellen 3.4 und 3.5 ergeben sich aus den Detailtabellen 11.1ff. im Anhang. 
49 Vgl. zu den Details auch Tabelle 11.4, Sp.6. 
50 Die extrem niedrige Steuerzahlung der Deutschen Post dürfte vor allem verursacht sein durch weit überhöhte kalkula-
torische Anschaffungswerte in der Steuereröffnungsbilanz bei der Privatisierung in 1996 und daraus bis heute resultie-
renden laufenden überhöhten steuerlichen Abschreibungen; zur Analyse siehe Jarass/Obermair (2005), S. 78. 
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Tabelle 3.5 : Kennzahlen der Normalunternehmen 

(1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b)

2005 Ø 2001
-2005 2005 Ø 2001

-2005 2005 Ø 2001
-2005

31% 31% 0,18 0,24 0,31 0,41

Summe der Werte für 
(1) Adidas, (3) Altana, (4) 
BASF, (16) Fresenius, (17) 
Henkel, (20) Linde, 
(24) RWE, (25) SAP, (26) 
Schering

bezahlte Steuern Dividende Verlustvortrag

dividiert durch Ergebnis vor Steuern

 
Tabelle 3.5 bestätigt, dass diese Gruppe von Unternehmen im Mittel als ´Normal-
steuerzahler´ angesehen werden können: Der tatsächlich bezahlte Steuersatz von im 
Mittel 31% liegt nicht wesentlich unter dem nominalen Steuersatz von max. 39% 
(Deutschland). Auch die durchschnittliche Dividendenzahlung deutet mit etwa 2/3 der 
Steuerzahlung an, dass nur die Hälfte des Ergebnisses nach Steuern ausgeschüttet 
wird. Es ergibt sich also jedenfalls in dieser Gruppe kein Hinweis darauf, dass diese 
Unternehmen für die Aktionäre einen deutlich größeren Gewinn ausweisen als für das 
Finanzamt.  

3.4 Einige stark vom Normalfall abweichende Unternehmen 
Der Extremfall Deutsche Telekom mit dem riesigen Verlust von 27 Mrd. €51 in 2002 
wirkt bis heute nach. Bei gleich bleibend gutem Ergebnis aus dem operativen Ge-
schäft hat sich zwar das Ergebnis vor Steuern wieder auf 6 Mrd. € erholt, doch ist der 
Verlustvortrag von 22 Mrd. € in 2002 bis heute erst auf knapp 14 Mrd. € abgetragen, 
so dass die tatsächliche Steuerzahlung, bis 2004 nahe Null, erst 2005 wieder eine 
Quote von 19% erreicht hat52. Hoch ist hier auch nach wie vor die Belastung mit 
Schuldzinsen, in 2004 und 2005 je ca. zwei Drittel des Ergebnisses vor Steuern. 
Würde zukünftig53 nur noch die Hälfte der bezahlten Schuldzinsen abzugsfähig sein, 
so ergäbe dies bei der Deutschen Telekom - gemessen am Ergebnis immerhin das 
zweitgrößte DAX30-Unternehmen - eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 
von mindestens54 25%.  
Aus der Reihe fällt ebenfalls nach wie vor DaimlerChrysler: zwar ist der Verlustvor-
trag von gut 5 Mrd. € in 2002 auf nur noch 1,5 Mrd. € bis 2005 abgebaut worden bei 
einer bezahlten Steuerquote von 20%, doch ist die Zinsbelastung von jährlich 3-4 
Mrd. € bei einem Fremdkapitalanteil von über 80% fast jedes Jahr höher als das Er-
gebnis vor Steuern. Die Verringerung der steuerlichen Abzugsfähigkeit auf 50% der 
Schuldzinsen würde deshalb die Bemessungsgrundlage auf etwa das Eineinhalbfache 
des jetzigen Werts erhöhen; da hier allerdings ein nicht unwesentlicher Teil der Steu-

                                           
51 Vgl. Tabelle 11.2 im Anhang; zur Analyse siehe Jarass/Obermair (2005), S. 76/77. 
52 Wesentlich verursacht durch die Einführung einer 40%-igen Beschränkung von Verlustvorträgen mit dem laufenden 
Gewinn (´Mindestbesteuerung´); siehe hierzu auch Kap. 4.1. 
53 Vgl. Kap. 6.1 und Kap. 8.3. 
54 Zinsanteile von Miete und Leasing sind hier noch nicht berücksichtigt. 
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erzahlung im von einer Begrenzung nicht betroffenen Ausland erfolgt, wäre diese 
Erhöhung letztlich etwas niedriger. 
Anhaltend extrem niedrige tatsächlich bezahlte Steuerquoten zeigen schließlich auch 
Deutsche Lufthansa und, wie erwähnt, die Deutsche Post; in beiden Fällen kommen 
hier ein hoher Verlustvortrag und ein hoher Fremdkapitalanteil zusammen. Bemer-
kenswert am Fall Deutsche Post ist vor allem, dass trotz des seit 2002 stetig um ins-
gesamt fast 70% gestiegenen Ergebnisses der Verlustvortrag von 2002 bis 2005 um 3 
Mrd. €, also ein volles Jahresergebnis, erhöht wurde. 
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4 Warum ist die deutsche Besteuerung von 
Kapitalgesellschaften so niedrig? 

4.1 Möglichkeiten der Steuervermeidung im deutschen 
Unternehmenssteuerrecht 

Die Möglichkeiten der Steuervermeidung sind im deutschen Unternehmenssteuer-
recht seit langem angelegt und durch die Steuerreform 2001 sogar noch erweitert 
worden; diese Möglichkeiten wurden in den letzten Jahren aufgrund der Globalisie-
rung offenbar verstärkt genutzt55. Dazu gehören: 
• volle steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen in Deutschland, obwohl die 

korrespondierenden Erträge in Deutschland steuerfrei sind; 
• voller steuerlicher Abzug von Schuldzinsen, Leasingzahlungen, Lizenzgebühren 

etc. - eine Einladung zum Steuerminimieren durch Herausziehen des Eigenkapitals 
und zu übermäßiger Fremdfinanzierung; 

• völlige Steuerfreistellung von Veräußerungserträgen; 
• dauerhaft mögliche Steuerfreistellung von Erträgen (´stille Reserven´); 
• erhebliche Steuerrückerstattungen aus früheren Jahren56; 
• Verschiebung von steuerlichen Bemessungsgrundlagen in Niedrigsteuerländer 

(´Steuerdumping´), 
• Zeitlich unbeschränkte Verlustverrechnung aus früheren Jahren57; 
• unbeschränkte Querverrechnung von Verlusten zwischen verbundenen Unterneh-

men (´Organschaft´), deren exzessive Nutzung vor allem großen, international ver-
flochtenen Konzernen einen massiven Konkurrenzvorteil gegenüber mittelständi-
schen Unternehmen verschafft und zudem bei der Gewerbesteuer deren Finanzie-
rungsfunktion für die kommunale Infrastruktur durch die vor Ort tätigen Betriebs-
stätten aushöhlt. 

Der Rückgang des tatsächlich bezahlten Steuersatzes der Kapitalgesellschaften von 
rund 24% in 2000 auf 10% in 2001 und 16% in 2005 ist nur zu einem kleineren Teil58 
auf die Steuersatzsenkung der Unternehmenssteuerreform 2001 zurückzuführen, weit 
mehr dagegen haben die verstärkte Nutzung der genannten globalen Vermeidungs-
strategien zur Steuerreduzierung beigetragen.  

                                           
55 Häufig wird behauptet, dass die deutschen Konzerne ihre Gewinne hauptsächlich im Ausland erzielen. Für die deut-
schen Konzerne, die in ihren Geschäftsberichten das Ergebnis für In- und Ausland separat ausweisen, stimmte das zu-
mindest bis 2002 nicht, vgl. Jarass/Obermair (2005), S. 83. 
56 die durch die Unternehmenssteuerreform 2001 verursacht wurden und nach dem Auslaufen des seit 4/2003 gültigen 
und Ende 2005 ausgelaufenen Moratoriums ab 1.1.2006 wieder aufleben. 
57 Seit 2004 der Höhe nach auf 60% des laufenden Gewinns beschränkt. Die Begrenzung der Verlustverrechnung ist 
eine berechtigte Notmaßnahme, da immer weniger der ökonomische Gewinn, sondern eine fiktive Größe besteuert wird. 
Auswirkungen hat das aber wiederum primär auf die in Deutschland ansässigen Konzerne. Inländische Töchter auslän-
discher Konzerne verschieben ohnehin wegen der hohen nominalen Steuersätze in Deutschland ihre Gewinne soweit 
irgend möglich ins Ausland, u.a. durch entsprechende Gestaltungen der Verrechnungspreise. 
58 Alle Steuersatzsenkungen in der Unternehmenssteuerreform 2001 (z.B. Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 
40% auf 25%) führten zu rund 1/8 weniger Einnahmen; vgl. Jarass/Obermair (2004), S. 87. 
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4.2 Ein Beispiel: IKEA-Deutschland  
„Den Mechanismus der Steuersparmodelle erläutert der Finanzwissenschaftler Stefan 
Homburg, ehemals Berater von Angela Merkel: „Eine Auslandstochter leiht Geld an 
die Deutsche Muttergesellschaft. Dafür überweist die Mutter Zinsen an ihre Tochter. 
Diesen Aufwand kann sie vom Gewinn abziehen, das mindert die Steuerlast in 
Deutschland. Im Gegenzug muss die Tochtergesellschaft ihre Zinseinnahmen im 
Gastland versteuern, freilich zu den dortigen, unschlagbar günstigen, Sätzen. Den so 
erzielten Gewinn kann die Tochter dann wieder steuerfrei an die Mutter ausschütten. 
Der Konzern hat dabei erheblich Steuern gespart und gegen kein Gesetz verstoßen. 
"Dieses Phänomen gibt es in großem Umfang", sagt Professor Homburg, der im Ne-
benberuf auch als Steuerberater tätig ist.“59 
Derzeit werden global wirtschaftende Konzerne steuerlich hoch privilegiert gegen-
über mittelständischen, auf den deutschen Markt konzentrierte Unternehmen, wie das 
folgende Beispiel zeigt: 
IKEA-Deutschland hatte 2003 einen Umsatz von 2.278 Mio. €, ein Eigenkapital von 
nur 3 Mio. € und ein Fremdkapital von 1.442 Mio. €. IKEA-Deutschland nutzt alle 
vom deutschen Steuerrecht erlaubten Möglichkeiten zum Steuersparen: 
• 3% des Bruttoumsatzes werden als Lizenzgebühr60 für die Nutzung des Namens 

´IKEA´ steuerfrei ins Ausland gezahlt, in 2003 insgesamt knapp 70 Mio. €; 
• Über 60 Mio. € werden als Schuldzinsen bezahlt und so ebenfalls – in Deutschland 

fast unbesteuert61 – ins Ausland transferiert. 
Trotz einer extrem hohen Umsatzrendite von 9% (vor Schuldzinsen & Lizenzgebühren) bezahlte 
IKEA damit auf einen Gewinn von knapp 300 Mio. € (vor Schuldzinsen & Lizenzgebühren) nur 
gut 50 Mio. € Steuern, also gut 15%, im Jahr zuvor auf einen Gewinn von rund 200 
Mio. € (vor Schuldzinsen & Lizenzgebühren) nur knapp 20 Mio. €, also nur etwa 10%. Dabei ist 
noch unberücksichtigt, dass IKEA-Deutschland Teile seiner Expansion nach Osteu-
ropa in Deutschland steuerlich (ganz legal) geltend macht, obwohl die dort später erziel-
ten Erträge in Deutschland steuerfrei sind. Ein mittelständischer Möbelhändler muss 
bei gleicher Umsatzrendite mindestens doppelt so viel Steuern bezahlen und kann 
damit gegen IKEA nicht konkurrieren. 
All die in ihrer Kombination bisher in keinem anderen Industrieland gegebenen Ge-
staltungsmöglichkeiten stehen vor allem großen, international operierenden Konzer-
nen offen, während kleine mittelständische Betriebe sie offenbar kaum nutzen kön-
nen. Entgegen der noch immer verbreiteten Legende einer hohen Steuerbelastung ist 
Deutschland für Konzerne heute eher ein Steuerparadies. Der regional operierende 
Mittelstand kann diese Steuerstrategien hingegen kaum nutzen.  

                                           
59 FAZ (2006b). 
60 Mittlerweile verzichtet der IKEA-Konzern vorsorglich auf derartige Lizenzgebühren, die einen Bezug zu Kapitaler-
trägen haben. Statt dessen müssen nun die deutschen IKEA-Filialen so genannte ´management´-Gebühren an den Kon-
zern bezahlen, die ebenso wie die Lizenzgebühren steuerfrei ins Ausland transferiert werden können. 
61 Diese werden wegen der Nichtabzugsfähigkeit der halben Dauerschuldzinsen (= ca. 2/3 der gesamten Schuldzinsen) 
bei der deutschen Gewerbesteuer (durchschnittlicher Steuersatz von rund 16,7%) nur mit gut 5% (=16,7%*2/3*1/2) 
belastet. 
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4.3 Unbesteuerte Wertsteigerungen (so genannte ´stille Reserven´) 
Die Bemessungsgrundlage der Ertragssteuern, d.h. der Einkommensteuer wie der 
Körperschaftsteuer, ist für buchführungspflichtige Unternehmen eindeutig definiert62 
als Zuwachs des Betriebsvermögens im jeweiligen Wirtschaftsjahr. Bei strikter An-
wendung dieser klaren und einfachen Definition sind Wertsteigerungen63, ob realisiert 
oder nicht, als ein Teil des Gewinns zu versteuern, so wie derzeit alle Wertminderun-
gen, ob realisiert oder nicht, steuerlich geltend gemacht werden können. Obwohl die 
Betriebsvermögen, insbesondere die Immobilienvermögen seit Jahrzehnten nahezu 
jedes Jahr ohne Zutun der Eigentümer an Marktwert gewonnen haben, bleiben nach 
jetziger Praxis diese Wertsteigerungen bis zur ´Realisierung´ durch Verkauf gänzlich 
unbesteuert. Zukünftig wird es wegen der zunehmenden Internationalisierung (z.B. EU-
AG, Verschmelzung über die Grenze) sogar möglich sein, solche bisher unbesteuerten Erträge 
unkontrolliert durch den deutschen Fiskus und damit de facto auch unbesteuert zu 
realisieren, nämlich durch Sitzverlagerung ins Ausland.  
In Kap. 7 wird eine detaillierte Beschreibung dieser steuerlichen Belohnung des 
Nichtstuns und deren negativen wirtschaftlichen Folgen, z.B. Verknappung von Bau-
land, gegeben und ein zeitgemäßer Reformvorschlag (´schrittweise Wertaufholung´) vorge-
legt. 

4.4 Benachteiligung des deutschen Mittelstandes 
und von deutschen Holdingstandorten 

Das deutsche Körperschaftsteuergesetz (§8a KStG) sieht eine Begrenzung der vom Un-
ternehmen steuerlich geltend machbaren Schuldzinsen auf Gesellschafterdarlehen 
vor, soweit die Darlehen 60% des Gesamtkapitals überschreiten. Diese Begrenzung 
greift allerdings nur bei direkten Kreditverträgen zwischen der Gesellschaft und ei-
nem Gesellschafter mit einem Gesellschaftsanteil von über 25%. Bürgschaften sind 
nur betroffen, insoweit der Gesellschafter direkt bei der kreditgebenden Bank Sicher-
heiten hinterlegt64.  
Diese Begrenzung der Gesellschafterdarlehen diskriminiert deshalb insbesondere 
größere mittelständische Unternehmen; kleine mit einem Gesamtkapital von unter 5 
Mio. € sind nicht betroffen, da sie selbst bei hoher Verschuldung eine Schuldzinszah-
lung von 250.000 € nicht überschreiten; dies ist aber die Freigrenze65, unterhalb derer 
die Begrenzung der steuerlichen Abziehbarkeit von Schuldzinsen für Gesellschafter-
darlehen nicht greift. 
International operierende Konzerne sind mittlerweile prinzipiell durch diese Begren-
zung der Gesellschafterdarlehen nicht betroffen. Der internationale Kapitalmarkt er-
möglicht nämlich eine einfache Trennung der Beziehungen zwischen Eigentümer als 
Kreditgeber und Tochter als Kreditnehmer. Ein Beispiel: Die Tochter habe Risiko-
klasse BB und nimmt auf dieser Basis einen Kredit am Kapitalmarkt auf. Die Mutter 

                                           
62 §4(1) EStG und §7(1) und 8(1) KStG. 
63 In einer Marktwirtschaft sind die Werte durch die am Markt erzielbaren Preise bestimmt. 
64 Sog. ´back-to-back´-Bürgschaft, vgl. das entsprechende BMF-Schreiben vom 15.7.2003. 
65 § 8a(1) KStG. 
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legt ihr Kapital am Kapitalmarkt an, z.B. in Risikoklasse BB. Der Spread zwischen 
Kredit und Anlage beträgt nur rund 0,2% pro Jahr. Gegebenenfalls kann die Mutter 
eine Bürgschaft (explizit oder de facto) übernehmen, die das Risiko für den Kreditgeber und 
damit den Zinssatz weiter reduziert.  
Betroffen sind hingegen deutsche Mittelständler, insbesondere dann, wenn ihre pre-
käre wirtschaftliche Situation eine Kreditvergabe durch Banken ausschließt und die 
Eigentümer deshalb ihren Unternehmen Gesellschafterdarlehen in erheblichem Um-
fang geben müssen66. Zinszahlungen für Kredite über der Grenze von 60% des Ge-
samtkapitals gelten dann als Gewinnausschüttungen, die zuerst im Unternehmen mit 
40% versteuert werden müssen. Die entsprechenden Zinszahlungen an die Gesell-
schafter gelten dann als Dividenden, die vom Empfänger nochmals zur Hälfte ver-
steuert werden müssen67. Grundsätzlich bedroht sind auch in Deutschland ansässige 
Holdinggesellschaften bzw. deren Eigentümer, auch wenn sie durch verwaltungsauf-
wendige Gestaltungen tatsächliche Steuerzahlungen meist vermeiden können. Grund-
sätzlich unbelastet sind jedenfalls im Ausland ansässige Mütter und Finanzholdings, 
so dass durch die Begrenzung der Gesellschafterdarlehen für deutsche Konzernstand-
orte ein weiterer Anreiz geschaffen wird, den Konzernsitz ins Ausland zu verlagern68. 
Bei einer generellen Vorbelastung der in Deutschland erwirtschafteten Schuldzinsen 
und Lizenzgebühren durch den deutschen Fiskus69 könnte und sollte dieser den Mit-
telstand diskriminierende §8a KStG sowie die Teile des Außensteuergesetzes zu 
´controlled foreign corporations´, wodurch deutsche Holdings gegenüber ausländi-
schen Holdings benachteiligt werden, ersatzlos aufgehoben werden. 

                                           
66 Vgl. etwa die Beispiele in Tabellen 12.2 und 12.3. 
67 Vgl. auch die Beispielberechnungen in Tabelle 12.1ff. 
68 Bisher noch durch die dann fällige sofortige Nachversteuerung bisher unversteuerter Erträge (´stille Reserven´) be-
hindert, mittelfristig erzwingt das EU-Recht eine Gleichbehandlung der Sitzverlagerung von z.B. München nach Wies-
baden und von München nach Mailand. 
69 Z.B. durch die in Kap. 6ff. vorgeschlagene allgemeine Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Schuldzin-
sen. 
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5 Die deutsche Unternehmensbesteuerung 
zerstört Arbeitsplätze in Deutschland 

Das deutsche Steuersystem benachteiligt systematisch 
• Aktivität (´Werte schaffen´) gegenüber Passivität (´Werte verwalten´), 
• Eigenkapital gegenüber Fremdkapital,  
• Investitionen in Deutschland gegenüber Investitionen im Ausland.  

5.1 Das deutsche Steuersystem subventioniert den Arbeitsplatzexport 
Jedes deutsche Unternehmen, das Arbeitsplätze ins Ausland, z.B. in die Slowakische 
Republik, verlagert oder dort ganz neue Arbeitsplätze aufbaut, kann viele der damit 
zusammenhängenden Kosten mit seinem in Deutschland erwirtschafteten Gewinn 
verrechnen: 
• den Großteil der Planungskosten für die neue Investition sowie die laufenden Ver-

waltungskosten der Hauptverwaltung;  
• alle Kosten für den Abbau von deutschen Arbeitsplätzen und deren Transfer ins 

Ausland;  
• dauerhaft alle Schuldzinsen, die für die Kapitalausstattung der Tochterfirma anfal-

len. Die Steueroptimierung geschieht über internationale Finanzierungsgesellschaf-
ten, was zu einem weiteren Abbau von deutschen Bankarbeitsplätzen führt.  

Nur die reinen Produktionskosten wie Löhne, Abschreibungen und Vorprodukte wer-
den dann im Ausland geltend gemacht. Der Gewinn wird in der Slowakischen Repu-
blik niedrig mit ca. 10% besteuert und kann dann nach Deutschland transferiert wer-
den, wo er mit 2% abschließend besteuert wird70, während eine Kapitalgesellschaft 
mit rein inländischem Geschäft rund 40% Steuern auf ihren Gewinn bezahlen muss. 
Die deutschen Arbeitnehmer, die mit ihren direkten und indirekten Steuern (siehe Mehr-
wertsteuererhöhung ab 2007) für die Ausfälle bei den Unternehmenssteuern aufkommen müs-
sen, subventionieren so den Export ihrer eigenen Arbeitsplätze. Gleichzeitig subven-
tioniert die Slowakische Republik den Export von Arbeitslosen, die laut EU-Recht 
nach kurzem Aufenthalt vom neuen Wohnsitzstaat (z.B. von Deutschland) die dort üblichen 
Sozialleistungen erhalten müssen.  
Die Unternehmer müssen wegen der im deutschen Steuerrecht angelegten Begünsti-
gung deutscher Investitionen im Ausland für Investitionen im Inland eine höhere Ka-
pitalrendite erwirtschaften, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Arbeitsplätze in 
Deutschland zu halten. 
Diese steuerliche Subventionierung des Arbeitsplatzexports steht noch auf keiner 
Subventionsliste, Regierung wie Opposition bestreiten aber mittlerweile diesen kras-
sen Missstand nicht mehr. Allerdings hat auch die neue Bundesregierung bisher kei-

                                           
70 Nach einer Regelung des „Steuervergünstigungsabbaugesetzes“ sind nämlich seit 2001 nur 5% der rücktransferierten 
Gewinne dem normalen Steuersatz für Kapitalgesellschaften von knapp 40% zu unterwerfen, seit 2004 auch 5% der 
Veräußerungsgewinne. 
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nerlei Schritte zu seiner Behebung unternommen71, obwohl daraus erhebliche Steuer-
mehreinnahmen resultieren würden und die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Aus-
land erheblich unattraktiver würde.  

Kasten 5.1 : Das deutsche Steuersystem subventioniert den Arbeitsplatzexport - 
ein Rechenbeispiel 

(a) Eine Kapitalgesellschaft habe 100 Mio. € Ertrag vor Steuern; davon seien   
40 Mio. € aus laufendem Inlandsgeschäft,   
35 Mio. € aus Dividenden von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und   
25 Mio. € aus Gewinnen aus Aktienverkäufen.  

(b) Nur die 40 Mio. € aus laufendem Inlandsgeschäft sind in Deutschland voll steuerpflichtig. 
Zudem sind maximal 5% der Dividenden72, von in- oder ausländischen Kapitalgesellschaf-
ten nach Deutschland fließen, in Deutschland steuerpflichtig und erhöhen in diesem Umfang 
die Bemessungsgrundlage; bei 40% Steuersatz unterliegen damit Dividenden und Veräuße-
rungsgewinne einem Steuersatz von (maximal) 2%. 

(c) Die gesamten Aufwendungen seien 55 Mio. €; davon seien 30 Mio. € Schuldzinsen für den 
Erwerb der Beteiligungen. Alle Aufwendungen können steuerlich in Deutschland geltend 
gemacht werden, obwohl der zufließende Beteiligungsertrag (also die Dividende) in 
Deutschland nur mit max. 2% besteuert wird. Investitionen vorzugsweise mit niedrigem 
Lohn- und Steuerniveau werden so doppelt belohnt: Die ausländischen Produktionskosten 
sind niedriger, und die in Deutschland geltend gemachten Zinskosten mindern die deutsche 
Steuerlast. In vielen anderen EU-Ländern ist dagegen ein derartiger Betriebsausgabenabzug 
nicht zulässig. Gerade auch deshalb werden immer stärker viele derartige Betriebsausgaben 
in Deutschland geltend gemacht. 

(d) Der Ertrag für die Aktionäre ist 45 Mio. € (=40+35+25-55), das zu versteuernde Einkom-
men hingegen minus 12 Mio. € (=40 - [55 - (35+25)*5%] = 40 - 55 + 60*5% = 40 + 3 – 
55). Damit resultiert trotz erheblicher ökonomischer Erträge für die Aktionäre jedes Jahr ein 
steuerlicher Verlust für den Fiskus. 

(e) Dieser (künstliche) Verlust kann unbegrenzt in die folgenden Jahre vorgetragen werden oder 
über Organschaften mit Gewinnen anderer Konzerngesellschaften verrechnet werden. Im 
Gegensatz dazu können natürliche Personen Verluste aus Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften gar nicht mit ihrem laufenden Einkommen verrechnen. 

5.2 Das deutsche Steuersystem subventioniert das Ausschlachten 
profitabler inländischer Unternehmen (´Heuschrecken-Effekt´) 

Das aus den USA schon seit länger bekannte Verfahren des ´Leveraged Buy Out´73 
wird seit einigen Jahren auch in Deutschland immer häufiger praktiziert: Erwerb 
durch internationale Finanzierungsgesellschaften, Belastung des erworbenen Unter-
nehmens mit Verzinsung und Tilgung des Kaufpreises, Lohnkürzungen und Entlas-
sungen, drastische Verringerung von langfristigen Investitionen in Forschung & Ent-

                                           
71 Die am 13.12.2005 ergangene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Verrechnung ausländischer Verluste 
mit deutschen Gewinnen (´Marks & Spencer´) verschärft die steuerliche Subventionierung des Arbeitsplatzexports. Bei 
Liquidierung der ausländischen Investition oder der endgültigen Unmöglichkeit der Verlustgeltendmachung im Ausland 
(z.B. bei dortiger zeitlicher Begrenzung des Verlustvortrags) muss der deutsche Fiskus zukünftig die Verrechnung der 
Auslandsverluste mit den in Deutschland erzielten Gewinnen gestatten. 
72 und seit 2004 auch maximal 5% der Veräußerungsgewinne. 
73 Mit ´leverage´ wird hier die Hebelwirkung (´lever´ = Hebel) einer zunehmenden Verschuldung auf die Eigenkapital-
rendite beschrieben. 
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wicklung und schließlich Verlagerung oder Zerschlagung von profitablen und zuvor 
´gesunden´ Unternehmen. Kaum ein anderes Land bietet nämlich hierfür bessere 
steuerliche Voraussetzungen als Deutschland. Wenn ein erheblicher Teil der Finan-
zierungskosten dem im Ausland sitzenden Aufkäufer, meist einem so genannten 
´Private Equity Fond´, vom deutschen Fiskus über legale steuerliche Gestaltungen 
geschenkt wird, so lässt sich der Wiederverkaufswert des Unternehmens in wenigen 
Jahren vervielfachen. Nach dem Verkauf - Wertsteigerung und Erlös sind steuerfrei - 
zieht der Aufkäufer zum nächsten lohnenden Objekt; der Gesetzgeber hat diesen 
Heuschrecken Tür und Tor geöffnet. Im Inland sitzende industrielle Aufkäufer erhal-
ten diese steuerlichen Unterstützung nicht und sind deshalb nur dann konkurrenzfä-
hig, wenn sie ihre Kapitalverwaltung ins Ausland verlegen. Dadurch werden auch 
bisher in Deutschland tätige Finanzprovider massiv benachteiligt und ihre Arbeits-
plätze durch die deutsche Steuerpolitik ins Ausland vertrieben.  
Beispiel GROHE AG: Der Aufkauf der GROHE AG durch einen Private Equity 
Fond erfolgte schon 1999, doch erst 2005 mit dem Wiederverkauf des inzwischen 
völlig überschuldeten Unternehmens zum Zwecke der ´Restrukturierung´, d.h. Ent-
lassung der meisten Mitarbeiter in Deutschland, Schließung von Werken, Verlage-
rung der Produktion ins Ausland, erlangte dieser Fall große öffentliche Beachtung. 
Mittlerweile liegt eine präzise Analyse zum Vorgehen und zur Auswirkung der steu-
erlichen Subventionierung im Fall GROHE AG vor74.  
Dies ist kein Einzelfall, sondern es läuft überall nach dem gleichen Strickmuster. Hier 
ein weiteres Beispiel, wie hilflos trotz massiven Einsatzes die Belegschaft einer sol-
chen ganz legalen, für die Aufkäufer höchst profitablen Betriebsvernichtung gegen-
über steht.  
Beispiel FTE-Automotive: Ein ähnlicher Fall ereignet sich nun offenbar bei der FTE 
in Nordbayern. Das Unternehmen, bis 1993 im Besitz der Schweinfurter FAG Kugel-
fischer, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Automobil- und Motorrad-
Hydraulik. Nach mehrfachem Eigentümerwechsel erwarb die britische HG-Capital 
die Firma Ende 2002 für 180 Mio. € und verkaufte sie Anfang 2005 für 370 Mio. € an 
die französische Investorengesellschaft PAI Partners, nach Firmenangaben „eine der 
ältesten und erfahrensten Private Equity Firmen in Europa“. Unmittelbar danach setz-
te die offenbar schon beim Eigentumsübergang kalkulierte ´Restrukturierung´ ein, die 
wohl den hohen Kaufpreis begründet: Im nordböhmischen Podbořany wurde eine 
tschechische Tochter gegründet, ca. 500 Arbeitsplätze werden in Deutschland abge-
baut, die Kosten dafür und für die Finanzierung der tschechischen Investitionen wer-
den in Deutschland steuerlich abgesetzt; die Löhne der neuen tschechischen Mitarbei-
ter werden für ein Jahr von Tschechien übernommen.  
„Wie bitte schön sollen wir da konkurrieren?“, fragen zwei engagierte FTE-
Mitarbeiterinnen in einem Brief an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges und an die fränkischen Abgeordneten. Eine gute Frage: Hier liegen in der Tat die 

                                           
74 Kussmaul et. al. (2005). Anhand dieser Analyse können sehr schön die Auswirkungen der später erläuterten Lö-
sungsvorschläge beispielhaft berechnet werden. 
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Sanierungsaufgaben, die Regierung und Parlament endlich angehen sollten, ohne sich 
vom zu erwartenden publizistischen Sperrfeuer der Lobbyisten des internationalen 
Spekulationskapitals und seiner Verbündeten in Wirtschaft und Wissenschaft ab-
schrecken zu lassen. 

Kasten 5.2 : Heuschrecken - ohne Steuerprivilegien pleite? 
Bei Steinbrück´s geplanter beschränkter Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen würde für ausländi-
sche Finanzinvestoren „das ganze Modell kippen“, der Branche würde eine Insolvenzwelle dro-
hen75. So viel Klarheit hört man selten aus der Branche, glänzte sie doch bislang mit einem 
Ausmaß an Intransparenz, sodass selbst Commerzbankchef Müller sich beklagte, man kenne von 
den „Heuschrecken“ meist nicht mehr als eine Postfachadresse. Endlich sprechen die Finanzin-
vestoren aus, wovon sie in Wahrheit leben: von Steuerbegünstigungen, die Steinbrück nun ab-
schaffen will. Sie kaufen heimische Firmen weitgehend auf Kreditbasis auf, halsen der aufge-
kauften Firma die Zinslasten auf, die damit ihr in Deutschland zu versteuerndes Einkommen 
drückt. Die Schuldzinsen bleiben in Deutschland unbesteuert und werden in den weitestgehend 
unbesteuerten internationalen Finanzkreislauf eingespeist.  
Waren Buffet, der reichste Mann der Welt, sieht in den neuen so genannten ´strukturierten Fi-
nanzprodukten´ „tickende Zeitbomben, die mit der Sprengkraft von Massenvernichtungswaffen 
das Weltfinanzsystem aus den Angeln heben können“ (Handelsblatt). Die Financial Times 
Deutschland prangert Praktiken der Branche an, die gekauften Unternehmen mit Schuldenbergen 
zu beladen, „die nur in Schönwetterzeiten vertretbar sind…. Das könnte sich bald ändern, wenn 
die Zinsen steigen.“ Gewarnt wird vor einem „Schneeballeffekt, … der das neue Zeitalter der 
Gier zu einem schmerzhaften Ende bringt.“ Das Blatt zitiert eine Studie der Europäischen Zent-
ralbank, in der ein Finanzcrash in Aussicht gestellt wird, wenn die unkontrollierte Ausbreitung 
der Hedge-Fonds anhält.  
Durch die geplante Abschaffung der genannten Steuerprivilegien würden die Unternehmensprei-
se sinken und die Renditen der Deals um bis zu 4% reduziert, klagt die Branche. Aber warum 
sollte eigentlich in einer Marktwirtschaft der Finanzminister einzelne Marktteilnehmer durch das 
Steuersystem privilegieren, insbesondere solche, die in Deutschland Eigenkapital durch Fremd-
kapital ersetzen und nach Meinung der Europäischen Zentralbank das gesamte Wirtschafts- und 
Finanzsystem bedrohen?  

Internationale Fonds kaufen also profitable deutsche Unternehmen mit hohem Eigen-
kapitalanteil und hohem cash-flow auf. Der Kaufpreis wird zu Lasten der aufgekauf-
ten Firma finanziert. Die laufenden Zinszahlungen für diese Kredite muss das aufge-
kaufte Unternehmen leisten. Das zu versteuernde Einkommen wird dadurch drastisch 
reduziert, die Schuldzinszahlungen können steuerfrei76 ins Ausland transferiert wer-
den. Diese steuerliche Subventionierung hat die gleichen Ursachen wie die steuerli-
che Subventionierung des Arbeitsplatzexports, nämlich die Möglichkeit, in Deutsch-
land erwirtschaftete Schuldzinsen mit dem in Deutschland erwirtschafteten Gewinn 
verrechnen und dann steuerfrei ins Ausland transferieren zu können. Der Marktwert 
des Unternehmens steigt kurzfristig steil an, beim Wiederverkauf ist der Veräuße-
rungserlös77 steuerfrei.  

                                           
75 Vgl. Handelsblatt (2006b) und Pressemitteilung der Bundestagsfraktion DIE LINKE vom 9.8.2006. 
76 Es fällt nur noch ca. 5% Gewerbesteuer wegen der hälftigen Nichtabzugsfähigkeit der Dauerschuldzinsen an, soweit 
das Unternehmen, wie z.B. die Immobilienverwaltung, nicht ganz gewerbesteuerfrei ist. 
77 wie seit 2001 bei allen Verkäufen von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Besitz von Kapitalgesellschaften gesetz-
lich vorgegeben. 
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Kasten 5.3 : Investoren saugen Firmen aus - ein Dossier der Financial Times Deutschland 
Quelle: Financial Times Deutschland, 9.8.2006, FTD (2006). 
Beteiligungsgesellschaften beladen ihre Portfoliofirmen mit immer höheren Schulden, um daraus 
Sonderdividenden für ihre Geldgeber zu finanzieren. Die Rating-Agentur Fitch bestätigt diesen 
Trend: Nach ihren Feststellungen ist die Verschuldung bei solchen "Rekapitalisierungen" 2006 
erheblich gestiegen. 

 
Jüngstes Beispiel ist Tank & Rast. Für die Autobahnraststättenkette hatte Finanzinvestor Terra 
Firma mit dem neuen Schuldenpaket über 1,2 Mrd. Euro sogar rund 100 Mio. Euro mehr Fremd-
kapital bekommen, als sie vor eineinhalb Jahren gezahlt hat. 400 Mio. Euro der neuen Schulden 
dienten dazu, den Terra-Firma-Investoren fast das 1,5fache ihres Eigenkapitals wieder zurückzu-
geben.  
Beim Wissenschaftsverlag Springer Science machten die britischen Eigner Cinven und Candover 
im Mai gar zum dritten Mal Kasse seit dem Kauf 2003 - und vereinnahmten laut Finanzkreisen 
300 Mio. Euro. Damit summieren sich die Sonderdividenden, die Springer Science an seine In-
vestoren auszahlen musste, bislang auf 1 Mrd. Euro. So eine lukrative "Cash-Cow" behalten die 
Investoren lieber im Portfolio, statt sie an die Börse zu bringen.  
Kreditgeber akzeptieren höhere Verschuldung: Dass die Finanzinvestoren höhere Schulden auf 
ihre Firmen packen können, hängt nur teilweise mit deren gestiegenen Gewinnen zusammen. Die 
Kreditgeber akzeptieren auch immer höhere Verschuldungsgrade, wie Fitch-Analystin Michelle 
De Angelis sagt. "Der Trend zu höheren Verschuldungen im Zuge von Rekapitalisierungen hat 
sich zuletzt beschleunigt", so De Angelis. Europaweit wurden Unternehmen im ersten Halbjahr 
2006 dabei durchschnittlich mit dem 6,1fachen ihres Gewinns vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (EBITDA) verschuldet. Lange sahen Private-Equity-Firmen ein solches Multiple 
für viele Branchen als Kaufpreis-Obergrenze an. Dabei hatten die Unternehmen schon vor der 
Refinanzierung Schulden in Höhe des 5,3-fachen EBITDA). Im ersten Halbjahr 2005 hielten 
sich die Banken nach Fitch-Daten noch deutlich zurück: Die Verschuldungsgrade stiegen im 
Schnitt durch Rekapitalisierungen vom 4,5- auf das fünffache EBITDA.  
Für die Geldgeber der Beteiligungsgesellschaften ist diese Finanzakrobatik eine feine Sache. Je 
schneller sie ihr Eigenkapital zurückerhalten - oft wie bei Tank & Rast, Springer oder Cognis 
sogar mit Gewinn -, desto höher sind ihre Renditen. Und das bei Null Risiko. "Wenn die Firma 
danach an die Wand fährt - kein Problem", sagt ein Private-Equity-Manager. "Alles, was man 
später bei einem Verkauf noch dazubekommt, ist Zucker." Hohes Risiko für die Firmen: Für die 
Firma jedoch kann es schnell eng werden: wie z.B. bei beim Remscheider Autozulieferer Ed-
scha, dem das US-Geschäft einbrach, kurz nachdem Investor Carlyle 60 Mio. Euro abgezogen 
hatte. Seither ist Edscha immer wieder kurz davor, die Kreditbedingungen zu verletzen.  
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Ergebnis:  
• Der Fiskus verliert dauerhaft Steuereinnahmen.  
• Der internationale Aufkäufer hat alleine durch die erreichte Steuerfreistellung der 

Unternehmenserträge einen erheblichen Wertzuwachs seiner Beteiligung erreicht.  
• Erfolgreiche inländische (mittelständische) Konkurrenten müssen weiter voll Steuern 

bezahlen, sind deshalb nicht mehr dauerhaft konkurrenzfähig und werden früher 
oder später von den internationalen Fonds aufgekauft.  

Neben den Steueraufkommensverlusten resultiert ein weiterer negativer Effekt dieser 
zur Erhöhung der Eigenkapitalrendite freiwillig herbeigeführten hohen Schuldzinsbe-
lastung: Wegen der unabhängig von der Ertragslage anfallenden und zudem extrem 
hohen Zinsbelastung kommen die übernommenen Firmen bei schwächerer wirt-
schaftlicher Entwicklung leicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Sie bauen dann 
massiv Stellen ab und werden schließlich vom neuen Eigentümer ausgeschlachtet und 
zerschlagen.  

Kasten 5.4 : Bundesbank: Die deutschen Unternehmen haben keine Kapitalknappheit 
Immer wieder wird argumentiert, Deutschland sei in besonderem Maße auf ausländisches Fi-
nanzkapital angewiesen zur Finanzierung der dringend benötigten Investitionen in Deutschland. 
Hierzu schreibt die Bundesbank78: „Der Finanzierungsbedarf der Unternehmen konnte 2005 wie 
auch schon in den Jahren zuvor weit überwiegend mit eigenen Mitteln gedeckt werden. Die In-
nenfinanzierungsquote lag bei fast 90%, dem zweithöchsten Wert seit 1991. Absolut betrachtet 
wuchsen die selbst erwirtschafteten Mittel zwar nur geringfügig auf 220 Mrd. €. Sie waren da-
mit aber immer noch höher als die Ausgaben für Sachinvestitionen, so dass die Geldvermö-
gensbildung der Unternehmen zum Teil aus eigenen Mitteln gespeist werden konnte.  
Dank ihrer günstigen Finanzlage hielt sich der externe Mittelbedarf der Firmen mit nur 16 Mrd. 
€ in sehr engen Grenzen. … Im Wege eigener Wertpapieremissionen nahmen die Unternehmen 
2005 mit 3 Mrd. € nur wenig mehr als im Vorjahr auf. Dabei wurden insbesondere Anleihen be-
geben, während die Verschuldung der Unternehmen an Geldmarktpapieren per saldo zurückge-
führt wurde. Auch im Bereich der Beteiligungsfinanzierung haben sich unterschiedliche Ent-
wicklungen überlagert. Während die Unternehmen aus Aktienemissionen nicht zuletzt wegen der 
gestiegenen Kurse ein positives Mittelaufkommen zu verzeichnen hatten, wurden GmbH-Anteile 
und andere nicht handelbare Titel in derselben Höhe per saldo getilgt, so dass die Beschaffung 
von Mitteln über Beteiligungen in der Summe bei Null lag.  
Innerhalb der Verschuldungsstruktur der Unternehmen gab es in den letzten Jahren eine gewisse 
Gewichtsverschiebung zu Lasten der traditionellen Bankkredite. Zwar waren diese mit rund zwei 
Dritteln weiterhin die wichtigste Fremdmittelposition; andere Finanzierungsformen haben jedoch 
an Bedeutung gewonnen. Dazu rechnen Kreditaufnahmen im Ausland ebenso wie Wertpapierfi-
nanzierungen. … 
Neben verschiedenen Verschuldungsindikatoren haben sich in den letzten Jahren auch die Kos-
ten der Fremdfinanzierung für die Unternehmen verbessert. So ist die Bruttozinsbelastung 2005 
auf 15% des Betriebsüberschusses gesunken, im Jahr 2000 hatte sie noch 25% betragen. Der An-
teil der Nettozinsausgaben am Betriebsergebnis ist im gleichen Zeitraum von 15% auf 9% zu-
rückgegangen. Zu dieser Entwicklung haben sowohl die durchgreifenden Konsolidierungsbemü-
hungen der Unternehmen als auch das günstige Zinsumfeld beigetragen.“  

                                           
78 Bundesbank (2006), S. 22-24. 
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Der Gesetzgeber hat bisher die wachsende Privilegierung internationaler Finanzin-
vestoren durch die geltenden Steuergesetze akzeptiert, weil angeblich in Deutschland 
zu wenig Finanzkapital vorhanden sei, vgl. Kasten 5.4, und deshalb dringend zusätz-
liches ausländisches Finanzkapital ins Land geholt werden müsse. Aber die Kapital-
kraft der deutschen Unternehmen ist so hoch, dass seit 2002 ihre Innenfinanzierung, 
also die aus laufender Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehenden Mittel, mehr als 
30% höher waren als ihre gesamte Sachanlageninvestitionen79.  
Statt kurzfristiger Finanzinvestitionen sollten langfristige Realinvestitionen gefördert 
werden80. Stimmrechte, die mit der Haltedauer der Aktie wachsen sowie eine deutlich 
verlängerte Haltedauer von Aktienoptionsprogrammen würden langfristig orientierte 
Investitionen insbesondere in Forschung und Entwicklung begünstigen. Eine Börsen-
umsatzsteuer und eine Steuer auf Veräußerungsgewinne81 würden kurzfristige Trans-
aktionen angemessen verteuern. Dadurch würde die systematische Benachteiligung 
inländischer Realinvestoren gegenüber internationalen Finanzinvestoren verringert 
werden.  

5.3 Benachteiligung von deutschen Konzernholdings 
durch das deutsche Außensteuerrecht 

Das deutsche Außensteuergesetz sieht in bestimmten Fällen82 vor, dass der deutschen 
Muttergesellschaft Kapitalerträge zugerechnet werden, die von im Ausland ansässi-
gen und mit ihr eng verbundenen Unternehmen erzielt werden. Diese Zurechnung 
greift insbesondere dann, wenn die deutsche Muttergesellschaft durch weitgehend 
steuerlich begründete Ausgliederungen die bisher in Deutschland anfallende Steuer 
reduzieren will83.  
Dieses Außensteuergesetz ist so kompliziert, dass es nur selten wirklich zur Anwen-
dung kommt, stellt aber eine ständige Bedrohung der deutschen Muttergesellschaften 
dar. Diese Bedrohungen gelten nur für in Deutschland ansässige Muttergesellschaf-
ten. Deutsche Töchter oder deutsche Betriebsstätten von ausländischen Müttern sind 
diesen Bedrohungen und Einschränkungen nicht ausgesetzt. Das Außensteuergesetz 
ist deshalb ein ständiger Anreiz, die Hauptverwaltung ins Ausland zu verlegen. Bis-
her war eine derartige Verlegung sehr steueraufwändig, da dann alle in Deutschland 
bisher unversteuerten Erträge (´stille Reserven´) nachversteuert werden mussten. Wegen 
der vom EUGH erzwungenen Gleichstellung des Umzugs innerhalb Deutschlands 
von z.B. München nach Wiesbaden und innerhalb Europas von z.B. München nach 
Mailand wird eine derartige Nachversteuerung zukünftig nicht mehr möglich sein, 
und damit fällt eine weitere Barriere zur Verlagerung der Hauptverwaltung ins Aus-
land. 

                                           
79 Vgl. etwa Bundesbank (2006), S. 66, Mittelaufkommen und Mittelverwendung der deutschen Unternehmen. 
80 Vgl. etwa Hirschel (2006). 
81 Mit mäßigem Steuersatz ohne Verrechnungsmöglichkeit von Verlusten mit Erträgen aus laufender Geschäftstätigkeit. 
82 z.B. bei ´controlled foreign corporations´. 
83 z.B. bei passiven ausländischen Kapitalverwaltungstöchtern. 
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Würde zukünftig ein Großteil der in Deutschland erwirtschafteten Schuldzinsen und 
Lizenzgebühren steuerlich in Deutschland vorbelastet84, wie jetzt auch bei einigen der 
Module in den Eckpunkten zur Unternehmenssteuerreform 2008 vorgesehen (Kap. 8), 
so könnten diese Teile des Außensteuergesetzes aufgehoben und die Hauptverwal-
tungen und deren Arbeitsplätze leichter in Deutschland gehalten werden. 

                                           
84 Z.B. durch eine Kapitalentgeltsteuer, siehe Kap. 6. 
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Teil B : Reformvorschläge zur Unternehmensbesteuerung 
Nach der systematischen Bestandsaufnahme, Analyse und Kritik der derzeitigen Be-
steuerung von Unternehmens- & Vermögenseinkommen in Teil A, werden in den 
folgenden Kapiteln Reformvorschläge vorgestellt. Sie basieren auf den seit 2005 für 
börsennotierte Unternehmen vorgeschriebenen Regeln für die Rechnungslegung 
(IFRS/IAS):  
• Das als steuerliche Bemessungsgrundlage für die laufend erwirtschafteten Kapital-

erträge vorgeschlagene ´Kapitalentgelt´ (siehe Kap. 6.2) lehnt sich an die aus der inter-
nationalen Rechnungslegung bekannte Größe ´Ertrag vor Schuldzinsen und vor 
Steuern´85 an, die auf dem internationalen Kapitalmarkt als Maßstab für die Er-
tragskraft von Unternehmen dient. Genau diese Ertragskraft und nicht der beliebi-
ger Gestaltung unterliegende ´Gewinn´ bildet eine solide Basis für die Besteuerung 
eines Unternehmens nach seiner Leistungsfähigkeit. 

• Wertsteigerungen im Unternehmensbereich, auch soweit noch nicht durch Verkauf 
realisiert, können ebenfalls auf der Basis der internationalen Rechnungslegung86 zu 
Verkehrswerten erhoben und schrittweise besteuert werden, weil hier alle erforder-
lichen Daten vorliegen. 

• Für Wertsteigerungen im Bereich privater Vermögen liegen solche Daten nicht all-
gemein vor, ihre Besteuerung sollte deshalb durch eine verfassungskonforme Wie-
derbelebung einer Vermögenssteuer auf den Sollertrag des Verkehrswerts erfolgen, 
die in diesem Bericht nicht weiter vorgestellt wird87.  

Durch die Besteuerung aller Kapitalentgelte mit mäßigen Sätzen statt – wie derzeit – 
nur der Gewinne mit hohen nominalen Sätzen würde die in Kap. 5 beschriebene steu-
ergetriebene Zerstörung von Arbeitsplätzen in Deutschland beendet, der Eigenkapi-
taleinsatz begünstigt und damit die Stabilität der deutschen Volkswirtschaft erhöht 
(siehe Kap. 6 und 7).  
Derzeit werden Wertsteigerungen, wenn überhaupt, nur bei Verkauf des Vermögens-
gegenstandes (z.B. Immobilie) besteuert: Nur wer sich wirtschaftlich bewegt, zahlt Steu-
ern. Durch die Besteuerung auch der nicht realisierten Wertsteigerungen würde diese 
wirtschaftliche Blockade beendet (siehe Kap. 7).  
Abschließend werden in Kap. 8 insbesondere die Regierungsvorschläge zur Verbrei-
terung der Bemessungsgrundlage, soweit sie bei Abfassung dieses Berichts (September 
2006) ausreichend konkretisiert waren, skizziert und in Kap. 9 die finanziellen Auswir-
kungen verschiedener Reformvorschläge analysiert.  

                                           
85 EBIT: earnings before interest and tax. 
86 IFRS: international financial reporting standards. 
87 Der Sollertrag ist der potenziell erzielbare Ertrag bei einer konservativen Anlage des Vermögens, etwa in Form von 
Staatspapieren. Bei einer Verzinsung von etwa 4% pro Jahr und einem angenommenen Steuersatz von 30% ergäbe sich 
ein Vermögensteuersatz von 1,2% des Verkehrswerts. Vgl. hierzu auch Jarass/Obermair (2002), Kap. 10.  
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6 Besteuerung aller laufenden Kapitalerträge erforderlich 

6.1 Kapitalentgelt (´EBIT´) statt Gewinn als neue Bemessungsgrundlage 
Nach traditioneller Vorstellung und allgemeinem Verständnis ist der ´Gewinn´ eines 
Unternehmens alles das, was vom Erlös für die produzierten Güter oder Dienstleis-
tungen übrig bleibt, nachdem die Kosten des Einkaufs von Rohstoffen und Vorpro-
dukten sowie das Entgelt für die Arbeit, also die Lohnkosten der Mitarbeiter, abgezo-
gen sind. Nach diesem traditionellen, umfassenden Verständnis von ´Gewinn´ werden 
Unternehmen mittels der Gewinnbesteuerung zur Finanzierung der Ausgaben der öf-
fentlichen Hand herangezogen. Die öffentliche Hand stellt Infrastruktur im wei-
testgehenden Sinn bereit, die eine notwendige Voraussetzung jeder modernen wirt-
schaftlichen Tätigkeit bildet: Verkehrs- und Kommunikationsnetze, die Einrichtun-
gen für Erziehung, Bildung, Wissenschaft und Kultur, soziale Absicherung, öffentli-
che Sicherheit und eine Justiz, die allgemeine Rechtssicherheit garantiert. 
In den volkswirtschaftlichen Begriffen der Produktionsfaktoren ´Kapital´, ´Arbeit´ 
und ´materielle Ressourcen´ ist Gewinn also das ´Kapitalentgelt´, das die Bemes-
sungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung sein sollte. Der einzelwirtschaft-
lich ausgewiesene und der ´zu versteuernde Gewinn´ entspricht jedoch – wie in Teil 
A gezeigt - in immer geringerem Umfang dem gesamten ´Kapitalentgelt´: Kapital-
verkehrsfreiheiten und globale Wirtschaftsbeziehungen einerseits und andererseits 
eine nationale Steuerpolitik, die diesen Entwicklungen in keiner Weise gerecht wird, 
haben dazu geführt, dass der nach geltendem Steuerrecht ´zu versteuernde Gewinn´ 
eines Unternehmens gerade für international tätige Konzerne nur noch einen Bruch-
teil des erwirtschafteten ´Kapitalentgelts´ ausmacht88.  
Der herkömmliche Typ von einheitlich strukturierten und überwiegend eigenkapital-
finanzierten Unternehmen, bei denen der ´Gewinn´ im Sinne der heutigen Steuerge-
setze und das gesamte ´Kapitalentgelt´ in etwa übereinstimmen, ist heute wohl fast 
nur noch bei lokalen Handwerksbetrieben, bei noch nicht von internationalen Han-
delsketten geschluckten oder verdrängten Einzelhändlern, kleineren Dienstleistern 
und einigen bewusst auf den Inlandsmarkt konzentrierten, auch größeren Spezialun-
ternehmen zu finden. Die meisten großen Unternehmen sind, nicht zuletzt wegen der 
enormen steuerlichen Vorteile einer solchen Strategie, in ein verschachteltes, über 
viele Nationen ausgedehntes System von Teilunternehmen, Müttern und Töchtern, 
Holdings und Finanzierungsgesellschaften zerlegt. So gelingt es ihnen, das im einzel-
nen Betrieb eines solchen Geflechts erwirtschaftete ´Kapitalentgelt´ nicht als 
´Gewinn´ im Sinne des Einkommens- oder Körperschaftsteuergesetzes anfallen zu 
lassen, sondern z.B. in Schuldzinsen an (formal) ausländische Kreditgeber, in ans Aus-
land zu zahlende Lizenzgebühren, in Kosten für Investitionen im Ausland etc. zu 
verwandeln und so – meist ganz legal - der inländischen Gewinnbesteuerung zu ent-
ziehen.  

                                           
88 Für zahlreiche Beispiele anhand der Geschäftsberichte von DAX30-Unternehmen siehe Jarass/Obermair (2005). 
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Die traditionellen Versuche89, Steuerschlupflöcher zu schließen, bringen wegen der 
neuen EU-Gesetzgebung und den EuGH-Entscheidungen letztlich nichts außer zu-
sätzlichen Ärger und verlorene Prozesse. Das Außensteuergesetz benachteiligt zudem 
Deutschland-orientierte Konzerne wie Telekom, BMW etc., ausländische Konzerne 
sind davon fast nicht betroffen; außerdem werden das Außensteuergesetz und viele 
andere traditionelle Abwehrmaßnahmen zukünftig vom Europäischen Gerichtshof 
Schritt für Schritt als EU-widrig untersagt werden.  
Im Ergebnis finanzieren fast nur noch die Lohnsteuerzahler und die Konsumenten die 
Ausgaben der öffentlichen Hand; Kapitalerträge, die mittels des hohen Standards der 
öffentlichen Einrichtungen weiterhin in Deutschland erwirtschaftet werden, können - 
wie in Kap. 4.1 gezeigt - großenteils steuerfrei an die Eigentümer der Unternehmen - 
in wachsendem Maße internationale anonyme Investorengruppen - transferiert wer-
den. 
In einem ersten Schritt sollte der für alle normalen Steuerzahler gültige Grundsatz 
auch für alle Kapitalgesellschaften umgesetzt werden: „kein steuerlicher Abzug von 
Aufwendungen in Deutschland, falls damit zusammenhängende Erträge in Deutsch-
land steuerfrei sind“90. Dies führt allerdings zu erheblichen Abgrenzungsproblemen 
und damit zusammenhängend zu neuen Umgehungsmöglichkeiten.  
Eine Unternehmensbesteuerung, die die derzeitige, volkswirtschaftlich schädliche 
Diskriminierung von mittelständischen Betrieben gegenüber international wirtschaf-
tenden Konzernen sowie von inländischen gegenüber ausländischen Investoren been-
den will, muss offenbar anstelle der - weitgehend gestaltbaren - einzelwirtschaftli-
chen Residualkategorie ´zu versteuernder Gewinn´ wieder auf die ursprüngliche Be-
messungsgrundlage gesamtes ´Kapitalentgelt´91 zurückkommen. 
Das Kapital, das ein Unternehmen nutzt, besteht zum einen aus materiellem Kapital, 
also dem realen Betriebsvermögen, zum anderen und mit wachsender Bedeutung, et-
wa in der IT- oder Pharmabranche, aus immateriellem Kapital in Form von gesetzlich 
geschütztem Wissen und den daran bestehenden Nutzungsrechten; sowohl materielles 
wie immaterielles Kapital liegt dabei jeweils relativ klar getrennt vor als eigenes oder 
als fremdes Kapital. Hinsichtlich des ´Kapitalentgelts´, also des Entgelts für die Nut-
zung des jeweiligen Kapitals, lassen sich nach der Form sowie nach der Art der Be-
günstigten drei Kategorien unterscheiden: 
(1) Entgelt für die Nutzung von (materiellem und immateriellem) Eigenkapital: Gewinn für 

die Eigentümer. 
(2) Entgelt für die Nutzung von materiellem Fremdkapital: Schuldzinsen an Kredit-

geber und die in Mieten & Leasingraten enthaltenen Zinsanteile. 
(3) Entgelt für die Nutzung von immateriellem Fremdkapital: Lizenzgebühren und 

Ähnliches an die Inhaber von Patenten und anderen Schutzrechten. 

                                           
89 KSt § 8a, Außensteuergesetz etc. 
90 §8b(3,5) KStG und §3c EStG. 
91 Wertschöpfung im Betrieb abzüglich Arbeitsentgelt. 
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Das so definierte Kapitalentgelt lehnt sich an die aus der internationalen Rechnungs-
legung bekannte Größe ´Ertrag vor Schuldzinsen und vor Steuern´ (EBIT) an, die 
heute für die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen als zentrale Größe heran-
gezogen wird. Genau diese Ertragskraft und nicht der beliebiger Gestaltung unterlie-
gende ´Gewinn´ bildet eine solide Basis für die Besteuerung eines Unternehmens 
nach seiner Leistungsfähigkeit. 
Die in Miet-, Pacht- & Leasingzahlungen enthaltenen Schuldzinsen müssen wie nor-
male Schuldzinsen behandelt werden. Wie das Beispiel IKEA zeigt92, muss auch nach 
Umbenennung der bisherigen Lizenzgebühren in ´management´-Gebühren im Rah-
men der Verrechnungspreisprüfung eine angemessene steuerliche Behandlung der 
darin enthaltenen Namens-Lizenzgebühren sichergestellt werden.  

6.2 Vorschlag einer Besteuerung des Kapitalentgelts an der Betriebstätte  
Wie in Teil A im Einzelnen gezeigt, gelingt es insbesondere weltweit operierenden 
Unternehmen, einen großen Teil ihrer Kapitalentgelte in die beiden Kategorien 
Schuldzinsen und Lizenzgebühren zu schieben93, die - im Inland im Wesentlichen un-
besteuert - in ein Niedrigsteuerland überwiesen werden. Wenn das Ergebnis dieses 
vom Gesetzgeber erlaubten und von den Marktkräften eingeforderten steuerlichen 
Handelns nicht nur eine massive Benachteiligung des inländischen Mittelstandes be-
wirkt, sondern Bund und Länder in wachsende Verschuldung treibt, Städte und Ge-
meinden bedrohlich verarmen lässt und damit wesentliche Grundlagen der wirtschaft-
lichen Entwicklung untergräbt, dann müssen offensichtlich die einschlägigen Gesetze 
an die wirtschaftliche Realität angepasst werden.  
Ein Beispiel: Das Kapitalentgelt der kleinen privaten Kneitinger-Brauerei in Regens-
burg wird in Regensburg erhoben und besteuert, also dort, wo das Bier gebraut wird. 
Das Kapitalentgelt einer bayernweiten Brauereikette, die auch in Regensburg eine 
Braustätte unterhält, wird zwar dort erhoben, dann aber deutschlandweit mit den Ge-
winnen und Verlusten aller anderen Braustätten verrechnet, der sich ergebende Saldo 
am Sitz der Hauptverwaltung besteuert; die bezahlte Gewerbesteuer wird dann nach 
einem komplizierten Schlüssel auf die Sitzgemeinden aller Filialen verteilt. Wird nun 
die Brauereikette an einen internationalen Mischkonzern verkauft, was mehr und 
mehr der Regelfall ist, so können94 die Gewinne und Verluste aller deutschen Unter-
nehmen dieses Konzerns zusammengerechnet und die Finanzierungskosten für seine 
Investitionen im Ausland abgezogen werden, nur auf einen eventuell verbleibenden 
positiven Saldo müssen Steuern bezahlt werden; eine ggf. bezahlte Gewerbesteuer 
wird auf alle Sitzgemeinden – unabhängig ob dort Verlust oder Gewinn erwirtschaftet 
wurde - verteilt.  

                                           
92 Mittlerweile hat der IKEA-Konzern die Lizenzgebühren in ´Management´-Gebühren umbenannt, die ebenso wie 
bisher die Lizenzgebühren steuerfrei ins Ausland transferiert werden können, aber keinen direkten Bezug mehr zu Kapi-
talentgelten aufweisen. 
93 Siehe z.B. das Beispiel IKEA in Kap. 4.2. 
94 durch Bildung einer so genannten steuerlichen Organschaft. 
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Dieses System begünstigt große Konglomerate gegenüber Einzelunternehmen, führt 
zu einer massiven Senkung der Bemessungsgrundlage und deshalb zu hohen nomina-
len Steuersätzen. Zur Vermeidung dieser durch nichts gerechtfertigten Steuergestal-
tungen sollte eine Unternehmensbesteuerung grundsätzlich an jeder Betriebsstätte 
und auf das dort erwirtschaftete Kapitalentgelt erfolgen. Dies sollte jedenfalls für alle 
Betriebsstätten gelten, die eine eigenständige Buchführung (z.B. im Rahmen eines profit cen-
ters) durchführen; der Bäcker, der auch im Nachbardorf noch einen Verkaufsladen un-
terhält, sollte davon nicht betroffen sein.  
Es ist den einzelnen Nationalstaaten, insbesondere solchen mit höheren nominalen 
Steuersätzen95, eine effiziente Besteuerung überhaupt nur möglich, wenn die gesamte 
im Inland erwirtschaftete Wertschöpfung bei der Betriebsstätte einem generellen 
Steuerabzug unterliegt96: 
• Das Arbeitsentgelt (Löhne) wie bisher durch die an der einzelnen Betriebsstätte ein-

behaltene Lohnsteuer (zzgl. Sozialversicherungsabgaben).  
• Das Kapitalentgelt durch eine ´Kapitalentgeltsteuer´, die ebenfalls an der einzelnen 

Betriebsstätte erhoben wird und zwar unabhängig von dem inländischen oder aus-
ländischen Steuersitz der jeweils von den verschiedenen Kategorien des Kapital-
entgelts Begünstigten.  

• Besteuert wird durch die Kapitalentgeltsteuer wie bisher der Gewinn, also das Ent-
gelt für das Eigenkapital. Dabei muss durch eine stärkere Anlehnung der Steuerbi-
lanz an die seit 2005 vorgeschriebene EU-Handelsbilanz97 sichergestellt werden, 
dass der ´zu versteuernde Gewinn´ nicht mehr (wie derzeit) deutlich vom einzelwirt-
schaftlichen ´ökonomischen Gewinn´ abweicht.  

• Besteuert werden muss aber auch das Entgelt des Fremdkapitals98, also vor allem 
die bezahlten Schuldzinsen99, sowie ein angemessener Teil100 der bezahlten Lizenz-
gebühren.  

Damit wäre sichergestellt, dass alle im Inland erwirtschafteten Löhne, Schuldzinsen 
und Gewinne einem generellen Steuerabzug im Inland unterliegen. Die einheitliche 
Bemessungsgrundlage ´Kapitalentgelt´ würde Abgrenzungsprobleme deutlich verrin-
gern und dadurch das deutsche Unternehmenssteuersystem deutlich vereinfachen.  
Besondere Beachtung bei der Feststellung und Lokalisierung der Bemessungsgrund-
lage gebührt den neuartigen ´Finanzierungsinstrumenten´ sowie dem Internethandel 
von immateriellen Wirtschaftsgütern. Es handelt sich zum einen um hybride Finan-
zierungen, Derivate etc., die in wachsendem Umfang die herkömmlichen Bankkredite 
ersetzen. Zum anderen geht es um den Internethandel mit Dienstleistungen, z.B. 

                                           
95 Sie sind damit vom unfairen Steuerwettbewerb durch die Niedrigsteuerländer besonders stark betroffen. 
96 Im Auftrag der ´Kangaroo Group´ des Europäischen Parlaments wurde Ende Januar 2006 in Brüssel ein Papier vorge-
stellt, in dem die oben skizzierte Initiative genauer ausgeführt wird und das mittlerweile von der führenden internationa-
len Steuerzeitschrift ´tax notes international´ veröffentlicht wurde, vgl. Jarass/Obermair (2006b). 
97 International Financial Reporting Standard – FRS. 
98 möglichst mit demselben einheitlichen Steuersatz zur Reduzierung von ´tax planning´. 
99 Die in Miet- & Pachtzahlungen sowie Leasingraten enthaltenen Schuldzinsen müssen geeignet einbezogen werden. 
100 reine Namenslizenzen ganz, Patentlizenzen nur zu einem Teil, da ein anderer Teil als abzugsfähige Kosten denen für 
den Einkauf von Vorprodukten gleichgestellt werden muss. 
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Vermittlungsleistungen durch EBAY101 oder die Auslagerung von Buchungssystemen. 
In all diesen Fällen geht es bei der Besteuerung um die Frage, wo die Wertschöpfung 
stattgefunden hat und wo das Kapitalentgelt angefallen ist. Diese Fragen bedürfen 
noch der genaueren Untersuchung. 
In den USA gibt es ganz ähnliche Probleme bei der Unternehmensbesteuerung. Eine 
vom US Präsidenten eingesetzte Steuerreformkommission102 hat im November 2005 
Lösungen präsentiert, die ganz ähnlich der in diesem Beitrag vorgeschlagenen Kapi-
talentgeltsteuer sind: 
• einheitliche Besteuerung aller in USA erwirtschafteten Kapitalerträge, indem 

Schuldzinsen und Lizenzgebühren nicht mehr abzugsfähig sein sollen103;  
• niedriger Steuersatz von 30% auf diese stark verbreiterte Basis;  
• Abschaffung des Welteinkommensprinzips, das erlaubt, die weltweiten Kosten in 

USA geltend zu machen, wobei aber derzeit nur ein kleiner Teil der resultierenden 
Erträge tatsächlich in den USA versteuert werden104.  

6.3 Gewerbesteuer als eine bewährte Form der 
Kapitalentgeltbesteuerung an der Betriebsstätte 

Die in der Bundesrepublik Deutschland bis 1980 praktizierte Form der Gewerbesteu-
er enthielt alle wesentlichen Elemente der im letzten Kapitel theoretisch vorgestellten 
Kapitalentgeltsteuer: Bemessungsgrundlage waren die erwirtschafteten Kapitalentgel-
te, nämlich der Gewinn sowie die gesamten Dauerschuldzinsen, die früher den ganz 
überwiegenden Teil des Fremdkapitalentgelts darstellten. Zudem wurde das Gewer-
bekapital besteuert105. Die schrittweise Kastration der Gewerbesteuer beschreibt der 
Berliner Finanzwissenschaftler Stefan Bach wie folgt106:  
„Dank der Verteufelung ihrer „Ertragsunabhängigkeit“ wurde sie schrittweise zu ei-
ner Extra-Gewinnsteuer für Großunternehmen kaputtreformiert. So wurde die Lohn-
summensteuer abgeschafft (1980) und die Hinzurechnung der Fremdkapitalzinsen auf 
50% beschränkt (1983). Einzelunternehmer und Personengesellschaften bekamen hö-
here Freibeträge (1978, 1980 und 1993) und eine Tarifprogression bei der Steuer-
messzahl (1991). Die Gewerbekapitalsteuer gibt es seit 1998 nicht mehr. Personenun-
ternehmen können seit 2001 die Gewerbesteuerbelastung teilweise auf die Einkom-
mensteuer anrechnen.  
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die Gewerbesteuer in der Tat eine Sonderbelastung 
der deutschen Unternehmen darstellt – bei der Gewinnbesteuerung. Dafür ist man 
international weniger zimperlich mit ertragsunabhängigen Steuern und Abgaben. Die 

                                           
101 Es wäre sehr interessant zu untersuchen, inwieweit z.B. ein international organisierter Dienstleister, z.B. EBAY, für 
die in Deutschland erwirtschafteten Umsätze und Erträge in Deutschland tatsächlich Umsatz- und Ertragssteuern be-
zahlt. 
102 US tax reform (2005), Variante ´Growth and Investment Tax Plan´. 
103 genauso, wie es in Deutschland die kommunalen Spitzenverbände zur Reform der Gewerbesteuer vorschlagen. 
104 formaljuristisch anders, aber im Ergebnis ähnlich wie in Deutschland. 
105 Zudem konnten Gemeinden fakultativ bis 1980 auch eine Lohnsummensteuer erheben. 
106 Vgl. Stefan Bach (2006). 
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Grundsteuer ist in vielen Ländern eine zentrale Einnahmequelle der Gemeinden, die 
auch die Betriebsgrundstücke belastet. In einer Reihe von Ländern gibt es lokale oder 
regionale Unternehmenssteuern, die auf die betriebliche Wertschöpfung einschließ-
lich Zinsen und Löhnen oder auf das Betriebsvermögen erhoben werden. In den ein-
schlägigen Untersuchungen zu den steuerlichen Standortbedingungen, wie sie etwa 
der Sachverständigenrat regelmäßig durchführt, liest man darüber kaum etwas. ... 
In der zunehmend globalisierten Wirtschaft kann man international mobile Investitio-
nen auf Dauer nur insoweit besteuern, wie die Produktivität des Standortes das er-
laubt. Wenn sie das erlaubt, dann soll man das auch wirksam tun, denn die Standort-
bedingungen hängen nicht zuletzt von öffentlichen Leistungen wie der Infrastruktur 
ab, die bezahlt werden müssen. Wie hoch besteuert werden kann und soll und welche 
Leistungen man den Unternehmen bietet, das kann am besten vor Ort beurteilt wer-
den. Daher sollte man die Unternehmensbesteuerung stärker den kommunalen und 
regionalen Ebenen überlassen. Ein gesunder Steuer- und Standortwettbewerb vermei-
det Überbelastungen. Zugleich muss man das Rosinenpicken verhindern, da Unter-
nehmen oder auch Bürger mit hohen Einkünften diese gerne in Niedrigsteuergebiete 
verlagern. … 
Potentielle „Substanzbesteuerung“ durch „ertragsunabhängige“ Besteuerungsgrund-
lagen mag ein Problem sein bei kleineren Unternehmen. Nur kann man nicht oft ge-
nug betonen, dass das kein zentrales Kriterium für Kommunalsteuern sein sollte. 
Auch andere Steuern und parafiskalische Abgaben werden ohne Rücksicht auf die 
wirtschaftliche Lage des Betriebs erhoben, z.B. die Umsatzsteuer und die Verbrauch-
steuern, Sonderabgaben und Beiträge, ganz zu schweigen von den Gebühren. Eine 
Beteiligung des Fiskus am unternehmerischen Risiko über ertragsbezogene Besteue-
rung ist sinnvoll bei der staatlichen Einkommen- und Körperschaftsteuer, bei der 
Bund und Länder einen viel größeren Risikomix als die einzelne Gemeinde darstellen 
können. … 
Die hybriden Unternehmens- und Kapitalmarktbeziehungen stellen nur den organisa-
torischen Überbau des globalen Kapitalismus dar. Der ganz überwiegende Teil des 
weltweiten Realkapitalstocks ist in den OECD-Ländern investiert. Dementsprechend 
werden die Unternehmens- und Kapitalerträge letztlich dort verdient – und können 
auch dort besteuert werden. Think global, tax local.” 

6.4 Gewerbesteuer ausbauen, dann ggf. Körperschaftsteuersatz senken 
Bei globalisierten Kapitalmärkten muss jedes Unternehmen seine Unternehmens-
politik am Profit und nicht am deutschen Allgemeinwohl ausrichten. Entsprechend 
sollten – ohne Verstoß gegen EU-Recht – Inlandsinvestitionen deutscher Unterneh-
men steuerlich zumindest ebenso behandelt werden wie Auslandsinvestitionen. Es 
wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn die neue Bundesregierung nach der Abschaf-
fung oder Einschränkung von Steuerbegünstigungen für Arbeitnehmer107 nun auch 
ungerechtfertigte und volkswirtschaftlich schädliche Subventionen für Konzerne be-

                                           
107 etwa bei Nacht- und Feiertagszuschlägen, der Pendlerpauschale oder der Eigenheimzulage. 
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seitigen würde. In einem ersten Schritt müsste bei Kapitalgesellschaften das sonst im 
deutschen Steuerrecht geltende Prinzip des Abzugsverbots von Aufwendungen im 
Zusammenhang mit steuerfreien Erträgen wieder in Kraft gesetzt werden108. Die resul-
tierenden erheblichen Steuermehreinnahmen sollten für Verbesserungen der in den 
letzten Jahren kontinuierlich verschlechterten Abschreibungsbedingungen verwendet 
werden. Damit würden Inlands- statt Auslandsinvestitionen in EU-rechtskonformer 
Weise begünstigt. Die in Kap. 4 und 5 genannten Fehlentwicklungen können syste-
matisch und ohne Einzelfallregelungen nur durch eine Besteuerung des gesamten in 
Deutschland erwirtschafteten Kapitalentgelts behoben werden, vgl. Kap. 6.1.  

Kasten 6.1 : Beispiel für die Umsetzung der Besteuerung aller Kapitalentgelte 
Zuerst Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bei der Gewerbesteuer: 
• kein Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen von Miet- & Leasingzahlungen, Lizenzgebühren 

von der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer109, 
• Absenkung der Messzahl von 5% auf 4%110. 
Nach deutlichen Steuermehreinnahmen gegebenenfalls Senkung der nominalen Steuersätze: 
• Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf z.B. 15%.  
Damit resultierte bei der Gewerbesteuer ein nominaler Steuersatz für jedwedes Kapitalentgelt 
von typischerweise 16%, mindestens aber von 12%111. Für den Gewinn, zusätzlich durch die 
Körperschaftsteuer von 15% belastet, würde eine typische nominale Belastung von rund 29%112 
resultieren, mindestens aber von 25%113.  
Übergangsregelungen: Schrittweise Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fremd-
finanzierungsaufwendungen. 

Die aktuellen Vorschläge aus dem Bundesministerium der Finanzen für eine einheit-
liche Unternehmensbesteuerung sind grundsätzlich zielführend. Aber bei der vorge-
sehenen alleinigen Bemessungsgrundlage ´Gewinn´ kann Deutschland die für Ge-
winn erforderlichen nominalen Steuersätze von unter 30% nicht erreichen ohne wei-
tere Verringerung des Steueraufkommens; auch bei einer Senkung des nominalen 
Steuersatzes wäre ´tax planning´ weiterhin möglich und interessant, wenn die Bemes-
sungsgrundlage nur der Gewinn wäre.  
Deshalb sollte die Bemessungsgrundlage das gesamte Kapitalentgelt, also auch die 
bezahlten Schuldzinsen, umfassen. Dieser schon im letzten Abschnitt geforderten 
Kapitalentgeltsteuer kann man näher kommen, wenn bei der Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer die bezahlten Schuldzinsen114 und Lizenzgebühren nicht mehr ab-
gesetzt werden können115.  

                                           
108 Streichung des Wortes ´unmittelbar´ in §3c EStG, Streichung von §8b KStG, Abs. 3 und 5. 
109 wie von den kommunalen Spitzenverbänden schon 2003 vorgeschlagen. 
110 Bei gleichzeitiger Abschaffung des Abzugs der bezahlten Gewerbesteuer von ihrer eigenen Bemessungsgrundlage. 
111 Der Mindesthebesatzes von derzeit 200% muss auf 300% angehoben werden als Maßnahme gegen die Errichtung 
von Briefkasten-Firmensitzen in Gewerbesteuerparadiesen zur Sicherstellung einer angemessenen Mindestbesteuerung. 
112 = 4% x 400% GewSt + (1 - 4% x 400%) x 15% KSt. 
113 = 4% x 300% GewSt + (1 - 4% x 300%) x 15% KSt. 
114 statt der derzeit hälftigen Nichtabzugsfähigkeit nur der Dauerschuldzinsen. 
115 wie 2003 von der Gemeindefinanzreformkommission fast einvernehmlich vorgeschlagen. 
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Eine kapitalentgeltorientierte Bemessungsgrundlage sichert eine angemessene Be-
steuerung der in Deutschland erwirtschafteten Kapitalerträge116: Für die beiden we-
sentlichen Steuerplanungsinstrumente Schuldzinsen und Lizenzgebühren fallen in 
Deutschland dann mindestens 12% Steuern an, im EU-Ausland müssen üblicherweise 
mindestens 10% Steuern auf den Gewinn bezahlt werden, außerdem verursachen die 
Steuerplanungsinstrumente weitere Kosten wie Beratungshonorar etc.. Eine Ver-
schiebung der Bemessungsgrundlage ins Ausland mit typischen Steuersätzen von 
rund 10% zzgl. den Beratungs- und Organisationskosten für die Verschiebung der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage würde damit weniger interessant im Vergleich zur 
Versteuerung mit 25% in hebesatzgünstigen deutschen Gemeinden.  
Damit würden auch die Abgrenzungsprobleme bei Einführung des Kostenabzugsver-
bots im Zusammenhang mit steuerfreien Erträgen wesentlich vermindert, weil die 
betroffenen Kosten wesentlich Schuldzinsen sind, die dann ohnehin nur noch teilwei-
se steuerlich berücksichtigt würden. 
Alle Unternehmen an der Steuerzahlung beteiligen und dann nominale Steuersätze 
senken: 25% tatsächlich bezahlte Steuern auf alle in Deutschland erwirtschafteten 
Kapitalentgelte oder, wie jetzt in einer 1. Stufe geplant, 30% nominal auf Gewinne 
und 15% nominal auf Schuldzinsen etc., das vertreibt niemand aus dem Lande und 
verringert die Steuersubventionen für den Arbeitsplatzexport nach Osteuropa. Zudem 
wird so das Steueraufkommen stabilisiert117. Bei einer gleichmäßigen Besteuerung der 
in Deutschland erwirtschafteten Wertschöpfung würde die Gefahr einer weiteren 
Abwanderung in das derzeit steuergünstigere Ausland verringert durch die so mögli-
che aufkommensneutrale Senkung der Steuersätze. 

6.5 Langfristige Perspektive: EU-weite Umsetzung der Vorschläge 
Auch die EU sieht bei der EU-Harmonisierung für die Körperschaftsteuer immer stär-
ker, dass der Gewinn als alleinige Bemessungsgrundlage dazu führt, dass die Unter-
nehmen sich vollständig mit Fremdkapital finanzieren, entsprechend wenig Gewinn 
ausweisen und die Schuldzinsen dann außerhalb der EU als Zinserträge anfallen las-
sen. Deshalb denkt auch die EU darüber nach, stärker als bisher das Territorial- statt 
das Welteinkommensprinzip zu betonen. „Ich glaube nicht, dass sich die Gegner der 
Harmonisierung bewegen werden“, so der zuständige EU-Steuerkommissar Laszlo 
Kovacs Mitte Januar 2006. Deshalb will er die Bemessungsgrundlage nun im Rah-
men der verstärkten Zusammenarbeit einer daran besonders interessierten Gruppe 
von EU-Ländern harmonisieren. Eine ´action group´ muss mindestens ein Drittel, d.h. 
9 EU-Mitgliedsländer umfassen und bedarf der Zustimmung der Mehrheit, d.h. von 
13 Ländern. Eine Koalition von sehr unterschiedlich motivierten Ländern hat bisher 

                                           
116 Die Gewerbesteuer sollte strikt auf das in Deutschland erwirtschaftete Kapitalentgelt beschränkt werden. Die Ergeb-
nisse einer Verwaltung internationalen Kapitals würden damit mit nur 15% Körperschaftsteuer belastet werden. Der 
Finanzplatz Deutschland wäre so aus steuerlicher Sicht wieder für internationale Kapitalverwaltung interessanter, der 
Wegzug nach Luxemburg und Irland würde weniger interessant.  
117 Ähnlich sehen das mittlerweile auch leitende Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums, die die Gewerbesteuer 
beibehalten wollen und zudem die einheitliche Unternehmensbesteuerung in einem ersten Schritt nur für größere Kapi-
tal- und Personengesellschaften einführen wollen: ein überlegenswerter Gedanke; vgl. Lietmeyer/Petzold (2005). 
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den Start einer solchen ´action group´ verhindert: Niedrigsteuerländer, die steuerliche 
Bemessungsgrundlagen aus großen Industrieländern abziehen (z.B. Irland, Luxemburg, Malta, 
Zypern) und Länder, die eine Aushöhlung des Einstimmigkeitsprinzips und damit ihres 
Vetorechts verhindern wollen (z.B. Slowakische Republik, Ungarn etc.).  
Viele Länder haben bereits eine deutliche gewinnunabhängige Besteuerung; Abbil-
dung 6.1 gibt einen Überblick für Kapitalgesellschaften in verschiedenen EU15-
Ländern. Deutschland hat im internationalen Vergleich sehr niedrige gewinnunab-
hängige Besteuerungselemente. Allerdings ist der hohe Anteil in einigen Ländern, 
insbesondere Österreich, darauf zurückzuführen, dass eine Lohnsummensteuer be-
steht, die in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit höchst bedenklich ist. Auch Italien 
und Ungarn, wo eine regionale Wertschöpfungssteuer besteht, belasten damit auch 
den Faktor Arbeit zusätzlich, Italien allerdings bei korrespondierender Entlastung des 
Arbeitgeberanteils zur Krankenversicherung118.   

Abbildung 6.1 : Gewinnunabhängige Besteuerung 
von Kapitalgesellschaften in Europa 

 
Quelle: Deutsche Bank (2006) 

Es bestehen also sehr gute Aussichten, die neue Bemessungsgrundlage ´Kapitalent-
gelte´, die sich von der Besteuerungsgrundlage ´Gewinne´ löst, EU-weit zu veran-
kern. Dessen ungeachtet steht es jedem einzelnen Land frei, einen Anfang in Rich-
tung ´Kapitalentgeltsteuer´ zu unternehmen und andere vom unfairen Steuerwettbe-
werb negativ betroffene Länder von der Vorteilhaftigkeit dieses Wegs zu überzeu-
gen119.  

                                           
118 Vgl. Jarass/Obermair (2005a). 
119 Eine konkrete Initiative, die innerhalb der EU ergriffen werden könnte, wurde von den Autoren dieses Beitrags bei 
dem Forum des Europäischen Parlaments (Kangoroo-Group) ´EU Tax Reform´ im Januar 2006 vorgestellt und mittler-
weile veröffentlicht, vgl. Jarass/Obermair (2006a, 2006b, 2006c). 
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7 Besteuerung aller Wertsteigerungen erforderlich 
Sowohl die Betriebsvermögen der Unternehmen wie die Vermögen in privater Hand, 
insbesondere deren Immobilienvermögen, haben in den letzten Jahrzehnten nahezu 
jedes Jahr Wertsteigerungen erfahren. Die mögliche Besteuerung der Wertzuwächse 
von Privatvermögen ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung; es sei auf die umfang-
reichen Arbeiten der Verfasser dieser Untersuchung zu „Reaktivierung einer verfas-
sungskonformen Vermögenssteuer “120 verwiesen. Hier geht es vielmehr nur um Kapi-
talerträge in Form der Wertsteigerungen von Betriebsvermögen. 

7.1 Problemlage: Dauerhaft unbesteuerte Kapitalerträge (´stille Reserven´) 
Kapitalerträge in Form von Wertsteigerungen bleiben derzeit überwiegend dauerhaft 
unbesteuert, obwohl sie nach den Grundsätzen des geltenden Rechts zwingend zu be-
steuerndes Einkommen darstellen: §4 EStG121 definiert nämlich die Bemessungs-
grundlage ´Gewinn´ als Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am 
Schluss des Wirtschaftsjahres und dem am Schluss des vorangegangenen Jahres. 
„Der Ausschluss von bestimmten Vermögensmehrungen vom steuerpflichtigen Ein-
kommen … führte dazu, dass das [zu versteuernde] Gesamteinkommen des Steuerpflichti-
gen nicht mehr seinem ökonomischen Einkommen entspricht.“122 
Ein solcher Zuwachs des Betriebsvermögens, der Grundlage jeglicher Ertragsbesteue-
rung ist, vollzieht sich offensichtlich auf zweierlei Weise: 
• als laufender Kapitalertrag aus der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens, 

und 
• als Wertsteigerung, die häufig ohne erhebliche eigene Aktivitäten des Unterneh-

mens stattfindet. 
Als praktikables Maß für den laufenden Kapitalertrag und als Bemessungsgrundlage 
für seine Besteuerung wurde in den vorangegangenen Kapiteln das ´Kapitalentgelt´ 
beschrieben, das sich aus dem Rechnungslegungsstandard nach IFRS123 direkt ablesen 
lässt. 
Dauerhafte Wertsteigerungen, die nicht den laufenden Aktivitäten zuzuschreiben 
sind, ergeben sich für ein Unternehmen vor allem im Immobilienvermögen und bei 
den Beteiligungen. Beteiligungen von Kapitalgesellschaften (z.B. AG, GmbH) an anderen 
Kapitalgesellschaften sind bisher auch bei Realisierung steuerfrei, sonstige Wertstei-
gerungen sind grundsätzlich erst bei Realisierung124 steuerpflichtig. 
Eine der besonders negativen volkswirtschaftlichen Folgen ist die resultierende 
künstliche Verknappung von Bauland, da auch bei ständig steigendem Wert Bauland 

                                           
120 u.a. Jarass/Obermair (2002), Kap. 10. 
121 und daraus abgeleitet auch das Körperschaftsteuergesetz in §7 und §8 KStG. 
122 Rädler (2006), S. 101. 
123 International financial reporting standard; seit 2005 für börsennotierte Unternehmen EU-weit gesetzlich vorgeschrie-
ben. Zur Verwendung der IFRS-Bilanz als Besteuerungsgrundlage siehe auch Herzig (2004) und Spengel (2006) sowie 
entsprechende Arbeiten der EU.  
124 d.h. nach Verkauf des Wirtschaftsguts. 
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in der Regel beliebig lang fast steuerfrei unbebaut belassen werden kann, was das 
Baulandangebot künstlich verknappt und zu weiteren Preissteigerungen führt - in die-
sem Fall also eine negative Investitionslenkung, nämlich Investitionsbremsung durch 
eine verfehlte Steuerpolitik.  
Die Nichtbesteuerung von unrealisierten Wertsteigerungen wurde dabei vor allem mit 
zwei Argumenten begründet: 
• Es gebe erhebliche Bewertungsprobleme bei der Erfassung von Wertsteigerungen, 

und 
• um Liquiditätsprobleme zu vermeiden, dürften nur nach Verkauf tatsächlich zuge-

flossene Erträge besteuert werden (´Realisationsprinzip´); alle Wertminderungen, auch 
unrealisierte, können hingegen sofort steuerlich geltend gemacht werden125 
(´Imparitätsprinzip´).  

Beides sind weitgehend überholte Argumente: 
• Sowohl der heutige Verkehrswert wie der Buchwert der Vermögensgegenstände 

eines Unternehmens sind der heute üblichen Rechnungslegung des Unternehmens 
zu entnehmen und damit auch die akkumulierten Wertsteigerungen. 

• Die Besteuerung der Wertsteigerung von nicht betriebsnotwendigem Vermögen126 
könnte sofort und in wenigen Jahresschritten erfolgen, da derartiges Vermögen 
verkauft oder beliehen werden kann. Nicht nur der Fiskus würde erheblich profitie-
ren, sondern es ergäbe sich auch ein Vorteil für die Gesamtheit der Wirtschaft, da 
bisher volkswirtschaftlich ungenutzte Ressourcen in den Wirtschaftskreislauf ein-
bezogen würden.  

• Die Besteuerung der Wertsteigerung von betriebsnotwendigem Vermögen127 könnte 
dagegen die Liquidität des Unternehmens gefährden, wenn die gesamte buchmäßi-
ge Wertsteigerung als ´Zuwachs des Betriebsvermögens´ der sofortigen Besteue-
rung unterworfen würde. Deshalb wird bisher auf die Besteuerung von unrealisier-
ten Wertsteigerungen sowohl für betriebsnotwendiges wie für nicht betriebsnot-
wendiges Betriebsvermögen gänzlich verzichtet und für den Fall der Realisierung128 
enthält das deutsche Steuerrecht komplizierte Überleitungs-129 und Stundungsre-
geln130. Hierfür wird im folgenden Kapitel eine einheitliche Lösung vorgeschlagen. 

7.2 Schrittweise Annäherung der Buchwerte an die Verkehrswerte 
Die akkumulierte Wertsteigerung des Betriebsvermögens ergibt sich als Differenz der 
Verkehrswerte und der Buchwerte. Die Buchwerte, also die Anschaffungskosten mi-
nus Abschreibungen, sind in der Rechnungslegung des Unternehmens enthalten, die 
Verkehrswerte sind häufig dem Unternehmen bekannt und in den Erläuterungen der 

                                           
125 wegen des ´Vorsichtsprinzips´ des deutschen Handelsgesetzbuchs. 
126 etwa nicht für die Produktionsprozesse erforderliche Immobilien. 
127 etwa für die Produktion genutzte Immobilien und aufstehende Werkshallen. 
128 als Aufdeckung von ´stillen Reserven´ im Steuerdeutsch bezeichnet. 
129 z.B. §6b. 
130 z.B. bei Sitzverlagerung ins Ausland. 
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betreffenden Bilanzpositionen dokumentiert, jedenfalls aber – von nicht börsennotier-
ten Beteiligungen abgesehen - leicht erhebbar131.  
Eine Wertaufholung in kleinen Schritten, z.B. über 10 Jahre á 10% der aufgelaufenen 
Wertsteigerung, vermeidet jedenfalls eine Gefährdung der wirtschaftlichen Stabilität 
der Unternehmen, da dann bei einem Steuersatz von 30% jährlich nur 3% der Wert-
steigerung als Steuern bezahlt werden müssen. Diese Wertaufholung führt zu einer 
drastischen Vereinfachung des deutschen Unternehmenssteuerrechts, weil eine Viel-
zahl von speziellen Regelungen, etwa zum Problem der Sitzverlagerung entfallen 
können. Die bisherige Regelung, unrealisierte Wertsteigerungen nur bei Sitzverlage-
rung ins Ausland zu besteuern, ist ohnehin EU-widrig und muss geändert werden: 
entweder durch die hier vorgeschlagene generelle Wertaufholung oder durch eine ge-
nerelle Nichtbesteuerung auch bei Sitzverlegung ins Ausland. 
Eine grobe Schätzung des zusätzlichen Steueraufkommens durch Besteuerung aller 
unrealisierter Wertsteigerung (´stille Reserven´) deutscher Unternehmen, sowohl bei be-
triebsnotwendigen als auch bei nicht betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern, ergibt 
sich wie folgt:  
Ein wesentlicher Bestandteil der stillen Reserven sind die Immobilien der Unterneh-
men, deren Verkehrswert auf ca. 2.000 Mrd. € bis 3.000 Mrd. € geschätzt wird132. Ihr 
Buchwert liegt deutlich unter diesem Verkehrswert, im Durchschnitt bei rund 20%; 
damit ergeben sich ´stille Reserven´ von in der Größenordnung deutlich über 1.000 
Mrd. €. Wird die Wertaufholung dieser ´stillen Reserven´ schrittweise über 20 Jahre 
vorgenommen, ergeben sich mögliche Wertaufholungen im Bereich von über 50 
Mrd. € pro Jahr; erfahrungsgemäß kann nur ein Teil davon erfasst und besteuert wer-
den, zudem wird es Bewertungsabschläge zum Verkehrswert u.Ä. geben. Bei einem 
typischen Steuersatz von durchschnittlich 25% ergibt sich ein mögliches Mehrauf-
kommen von deutlich über 10 Mrd. € pro Jahr. 
Die von der Bundesregierung vorgesehenen Steuerbegünstigungen für REITs (vgl. Kap. 
8.5(7)) würden einen Teil dieser stillen Reserven heben und das daraus resultierende 
Steueraufkommen den REITs-Eigentümern durch deutlich verringerte Steuersätze für 
deren laufende Immobilienerträge zurückgeben: Zukünftig mögliche Steuereinnah-
men werden so ohne Not aufgegeben. 
Eine Modifizierung133 der derzeitigen gänzlichen Steuerfreistellung der Wertsteige-
rung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften würde ein weiteres Mehraufkom-
men erbringen. 

                                           
131 Vgl. Jarass/Obermair (2002), Kap. 10, Kasten 7. 
132 Aktuelle Zahlenabgaben liegen hierzu nicht vor; laut Bach (2001), S. 769/770, basierend auf Vermögens- und Ge-
werbekapitalsteuerstatistiken 1995, betrug das Immobilienvermögen aller deutschen Unternehmen in 1995 mindestens 
rund 1.700 Mrd. € zu Verkehrswerten, etwa 20% davon zu Buchwerten, also ´stille Reserven´ von mindestens rund 
1.300 Mrd. €. Der Verkehrswert dürfte 10 Jahre später deutlich höher liegen, der steuerliche Buchwert einen ähnlichen 
Anteil wie 1995 haben. (Zum Vergleich: das Immobilienvermögen der privaten Haushalte in 2002 betrug ca. 3,3 Mrd. € 
für selbstgenutztes Wohneigentum und ca. 1,2 Mrd. € für vermietete Immobilien; Realkredite ca. 0,8 Mrd. €). 
133 z.B. ein mäßiger Steuersatz von 15% ohne Verrechnungsmöglichkeit von Verlusten mit den Erträgen aus laufender 
Geschäftstätigkeit. 
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7.3 Besteuerung von Wertsteigerungen als Gegenfinanzierung 
für steuerliche Investitionsanreize 

Die Schaffung möglichst günstiger Abschreibungsbedingungen, die in den ersten Jah-
ren die Liquidität des Investors durch erhöhte Abschreibungssätze verbessert, ist die 
einzige direkte staatliche Maßnahme zur Begünstigung von arbeitsplatzschaffenden 
inländischen Investitionen, die nicht EU-widrig ist und auch nicht – wie Investitions-
beihilfen - bei der EU notifiziert und genehmigt werden muss. Unverständlicherweise 
hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren genau das Gegenteil getan: Verschlechte-
rung der Abschreibungsbedingungen zur kurzfristigen kassenmäßigen Gegenfinan-
zierung von allgemeinen Steuersatzsenkungen. Auch im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform sind Abschreibungsverschlechterungen geplant (vgl. Kap. 8.4(6). 
In Verbindung mit der Besteuerung von Wertsteigerungen (allgemeines Wertaufholungsgebot 
für ´stille Reserven´) machen dagegen erhöhte Anfangsabschreibungen haushalts- und wirt-
schaftspolitisch Sinn: 

• Das Mehraufkommen aus der Besteuerung von Wertsteigerungen (´Wertaufholung´) 
dient als Gegenfinanzierung für das anfängliche Minderaufkommen durch hohe 
Anfangsabschreibungen.  

• Es resultieren keine neuen dauerhaft unbesteuerten Erträge (´stille Reserven´), weil 
durch die spätere schrittweise Wertaufholung übermäßige Abschreibungen auto-
matisch wieder zurückgeführt werden. 
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8 Reformvorschläge der Bundesregierung, 
der Bundesländer und der Kommunen 

Hohe nominale Steuersätze auf Unternehmens- & Vermögenseinkommen, gleichzei-
tig aber erhält der Finanzminister daraus nur niedrige Steuereinnahmen: Alle politi-
schen Kräfte, aber auch Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaften sehen drin-
genden Reformbedarf. Unklar ist: Soll zuerst die Bemessungsgrundlage verbreitert 
werden, und wenn ja, wie genau, oder sollen nur die nominalen Unternehmenssteuer-
sätze gesenkt werden mit entsprechenden Steuerausfällen? 
Für Standortentscheidungen kommt es sowohl auf die drohende (= nominale) wie auf die 
tatsächlich bezahlte Gesamtsteuerbelastung an. Der nominale Steuersatz für Kapital-
gesellschaften ist in Deutschland mit fast 40% im internationalen Vergleich sehr hoch 
und sollte gesenkt werden. Die tatsächlich bezahlte Steuerbelastung ist im Durch-
schnitt über alle Unternehmen niedrig bei einer extremen Streuung von unter 10% bis 
zu 40% und muss vereinheitlicht werden. „Was Deutschland nunmehr braucht, sind 
nicht Steuersenkungen im großen Stil, sondern wohlüberlegte Steuerumschichtungen 
...“134. Eine solche Umschichtung ist eine Erhöhung des Anteils gewinnunabhängiger 
Unternehmenssteuerbelastungen; hier liegt Deutschland fast am unteren Ende135 euro-
päischer Länder.  

8.1 „Effektive“ Steuersätze laut ZEW 
sind keine tatsächlich bezahlten Steuersätze 

Für die anstehende Reform der deutschen Unternehmensbesteuerung ist von zentraler 
Bedeutung, ob nicht nur die nominale, sondern auch die tatsächlich bezahlte Steuer-
belastung der Unternehmen, insbesondere der Kapitalgesellschaften, tatsächlich hö-
her ist als im internationalen Vergleich.  
Dies wird z.B. von Sachverständigenrat, Stiftung Marktwirtschaft, BDI etc. häufig 
behauptet unter Verweis auf eine vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW), Mannheim, berechnete „effektive“ Steuerbelastung von rund 36% in 
Deutschland136. Bei dieser vom ZEW als „effektiv“137 bezeichneten Steuerbelastung 
handelt es sich aber mitnichten um eine tatsächlich von den Unternehmen gezahlte 
Steuerlast, wie irrtümlich insbesondere auch von Politikern und Journalisten138 ange-
nommen, sondern vielmehr um eine von rein nationalen Modellunternehmen ohne 
internationale Verflechtung, wobei systematisch die so wichtigen internationalen 
Steuerplanungsmöglichkeiten unberücksichtigt bleiben. 

                                           
134 Rädler (2006), S. 105. 
135 Vgl. Abbildungen 2.2 und 6.1. 
136 Sachverständigenrat (2006), S. 161ff.. 
137 Das ZEW verwendet den Begriff “effektiver“ Steuersatz als direkte Übersetzung des von Devereux & Griffith (z.B. 
Devereux (2001)) für kalkulatorische Modellbelastungen eingeführten Begriffs „effectice“ tax rate. Im Gegensatz dazu 
verwendet die Europäische Kommission in ihrer Standardveröffentlichungsreihe zu EU-Steuerstrukturen (EC (2004), 
EC (2006), S. 84, S. 390ff.) das Wort „effective“ tax burden (gleichbedeutend mit ´Implicit Tax Rate ITR´) für den 
Quotienten aus ´kassenmäßig tatsächlich bezahlte Steuer´ und dem zugehörigen Einkommen, also genau für die Größe, 
die in diesem Bericht stets als „tatsächlich bezahlter Steuersatz“ bezeichnet wird, vgl. Kap. 2. 
138 Vgl. etwa FAZ (2006) oder Handelsblatt (2006d). 
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Tabelle 8.1 : „Effektive“ Steuersätze laut ZEW 
Diese „effektiven“ Steuersätze erweisen 
sich als – meist geringfügig nach unten 
– modifizierte nominale Steuersätze, 
vgl. Tabelle 8.1. „Wir betrachten nicht 
die Steuern, die beim Fiskus ankom-
men, sondern nur die Steuern, die ei-
nem Investor in Deutschland theore-
tisch drohen“139, so wissenschaftlich 
ganz korrekt Friedrich Heinemann, Lei-
ter der ZEW-Studie. Damit sind die 
ZEW-Zahlen untauglich als Beleg für 
die angeblich überhöhte tatsächlich be-
zahlte Steuerlast.  
Dessen ungeachtet fordern die Wirt-
schaftsverbände, aber auch der Großteil 
der Wissenschaft unter Bezugnahme 
auf die ZEW-Studie nicht nur eine wei-
tere Senkung der nominalen Unterneh-
menssteuersätze, sondern auch der tat-
sächlich bezahlten Steuerbelastung. So 
bekräftigt z.B. der Sachverständigenrat 
in seinem Steuerreformvorschlag140 vom 
3. April 2006 die in Wirtschaftskreisen 
weit verbreitete Meinung: „Der Stand-
ort Deutschland ist in steuerlicher Hin-

sicht international nicht wettbewerbsfähig, weil die tariflichen und effektiven Steuer-
belastungen von Unternehmensgewinnen zu den höchsten in Europa gehören.“  
ISSO!!. ISSO ist die Kurzform für ´Ich Schrei SOnst´141. Das ist im Sandkasten und 
bei Ehestreitigkeiten üblich, der Sachverständigenrat allerdings sollte statt ISSO 
nachvollziehbare Belege für seine Forderungen vorlegen. 
Eigentlich wäre es Aufgabe der eingesessenen deutschen Finanz- und Steuerwissen-
schaften, entsprechende Daten zu erheben und auszuwerten. Aber wie der bayerische 
Finanzminister Prof. Faltlhauser so treffend bemerkte142, gibt es in Deutschland keine 
Steuerprofessoren mehr, sondern nur noch Steuervermeidungsprofessoren, und das 
sei eines der zentralen Probleme der deutschen Steuerpolitik.  
Und für die weltweite Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ist es ein zentra-
les Problem, dass die besten Absolventen der besten Hochschulen nicht mehr – wie 

                                           
139 taz (2006). 
140 Sachverständigenrat (2006), S. 1. 
141 Vgl. Sick (2004), S. 19: Krieg der Geschlechter. 
142 Bei der Verbandstagung des Bayerischen Städtetages in Bad Windsheim am 11. Juli 2003 vor über 200 Oberbürger-
meistern, Bürgermeistern und Dezernenten. 

(1) (2)
nominale 

Steuersätze
"effektive" 
Steuersätze

gemäß 
Steuertabelle

laut
ZEW

(1) Spanien 35,0% 36,1%
(2) Deutschland 38,6% 36,0%
(3) Frankreich 33,3% 34,8%
(4) Italien 37,3% 32,0%
(5) Großbritannien 30,0% 28,9%
(6) Niederlande 29,0% 28,5%
(7) Schweden 28,0% 24,8%
(8) Portugal 27,5% 24,7%
(9) Finnland 26,0% 24,6%
(10) Österreich 25,0% 23,1%
(11) Ungarn 17,5% 17,9%
(12) Polen 19,0% 17,0%
(13) Irland 12,5% 14,7%
(14) Litauen 15,0% 12,8%
(15) Zypern 10,0% 9,7%
Quelle: Spengel/Reister (2006), FAZ (2006), Deutsche Bank 
(2006), EC (2006), S. 83.

Steuersätze für Kapitalgesellschaften 2006
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früher – an die besten Forschungseinrichtungen oder Entwicklungsabteilungen gehen, 
sondern mit weit höheren Gehältern in Konzernzentralen und internationalen Bera-
tungsnetzwerken die Verwaltung des internationalen Finanzkapitals organisieren: 
statt Entwicklung und Produktion realer Produkte und Dienstleistungen Optimierung 
virtueller Geldflüsse. 
Die Verwaltungsbeamten in Ministerien und Verwaltung hingegen sollen bei be-
scheidener Alimentierung – pro Jahr etwa so viel wie die internationalen Finanzver-
walter pro Monat bekommen – und veralteter Ausstattung das Gemeinwohl vertreten, 
also auch die Interessen von Familienvätern, von Alleinerziehenden, von Kindern 
und Alten, häufig auch noch gegen lobbygeleitete Vorgaben der politischen Ent-
scheidungsträger: Sisyphus und Don Quijote lassen grüßen.  

8.2 Steuerpolitik ohne aktuelle Datenbasis ist blind 
Für eine sachgerechte Reform der Unternehmensbesteuerung werden aktuelle, belast-
bare und disaggregierte Daten auf der Basis offizieller Statistiken benötigt, die nach 
wie vor nicht vorliegen und deshalb umgehend erhoben werden sollten. Skandalöser 
Weise werden die bei den Finanzämtern durchaus vorhandenen aktuellen Steuerdaten 
der einzelnen Steuerpflichtigen nicht zeitnah systematisch zusammengefasst und den 
politischen Entscheidungsträgern als Grundlage für die Arbeit von Regierung und 
Parlament zur Verfügung gestellt, möglichst tief disaggregiert nach Sektoren, Bran-
chen, Größe und Rechtsform der Unternehmen143.  
Hierzu hatten die Fraktionen von CDU/CSU und SPD am 28. Juni 2006 im Bundes-
tags-Finanzausschuss einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über Steuerstatisti-
ken im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2007 (Umdruck-Nr. 6) eingebracht und be-
schlossen, der eine Reihe von dringend erforderlichen Steuerdatenerhebungen und - 
zusammenführungen ermöglichen sollte. Die angestrebte Änderung des Steuerstatis-
tikgesetzes wurde von den Koalitionsfraktionen maßgeblich im Zusammenhang mit 
den noch ausstehenden Gesetzgebungsvorhaben zur Unternehmenssteuer- und Erb-
schaftssteuerreform begründet. So sei es etwa mit dem bestehenden Gesetz nicht 
möglich, dass die Statistik verlässliche Informationen zur geplanten Rechtsformneut-
ralität zwischen Kapital- und Personengesellschaften liefern könne. Auch komme ei-
ner jährlichen Statistik zur Erbschaftssteuer besondere Bedeutung zu, da seit der 
Nichterhebung der Vermögenssteuer keine weitere Steuerstatistik zu Vermögenswer-
ten mehr existiere und die zu erwartende „Erbwelle“ für den Gesetzgeber ausgewertet 
werden müsse. Zu Recht wird in der Gesetzesbegründung darauf hingewiesen, dass 
die vorgeschlagenen Änderungen von grundlegender Bedeutung seien, um die Aus-
wirkungen von Steuerrechtsänderungen auf die öffentlichen Haushalte quantifizieren 
zu können. Unmittelbar vor der geplanten Verabschiedung des Gesetzes im Bundes-
tag am Tage darauf wurde eine ad-hoc-Sitzung des Finanzausschusses einberufen und 

                                           
143 Hierfür wurden an anderer Stelle detaillierte Vorschläge ausgearbeitet in: Jarass/Obermair (2005), Kap. 1.1, vor 
allem S. 31 und in: Jarass/Obermair (2002), Kap. 2. Was wir nicht wissen. 
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der hier beschriebene Entwurf zur Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken ohne 
Begründung wieder zurück genommen144.  
Abschätzung der unversteuerten Erträge der deutschen Kapitalgesellschaften 
durch das Bundesfinanzministerium  
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat trotz des Mangels an zeitnahen disaggre-
gierten Daten für 2005 eine Abschätzung der in Deutschland nicht bezahlten Körper-
schaftsteuer durchgeführt145. Hierfür wurden vom BMF die wenigen vorliegenden 
Einkommens- und Steuerdaten auf der Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung und der Kassenstatistik des Steueraufkommens verwendet, ähnlich wie in Kap. 
2 dieser Studie146.  

Tabelle 8.2 : Was dem Fiskus entgeht 

3-1=
alle Werte in Mrd. € (1) (2) (3)

Unternehmensgewinne von Kapital- 
und Personengesellschaften 408

abzüglich
Anteil Personengesellschaften -150
geltend gemachter Verlustabzug -40
zugeflossene Dividendenerträge -51
errechnete Gewinne der körperschaft-
steuerpflichtigen Unternehmen 167

daraus Bemessungsgrundlage 
(gerundet) 160 -65 95

davon 25% Körperschaftsteuer als 
erwartete Steuerzahlung 40 -16 24 bereinigtes Körperschaft-

steueraufkommen 

7,5 Investitionszulage, Kapitaler-
tragssteuer, Zinsabschlag

16,3 Kassenaufkommen der 
Körperschaftsteuer

Werte aus 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2005

realisiertes Körperschaftsteueraufkommen 
2005 

Quelle: BMF (2005); Tabelle ohne Zahlenänderung zur leichteren Verständlichkeit durch die Autoren umgebaut; die 
Daten basieren auf BMF (2006), destatis (2006).

hochgerechnete Gewinn der 
körperschaftsteuerpflichtigen 
Unternehmen 

Differenz: nicht im Inland 
versteuerte Gewinne

Differenz: 
fehlendes Körperschaftsteueraufkommen

 
Tabelle 8.2 zeigt die Resultate dieser Abschätzung. Sp. 1 ist von oben nach unten ge-
rechnet: Ausgehend von dem in der VGR ausgewiesenen Unternehmensgewinn er-
gibt sich ein erwartetes Aufkommen der Körperschaftsteuer von 40 Mrd. €. Sp. 3 ist 
von unten nach oben gerechnet: Aus dem ausgewiesenen Kassenaufkommen der 
Körperschaftsteuer von 16,3 Mrd. € ergibt sich nach Zurechnung der mit der Körper-

                                           
144 Siehe auch LINKE (2006a). 
145 BMF (2005). 
146 Zu den theoretischen Grundlagen dieser Abschätzungen siehe Jarass/Obermair (2005), S. 52ff. und Jarass/Obermair 
(2003), Kap. 8 - 10. 
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schaftsteuer verrechenbaren Zahlungen von 7,5 Mrd. € ein bereinigtes Körperschafts-
teueraufkommen von rund 24 Mrd. €. Bei dem nominalen Steuersatz von 25% wird 
auf ein versteuertes Einkommen von 95 Mrd. € geschlossen. Die in Sp. 2 gezeigte 
Differenz von 65 Mrd. € ist ein Hinweis, dass rund 65 Mrd. € der Bemessungsgrund-
lage nicht in Deutschland versteuert worden sind.  
Die Ausführungen des Bundesfinanzministeriums machen deutlich, dass es für eine 
verstärkte deutsche Besteuerung dieser bisher unbesteuerte Erträge nicht nur auf die 
nominalen Steuersätze in Deutschland versus den Sätzen in Niedrigsteuerländern an-
kommt, sondern eine Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdfi-
nanzierungsaufwendungen von zentraler Bedeutung ist. Eine Senkung der Sätze ohne 
diese Beschränkung „würde unterm Strich beim Substrat fast nichts bringen“147. 

8.3 Eckpunkte der Unternehmenssteuerreform, 
Beschluss des Bundeskabinetts vom 12.7.2006 

Die Bundesregierung hat im Juli 2006 folgende Eckpunkte für eine Unternehmens-
steuerreform beschlossen148: 
„(1) Die Regierungskoalition wird eine Unternehmenssteuerreform in Kraft setzen, 

die die Attraktivität des Standortes Deutschland deutlich erhöht und die Wettbe-
werbsbedingungen für in Deutschland tätige Unternehmen massiv verbessert. 
Die Besteuerung der Unternehmen erfolgt durch eine föderale Unternehmens-
steuer, welche die bisherige Körperschaftsteuer ersetzt und eine kommunale Un-
ternehmenssteuer, welche die bisherige Gewerbesteuer ersetzt und wie diese eine 
wirtschaftskraftbezogene Unternehmensbesteuerung mit Hebesatzrecht ist und 
den Kommunen insgesamt ein stetiges Aufkommen sichert.  

(2) Beide Steuern bekommen eine gemeinsame, einheitliche Bemessungsgrundlage. 
Dabei unterstützen wir weiterhin die Arbeiten auf EU-Ebene zur Schaffung einer 
einheitlichen konsolidierten Bemessungsgrundlage. 

(3) Die nominale Belastung der Körperschaften aus dieser Unternehmenssteuer wird 
knapp unter 30 % liegen.  

(4) Die Gewichtung zwischen der föderalen Steuer und der kommunalen Steuer ist 
im Detail noch auszugestalten. Sie wird sich ausrichten an der Festlegung des 
Steuersatzes des föderalen Teils bzw. der Steuermesszahl des kommunalen 
Teils. Die Unternehmenssteuerreform berücksichtigt die angespannte Situation 
der öffentlichen Haushalte. Der finanzielle Rahmen des Reformvorhabens ist mit 
rund 5 Mrd. € (volle Jahreswirkung) limitiert.  

(5) Nicht nur die der bisherigen Körperschaftsteuer unterliegenden Körperschaften 
werden von dieser Unternehmenssteuerreform profitieren, sondern auch die der 
Einkommensteuer unterliegenden Personenunternehmen. Die Koalition prüft, ob 
eine Investitionsrücklage oder eine generelle Thesaurierungsbegünstigung besser 

                                           
147 BMF (2005), S. 2. 
148 Eckpunkte (2006). Gliederung in (1), (2) etc. zur leichteren Lesbarkeit ergänzt. Siehe als Hintergrund auch Eckpunk-
te-BMF (2006); sehr kritisch zu den Eckpunkten Linke (2006b). 
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in das Konzept der Unternehmenssteuerreform passt. Sollte die Entscheidung 
zugunsten einer generellen Thesaurierungsbegünstigung fallen, würde die bereits 
bestehende Rücklagenbegünstigung (§7g EStG) für Investitionen weiter verbessert 
und zugleich zielgenauer gefasst, um Mitnahmeeffekte und Steuergestaltungen 
einzuschränken. Spezielle Regelungen werden für Unternehmen Steuergestal-
tungen erschweren. In der jeweiligen Belastungswirkung auf Inhaber- oder An-
legerebene wird es zu einer faktischen Rechtsformneutralität ohne komplizierten 
bürokratischen Aufwand kommen.  

(6) Die Koalition prüft Maßnahmen gegen den Verlust von Steuersubstrat durch 
Fremdfinanzierung und zur Verstetigung der kommunalen Finanzen. Dafür 
kommen folgende Module in Betracht – wie zum Beispiel:  
(6a) die Hinzurechnung (in Höhe eines zu bestimmenden Prozentsatzes) aller Zinsen und 

Zinsanteile bei der kommunalen Unternehmenssteuer (Gewerbesteuer) und der 
föderalen Unternehmenssteuer (Körperschaftsteuer), 

(6b) die Begrenzung des Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen (Mindest-
besteuerung, Mindestgewinnbesteuerung, Zins-Schranke), 

(6c) die Einführung von Maßnahmen zur Verstetigung der kommunalen Ein-
nahmen (Grundsteuer C, Lohnsummenkomponente), 

(6d) Begrenzung des Abzugs von Zinsen auf Gesellschafterdarlehen. 
(7) Die Koalition beabsichtigt die Einführung einer Abgeltungssteuer.  
(8) Die Koalition beabsichtigt die Einführung erbschaftssteuerlicher Erleichterungen 

bei der Unternehmensnachfolge, wobei diese Privilegierung aus verfassungs-
rechtlichen Gründen an besondere Bedingungen zu knüpfen ist. Diese Bedin-
gungen sollen auch auf den Erhalt von Arbeitsplätzen gerichtet sein.  

Mit diesen Eckpunkten gelingt eine Unternehmenssteuerreform, die den Erfordernis-
sen der Globalisierung entspricht und in Deutschland das Wachstum beschleunigt 
sowie die Voraussetzungen für neue Investitionen verbessert. Diese sind unabdingba-
re Voraussetzung für neue Arbeitsplätze in Deutschland.“ 
Hierzu schreibt die parlamentarische Staatsekretärin im Bundesfinanzministerium, Barbara 
Hendricks149:  
„Die Vorschläge zur Unternehmenssteuerreform verkoppeln die Steuersatzsenkung mit einer Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage - eine Empfehlung, die seit Jahren von allen Wissenschaftlern 
wiederholt an die Bundesregierung gerichtet wurde. Um zielgenau die von der Satzsenkung begüns-
tigten Unternehmen zur Finanzierung heranzuziehen, sind die Abzugsbeschränkungen ausschließ-
lich bei Kapitalgesellschaften geplant. Der weit überwiegend als Personenunternehmen organisierte 
Mittelstand wird also von den Abzugsbeschränkungen nur in Ausnahmefällen betroffen sein.  
Die meisten der gegen das Vorhaben vorgebrachten Vorwürfe sind unberechtigt: Keineswegs geht 
Deutschland mit den ertragsunabhängigen Elementen international einen Sonderweg. Die meisten 
Länder belegen ihre Unternehmen sogar in einem weit größeren Umfang als Deutschland mit 
ertragsunabhängigen Steuern. Das können stark belastende Grundsteuern sein oder aber auch Lohn-
summensteuern wie etwa im immer wieder auch für Deutschland genannten "Vorbild" Österreich.  

                                           
149 Hendricks (2006). 
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Die Abzugsbeschränkungen von Zinselementen sind international ebenfalls nichts Neues: So haben 
die USA eine Abzugsbeschränkung von gezahlten Fremdkapitalzinsen, und Italien, Ungarn sowie 
auch Frankreich besteuern Wertschöpfungselemente, darunter gezahlte Mieten und Zinsen. Auch 
Beschränkungen beim Abzug von Zinsen sind im deutschen Steuerrecht nichts Neues. Schon heute 
dürfen Dauerschuldzinsen nur zur Hälfte die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer mindern. 
Wenn künftig alle Zinsen und nicht nur Dauerschuldzinsen berücksichtigt werden, erledigt sich das 
bisher bestehende Abgrenzungsproblem. Durch die Berücksichtigung der Finanzierungsanteile von 
Mieten, Pachten usw. werden Umgehungstatbestände ausgeschlossen und Steuergestaltungen er-
schwert.  
Weitgehend unbemerkt geblieben ist leider auch die Absicht der Bundesregierung, die Abzugsbe-
schränkungen mit einem angemessenen Freibetrag zu koppeln. Der Vorwurf, es käme zu einer Sub-
stanzbesteuerung in Verlustphasen, geht durch den Freibetrag nahezu ins Leere. Wer große Verluste 
erwirtschaftet, wird auch durch die Abzugsbeschränkung keine Steuern zahlen müssen. Wer geringe 
Verluste erwirtschaftet und durch die Abzugsbeschränkung zur Steuerzahlung verpflichtet wäre, 
den schützt der Freibetrag.  
Im Gegensatz dazu würde die ebenfalls diskutierte deutliche Erhöhung der Grundsteuer für ge-
schäftlich genutzte Grundstücke die Unternehmen auf alle Fälle belasten.  
Zu wenig in der Öffentlichkeit beachtet wird, dass die geplanten Abzugsbeschränkungen sich nicht 
auf die tatsächlichen Zahlungen, sondern nur auf darin enthaltene Finanzierungsanteile beziehen. So 
wird eine gezahlte Leasingrate von 100 nicht komplett von der Abzugsbeschränkung betroffen, 
sondern nur der enthaltene Finanzierungsanteil. Bei Leasing von mobilen Anlagen wird pauschal 
ein Anteil von 25 Prozent unterstellt, hier also 25. Dieser Finanzierungsanteil von 25 wird wieder-
um nur anteilig - zum Beispiel zu 25 Prozent - von der Abzugsbeschränkung berührt. Das Resultat 
würde einer nominalen Steuerlast von weniger als 30 Prozent unterworfen. Im Ergebnis würde sich 
der Leasingaufwand für Unternehmen von 100 auf 101,8 erhöhen. Wegen einer solchen Preissteige-
rung verlässt niemand das Land.“ 

8.4 Beurteilung der Regierungsvorschläge zur Besteuerung 
von Unternehmenseinkommen 

Einige wichtige Kriterien zur Beurteilung der Vorschläge zur Unternehmenssteuerre-
form 2008, abgeleitet von der Bestandsaufnahme und –analyse in Teil A dieser Un-
tersuchung, werden im Folgenden diskutiert. 

(1) Weitere Senkung der tatsächlich bezahlten Unternehmenssteuerbelastung 
nicht erforderlich 

Eine Senkung der durchschnittlich tatsächlich bezahlten Unternehmenssteuern ist 
nicht erforderlich, da für eine im internationalen Vergleich überhöhte Belastung keine 
Belege vorgebracht werden. Die häufig als Beleg vorgebrachten ZEW-Zahlen geben, 
wie Kap. 8.1 erläutert, nur eine theoretisch drohende Steuerbelastung an. Die in Kap. 
2 vorgelegten amtlichen Zahlen zeigen eine tatsächlich bezahlte Ertragssteuerbelas-
tung für Unternehmens- & Vermögenseinkommen von rund 16%, Kapitalgesellschaf-
ten150 von ebenfalls rund 16%, weit unterhalb der Hälfte des nominalen Steuersatzes 
von 39%. Dies steht in Übereinstimmung mit Berechnungen der EU für die tatsäch-
lich bezahlte Steuerbelastung für Unternehmens- & Vermögenseinkommen151, die für 

                                           
150 Vgl. Abb. 2.4a. 
151 Vgl. EU (2006). 
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Deutschland eine tatsächlich bezahlte Ertragssteuerbelastung von rund 17% angeben, 
weit weniger als in allen anderen EU-Industriestaaten. 

(2) Beschränkung des Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen sinnvoll 
Irrational und ineffektiv ist das deutsche Steuersystem allerdings mit den im EU-
Bereich für Kapitalgesellschaften höchsten nominalen und gleichzeitig sehr niedrigen 
tatsächlich bezahlten Steuersätzen152. Deshalb sollte zuerst eine deutliche Ausweitung 
der Bemessungsgrundlage erfolgen insbesondere durch eine generelle Beschränkung 
des Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen. Teile des Mehraufkommens 
könnten dann zur Senkung des im internationalen Vergleich hohen nominalen Kör-
perschaftsteuersatzes verwendet werden.  
Abbildung 8.1 zeigt, dass Deutschland auch nach Einführung einer generellen steuer-
lichen Beschränkung des Zinsabzugs nach wie vor einen niedrigen Anteil an gewin-
nunabhängigen Steuern hätte.  

Abbildung 8.1 : Aufkommen aus gewinnunabhängiger Besteuerung - 
EU-Vergleich 

 

Deshalb sollte in einem ersten Schritt die Bemessungsgrundlage erweitert werden. 
Hierzu werden in den Regierungseckpunkten 4 Module schlagwortartig erwähnt, de-
ren jeweilige Ausgestaltung aber nicht näher erläutert wird:  
Modul 1 : Generelle Begrenzung des steuerlichen Abzugs von 

Fremdfinanzierungsaufwendungen 
Durch eine generelle Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzierungs-
aufwendungen153 werden alle im Unternehmen erwirtschafteten Kapitalentgelte be-

                                           
152 Vgl. auch Becker/Fuest (2006), S. 41: „…, dass Deutschland sich durch eine hohe reguläre und eine im internationa-
len Vergleich schlechte Performance bei der Durchsetzung dieser Besteuerung auszeichnet.“ 
153 in den Eckpunkten der Bundesregierung zur Unternehmenssteuerreform gemäß der Terminologie der Gewerbesteuer 
als ´Hinzurechnung´ eines Teils der Schuldzinsen und Schuldzinsanteile zur steuerlichen Bemessungsgrundlage be-
zeichnet. 
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steuert, also nicht nur der Gewinn als das Entgelt für das Eigenkapital, sondern auch 
die ausbezahlten Schuldzinsen und Zinsanteile für Mieten, Pachten und Leasingzah-
lungen als Entgelt für das Fremdkapital. Dies ist eine einfache und sinnvolle Maß-
nahme154 zur Milderung der steuersubventionierten Arbeitsplatzvernichtung und gene-
riert erhebliche Mehrerträge. Die nominalen Steuersätze könnten niedrig angesetzt 
werden und es würde trotzdem mindestens das bisherige (niedrige) Steueraufkommen 
erzielt.  
Modul 2 : Spezifische Begrenzung des steuerlichen Abzugs von 

Fremdfinanzierungsaufwendungen 
Bei einer spezifischen Begrenzung des steuerlichen Abzugs von ´übermäßigen´ 
Fremdfinanzierungsaufwendungen155 würden nicht alle, sondern nur solche Schuld-
zinsen zugerechnet, die etwa im Verhältnis zum Gewinn (EBIT) oder zum Gesamt-
kapital156 besonders hoch sind. Hierfür werden in den Eckpunkten schlagwortartig 
drei Vorschläge genannt, deren Ausarbeitung durch ihre Verfasser noch aussteht157 : 
(Modul 2a): Mindestbesteuerung von Fremdfinanzierungsaufwendungen - 

Vorschlag Bayern 
Beschränkung des jährlichen Fremdkapitalzinsabzugs auf 60% des Gewinns vor Be-
rücksichtigung der Fremdkapitalzinsen158 mit einer sehr hohen Freigrenze von bis zu 1 
Mio. €. Die übrigen Aufwendungen sollen auf die Folgejahre übertragen werden kön-
nen159.  
Statt einer mäßigen Belastung für alle Unternehmen resultiert eine steuerliche Belas-
tung mit dem zukünftigen Normalsteuersatz von knapp 30% (vgl. Tabelle 9.0) für den Teil 
der Schuldzinsen, der extrem hoch ist und deshalb in diesem Reformmodell zukünftig 
nicht mehr steuerlich abzugsfähig sein soll. Dies belastet ausschließlich Steueropti-
mierer und größere in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Unternehmen und 
entlastet zusätzlich „normale“ Unternehmen wegen des Wegfalls der hälftigen Dauer-
schuldzinszurechnung bei der Gewerbesteuer. 
(Modul 2b) Mindestgewinnbesteuerung - Vorschlag Rheinland-Pfalz  
„Modell … will Finanzierungskosten zu maximal 20% anerkennen.“160 

                                           
154 wie ausführlich in Kap. 6 und 7 dargestellt. 
155 Hierbei wurden z.B. in Kröner/Esterer (2006) die US-Regelungen zum ´Earnings Stripping´ erwähnt, die den 
Schuldzinsabzug von US-Auslandstöchtern bei den US-Müttern steuerlich unberücksichtigt lassen, soweit die Schuld-
zinsen ´übermäßig´ sind und an internationale Finanzholdings bezahlt werden (vgl. etwa 
http://www.intltaxlaw.com/inbound/earnings/frontpage.htm, 
http://www.afire.org/newsletter/2004/earnings_stripping.shtm). 
156 Ähnlich wie §8a KStG: Hier aber für alle Kredite, also auch von Kreditgebern, die keine wesentliche Beteiligung am 
Unternehmen halten. 
157 Die folgenden Beschreibungen beruhen auf einer zusammenfassenden Darstellung in Handelsblatt (2006). Vgl. auch 
die Anmerkungen zu Beginn von Kap. 9.1. 
158 Dies entspricht etwa einer 100%-igen Beschränkung der Abzugsfähigkeit der Fremdfinanzierungsaufwendungen nur 
bei der Gewerbesteuer, beim angedachten sehr hohen Freibetrag allerdings nur für sehr große Unternehmen. 
159 Der DIHK-Steuerexperte Kühn meinte hierzu: „Das Modell könnte helfen, die Fremdfinanzierung in geordnete Bah-
nen zu lenken.“ Sehr positiv dazu auch Kröner/Esterer (2006). 
160 Dies entspricht einer 80%-igen Beschränkung der Abzugsfähigkeit der Fremdfinanzierungsaufwendungen nur bei 
der Gewerbesteuer. Offensichtlich bezieht sich dieser Vorschlag nur auf die Gewerbesteuer-Abzugsfähigkeit, weil mit 



8  Reformvorschläge der Bundesregierung, der Bundesländer und der Kommunen 75 

(Modul 2c) Zins-Schranke - Vorschlag Hessen 
„Ein Unternehmen muss zuerst die Zinsgewinne von den Finanzierungskosten abzie-
hen. Diesen Betrag kann es bis zu 40% des Gewinns abziehen, den Rest vortragen.“161 
Dieses Reformmodell verhindert systematisch eine Mehrfachbelastung von bezahlten 
Schuldzinsen. 
Beurteilung: Alle diese spezifischen Begrenzungen wären ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Allerdings bliebe ein erheblicher Teil der in Deutschland erzielten 
Kapitalentgelte, nämlich die ´normalen´ Schuldzinsen, Zinsanteile und Lizenzgebüh-
ren, in Deutschland weiterhin unbesteuert. Wird zudem, wie bei der Mindeststeuer im 
Reformmodell ´Bayern´ angedacht, eine sehr hohe Freigrenze oder gar ein hoher 
Freibetrag eingeführt, werden höchst komplizierte162 und gegebenenfalls durch Auf-
spaltungen u.Ä. umgehbare weitere komplizierte Sondervorschrift geschaffen wer-
den, die wenig bewirken und wenig Steuern erbringen, aber viel Verwaltungskosten 
verursachen.  
Die Senkung der nominalen Steuersätze müsste dann bei angestrebter Aufkommens-
neutralität geringer gehalten werden, andernfalls käme es zu massiven Steuerausfäl-
len.  
Modul 3 : Verschärfte Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Zinsen auf  

Gesellschafterdarlehen  
Durch eine verschärfte Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Zinsen auf Gesell-
schafterdarlehen (§8a KStG), die Anfang 2003 schon einmal angedacht war, würden aus-
schließlich einheimische mittelständische Unternehmen belastet werden163. Selbst eine 
generelle Ausdehnung auf Bürgschaften, die bereits 2003 nach kurzer Zeit auf Druck 
der internationalen Finanzindustrie zurückgenommen wurde164, könnte auf im Aus-
land verbürgte Kredite nur schwer umgesetzt werden und würde sich letztlich primär 
nur auf in Deutschland abgeschlossene Kreditgeschäfte auswirken – ein weiterer 
Schritt zur Vertreibung und Vernichtung von deutschen Bankarbeitsplätzen. 
Modul 4 : Erhöhung der Grundsteuer; Lohnsummenkomponente  
Die angedachten Maßnahmen zur Verstetigung der kommunalen Einnahmen 
(Grundsteuer C, Lohnsummenkomponente) sind je nach Ausgestaltung unterschiedlich zu bewer-
ten. Eine Erhöhung der Grundsteuer für Gewerbegrundstücke in Richtung internatio-
nal übliches Niveau wäre zu überlegen, sollte aber im Rahmen der ohnehin anstehen-
den Grundsteuerreform durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass eine Unter-
scheidung in gewerbliche und andere Grundstücke sehr verwaltungsaufwändig ist 

                                                                                                                                            
einem niedrigeren Steueraufkommen als bei der von Steinbrück vorgeschlagenen generellen 50%-igen Beschränkung 
bei Gewerbe- und bei Körperschaftsteuer gerechnet wird. 
161 Wenn damit die Begrenzung des Zinsabzugs in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der geltend gemachten Zinsen 
gemeint ist, wirkt sich dieser Vorschlag im laufenden Jahr wie die unter (1) diskutierte allgemeine Begrenzung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit  von Schuldzinsen aus. Bei einer Vortragsfähigkeit der im laufenden Jahr nicht geltend 
gemachten Schuldzinsen auf Folgejahre ergäben sich – je nach Ausgestaltung - mehr oder weniger große Unterschiede.  
162 Die Vorschläge würden (je nach Ausgestaltung) mehr oder weniger große Umsetzungsprobleme aufwerfen, insbe-
sondere wenn die in einem Jahr nicht absetzbaren Schuldzinsen auf Folgejahre vorgetragen werden könnten. 
163 Vgl. Kap. 4.2 und die Beispiele in den Tabellen 12.2 und 12.3 im Anhang. 
164 Schreiben des BMF vom 15.7.2003 zu §8a KStG. 
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und insbesondere bei nicht betriebsnotwendigen Grundstücken zu Umgehungsreakti-
onen führen kann.  
Eine Lohnsummenkomponente ist strikt abzulehnen, da dies die Überbelastung der 
Löhne165 weiter erhöhen würde.  

(3) Einführung einer einheitlichen Bemessungsgrundlage 
für Gewerbe- und für Körperschaftsteuer problematisch 

Eine einheitliche Bemessungsgrundlage für Gewerbe- und Körperschaftsteuer wäre 
verwaltungsarm, aber mit erheblichen Risiken verbunden. Dadurch würde nämlich 
der besondere Charakter der Gewerbesteuer als Realsteuer im Unterschied zur Kör-
perschaft- und Einkommensteuer beseitigt. Das könnte der erste Schritt zur Abschaf-
fung bzw. Überführung dieser Steuer in eine bloße kommunale Zuschlagsteuer sein166, 
weil damit die Einbeziehung von gewinnunabhängigen Bestandteilen in die Bemes-
sungsgrundlage mit einem Federstrich jederzeit abgeschafft werden könnte.  
„Zunächst fand ich das Argument durchaus einleuchtend, dass so die Körperschaft- 
und die Gewerbesteuer eine einheitliche Bemessungsgrundlage bekommen und Bü-
rokratie abgebaut werden kann. Inzwischen weiss ich: Das ist blanker Unsinn“, so der 
bayerische Finanzminister167, und weiter: „Diese Steuern sind zweierlei Paar Schuhe: 
Die Gewerbesteuer hat zwingende systembedingte Abweichungen gegenüber der 
Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer. Das kann man nicht vereinheitlichen.“ 
Vor allem bestehen Risiken in Zusammenhang mit der geplanten europäischen Har-
monisierung der Bemessungsgrundlagen. Im Zuge der EU-Harmonisierung der Be-
messungsgrundlagen könnten die gewinnunabhängigen Teile aus der deutschen Be-
messungsgrundlage wieder herausfallen, und dann nicht nur bei der föderalen, son-
dern auch bei der kommunalen Steuer. Damit erwiese sich die von der Bundesregie-
rung vorgesehene Einbeziehung in beide Bemessungsgrundlagen eher als ein trojani-
sches Pferd zu ihrer vollständigen Abschaffung. Andererseits könnte die nun in 
Deutschland avisierte einheitliche Bemessungsgrundlage für Gewerbe- und Körper-
schaftsteuer auch eine Chance darstellen, dieses Modell als Vorbild für die EU-
harmonisierte Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer zu verwenden. 

(4) Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuerschuld von der Bemessungs-
grundlage der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer problematisch 

Auch die von der Bundesregierung vorgeschlagene Abschaffung der Abziehbarkeit 
der Gewerbesteuer von der steuerlichen Bemessungsgrundlage bei der Einkommen- 
und bei der Körperschaftsteuer könnte ein Einfallstor zu ihrer Abschaffung sein. Die 
Gegner einer allgemeinen Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Schuldzinsen 
verweisen schon heute auf die EU-Zinsen- und Lizenzgebühren-Richtlinie168. Dort ist 

                                           
165 Vgl. Kap. 2.3. 
166 wie es z.B. von der Stiftung Marktwirtschaft vorgeschlagen wurde. 
167 in: Sieben Fragen an Kurt Faltlhauser. Handelsblatt v. 6.8.2006, S. 5. 
168 Vgl. EC (2003): „Ziel dieser Richtlinie ist es, steuerliche Hindernisse in Verbindung mit der grenzüberschreitenden 
konzerninternen Zahlung von Zinsen und Lizenzgebühren zu beseitigen. Die Richtlinie regelt die Besteuerung grenz-
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zwar nur die Abschaffung von Quellensteuer auf Einkünfte in Form von Schuldzin-
sen und Lizenzgebühren, die in einem Mitgliedstaat anfallen, geregelt, nicht hingegen 
die Einbeziehung von Schuldzinsen in die Bemessungsgrundlage. Aber trotzdem 
könnte man bei sehr weiter Auslegung der Richtlinie die Einbeziehung der in eine 
einheitliche Bemessungsgrundlage bei der Gewerbe- und bei der Körperschaftsteuer 
als Besteuerung der Schuldzinsen als Einkünfte deuten. Dieser Deutungsversuch wä-
re von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn der eigenständige Charakter der 
Gewerbesteuer als rein lokale Kommunalsteuer zur Deckung der Infrastrukturauf-
wendungen der Kommune erhalten bliebe. Diese Trennung in „zweierlei Schuhe“ 
wird deutlich, wenn wie bisher   
• die Gewerbesteuerschuld von der Bemessungsgrundlage bei der Einkommen- und 

Körperschaftsteuer (Gewerbesteuer als Kosten abzugsfähig) abgezogen werden kann und  
• die Begrenzung des Abzugs von Finanzierungsaufwendungen nur bei der Gewer-

besteuer wirksam gemacht wird.  

(5) Begünstigungen für Personenunternehmen 
Begünstigung von Personenunternehmen durch eine Investitionsrücklage sinn-
voll: Die angedachte Investitionsrücklage würde hingegen sehr gut zum Konzept der 
Unternehmenssteuerreform passen. Die bereits bestehende – allerdings sehr kompli-
zierte - Rücklagenbegünstigung (§7g EStG) für Investitionen könnte gerade für kleinere 
und mittlere Unternehmen ausgeweitet werden; damit würden in diesem Bereich 
massive zusätzliche Investitionen angeregt, da gerade hier wegen des direkten per-
sönlichen Zusammenhangs von Steuerzahlung versus Investitionsentscheidung steu-
erinduzierte Liquiditätsverbesserungen eine besonders große Rolle spielen. 
Thesaurierungsbegünstigungen für Personenunternehmen problematisch: Eine 
generelle Thesaurierungsbegünstigung für Personenunternehmen wurde bereits im 
Rahmen der Arbeiten der Gemeindefinanzreformkommission 2003169 als höchst kom-
pliziert (´nicht administrabel´) verworfen. Es gibt auch gar keinen sachlichen Grund, warum 
ein derartiges Wahlrecht eingeräumt werden sollte. Jedem Personenunternehmen 
steht es frei, sich in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln und dann alle Vor-, aber 
auch Nachteile170 zu genießen171.  
Die Thesaurierungsbegünstigung führt dann zu dauerhaften Steueraufkommensmin-
derungen, wenn die häufig im Bereich des Spitzensteuersatzes liegenden Anteilseig-
ner Gewinne im Unternehmen belassen und die einbehaltenen Gewinne in – jeden-
falls mittelfristig - steuerfreien Anlagen wie Immobilien, Auslandsinvestitionen und 
Wertsteigerungsfonds angelegt werden, also für Investitionen, die keine inländische 
                                                                                                                                            
überschreitender Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren in der Europäischen Union zwischen verbundenen Unter-
nehmen (mindestens 25% Anteilsbesitz). Zu diesem Zweck sieht die Richtlinie Folgendes vor:  
- Abschaffung der Quellensteuer auf Einkünfte in Form von Lizenzgebühren, die in einem Mitgliedstaat anfallen;  
- Abschaffung der Quellensteuer auf Einkünfte in Form von Zinsen, die in einem Mitgliedstaat anfallen.“ 
169 Gemeindefinanzreform (2003b). 
170 z.B. im Steuer-, Gesellschafts- und Haftungsrecht. 
171 Wenn einzelne Gesellschafter durch die Umwandlung Nachteile erleiden und deshalb die Umwandlung zu blockie-
ren drohen, so müssen die begünstigten Gesellschafter ihnen diese Nachteile entgelten, um eine Umwandlung zu er-
möglichen.  
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Wertschöpfung und Arbeitsplätze hervorbringen. Wenn hingegen die einbehaltenen 
Gewinne für produktive Investitionen in Deutschland verwendet werden – genau die-
sem Zweck soll ja die diskutierte Thesaurierungsbegünstigung dienen – werden die 
resultierenden Gewinne sofort in Deutschland voll besteuert. Das wäre eine weitere 
der vielen Irrationalitäten des deutschen Steuersystems: ´Richtiges´ Verhalten würde 
besteuert, ´falsches´ Verhalten entgeht zumindest kurz- und mittelfristig der deut-
schen Besteuerung. 
Durch die von der Bundesregierung geplanten Abschaffung des Abzugs der Gewer-
besteuer von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer würden Personenun-
ternehmen zusätzlich belastet. Die Bundesregierung schlägt zum Zweck einer annä-
hernd gleichen Belastung von einkommen- und von körperschaftsteuerpflichtigen 
Unternehmen eine Verdoppelung172 des bisher schon möglichen Abzugs einer kalku-
latorischen Gewerbesteuerbelastung von der Einkommensteuerschuld vor. Wegen der 
Erhöhung dieser unsinnigen Pauschalisierung statt der Berücksichtigung der tatsäch-
lich bezahlten Gewerbesteuer würden noch stärker als bisher Steuerpflichtige begüns-
tigt, die ihren Betriebssitz in Gemeinden mit dem Mindesthebesatz von 200% legen. 
Bisher können sie wegen der Pauschalisierung den nominalen Steuersatz von 42% 
auf 39,1%173 absenken, zukünftig dann sogar auf 34,8%174, eine Reduzierung des 
nominalen Spitzensteuersatzes um 7,2 %-Punkte!  

(6) Weitere Verschlechterungen der Abschreibungsbedingungen 
sind kontraproduktiv 

Bei der Unternehmenssteuerreform 2008 plant die Regierung, die erst 2006 wieder 
auf 30% erhöhte degressive Abschreibung zu reduzieren oder ganz abzuschaffen zur 
vorübergehenden Gegenfinanzierung der geplanten Steuersatzsenkungen. Dies führt 
mittelfristig nicht nur zum Ruin der Staatshaushalte, weil Steuersatzsenkungen das 
Steueraufkommen insgesamt dauerhaft reduzieren, Abschreibungsverschlechterungen 
aber nur zu einem Vorziehen von Steuerzahlungen führen, sondern vermindert auch 
die ohnedies zu geringe Neigung zu inländischen Realinvestitionen noch weiter. 
Als ein Argument gegen ´überhöhte´ Abschreibungen wird vorgebracht, diese wür-
den einen weiteren Aufbau von ´stillen Reserven´ in Form unbesteuerter Erträge be-
günstigen. In der Tat: Wenn insgesamt wegen geringerer Liquidität weniger investiert 
wird, so können auch weniger ´stille Reserven´ entstehen – hier zeigt sich die Absur-
dität des Arguments. Die Bundesregierung macht keinerlei Vorschläge zur dringend 
erforderlichen Besteuerung bisher unbesteuerter Erträge, also zur allgemeinen Wert-
aufholung von ´stillen Reserven´175. Vielmehr will sie – zur vorübergehenden Gegen-
finanzierung von endgültigen Steuerausfällen – die Abschreibungsbedingungen wei-

                                           
172 von bisher „180%“ auf „380%“. 
173 GewSt = 200%*5%/(1+5%*200%) = 9,09%; ESt = 42% (EStSatz) - 5%*200%/(1+5%*200%)*42% (Abzug der 
GewSt von der ESt-Bemessungsgrundlage) - 180%*5%/(1+5%*200%) (pauschale GewSt-Anrechnung) = 42% - 3,82% 
- 8,18% = 30%; Steuerbelastung = GewSt + ESt = 39,09%. 
174 GewSt = 200%*4% = 8%; ESt = 42% (EStSatz) - 0% (kein Abzug der GewSt von der ESt-Bemessungsgrundlage) -  
380%*4% (pauschale GewSt-Anrechnung) = 42% - 0% - 15,2% = 26,8%; Steuerbelastung = GewSt + ESt = 34,8%. 
175 Vgl. zur Notwendigkeit insbesondere Kap. 7.2. 
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ter verschlechtern. Dies führt nur zu einem Vorziehen von Steuereinnahmen zu Las-
ten der Liquidität bei Realinvestitionen in Deutschland.  
Stattdessen sollten – wie in Kap. 7.3 erläutert – bisher unbesteuerte Erträge schritt-
weise versteuert werden. Das resultierende Steueraufkommen könnte zu einer Ver-
besserung der Liquidität durch günstigere Abschreibungsbedingungen verwendet 
werden; der nachhaltige Aufbau neuer ´stiller Reserven´ würde dann durch die nach 
einigen Jahren einsetzende Wertaufholung verhindert. 

8.5 Beurteilung der Regierungsvorschläge zur Besteuerung 
von Vermögenseinkommen 

(7) Spezielle Steuerbegünstigung von Immobilienunternehmen (REIT) 
sind kontraproduktiv 

Die Bundesregierung plant, ab 2007 die Erträge von Immobilienvermögen beim Un-
ternehmen ganz steuerfrei zu stellen und die Erträge nur noch beim Aktionär zu be-
steuern, allerdings nur dann, wenn die Immobilien in die Rechtsform eines ´Real 
Estate Investment Trusts´ (REIT) überführt werden176. Dies widerspricht in mehrfacher 
Hinsicht der Grundidee der Unternehmenssteuerreform 2008, die eine einheitliche, 
im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst rechtsformunabhängige Besteuerung aller in 
Deutschland erwirtschafteten Erträge beim Unternehmen mit gleichmäßigen Sätzen 
und niedrigen Befolgungskosten zum Ziel hat. Es werden nun neue Sonderbesteue-
rungsformen für Immobilienvermögen geschaffen, die insbesondere alle gewerbli-
chen Immobilienbesitzer veranlassen werden, ihre Immobilien in diese neue Organi-
sationsform überzuführen.  
Inländische Anteilseigner dieser Trusts werden dann zukünftig zum vollen deutschen 
Einkommensteuersatz besteuert, ausländische Eigentümer nur mit dem deutschen 
Kapitalertragssteuersatz von maximal 20%, für Empfänger z.B. in Irland nur mit 
10%177. Damit werden noch stärker als bisher Arbeitsplätze von deutschen Finanzpro-
vidern ins Ausland verdrängt, weil eine Kapitalverwaltung im Ausland steuerliche 
Vorteile erbringt. 
Nicht entlastet werden hierdurch in Deutschland tätige Produktions- und Dienstleis-
tungsunternehmen, die – im Gegensatz zu den Immobilienunternehmen – besonders 
stark dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Begünstigt werden letztlich 
die großen Besitzer von Immobilienunternehmen, insbesondere die ausländischen 
Aufkäufer großer Immobilienbestände, die durch die Einführung dieser Steuerprivi-
legien massive Wertsteigerungen erfahren; so sind z.B. in Großbritannien nach An-
kündigung entsprechender Vergünstigungen im Mai 2006 die Anteilswerte der Im-
mobilienaktien um mehr als 10% nach oben gesprungen: ein Steuergeschenk für Im-
mobilienbesitzer zu Lasten der anderen Steuerzahler, die dann noch mehr bezahlen 
müssen. 

                                           
176 Vgl. etwa HSBC (2004), Runde/Pronold (2006) und BMF (2006). 
177 limitiert im Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland/Irland. 
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Reformbedarf: Statt der Einführung von REITs sollten die ganzen Hinzurechnungs- 
und Kürzungsvorschriften des Gewerbesteuergesetzes bereinigt werden: Grundprin-
zip muss sein, dass alle in Deutschland erwirtschafteten Kapitalentgelte der Gewerbe-
steuer unterliegen. Warum sind eigentlich derzeit Erträge aus der Wohnungs-
Immobilienverwaltung auf Antrag des Eigentümers gewerbesteuerfrei178? All diese 
vermutlich aus der Wohnungsnot der Nachkriegszeit resultierenden Sondervorschrif-
ten zur Teilbefreiung von der Gewerbesteuer sollten abgeschafft werden, insbesonde-
re da sie verhindern, dass alle in Deutschland erwirtschafteten Kapitalentgelte auch in 
Deutschland besteuert werden können. 

(8) Erbschaftssteuerfreistellung des Betriebsvermögens nicht erforderlich 
Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zur Erbschafts-
steuerfreistellung aller vererbten Betriebsvermögen vorlegen. Durch die Erbschafts-
steuerbelastung sei nämlich der Fortbestand gerade von mittelständischen Betrieben 
und damit auch deren Arbeitsplätze gefährdet.  
Nun soll ein höchst kompliziertes Gesetz zur Erbschaftssteuerbefreiung von Be-
triebsvermögen beschlossen werden. Dabei soll zwischen unabdingbar betriebsnot-
wendigen und deshalb erbschaftssteuerbegünstigten Vermögen179 einerseits sowie 
nicht betriebsnotwendigen Vermögen andererseits unterschieden werden. Natürlich 
werden alle Erblasser zukünftig versuchen, schon im Vorfeld ihre Vermögenswerte 
als betriebsnotwendig zu deklarieren: Ein großes Beschäftigungsprogramm für Steu-
erberater, Finanzbeamte, Rechtsanwälte und Finanzgerichte – der Staat hat ein ver-
ringertes Steueraufkommen und einen erhöhten Verwaltungsaufwand, die Erblasser 
und Erben alimentieren mit einem Teil ihrer Erbschaftssteuerersparnis ihre Steuerbe-
rater und Anwälte. Die Leidtragenden sind – wie meist bei derartigen Gesetzen – die 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die dann noch mehr Steuern und Abgaben 
tragen müssen. 

                                           
178 §9(1)Satz2 GewStG. 
179 z.B. entsprechende Immobilien, Geldbestände, Beteiligungen etc.. 
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Kasten 8.1 : Erbschaftssteuerfreistellung des Betriebsvermögens nicht erforderlich 

Ein Bericht der WDR-Sendung Monitor180 zeigt die Fakten: 
Die hohe Erbschaftssteuer sei ein Jobkiller, gefährde den Fortbestand hunderter von Familienbe-
trieben, besonders im Mittelstand. So zogen die Verbandssprecher jahrelang durch die Lande. 
Ludwig Georg Braun, DIHK Präsident: "Ohne Zweifel ist es wichtig, dass das Erbschafts-
steuerrecht modernisiert wird, um Arbeitsplätze in unserem Land zu erhalten." Hanns-Eberhard 
Schleyer, Generalsekretär Zentralverband Deutsches Handwerk: "Es ist gerade für die klei-
nen und mittleren Handwerksbetriebe oft ein finanzielles Problem, für den Übernehmer, diese 
Erbschaftssteuerschuld dann auch tatsächlich leisten zu können." Ludolf von Wartenberg, 
BDI-Hauptgeschäftsführer: "Ich habe das gehört, dass es Fälle gegeben hat, wo dann im End-
effekt die finanziellen Mittel nicht ausgereicht haben, die Erbschaftssteuer zu bezahlen." Aber 
konnten Erben tatsächlich das Geld nicht aufbringen, mussten kleine und mittlere Betriebe dicht 
machen?  
Im Bundesfinanzministerium haben die Beamten das Argument geprüft. Sie haben die Wirt-
schaftsverbände nach Beispielen gefragt, sie haben in den Statistiken gesucht, sie haben in allen 
Bundesländern nachgeforscht. Gefunden haben sie nichts. Nur, veröffentlichen durften sie das 
verblüffende Ergebnis nicht: "Die immer wieder vorgetragene Behauptung, die Erbschaftssteuer 
gefährde den Fortbestand mittelständischer Familienunternehmen, ist bisher durch keinen kon-
kreten Fall belegt." Wie ist das nun mit dem Firmensterben?  
Wir fragten die Lobbyisten. "Kennen Sie denn Beispiele, wo Unternehmen in Schwierigkeiten 
geraten sind?" Ludwig Georg Braun, DIHK Präsident: "Ich persönlich vielleicht, ich persön-
lich nicht, aber ich könnte Ihnen viele Betriebsberater des Handwerks nennen, die Ihnen auch 
konkrete Fälle nennen können." Hanns-Eberhard Schleyer, Generalsekretär Zentralverband 
Deutsches Handwerk: "Es hat keinen Fall einer Insolvenz gegeben." Ludolf von Wartenberg, 
BDI-Hauptgeschäftsführer: "Man wird schlecht sagen können, alleine wegen der Erbschafts-
steuer, das glaube ich auch nicht."  
Prof. Lorenz Jarass, Fachhochschule Wiesbaden: "Es war diese generelle Propaganda, es ge-
be angeblich Hunderte und Tausende von Fällen, wo mittelständische Betriebe zusammengebro-
chen und geschlossen worden sind, weil diese Erbschaftssteuerzahlung so unerträglich hoch ge-
wesen sei, und deshalb müsse man das Gesetz einführen. Es gibt nicht einen derartig nachgewie-
senen Fall. Und trotzdem führt man das Gesetz ein!" 

(9) Besteuerung aller privaten Kapitalerträge und Wertzuwächse sinnvoll 
Diese Vorschläge werden im engen Zusammenhang mit der Reform der Unterneh-
mensbesteuerung gemacht; deshalb sollen sie hier skizziert und bewertet werden. 
Derzeit werden nur der Privatperson tatsächlich zugeflossene Kapitalerträge besteu-
ert, Wertsteigerungen bleiben unbesteuert, es sei denn, sie werden innerhalb von be-
stimmten Haltefristen181 durch Verkauf realisiert. Dadurch ist es insbesondere Besit-
zern von größeren Kapitalvermögen ganz legal möglich, dauerhaft ihre privaten Ka-
pitalerträge einer Besteuerung zu entziehen.  
Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung plant, zumindest in Zukunft entstehen-
de Wertsteigerungen auch bei Privatvermögen zu besteuern. Die konkrete Durchfüh-
rung ist aber noch unklar, in jedem Fall sollen aber auch weiterhin nur bei Verkauf 
des Vermögensteils realisierte Wertsteigerungen besteuert werden; bei dauerhaftem 

                                           
180 Vgl. Erbschaftssteuer (2006). 
181 Aktien 1 Jahr, Immobilien 10 Jahre. 
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Halten von Vermögensgegenständen sollen also auch zukünftig Wertsteigerungen 
dauerhaft unbesteuert bleiben.  
Sehr konkretisiert ist hingegen der Vorschlag zur Einführung einer Abgeltungssteuer 
von 25%182 auf private Kapitalerträge. Mit dieser ´flat rate´ Steuer für private Kapital-
erträge wird deren Besteuerung gänzlich entkoppelt von der individuellen Höhe des 
Einkommensteuersatzes des Begünstigten. Dies begünstigt vor allem Spitzenverdie-
ner, die nun auf Zinserträge statt derzeit maximal 45% nur noch 25% Steuern bezah-
len müssen. Wenn, wie vorgesehen, gleichzeitig das Halbeinkünfteverfahren für Di-
videndenerträge abgeschafft wird, so belastet dies vor allem Bezieher von mittleren 
Einkommen: Bei einem Einkommensteuerspitzensatz von z.B. 30% mussten sie bis-
her 15% Steuern auf Dividendenerträge bezahlen, zukünftig bezahlen sie den Abgel-
tungssatz von 25%; beim Spitzensteuersatz von 45% („Reichensteuer“) waren bisher 
22,5% zu bezahlen, zukünftig mit 25% nur geringfügig mehr. Zudem können dann 
wieder alle Finanzierungskosten für den Erwerb von Aktien steuerlich geltend ge-
macht werden; dies begünstigt vor allem größere Vermögen, die weniger auf die (steu-
erpflichtige) Dividende, sondern auf die (steuerfreie) Wertsteigerung achten: Finanzierungs-
kosten werden geltend gemacht, die resultierenden Wertsteigerungen bleiben steuer-
frei. 
Es bleibt völlig unklar, auf welche Weise die Einführung einer Abgeltungssteuer in 
Deutschland das Wirtschaftswachstum begünstigen und zu neuen Arbeitsplätzen füh-
ren soll. Will man trotzdem eine Abgeltungssteuer einführen, so müssen Schuldzin-
sen beim auszahlenden Unternehmen vorbelastet werden, weil sonst Fremd- gegen-
über Eigenkapitaleinsatz noch stärker privilegiert würde: Die Eigentümer würden 
dann ihr mit bis zu 50% steuerlich belastetes Eigenkapital aus dem Unternehmen he-
rausziehen und als nur mit 25% belasteten Kredit zurückgeben. Um dies zu verhin-
dern müssten die Sonderregeln zur Begrenzung der Gesellschafterdarlehen, die mit-
telständische Unternehmen benachteiligen, noch verschärft werden. 

                                           
182 ab 2009; in einer ersten Stufe ab 2008 30%. 
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9 Auswirkungen der vorliegenden Reformvorschläge 
auf einzelne Unternehmen 

9.1 Untersuchte Reformvorschläge zur Besteuerung von Kapitalgesellschaften  
Im Folgenden werden drei Reformvorschläge183 zur Besteuerung von Kapitalgesell-
schaften184 näher untersucht und mit der derzeitigen Besteuerung verglichen. Daraus 
ergeben sich in den Tabellen 9.0 bis 9.3, Sp. 1 für derzeitige Besteuerung und Sp. 2a, 
2b und 2c für die Reformvorschläge.  

(1) Derzeit  
Hälftige Zurechnung von Dauerschuldzinsen nur bei der Gewerbesteuer: 
• kein Freibetrag für die bei der Gewerbesteuer zugerechneten Dauerschuldzinsen, 
• Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körper-

schaftsteuer. 

(2) Reformmodelle 
Die folgenden drei „Reformmodelle“ greifen Vorschläge auf, die von den kommuna-
len Spitzenverbänden, von der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung 
bisher bekannt geworden sind:  
Alle drei Reformmodelle, schlagwortartig nach ihren Urhebern mit ´Kommunen´, 
´Bundesregierung´ und ´Bayern´ bezeichnet, sehen grundsätzlich eine Besteuerung 
der Kapitalentgelte, also von Gewinn plus Schuldzinsen vor, Kommunen und Bun-
desregierung durch eine generelle Steuer, Bayern durch eine Mindeststeuer. Der 
mittlere185 nominale Gewerbesteuersatz soll jeweils von derzeit 16,7 % auf 16% ge-
senkt werden186.  
Die Reformvorschläge ´Bundesregierung´ und ´Bayern´ erweitern und vereinheitli-
chen die Bemessungsgrundlage von Gewerbe- und von Körperschaftsteuer: 
• Der Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Ein-

kommen- bzw. Körperschaftsteuer sollen jeweils abgeschafft werden; 
• Begrenzung des steuerlichen Abzugs der Fremdfinanzierungsaufwendungen von 

der Bemessungsgrundlage: ´Bundesregierung´ durch nur je hälftigen Abzug, 
´Bayern´ durch eine Mindeststeuer auf hohe Schuldzinsen. 

Der Reformvorschlag ´Kommunen´ behält hingegen den Abzug der bezahlten Ge-
werbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
bei; zur besseren Vergleichbarkeit wird deshalb bei ´Kommunen´ von einem neuen 

                                           
183 Dabei ist zu beachten, dass die Reformvorschläge von ihren Urhebern noch nicht im Detail ausgearbeitet sind und in 
unterschiedlichen Varianten kursieren. 
184 Begleitende Reformvorschläge zur Besteuerung von Personenunternehmen werden in Kap. 8.4(5), 10.1(3) und 
10.1(5) analysiert. 
185 bei Hebesatz 400%. 
186 durch Senkung der Messzahl von derzeit 5% auf 4% und Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuer von ihrer 
eigenen Bemessungsgrundlage. 
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nominalen Körperschaftsteuersatz von 15% statt 12,5% bei ´Bundesregierung´ und 
´Bayern´ ausgegangen und so in jedem Reformmodell ein einheitlicher zukünftiger 
Gewinnsteuersatz von rund 29% erreicht.  
Wegen der neuen Bemessungsgrundlage Kapitalentgelte statt Gewinne könnten und 
sollten in allen drei Reformmodellen Sondervorschriften zur Begrenzung der Gesell-
schafterfremdfinanzierung (z.B. §8a KStG) abgeschafft werden; dies wird entsprechend in 
den Modellrechnungen berücksichtigt und begünstigt größere, stark verschuldete mit-
telständische187 Unternehmen. 

(2a) Reformmodell ´Kommunen´ 
Modell-Annahmen: Kein Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen in Mieten und Lea-
sing und von Lizenzgebühren nur bei der Gewerbesteuer; zudem  
• gegebenenfalls Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf 15%188; 
• Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körper-

schaftsteuer; 
• Freibetrag von 30.000 € für die bei der Gewerbesteuer nicht abziehbaren Schuld-

zinsen. 
Zur Erläuterung: Die kommunalen Spitzenverbände189 bezeichnen über die in den fol-
genden Berechnungen berücksichtigten Forderungen hinaus auch die „Erweiterung 
des Kreises der Steuerpflichtigen auf alle Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts“ wünschenswert, also insbesondere die Einbeziehung der so genannten Freibe-
rufler in die Gewerbesteuer. Dieser Wunsch bleibt in den nachfolgenden Modellrech-
nungen zur besseren Vergleichbarkeit mit den beiden anderen Reformmodellen unbe-
rücksichtigt.  

(2b) Reformmodell ´Bundesregierung´ 
Modell-Annahmen: Hälftiger Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen in Miet- und 
Leasingzahlungen und von Lizenzgebühren, sowohl bei Gewerbe- und bei Körper-
schaftsteuer; zudem  
• Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf 12,5%; 
• Abschaffung des Abzugs der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrund-

lage der Körperschaftsteuer; 
• Freibetrag von je 15.000 € für die bei der Gewerbe- und bei der Körperschaftsteuer 

nicht abziehbaren Schuldzinsen. 
Zur Erläuterung: Die Bundesregierung hat in ihren Eckpunkten190 die prozentuale Hö-
he des zulässigen Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen bisher offen gelas-

                                           
187 Vgl. KMU (2006). 
188 War nicht Bestandteil des 2003-Vorschlags; die Kommunen haben aber erklärt sich einer Senkung der nominalen 
Steuersätze für unternehmerische Einkommen nicht zu verschließen, solange die kommunalen Steuereinnahmen da-
durch nicht wesentlich beeinflusst werden. 
189 Kommunen (2006); zu Details vgl. Gemeindefinanzreform (2003a). 
190 Eckpunkte (2006): Es wird dort von einem „zu bestimmenden Prozentsatz“ gesprochen. 
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sen. Den in dieser Studie vorgeführten Rechenbeispielen wurde der häufig als Bei-
spiel genannte hälftige Abzug zugrunde gelegt. 

(2c) Reformmodell ´Bayern´ 
Zur Erläuterung: Die Länder Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz haben jeweils 
schlagwortartig Reformvorschläge für eine spezifische Begrenzung der Fremdfinan-
zierungsaufwendungen vorgelegt, die sich grundsätzlich von den Vorstellungen der 
Bundesregierung zu einer generellen Besteuerung der Kapitalentgelte unterscheiden. 
Diese Vorschläge werden in der von der Bayerischen Staatsregierung vorgeschlage-
nen Version einer „Mindeststeuer“ auf Kapitalentgelte als drittes Reformmodell 
durchgerechnet. 
Modell-Annahmen: Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen in Mieten, Leasing und 
Lizenzgebühren in Höhe von maximal 60% der Summe aus Gewinn und Schuldzin-
sen (EBIT) etc., sowohl bei GewSt wie bei KSt; steuerlich in einem Jahr nicht be-
rücksichtigte Fremdfinanzierungsaufwendungen können in spätere Jahre vorgetragen 
werden; zudem: 
• Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf 12,5%, 
• Abschaffung des Abzugs der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrund-

lage der Körperschaftsteuer; 
• Abschaffung der derzeitigen Zurechnung der hälftigen Dauerschuldzinsen bei der 

Gewerbesteuer; 
• Freigrenze von je 250.000191 € für die bei der Gewerbe- und bei der Körperschaft-

steuer nicht abziehbaren Schuldzinsen etc; 
• Vortrag der nicht berücksichtigten Schuldzinsen auf Folgejahre. 

9.2 Beispielrechnungen für die Auswirkungen der Reformmodelle 
in Abhängigkeit von Eigenkapitalanteil und Ertragslage 

Tabelle 9.0 zeigt die für die einzelnen Reformmodelle (Sp. 2a bis 2c) resultierenden no-
minalen Steuersätze192 für Gewinne und bezahlte Schuldzinsen und vergleicht sie mit 
der derzeitigen Besteuerung (Sp. 1). Die Darstellung erfolgt für den durchschnittli-
chen193 Gewerbesteuerhebesatz von 400%, der auch für die Berechnungen in den fol-
genden Tabellen 9.1 bis 9.3 verwendet wird, und zusätzlich für den mindestens zu 
erhebenden Hebesatz von 200%194 sowie den in 2006 maximal erhobenen Hebesatz 
von 490%. 

                                           
191 Das Reformmodell wird mit einer sehr hohen Freigrenze für nicht berücksichtigte Schuldzinsen von bis 1 Mio. € 
diskutiert; die Freigrenze wird in dieser Studie mit der derzeit bei §8a KStG geltenden Freigrenze von 0,25 Mio. € an-
gesetzt.  
192 Zu den detaillierten Berechnungen und Annahmen siehe Tabelle 12.0 im Anhang.  
193 Der durchschnittliche Hebesatz betrug 2005 389%, vgl. destatis (2006c), Zusammenfassende Übersichten. 
194 Insgesamt 110 meist sehr kleine Gemeinden, davon 17 in Brandenburg, 40 in Mecklenburg-Vorpommern, 38 in 
Sachsen-Anhalt, 1 in Schleswig-Holstein und 14 in Thüringen, insgesamt 109 in Ostdeutschland, vgl. destatis (2006c), 
6.4 Streuung der Hebesätze der Gewerbesteuer. 
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Tabelle 9.0 : Nominale Steuersätze für Gewinne und Schuldzinsen 
in Abhängigkeit vom Hebesatz 

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt
hälftige keine

GewSt KSt gesamt GewSt KSt gesamt GewSt KSt gesamt GewSt KSt gesamt

(1) Mindesthebesatz 200%

3,0% 2,3% 8,0% 6,8% 4,0% 6,3% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0%

8,0% 12,5% 20,5%

(1b) Gewinn 9,1% 25,0% 31,8% 8,0% 15,0% 21,8% 8,0% 12,5% 20,5% 8,0% 12,5% 20,5%

(2) Durchschnittl. Hebesatz 400%

5,6% 4,2% 16,0% 13,6% 8,0% 6,3% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

16,0% 12,5% 28,5%

(2b) Gewinn 16,7% 25,0% 37,5% 16,0% 15,0% 28,6% 16,0% 12,5% 28,5% 16,0% 12,5% 28,5%

(3) Maximaler Hebesatz 490%

6,6% 4,9% 19,6% 16,7% 9,8% 6,3% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0%

19,6% 12,5% 32,1%

(3b) Gewinn 19,7% 25,0% 39,8% 19,6% 15,0% 31,7% 19,6% 12,5% 32,1% 19,6% 12,5% 32,1%

Zu Sp. 1, Z. 1a, 2a, 3a: 1/2 Dauerschauldzinsen ~ 0,33 der gesamten Schuldzinsen.

auf Gewinn und bei

Bundesregierung Bayern
Generelle Steuer Mindeststeuer

Reformmodelle
(1)

(z.B. Norderfriedrichskoog, 70 Einwohner, viele Beteiligungsverwaltungen)

auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte); bei

(2a) (2b) (2c)
KommunenDerzeit

Steuer

kein voller hälftiger

nominaler Steuersatz

max. 60% von 

 Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen
Zurechnung von Gewinn+Schuldzinsen
Dauerschuldzinsen

falls Schuldzinsen > 60%

falls Schuldzinsen > 60%

falls Schuldzinsen > 60%

(z.B. Bottrop, Frankfurt, München) 

(z.B. Erfurt, Heidelberg, Marburg, Norderstedt, Stralsund)

(1a)

(2a)

(3a)

Schuldzinsen und 
Zinsanteile von 
Mieten, Leasing, 
Lizenzgebühren

Schuldzinsen und 
Zinsanteile von 
Mieten, Leasing, 
Lizenzgebühren

Schuldzinsen und 
Zinsanteile von 
Mieten, Leasing, 
Lizenzgebühren

 
Die Gewinnsteuersätze variieren derzeit (Sp. 1, Z. 3b minus Z. 1b) um rund 8%-Punkte von 
31,8% bis 39,8%, beim Reformmodell ´Kommunen´ (Sp. 2a) um 10%-Punkte, bei den 
Reformmodellen ´Bundesregierung´ (Sp. 2b) und ´Bayern´(Sp. 2c) sogar um fast 12%-
Punkte. Die Abhängigkeit von den Hebesätzen nimmt also zu, hohe Hebesätze wir-
ken sich in den Reformmodellen stärker auf die Gesamtbelastung aus als derzeit: 
• zum einen wegen der Abschaffung des „Selbstabzugs“195 bei allen drei Reformmo-

dellen; dies ändert für die jeweiligen Kommunen das Gewerbesteueraufkommen 
und kann – falls gewünscht – aufkommensneutral durch entsprechende Anpassun-
gen der Hebesätze ausgeglichen werden; 

• zum anderen wegen der Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuerschuld von 
der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer bei ´Bundesregierung´ und 

                                           
195 Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuerschuld von der Gewerbesteuerbemessungsgrundlage. 
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´Bayern´; dies lässt das Gewerbesteueraufkommen unverändert, ändert aber die 
jeweilige Belastung des betroffenen Unternehmens: Der teilweise Ausgleich hoher 
Hebesätze durch Verminderung der Körperschaftsteuerbelastung entfällt; im Ver-
gleich zum status quo wird die Mehrbelastung in Kommunen mit hohem Hebesatz 
gegenüber solchen mit niedrigem Hebesatz noch vergrößert und damit auch der 
Anreiz zur Verlagerung des formalen Firmensitzes in ein Dorf mit besonders nied-
rigem Hebesatz.  

Alle derzeit diskutierten Reformvorschläge sehen eine Begrenzung der Abzugsfähig-
keit der Fremdfinanzierungsaufwendungen, also der Schuldzinsen und des Zinsanteils 
von Mieten & Pachten, Leasingzahlungen und Lizenzgebühren vor; mit anderen 
Worten: Die steuerliche Bemessungsgrundlage wird dem Kapitalentgelt, d.h. dem 
Entgelt für Eigen- und für Fremdkapital angenähert.  
• Ein von vielen Seiten vorgebrachtes Argument gegen diese Verbreiterung der Be-

messungsgrundlage: Not leidende kleinere Unternehmen, die sich trotz hoher 
Zinsbelastung heute gerade noch über Wasser halten können, würden durch die zu-
sätzliche hälftige Besteuerung ihrer Schuldzinsen endgültig in den Ruin getrieben.  

• Ein Argument für den beschränkten steuerlichen Abzug der Fremdfinanzierungs-
aufwendungen: Die steuerliche Privilegierung eines internationalen Fonds, der ei-
ner aufgekauften profitablen und bisher wenig verschuldeten deutschen Firma 
Schuldzins und Tilgung für den Kaufpreis aufhalst und so deren Steuerzahlung in 
Deutschland gegen Null drückt, wird dadurch verringert.  

Wie weit diese beiden beispielhaften Argumente zutreffen, lässt sich nicht durch eine 
Schlagwortdiskussion, sondern nur mit einem gewissen Aufwand an steuertechni-
schen Modellrechnungen entscheiden. Es werden deshalb im Folgenden solche 
Rechnungen für drei einigermaßen repräsentative Klassen von Unternehmen ange-
stellt, die in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften (GmbH oder AG) firmieren. Für 
kleinere Personenunternehmen gelten ohnedies ähnliche Freibeträge wie für kleinere 
Kapitalgesellschaften, so dass sie von den Reformen nicht wesentlich berührt werden. 
alle Personengesellschaften sollen zudem nach den Plänen der Bundesregierung 
durch eine Investitionsrücklage oder eine Thesaurierungsbegünstigung begünstigt 
werden. Zudem können Personengesellschaften ohnehin eventuelle Mehrbelastungen 
durch Verrechnung mit der Einkommensteuerschuld ausgleichen oder sich, falls dies 
für sie vorteilhaft ist, steuerneutral in Kapitalgesellschaften umwandeln. 
Als Modellfälle196 werden demnach folgende drei Kapitalgesellschaften diskutiert, die 
sich jeweils um einen Faktor 10 unterscheiden: 

• Modellfall 1: eine kleine GmbH mit einem Gesamtkapital von 600 T€ und einem 
typischen Kapitalertrag (Gewinn plus Schuldzinsen) von 20 T€ (Fall A) bis 60 T€ (Fall B). 

• Modellfall 2: eine große GmbH mit einem Gesamtkapital von 6 Mio. € und einem 
typischen Kapitalertrag (Gewinn plus Schuldzinsen) von 0,2 Mio. € (Fall A) bis 0,6 Mio. € 
(Fall B). 

                                           
196 Vgl. zu ähnlichen Berechnungen auch Gemeindefinanzreform (2003b), Anlagen 3.5-3.7. 
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• Modellfall 3: eine mittelgroße AG mit einem Gesamtkapital von 60 Mio. € und 
einem typischen Kapitalertrag (Gewinn plus Schuldzinsen) von 2 Mio. € (Fall A) bis 6 Mio. € 
(Fall B). 

Der Modellfall 1 ist typisch für Unternehmen von deutlich unter 5 Mio. € Gesamtka-
pital. Diese Unternehmen, bei denen die Schuldzinsbelastung 250 T€ nicht über-
schreiten kann, sind nicht von den derzeitigen zusätzlichen steuerlichen Beschrän-
kungen der Gesellschafterfremdfinanzierung betroffen wegen deren Freigrenze von 
250 T€197. Der Modellfall 2 hingegen ist – jedenfalls bei sehr hoher Verschuldung – 
vielfach von dieser Belastung betroffen. Der Modellfall 3 lässt sich nahezu linear auf 
höheres Kapital und höhere Erträge hochrechnen. 
Jeder Modellfall wird in drei Varianten hinsichtlich der Eigenkapitalquote durchge-
rechnet: 
(a) Eigenkapitalquote 65%: Modellfälle 1a, 2a und 3a; 
(b) Eigenkapitalquote 35%: Modellfälle 1b, 2b und 3b; 
(c) Eigenkapitalquote 5%: Modellfälle 1c, 2c und 3c. 
Für jede dieser drei Varianten finden sich unter den DAX30-Unternehmen198 reale 
Beispiele: SAP hatte in 2005 eine Eigenkapitalquote von 64%, Schering 54%, E.ON 
35%, RWE 10%. Das typische Opfer eines Aufkaufs199 dürfte nach abgeschlossener 
Aufhalsung des Kaufpreises in der 5%-Eigenkapitalkategorie landen und damit, wie 
Tabelle 9.3, Sp. 1 zeigt, bei der derzeitigen Besteuerung seine Eigenkapitalrendite 
von 7,5% bei zuvor 65% Eigenkapitalquote auf 50% bei nun nur noch 5% Eigenkapi-
talquote erhöhen. 
Für jede der drei Varianten werden schließlich zwei unterschiedliche Ertragssituatio-
nen betrachtet: 
• Fall A: Gesamtkapitalrendite 3,3%200, 
• Fall B: Gesamtkapitalrendite 10,0%. 
Dementsprechend zeigen die folgenden Tabellen201 9.1, 9.2 und 9.3 beispielhaft die 
Steuerbelastungen von Kapitalgesellschaften mit 0,6 Mio. €, 6 Mio. € und 60 Mio. € 
Gesamtkapital in Abhängigkeit von Ertragslage und Eigenkapitalausstattung; zudem 
werden die resultierenden Eigenkapitalrenditen nach Steuern angegeben.  

                                           
197 §8a(1) KStG; Einzelheiten dazu in Kap. 4.4. 
198 Vgl. Tabelle 11.5 im Anhang. 
199 Leveraged buy out, vgl. Kap. 5.2. 
200 Entsprechend beträgt z.B. im Modellfall 1 mit 600.000 € Gesamtkapital das Kapitalentgelt im Fall A 20.000 €, vgl. 
Tabelle 9.1. 
201 Zu den detaillierten Berechnungsgrundlagen siehe Tabelle 12.0 im Anhang, zu den detaillierten Ergebnissen siehe 
die Tabellen 12.1a ff. im Anhang. 
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Tabelle 9.1 : Steuerbelastung bei 0,6 Mio. € Gesamtkapital 
in Abhängigkeit von Eigenkapitalanteil und Ertragslage 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Schuldzinsen & Zinsanteile 13 3 0 0 0 0 0 0 0
Gewinn nach Zinsen 7 7 6 7 6 7 7 7 7

Schuldzinsen & Zinsanteile 13 3 0 0 0 0 0 0 0
Gewinn nach Zinsen 47 47 39 47 40 47 47 47 47

Schuldzinsen & Zinsanteile 23 7 0 0 0 0 0 0 0
Gewinn nach Zinsen -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Schuldzinsen & Zinsanteile 23 7 0 0 0 0 0 0 0
Gewinn nach Zinsen 37 37 29 37 31 37 37 37 37

Schuldzinsen & Zinsanteile 34 10 0 4 0 2 2 0 0
Gewinn nach Zinsen -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

Schuldzinsen & Zinsanteile 34 10 0 4 0 2 2 0 0
Gewinn nach Zinsen 26 26 20 26 21 26 26 26 26

-47,3% -47,3%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 49,4% 59,5% 59,5% 61,5%
7

Eigenkapitalrendite nach Steuern -1,9% -1,6% -1,6%

1,4%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,5% 8,7% 8,7% 8,7%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 1,1% 1,4% 1,4%
3 2 2

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (=Kapitalentgelte) durch

 Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Steuer

Steuer

(1) (2a)

0

18 14 14

1 0 0

Generelle Steuer

Modellfall 1c : Gesamtkapital 600 T€, Eigenkapitalanteil 5% (Details in Tab. 12.1c)

11 8 8

0 0 0
Eigenkapitalrendite nach Steuern

max. 60% von 

10

0

1010

Modellfall 1b : Gesamtkapital 600 T€, Eigenkapitalanteil 35% (Details in Tab. 12.1b)

kein voller hälftiger
Zurechnung von Gewinn+Schuldzinsen

2

zu versteuerndes Einkommen und Steuer
Modellfall 1a : Gesamtkapital 600 T€, Eigenkapitalanteil 65% (Details in Tab. 12.1a)

Dauerschuldzinsen bei

Kommunen Bundesregierung BayernDerzeit

Reformmodelle
(2b) (2c)

alle Werte in Tausend €

Mindeststeuer

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Steuer

Steuer

Steuer 15

14

-1,6%

Eigenkapitalrendite nach Steuern

Steuer

Steuer

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

-47,3% -47,3%

10,5% 12,4% 12,5% 12,5%
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Für den in Tabelle 9.1 gezeigten Modellfall 1 einer Kapitalgesellschaft mit 600 T€ 
Gesamtkapital, die bei einem Zinssatz 6% pro Jahr maximal gut 30 T€ Schuldzinsen 
bezahlt, wirkt sich wegen des Freibetrags von 30 T€ (Modell ´Kommunen´), bzw. je 15 T€ 
für Gewerbe- und Körperschaftsteuer202 die Beschränkung der steuerlichen Abzieh-
barkeit von Fremdfinanzierungsaufwendungen kaum aus. Die Senkung der nomina-
len Steuersätze um ein Viertel kommt Unternehmen dieser Größenordnung deshalb 
voll zugute. Die detaillierten Berechnungen in Tabelle 9.1 bestätigen dies: In den 
Modellfällen 1a und 1b wirkt sich die Beschränkung gar nicht aus, im Modellfall 1c 
nur sehr wenig. In jedem der drei Reformmodelle ist die Steuerbelastung deutlich 
niedriger als derzeit.  
Selbst bei sehr hoher Verschuldung dieser kleinen GmbH, die fast ausschließlich 
durch Darlehen von wesentlich beteiligten Gesellschaftern gedeckt werden kann, 
greift die derzeit bestehende steuerliche Abzugsbeschränkung für Gesellschafterdar-
lehen (gemäß §8a KStG) nicht wegen der hohen Freigrenze von 250 T€, die hier deutlich 
unterschritten wird. Dies gilt auch noch für Kapitalgesellschaften bis zu einem Ge-
samtkapital von deutlich unter 5 Mio. €, da dann selbst bei maximaler Verschuldung 
die Zinsbelastung deutlich unter 250 T€ bleiben dürfte. 
Dies ist anders bei dem in Tabelle 9.2 gezeigten zehnmal größeren Modellunterneh-
men mit einem Gesamtkapital von 6 Mio. €. Wenn diese mittelgroße GmbH sich 
stark verschulden muss bei fast aufgebrauchtem Eigenkapital, braucht sie Gesell-
schafterdarlehen, da die Hausbank dann häufig die bisher gewährten Kredite zurück-
fordert. Dann greift derzeit die steuerliche Begrenzung der Gesellschafterdarlehen 
dergestalt203, dass alle Schuldzinsen als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt 
werden und von der GmbH ganz normal als Gewinn versteuert werden müssen. Dies 
ist in Tabelle 9.2, Modellfall 2c dargestellt: Derzeit verbleibt diesem Unternehmen 
selbst bei einem relativ hohen erwirtschafteten Kapitalentgelt von 600 T€ (Modellfall 2c, 
Fall B) nur ein Gewinn nach Zinsen und Steuern von 53 T€204, bei den Reformmodellen 
´Kommunen´ und ´Bundesregierung´ hingegen ein Gewinn von 142 T€ bzw. 140 T€. 
Das in Tabelle 9.2 gezeigte Modellunternehmen 2 ist nach der Reform nur in einem 
Fall (Tabelle 9.2, Modellfall 2b, Fall A) schlechter gestellt, nämlich bei mittlerer Verschuldung 
und wenig Gewinn, wo die beschränkte steuerliche Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
die Steuersatzsenkung überkompensiert. 

                                           
202 rund hälftige Beschränkung bei Modell ´Bundesregierung´ und ´Bayern´. 
203 §8a (1) KStG, vgl. Kap. 4.4. 
204 (= 258 - 205). 
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Tabelle 9.2 : Steuerbelastung bei 6 Mio. € Gesamtkapital 
in Abhängigkeit von Eigenkapitalanteil und Ertragslage 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Schuldzinsen & Zinsanteile 126 32 0 96 0 48 48 0 0
Gewinn nach Zinsen 74 74 56 74 47 74 74 74 74

Schuldzinsen & Zinsanteile 126 32 0 96 0 48 48 0 0
Gewinn nach Zinsen 474 474 390 474 383 474 474 474 474

Schuldzinsen & Zinsanteile 234 68 0 204 0 102 102 0 0
Gewinn nach Zinsen -34 -34 -40 -34 -61 -34 -34 -34 -34

Schuldzinsen & Zinsanteile 234 68 0 204 0 102 102 0 0
Gewinn nach Zinsen 366 366 294 366 275 366 366 366 366

Schuldzinsen & Zinsanteile 342 9 0 312 0 156 156 222 222
Gewinn nach Zinsen -142 143 118 -142 -169 -142 -142 -142 -142

Schuldzinsen & Zinsanteile 342 9 0 312 0 156 156 0 0
Gewinn nach Zinsen 258 543 451 258 167 258 258 258 258

Kommunen Bundesregierung BayernDerzeit

Reformmodelle
(2b)

alle Werte in Tausend €
Zurechnung von

Mindeststeuer

 Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

auf Gewinn plus Schuldzinsen (=Kapitalentgelte) durch
Generelle Steuer

Gewinn+Schuldzinsen

auf Gewinn und

Dauerschuldzinsen bei

0

104132

149

6 27 19

max. 60% von 

(2c)

Modellfall 2a : Gesamtkapital 6 Mio. €, Eigenkapitalanteil 65% (Details in Tab. 12.2a)

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Eigenkapitalrendite nach Steuern -65,6% -56,4%

146

23

182 149

116 118

55 27 4
-48,7%

Modellfall 2c : Gesamtkapital 6 Mio. €, Eigenkapitalanteil 5% (Details in Tab. 12.2c)

Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,5%

Steuer

21

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

1,4%

8,3% 8,3% 8,7%

(1) (2a)

Modellfall 2b : Gesamtkapital 6 Mio €, Eigenkapitalanteil 35% (Details in Tab. 12.2b)

kein voller hälftiger

135

32 34 35
Eigenkapitalrendite nach Steuern 1,1% 1,0% 1,0%

12,5%

Eigenkapitalrendite nach Steuern -1,9% -2,9% -2,5%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 10,5% 11,1% 11,1%
133

-54,9%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 17,8% 47,3% 46,7% 61,5%
74Steuer

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

205

Steuer

Steuer

Steuer

Steuer

Steuer

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite
-1,6%
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Tabelle 9.3 : Steuerbelastung bei 60 Mio. € Gesamtkapital 
in Abhängigkeit von Eigenkapitalanteil und Ertragslage 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Schuldzinsen & Zinsanteile 1,26 0,32 0,00 1,23 0,00 0,62 0,62 0,06 0,06
Gewinn nach Zinsen 0,74 0,74 0,56 0,74 0,42 0,74 0,74 0,74 0,74

Schuldzinsen & Zinsanteile 1,26 0,32 0,00 1,23 0,00 0,62 0,62 0,00 0,00
Gewinn nach Zinsen 4,74 4,74 3,90 4,74 3,78 4,74 4,74 4,74 4,74

Schuldzinsen & Zinsanteile 2,34 0,68 0,00 2,31 0,00 1,16 1,16 1,14 1,14
Gewinn nach Zinsen -0,34 -0,34 -0,40 -0,34 -0,66 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34

Schuldzinsen & Zinsanteile 2,34 0,68 0,00 2,31 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00
Gewinn nach Zinsen 3,66 3,66 2,94 3,66 2,70 3,66 3,66 3,66 3,66

Schuldzinsen & Zinsanteile 3,42 1,04 0,00 3,39 0,00 1,70 1,70 2,22 2,22
Gewinn nach Zinsen -1,42 -1,42 -1,42 -1,42 -1,74 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42

Schuldzinsen & Zinsanteile 3,42 1,04 0,00 3,39 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00
Gewinn nach Zinsen 2,58 2,58 1,98 2,58 1,62 2,58 2,58 2,58 2,58

0,32 0,38

Zurechnung von

0,00

0,06

1,46

Reformmodelle

1,04

0,23

1,36 1,37

Modellfall 3c : Gesamtkapital 60 Mio. €, Eigenkapitalanteil 5% (Details in Tab. 12.3c)

0,32 0,08Steuer

Steuer

Eigenkapitalrendite nach Steuern -47,3% -57,8% -49,9%

(1) (2a) (2b) (2c)

0,23

1,35

Eigenkapitalrendite nach Steuern 1,1% 0,9% 0,9% 1,3%

1,82 1,52 1,53

Steuer Generelle Steuer Mindeststeuer
BayernDerzeit Kommunen

hälftiger
max. 60% von 

Gewinn+Schuldzinsen

Bundesregierung

0,39

Dauerschuldzinsen bei  Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

zu versteuerndes Einkommen und Steuer
Modellfall 3a : Gesamtkapital 60 Mio. €, Eigenkapitalanteil 65% (Details in Tab. 12.3a)

alle Werte in Mio. €

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (=Kapitalentgelte) durch

kein voller

8,7%

0,23

Modellfall 3b : Gesamtkapital 60 Mio. €, Eigenkapitalanteil 35% (Details in Tab. 12.3b)

0,32 0,23Steuer

Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,5% 8,2% 8,2%

-2,7%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 10,5% 10,9% 10,9% 12,5%

Eigenkapitalrendite nach Steuern -1,9% -3,1% -2,7%

61,5%
0,741,10 1,20 1,22

Eigenkapitalrendite nach Steuern 49,4% 46,0% 45,4%
Steuer

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Fall A : Niedrige Gesamtkapitalrendite

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

Fall B : Hohe Gesamtkapitalrendite

Steuer

Steuer

-54,9%
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Erläuterung zu Tabelle 9.3, Reformmodell Bayern (Sp. 2c), Modellfall 3a, Fall A: Von den 
Schuldzinsen und Zinsanteilen von 1,26 Mio. € dürfen maximal 60% des Kapitalentgelts (EBIT) 
von 2,0 Mio. € steuerlich geltend gemacht werden205, also maximal 1,2 Mio. €. 0,06 Mio. € blei-
ben unberücksichtigt und erhöhen entsprechend die Bemessungsgrundlage je bei der Gewerbe- 
und der Körperschaftsteuer. 

Für deutlich größere Unternehmen, wofür in Tabelle 9.3 als Modellfall eine AG mit 
einem Gesamtkapital von 60 Mio. € dient, sind die Resultate für die Steuerzahlung 
und die Eigenkapitalrendite bei hohem (65%, Modellfall 3a) und bei mittlerem Eigenkapi-
talanteil (35%, Modellfall 3b) wie beim Unternehmen in Tabelle 9.2. Bei sehr niedrigem 
Eigenkapitalanteil (5%, Modellfall 3c) greift die Beschränkung der steuerlichen Abzugsfä-
higkeit von Schuldzinszahlungen an Gesellschafter aber nicht, weil hier normaler-
weise die Finanzierung über den internationalen Kapitalmarkt arrangiert wird, gege-
benenfalls mit Patronatserklärung der Gesellschafter, nicht aber durch unmittelbare 
Kredite der Gesellschafter.  
Bei geringem Kapitalentgelt (also in Tabelle 9.3 jeweils Fall A mit einer Gesamtkapitalrendite von 3,3%) 
steigt die zu zahlende Steuer nach der Reform von 0,06 Mio. € auf rund 0,32 Mio. € 
bei ´Kommunen´ und auf 0,23 Mio. € bei ´Bundesregierung´ und ´Bayern´ an. Die 
Steuersatzsenkung kompensiert in diesem Fall die Wirkung des verminderten 
Schuldzinsabzugs nicht. Bei guter Ertragslage allerdings (jeweils Fall B mit 10% Gesamtkapital-
rendite) wirkt sich die Reform bei geringer (Modellfall 3a) und mittlerer Verschuldung (Mo-
dellfall 3b) wie schon im Modellfall 2 (Tabelle 9.2) als eine gewisse steuerliche Entlastung 
aus.  
Entscheidend ist aber, dass die steuerliche Subventionierung des Aufkaufs von profi-
tablen deutschen Unternehmen durch ausländische Finanzinvestoren deutlich verrin-
gert wird. Ein profitables Unternehmen mit hohem Eigenkapitalanteil, z.B. Modellfall 
3a, Fall B, wird aufgekauft und durch Aufhalsung des Kaufpreises seines Eigenkapi-
tals weitgehend beraubt, also in Modellfall 3c, Fall B überführt. Nach derzeitiger Be-
steuerung sinkt dadurch die Steuer um 0,7 Mio. € von 1,8 Mio. € auf 1,1 Mio. €, also 
um mehr als ein Drittel, nach Einführung der Reform, etwa in der Version 
´Bundesregierung´ nur noch um 0,3 Mio. € von 1,5 Mio. € auf 1,2 Mio. €, also nur 
noch um ein Fünftel.  
Mit diesen Ergebnissen lassen sich nun die beiden zu Beginn dieses Abschnitts 9.2 
angeführten Argumente gegen und für die Beschränkung des Zinsabzugs quantitativ 
beurteilen: 
• Not leidende kleine Unternehmen werden durch die zukünftige hälftige steuerliche 

Beschränkung des Abzugs von Schuldzinsen nicht in den Ruin getrieben, im Ge-
genteil: Wie Tabelle 9.1 zeigt, sinkt in jedem der betrachteten Fälle die Steuerzah-
lung, vor allem wegen der Freibeträge in den Reformmodellen, deutlich ab. 

• Der steuerliche Vorteil, den ausländische Finanzinvestoren vom Typ ´Private Equi-
ty fond´ erzielen, indem sie gut verdienende und gering verschuldete Unternehmen 
aufkaufen und sie durch Aufhalsung des Kaufpreises hoch verschulden, wird we-

                                           
205 soweit die Schuldzinsen die Freigrenze von 0,25 Mio. € überschreiten. 
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sentlich verringert: Statt die Steuer in vielen Fällen auf Null zu reduzieren, müssen 
sie nun mindestens die Hälfte der bisherigen Steuer bezahlen. 

• Von allen Reformmodellen geht ein wirtschaftspolitisch sehr sinnvolles Signal aus: 
Steuervermeidung durch ´Schuldenfinanzierung´, also die zielgerichtete Umwand-
lung von steuerpflichtigen Gewinnen in beim Unternehmen steuerfreie Zahlungen 
von Schuldzinsen, Mieten, Leasing und Lizenzgebühren wird weniger lukrativ. Ei-
ne solche Strategie der (künstlichen) Fremdfinanzierung haben seit Jahren Unterneh-
men aller Größenordnungen steuermindernd genutzt: 
- durch Herausziehen des Immobilienanteils des Betriebsvermögens in eine ver-

mögensverwaltende Personengesellschaft, die ganz gewerbesteuerfrei ist und de-
ren (buchmäßige) Verluste mit sonstigen positiven Einkünften des Eigentümers ver-
rechnet werden können; 

- durch das Leasen eines großen Anteils der Betriebsmittel wie Fuhrpark, Maschi-
nen, Gebäude: Der gewaltige Aufschwung des Leasinggewerbes ist vor allem 
dieser Steuersparstrategie206 zuzuschreiben. Wird die Leasingbranche bei einer 
zukünftig beschränkten steuerlichen Abzugsfähigkeit der Leasingraten zusam-
menbrechen? Wohl kaum, aber sie wird auf den Umfang zurückgehen, in dem sie 
echte Serviceleistung und nicht nur Steuerersparnisse bringt. 

Kreditfinanzierung wird also in Deutschland gegenüber Eigenkapitalfinanzierung 
weniger interessant. Für Unternehmen wird es wieder interessanter, ihre Investitionen 
mit mehr Eigenkapital zu finanzieren, was ihre wirtschaftliche Stabilität insgesamt 
erhöht. Diese durch die Reformmodelle begünstigte Erhöhung der Eigenkapitalquote 
ist jedenfalls sehr wünschenswert, da dies die Stabilität der Unternehmen in Krisensi-
tuationen wesentlich erhöht.  

9.3 Abschätzung des Steuermehraufkommens durch die Beschränkung 
des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen 

Tabelle 9.4 zeigt Gewinn, Dauerschuldzinsen und Gewerbesteueraufkommen laut 
Gewerbesteuerstatistik 2001, aufgeteilt in Kapital- und Personengesellschaften sowie 
Einzelgewerbetreibende. Die für das Steueraufkommen allein relevanten Werte, näm-
lich die Werte der tatsächlich Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen207 werden ge-
sondert aufgelistet: 
• Sp. 2a: Die Hälfte der Dauerschuldzinsen betrug knapp 16 Mrd. € (Zeile 1a) und da-

mit 13% der Bemessungsgrundlage (Sp. 3).  
• Sp. 4a und 4b: Die hälftige Zurechnung der Dauerschuldzinsen und somit 13%-ige 

Erhöhung der Bemessungsgrundlage führte in 2001 zu einem Gewerbesteuermehr-
aufkommen von 3,2 Mrd. €, davon bei Kapitalgesellschaften von 1,7 Mrd. €. Die 
Wirkung der hälftigen Zurechnung eines kleinen Teils der Mieten & Pachten war 
mit 0,2 Mrd. € sehr gering.  

                                           
206 u.a. durch Leasing keine Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen. 
207 Unternehmen ohne negativen Gewerbeertrag. 
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Übrigens: ein Vergleich von Sp. 3 mit Sp. 1a zeigt, dass rund drei Viertel208 der Ge-
winne der Kapitalgesellschaften mit Gewerbesteuer belastet wurden, gut die Hälfte 
bei Personengesellschaften und rund ein Drittel bei Einzelgewerbetreibenden.  

Tabelle 9.4 : Gewinn, Dauerschuldzinsen und Gewerbesteueraufkommen 
laut Gewerbesteuerstatistik 2001 

(1a) (1b) (2a) (2b) (3) (3a) (3b) (4) (4a) (4b)
= 2a/3 = 2b/3 ~ Sp. 3 = 4*3a = 4*3b

Gewinn Verlust

Mrd. €
Dauer
schuld
zinsen

Mieten 
&

Pachten

Dauer
schuld
zinsen

Mieten 
&

Pachten

Dauer
schuld
zinsen

Mieten 
&

Pachten

(1)
Alle
Gewerbesteuer-
pflichtigen

204 -136 27,9 1,0 120,3 24,5

(1a) ohne negativen 
Gewerbeertrag 188 -11 15,6 0,8 120,3 13% 1% 24,5 3,2 0,2

(1b) mit negativen 
Gewerbeertrag 17 -125 12,3 0,3 0 x 0 x

(2) Kapital-
gesellschaften 82 -86 16,3 0,6 60,7 12,4

(2a) ohne negativen 
Gewerbeertrag 73 -8 8,2 0,5 60,7 14% 1% 12,4 1,7 0,1

(2b) mit negativen 
Gewerbeertrag 9 -78 8,1 0,1 0 x 0 x

(3) Personen-
gesellschaften 71 -43 8,3 0,4 40,9 8,3

(3a) ohne negativen 
Gewerbeertrag 64 -3 4,9 0,2 40,9 12% 1% 8,3 1,0 0,0

(3b) mit negativen 
Gewerbeertrag 7 -40 3,4 0,2 0 x 0 x

(4) Einzelgewerbe-
treibende 43 -5 2,8 0,0 12,9 2,6

(4a) ohne negativen 
Gewerbeertrag 43 0 2,3 0,0 12,9 18% 0% 2,6 0,5 0,0

(4b) mit negativen 
Gewerbeertrag 0 -5 0,5 0,0 0 x 0 x

Quelle: Gewerbesteuer (2001).

Zurechnung von 
1/2

davon wegen 1/2Bemes
sungs
grund
lage

davon 1/2 Gewer
besteuer
aufkom

men

 

                                           
208 60,7/82, nicht zuletzt wegen der hälftigen Hinzurechnung der Dauerschuldzinsen! 
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Tabelle 9.5 zeigt die Auswirkungen einer vollen Beschränkung der steuerlichen Ab-
zugsfähigkeit aller Fremdfinanzierungsaufwendungen, also Schuldzinsen und 
Schuldzinsanteile, bei der Gewerbesteuer (Reformvorschlag ´Kommunen´).  
Dabei wird angenommen (siehe Anmerkungen zu Tabelle 9.5): 
• Z. 1.2a, Sp. 2: Dauerschuldzinsen 2005 ≈ Dauerschuldzinsen 2001, 
• Z. 1.2c, Sp. 3: sonstige Schuldzinsen ≈ halbe Dauerschuldzinsen,  
• Z. 1.2d, Sp. 3: Zinsanteile von Mieten und Leasingzahlungen ≈ Dauerschuldzinsen. 

(1) Gut 5 Mrd. € mehr pro Jahr beim Reformmodell ´Kommunen´ 
Das Mehraufkommen durch den Nichtabzug dieser Schuldzinsen und Schuldzinsan-
teile wird in Sp. 3a und Sp. 3b ausgewiesen: Insgesamt wäre das Gewerbesteuerauf-
kommen in 2005 um gut 9 Mrd. € gestiegen, ein Plus von 30%.  
Die Kapitalgesellschaften hätten dabei überproportional knapp 6 Mrd. € beigetragen. 
Wird der Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage beibe-
halten bei einem zukünftigen Körperschaftsteuersatz von 15% (Reformmodell ´Kommunen´), 
so verblieben netto rund 5 Mrd. €209 mehr. 
Die Personengesellschaften hätten knapp 3 Mrd. € und die Einzelunternehmer rund 
0,5 Mrd. € mehr bezahlt. Personengesellschaften und Einzelunternehmer können die 
Mehrbelastungen überwiegend mit ihren Einkommensteuerzahlungen verrechnen, so 
dass hier nur ein bescheidenes Nettoaufkommen von vielleicht 0,5 Mrd. € mehr zu 
erwarten wäre.  
Insgesamt resultieren beim Reformmodell ´Kommunen´ also netto gut 5 Mrd. € 
mehr pro Jahr. 

(2) Rund 5 Mrd. € mehr pro Jahr beim Reformmodell ´Bundesregierung´ 
Ein letztlich gegenüber dem Reformmodell ´Kommunen´ etwa gleiches Nettomehr-
aufkommen von 5 Mrd. € mehr dürfte sich für das Reformmodell ´Bundesregierung´ 
ergeben, das eine je hälftige Beschränkung des Zinsabzugs bei der Gewerbe- und bei 
der Körperschaftsteuer vorsieht, da sich dadurch bedingte Minderungen und Erhö-
hungen des Steueraufkommens tendenziell ausgleichen dürften: 
• Unternehmen mit hoher Fremdfinanzierung und etwas Verlust210 haben zwar beim 

Reformmodell ´Bundesregierung´ (Sp. 2b) gegenüber dem Reformmodell ´Kommu-
nen´ (Sp. 2a) systematisch eine deutlich niedrigere Belastung, weil die Beschränkung 
der Finanzierungsaufwendungen bei der Gewerbesteuer nur hälftig ist und deshalb 
durch die Verrechnung mit dem Verlust zu keiner oder jedenfalls einer sehr viel 
geringeren tatsächlichen Steuermehrbelastung führt. Andererseits resultiert aber 
beim Reformmodell ´Kommunen´ in diesem Fall ein zusätzlicher Verlustvortrag 
bei der Körperschaftsteuer, weil dort die bezahlte Gewerbesteuer von der Bemes-

                                           
209 Wird der Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer abgeschafft 
(Reformmodell ´Bundesregierung´), so resultierten netto knapp 6 Mrd. € mehr.  
210 etwa Tabelle 9.2, Modellfall 2b, Fall A und 2c, Fall A, aber auch Tabelle 9.3, Modellfall 3c, Fall A. 
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sungsgrundlage der Körperschaftsteuer abgezogen werden kann; dieser Effekt 
vermindert mittelfristig das Körperschaftsteueraufkommen.  

• Allerdings wird im Reformmodell ´Bundesregierung´ die Abzugsfähigkeit der be-
zahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer ab-
geschafft, Brutto- und Nettomehraufkommen sind identisch im Gegensatz zum Re-
formmodell ´Kommunen´, wo das Nettomehraufkommen bei Kapitalgesellschaften 
wegen der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage 
Körperschaftsteuersatz etwas niedriger211 ist als das Bruttomehraufkommen.  

(3) Rund 1 Mrd. € weniger pro Jahr beim Reformmodell ´Bayern´ 
Das Reformmodell ´Bayern´ sieht die Abschaffung der derzeitigen hälftigen Zurech-
nung der Dauerschuldzinsen bei der Gewerbesteuer vor. Dies führt allein bei den Ka-
pitalgesellschaften zu einem dauerhaften Nettoaufkommensverlust von rund 1,4 Mrd. 
€212 pro Jahr. Durch die Mindeststeuer auf ´sehr hohe´ Schuldzinsanteile wird in den 
ersten Jahren ein Teil213 dieses Ausfalls dauerhaft ersetzt, was wegen der Vortrags-
möglichkeit der nicht abziehbaren Schuldzinsen aber zu entsprechend niedrigeren 
Steuererträgen in den Folgejahren führen wird. Bei Einführung von sehr hohen Frei-
grenzen (z.B. 1 Mio €) oder gar Freibeträgen wird der Kreis der betroffenen Unterneh-
men kleiner, es resultiert aber ein noch niedrigeres Aufkommen und damit resultierte 
von Anfang an ein noch größeres Minderaufkommen. 
Das durch die Abschaffung der hälftigen Zurechnung der Dauerschuldzinsen bei der 
Gewerbesteuer bedingte Bruttominderaufkommen bei Personengesellschaften und 
Einzelunternehmer von rund 1,6 Mrd. €214 wird überwiegend wettgemacht durch den 
entsprechend geringeren Abzug von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer 
und des pauschalen Abzugs von der Einkommensteuerschuld, aber ein gewisses Net-
tominderaufkommen verbleibt von vielleicht 0,2 Mrd. € weniger. 
Auch wenn der genaue Betrag nur schwer abschätzbar ist, eines ist klar: Im Ergebnis 
resultiert durch die Abschaffung der hälftigen Zurechnung der Dauerschuldzinsen bei 
der Gewerbesteuer und den Ersatz durch eine Mindeststeuer auf ´sehr hohe´ Schuld-
zinsanteile im Reformmodell ´Bayern´ in den ersten Jahren mindestens 0,5 Mrd. € 
weniger pro Jahr, in den Folgejahren eher 1 Mrd. € weniger. Dies steht im Gegensatz 
zu den Reformmodellen ´Kommunen´ und ´Bundesregierung´, die beide durch die 
Erweiterung der hälftigen Zurechnung der Dauerschuldzinsen in eine generelle Be-
schränkung des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen ein 
Steueraufkommen von rund 5 Mrd. € mehr haben.  

                                           
211 Vgl. Kap. 9.4(1). 
212 1,8 Mrd. € (Tabelle 9.5, Sp.2, Z. 2.2) minus ca. 0,4 Mrd. € wegen Abzug von der Bemessungsgrundlage von der 
Körperschaftsteuer. 
213 Selbst in diesem Fall ist die Mehrbelastung gegenüber der derzeitigen hälftigen Dauerschuldzinszurechnung, maxi-
mal ca. 12% auf die Schuldzinsen gegenüber 4% derzeit (vgl. Tabelle 9.0) nicht so hoch, dass dadurch der Ausfall des 
durch die hälftige Zurechnung der Dauerschuldzinsen vollständig wettgemacht werden könnte. 
214 Tabelle 9.3, Sp. 2, Z. 3.2 und 4.2. 
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Tabelle 9.5 : Mehraufkommen durch volle Beschränkung der steuerlichen 
Abziehbarkeit aller Fremdfinanzierungsaufwendungen 
bei der Gewerbesteuer 

(1) (2) (3) (3a) (3b)

2001 2005 2005
(1) Alle Gewerbesteuerpflichtigen
(1.1) Gewerbesteuer 24,5 31,0 40,2 9,2 30%
(1.2) davon wegen beschr. Schuldzinsabzug 3,3 3,3 12,5 9,2
(1.2a) 2005 ~ 2001  davon erste Hälfte Dauerschuldzinsen 3,2 3,1 3,1 0,0
(1.2b)  davon zweite Hälfte Dauerschuldzinsen 3,1 3,1
(1.2c)  davon sonstige Schuldzinsen 3,1 3,1
(1.2d)  davon Zinsanteile Mieten und Leasing 0,2 0,2 6,3 6,1
(1.2e)  abzgl. Zinsabzugs-Freibetrag -3,2 -3,2
(2) Kapitalgesellschaften (AG, GmbH)
(2.1) Gewerbesteuer 12,4 15,6 21,4 5,8 37%
(2.2) davon wegen beschr. Schuldzinsabzug 1,8 1,8 7,6 5,8
(2.2a) 2005 ~ 2001  davon erste Hälfte Dauerschuldzinsen 1,7 1,7 1,7 0,0
(2.2b)  davon zweite Hälfte Dauerschuldzinsen 1,7 1,7
(2.2c) ~ 100% von 2.2a  davon sonstige Schuldzinsen 1,7 1,7
(2.2d) ~ 200% von 2.2a  davon Zinsanteile Mieten und Leasing 0,1 0,1 3,4 3,2
(2.2e) ~ 50% von 2.2a  abzgl. Zinsabzugs-Freibetrag -0,8 -0,8
(3) Personengesellschaften (KG etc.)
(3.1) Gewerbesteuer 8,3 10,5 13,5 2,9 28%
(3.2) davon wegen beschr. Schuldzinsabzug 1,0 1,1 4,0 2,9
(3.2a) 2005 ~ 2001  davon erste Hälfte Dauerschuldzinsen 1,0 1,0 1,0 0,0
(3.2b)  davon zweite Hälfte Dauerschuldzinsen 1,0 1,0
(3.2c) ~ 100% von 3.2a  davon sonstige Schuldzinsen 1,0 1,0
(3.2d) ~ 200% von 3.2a  davon Zinsanteile Mieten und Leasing 0,0 0,1 2,0 1,9
(3.2e) ~ 100% von 3.2a  abzgl. Zinsabzugs-Freibetrag -1,0 -1,0
(4) Einzelgewerbetreibende (Handwerker etc.)
(4.1) Gewerbesteuer 2,6 3,3 3,8 0,5 14%
(4.2) davon wegen beschr. Schuldzinsabzug 0,5 0,5 0,9 0,5
(4.2a) 2005 ~ 2001  davon erste Hälfte Dauerschuldzinsen 0,5 0,5 0,5 0,0
(4.2b)  davon zweite Hälfte Dauerschuldzinsen 0,5 0,5
(4.2c) ~ 100% von 4.2a  davon sonstige Schuldzinsen 0,5 0,5
(4.2d) ~ 200% von 4.2a  davon Zinsanteile Mieten und Leasing 0,0 0,0 0,9 0,9
(4.2e) ~ 300% von 4.2a  abzgl. Zinsabzugs-Freibetrag -1,4 -1,4

Reformmodell 
Kommunen

Werte für 2001 aus Tab. 9.4, Sp. 4, 4a und 4b. 

Erhöhung
derzeit
Besteuerung kein Zinsabzug bei

GewerbesteuerMrd. €
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Anmerkungen zu Tabelle 9.5: 
Zu Zeile 1.1: Die Berechnungen gehen in Z. 1 vom bekannten Gewerbesteueraufkommen aus, 
nämlich 24,5 Mrd. € in 2001 (vgl. Sp. 1) und 31,0 Mrd. € in 2005 (vgl. Sp. 2).  
Zu Zeile 1.2: Die davon wegen des beschränkten Schuldzinsabzugs resultierende Gewerbesteuer 
ist nur für 2001 aus der Gewerbesteuerstatistik 2001 bekannt, nämlich rund 3,2 Mrd. € (vgl. Ta-
belle 9.3, Sp. 4a) genauso wie die Aufteilung auf die einzelnen Rechtsformen. Für die folgenden 
2005-Berechnungen wird die 2001-Aufteilung übernommen.   
2001 war insbesondere für Kapitalgesellschaften ein steuerliches Ausnahmejahr: In der Summe 
wiesen sie 2001 ein zu versteuerndes Einkommen von minus 4 Mrd. €215 auf bei einem ökono-
mischen Gewinn laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung von 202 Mrd. € (vgl. Abb. 2.1a). 
Der bis 2005 auf 257 Mrd. € gestiegene ökonomische Gewinn und das Abklingen der wegen 
Sonderbewegungen wegen des 2001 neu eingeführten Unternehmenssteuersystems haben zu ei-
ner deutlichen Erhöhung des zu versteuernden Gewinns und damit des Gewerbesteueraufkom-
mens auf 31,0 Mrd. € geführt, eine Steigerung gegenüber 2001 um ein Viertel. Die davon wegen 
des beschränkten Schuldzinsabzugs resultierende Gewerbesteuer ist nicht bekannt. Übertrüge 
man die Gewerbesteuerstruktur 2001 auf 2005, würde für das schuldzinsbedingte Gewerbesteu-
eraufkommen ebenfalls eine Steigerung um ein Viertel angenommen werden. 
Die insgesamt von Kapital- und Personengesellschaften bezahlten Schuldzinsen sind allerdings 
laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung von 2001 bis 2005 von 50+29 Mrd. € auf 38+22 
Mrd. €, also um rund ein Viertel gesunken, vgl. Tabelle 13.5 im Anhang, Z. 2a. Diese Tendenz 
deckt sich mit den Angaben der Deutschen Bundesbank, vgl. Kasten 5.4, letzter Absatz, Bundes-
bank (2005), Bundesbank (2006) und zu DAX30-Unternehmen Tabelle 13.3 und Tabelle 13.4. 
Entsprechend werden die Schätzwerte für die wegen des beschränkten Schuldzinsabzugs resul-
tierende Gewerbesteuer für 2005 um ein Viertel nach unten korrigiert und damit die Erhöhung 
der Schätzung durch das insgesamt gestiegene Gewerbesteueraufkommen in etwa rückgängig 
gemacht. Damit resultiert für 2005 ein Schätzwert in Höhe des tatsächlichen Werts aus 2001. 
Hinweis: Die sinkende Bedeutung der Schuldzinsen resultiert wohl auch aus der Senkung der 
allgemeinen Zinssätze im Zeitraum 2001 bis 2005; für die nächsten Jahre wird allerdings wieder 
mit höheren Zinssätzen gerechnet.  
Zu Zeile 1.2c: Die Erhöhung der Bemessungsgrundlage durch Einbeziehung aller Schuldzinsen 
und nicht nur der hälftigen Dauerschuldzinsen führt etwa zu einer Verdreifachung der Bemes-
sungsgrundlage. 
Zu Zeile 1.2d: Alle drei Reformvorschläge (vgl. Kap. 9.1) sehen – vernünftigerweise – die 
Gleichbehandlung von Schuldzinsen einerseits und in Miet- und Leasingzahlungen enthaltenen 
Schuldzinsanteile216 andererseits vor, um die bisher üblichen Steuergestaltungen zu verringern. 
Im Rahmen der Untersuchungen der Gemeindefinanzreformkommission 2003 wurde die Erhö-
hung der steuerlichen Bemessungsgrundlage durch die beschränkte Abziehbarkeit auch der Zins-
anteile in Mieten und Leasingzahlungen in der Größenordnung der Dauerschuldzinsen217 abge-
schätzt. 
Zu Zeile 1.2e: Die Berechnungen berücksichtigen den vorgesehenen Freibetrag für die be-
schränkte Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungsaufwendungen in Höhe von 30 T€: Bis zu 
dieser Höhe können alle Fremdfinanzierungsaufwendungen auch bei Gewerbesteuer geltend ge-
macht werden, bei einem Zinssatz von z.B. 5% pro Jahr also Schuldzinsen für Kredite bis zu 500 

                                           
215 Vgl. Tabelle 9.3, Z. 1, Sp. 1a+1b. 
216 Bisher sind in Miet- und Leasingzahlungen enthaltene Schuldzinsen nur in geringem Umfang gewerbesteuerpflich-
tig, nämlich bei einem kleinen Teil der Mietzahlungen. 
217 = 31,392 / (2*13,096), vgl. Gemeindefinanzreform (2003b), Anlage 3.3, Veränderungen der Hinzurechnungen von 
Mieten, Pachten und Leasingraten, S. 2. Bei Miet- und Leasingzahlungen für mobile Wirtschaftsgüter wurde dabei von 
einem enthaltenen Zinsanteil von einem Viertel ausgegangen, für immobile Wirtschaftsgüter von drei Viertel.  
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T€. Der Großteil der Einzelgewerbetreibenden bleibt damit von Mehrbelastungen verschont, e-
benso kleine Personen- und Kapitalgesellschaften. Frühere Abschätzungen218 haben gezeigt, dass 
wegen dieses Freibetrags für Einzelgewerbetreibende eine Verringerung der Steuermehrbelas-
tung bewirkt wird, die betragsmäßig etwa der dreifachen Höhe der durch die Zurechnung der 
hälftigen Dauerschuldzinsen bedingten Gewerbesteuermehrbelastung entspricht, für Personenge-
sellschaften etwa der einfachen Höhe; für Kapitalgesellschaften wird der halbe Effekt wie bei 
Personengesellschaften angesetzt, da Kapitalgesellschaften im Durchschnitt sehr viel größer als 
Personengesellschaften sind und der Freibetrag deshalb bei Kapitalgesellschaften von deutlich 
geringerer Bedeutung sein dürfte219.  

9.4 Abschätzung der Aufkommenswirkungen der 
Unternehmenssteuerreform 2008 auf die DAX30-Unternehmen 

Die Kennzahlen der DAX30-Unternehmen, die im Rahmen dieser Studie erhoben 
wurden220, können nur in einem ersten Schritt zur Abschätzung der steuerlichen Be- 
und Entlastungen herangezogen werden, nämlich unter der nur für die überwiegend 
inländisch operierenden Unternehmen zutreffenden Annahme, dass die gesamten 
Konzernerträge der deutschen Besteuerung unterliegen. Die Tabellen 11.2a und 11.2b 
im Anhang, jeweils Sp. 4, zeigen, in welchem Maß das Kapitalentgelt, also das Er-
gebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT), das Ergebnis vor Steuern übersteigt. Auch 
hier zeigt sich eine sehr breite Streuung der Resultate: 
• Bei Altana, SAP und Schering liegt das Kapitalentgelt nur etwa 4% über dem Er-

gebnis vor Steuern, bei BASF um 8% und bei BMW um 10%; eine beschränkte 
Abzugsfähigkeit der Fremdfinanzierungsaufwendungen würde also diese Konzerne 
kaum betreffen. 

• Bei einigen Unternehmen liegt das Kapitalentgelt mehr als 100% über dem Ergeb-
nis vor Steuern, etwa bei DaimlerChrysler mit 120%, bei TUI und VW um fast 
170%. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die hohen Schuldzinszahlungen 
bei DaimlerChrysler und VW wesentlich durch die zum jeweiligen Konzern gehö-
renden Autobanken bedingt ist, deren Schuldzinsen auch in Zukunft steuerlich voll 
abziehbar sein werden wie bei allen finanziellen Kapitalgesellschaften, also Ban-
ken und Versicherungen wie z.B. Deutsche Bank und Allianz221.  

Es bedürfte einer eigenen Untersuchung, nämlich zum Verhältnis von inländischer 
und ausländischer Verschuldung, zum Verhältnis von finanziellen (´keine Abzugsbeschrän-
kung für Schuldzinsen´) und nichtfinanziellen (´Abzugsbeschränkung für Schuldzinsen´) Aktivitäten 
sowie zur jeweiligen Steuerzahlung, um für diese Konzerne die Auswirkungen einer 
steuerlichen Beschränkung der Fremdfinanzierungsaufwendungen und insgesamt die 
Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 2008 abzuschätzen. 

                                           
218 Jarass/Obermair (2003), S. 106, Tabelle 10.1: Vergleich von Z. 3b und 4c (normiert auf 30 T€ Freibetrag). 
219 Für eine endgültige Beurteilung ist es erforderlich, die genauen Effekte der Freibeträge nochmals detailliert zu erhe-
ben. 
220 Vgl. Kap. 3 und insbesondere die Tabellen 11.2a und 11.2b im Anhang. 
221 Mit Ausnahme der Allianz liegen für finanzielle Kapitalgesellschaften in den Tabellen 11.2a und 11.2b, Sp. 4 keine 
Zahlen vor; dies ist nicht problematisch, da hier ohnehin weiterhin die vollen steuerliche Abzugsfähigkeit in allen Re-
formmodellen vorgesehen ist und deshalb keinerlei Auswirkungen zu erwarten sind. 
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Kasten 9.1 : DAX30-Auswirkungen einer steuerlichen Beschränkung der Fremdfinanzie-
rungsaufwendungen gemäß einer Untersuchung der Deutschen Bank 

In einer Studie222 kommt die Deutsche Bank Anfang August 2008 zu dem Ergebnis, dass die 
Eckpunkte der Bundesregierung zur Unternehmenssteuerreform 2008 die DAX30-Unternehmen 
in sehr unterschiedlicher Weise betreffen werden: 
Unternehmen mit hoher Ertragskraft und niedriger Zinslast würden (offensichtlich!) steuerlich 
stark entlastet, weniger profitable und stärker verschuldete dagegen eventuell sogar negativ be-
troffen. 
Für große internationale Konzerne, so die Analysten der Deutschen Bank, werde der negative Ef-
fekt der verminderten Abziehbarkeit von Schuldzinsen jedoch nur vorübergehend sein223, da die 
Unternehmen nach der Reform voraussichtlich ihre Schuldenfinanzierung ins Ausland verschie-
ben, d.h. ihre Eigenkapitalquote in Deutschland wieder erhöhen würden. Unternehmen mit über-
wiegend inländischer Wertschöpfung würden gegenüber dem status quo besonders begünstigt, da 
diese Wertschöpfung durch die vorgesehene massive Senkung des nominalen Körperschaftsteu-
ersatzes entlastet werde und die Gewinne ihrer ausländischen Töchter auch bisher schon fast 
steuerfrei224 nach Deutschland transferiert werden können. Abschließend gibt die Studie eine 
Abschätzung der positiven und negativen Auswirkung der Reform für jedes der DAX30-
Unternehmen. 

                                           
222 Deutsche Bank (2006). Vgl. auch eine ähnliche Studie der Commerzbank (2006). 
223 Vgl. auch Kröner/Esterer (2006). 
224 Vgl. Kasten 5.1 in Kap. 5.1. 
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10  Defizite der Regierungsvorschläge und ihre Begrenzung 
Die Regierungsvorschläge zur zukünftigen Besteuerung von Unternehmens- & Ver-
mögenseinkommen wurden bereits in Kap. 8.4 und 8.5 erläutert und generell beur-
teilt. Im Folgenden wird die jeweilige Auswirkung der einzelnen vorgeschlagenen 
Maßnahme auf das Steueraufkommen abgeschätzt, und zwar jeweils bezogen auf das 
Steueraufkommen 2005. 
Zu den einzelnen Vorschlägen lässt sich das Steuermehr- und Steuerminderaufkom-
men mehr oder weniger nachvollziehbar abschätzen. Die Ergebnisse hängen stark 
davon ab, ob und wenn ja, welche Reaktionen225 der Steuerzahler auf die Steueränder-
ungen sofort oder später erwartet werden. In den folgenden Abschätzungen werden 
nur unmittelbare Reaktionen (´erster Ordnung´) berücksichtigt. 

10.1  Besteuerung von Unternehmenseinkommen: 
Aufkommenswirkungen der einzelnen Reformmaßnahmen 

(1) Senkung der nominalen Körperschaft- und Gewerbesteuersätze 
Halbierung des Körperschaftsteuersatzes von 25% auf 12,5%: dies führt zu einer 
dauerhaften Halbierung des Körperschaftsteueraufkommens. Bei rund 23 Mrd. €226 
Körperschaftsteueraufkommen in 2005 also gut 11 Mrd. € weniger pro Jahr.  
Senkung des Gewerbesteuersatzes von durchschnittlich 16,7% auf 16%227: Bei 
rund 20 Mrd. €228 Gewerbesteueraufkommen der Kapitalgesellschaften in 2005 dauer-
haft rund 1 Mrd. € weniger pro Jahr229. Bei den Personenunternehmen wird das 
Steuerminderaufkommen durch die verringerte Anrechnung der Gewerbesteuer auf 
die Einkommensteuerschuld230 etwa kompensiert. 

(2) Beschränkung des Abzugs von Fremdfinanzierungsaufwendungen  
Modul 1 - Reformmodell ´Bundesregierung´ 

Generelle Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzierungs-
aufwendungen,  

Die Abschaffung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdfinanzierungsaufwen-
dungen führt zu beträchtlichen dauerhaften Erhöhungen des Steueraufkommens. In 
Kap. 9.3, Tabelle 9.5 wurde eine detaillierte Abschätzung der Aufkommenswirkun-

                                           
225 Einen ersten Vorgeschmack auf die (Ausweich)reaktionen der Steuerzahler gibt Handelsblatt (2006a). 
226 Der von Kapitalgesellschaften bezahlten Zinsabschlag- und Kapitalertragssteuer von gut 5 Mrd. € und die Investiti-
onszulage von 1,5 Mrd. € sind auf die KSt-Schuld anrechenbar und verringern das Aufkommen der Körperschaftsteuer 
von in den ca. 23 Mrd. € auf das in den Statistiken ausgewiesene kassenmäßige Aufkommen von 16,3 Mrd. €. 
227 Senkung der Messzahl von 5% auf 4%, Abschaffung der Anrechnung der Gewerbesteuerschuld von ihrer eigenen 
Bemessungsgrundlage, Hebesatz 400%. 
228 ca. 63% von 32,1 Mrd. €. 
229 Personengesellschaften und Einzelunternehmer können die Gewerbesteuerschuld pauschal bei der Einkommensteuer 
anrechnen. Eine nennenswerte Änderung der Summe des Steueraufkommens aus Gewerbe- und Einkommensteuer ist 
deshalb nicht zu erwarten. 
230 pauschalierte Anrechnung „380%“ statt „180%“, vgl. Kap. 8.4(3) und Kap. 9.4(3). 
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gen für das Reformmodell ´Kommunen´ vorgenommen, das eine volle Abzugsbe-
schränkung von Fremdfinanzierungsaufwendungen bei der Gewerbesteuer vorsieht: 
• Insgesamt wäre das Gewerbesteueraufkommen in 2005 um gut 9 Mrd. € höher ge-

wesen, ein Plus von 30%.  
• Die Kapitalgesellschaften hätten dabei überproportional knapp 6 Mrd. € mehr be-

zahlt. Würde der Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrund-
lage beibehalten bei einem zukünftigen Körperschaftsteuersatz von 15% (Reformmo-
dell ´Kommunen´), so verblieben netto rund 5 Mrd. € mehr231. 

• Die Personengesellschaften hätten knapp 3 Mrd. € und die Einzelunternehmer rund 
0,5 Mrd. € mehr bezahlt. Personengesellschaften und Einzelunternehmer können 
die Mehrbelastungen überwiegend mit ihren Einkommensteuerzahlungen verrech-
nen, so dass hier nur ein bescheidenes Nettomehraufkommen von höchstens 0,5 
Mrd. € mehr zu erwarten wäre.  

Ein letztlich gegenüber dem Reformmodell ´Kommunen´ etwa gleiches Nettomehr-
aufkommen von rund 5 Mrd. € mehr232 dürfte sich für das Reformmodell ´Bundes-
regierung´ ergeben, das eine je hälftige Beschränkung des Zinsabzugs bei der Gewer-
be- und bei der Körperschaftsteuer vorsieht, da sich dadurch bedingte Minderungen 
und Erhöhungen des Steueraufkommens tendenziell ausgleichen dürften233. 
Modul 2 : Spezifische Begrenzung des steuerlichen Abzugs 

von Fremdfinanzierungsaufwendungen 
Bei der spezifische Begrenzung des steuerlichen Abzugs von ´übermäßigen´ Fremd-
finanzierungsaufwendungen234 würden nicht alle, sondern nur solche Schuldzinsen 
zugerechnet, die etwa im Verhältnis zum Gewinn (EBIT) oder zum Gesamtkapital235 
besonders hoch sind.  
Modul 2a - Reformmodell ´Bayern´ 

Mindestbesteuerung von Fremdfinanzierungsaufwendungen 
Beschränkung des jährlichen Fremdkapitalzinsabzugs auf 60% des Gewinns vor Be-
rücksichtigung der Fremdkapitalzinsen236 mit einer sehr hohen Freigrenze von z.B. 
0,25 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen können auf Folgejahre übertragen werden237. 

                                           
231 Würde der Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer abgeschafft 
(Reformmodell ´Bundesregierung´), so resultierten netto knapp 6 Mrd. € mehr.  
232 Vgl. Erläuterung in Kap. 9.3(2). 
233 Vgl. Kap. 9.3(2). 
234 Hierbei wurden z.B. in Kröner/Esterer (2006) die US-Regelungen zum ´Earnings Stripping´ erwähnt, die den 
Schuldzinsabzug von US-Auslandstöchtern bei den US-Müttern steuerlich unberücksichtigt lassen, soweit die Schuld-
zinsen ´übermäßig´ sind und an internationale Finanzholdings bezahlt werden  
(vgl. etwa http://www.intltaxlaw.com/inbound/earnings/frontpage.htm und  
http://www.afire.org/newsletter/2004/earnings_stripping.shtm). 
235 ähnlich wie §8a KStG, aber nun für alle Kredite, also auch von Kreditgebern, die keine wesentliche Beteiligung am 
Unternehmen halten. 
236 Dies entspricht etwa einer 100%-igen Beschränkung der Abzugsfähigkeit der Fremdfinanzierungsaufwendungen nur 
bei der Gewerbesteuer, beim angedachten sehr hohen Freibetrag allerdings nur für sehr große Unternehmen. 
237 Der DIHK-Steuerexperte Kühn meinte hierzu: „Das Modell könnte helfen, die Fremdfinanzierung in geordnete Bah-
nen zu lenken.“ Sehr positiv dazu auch Kröner/Esterer (2006). 
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Abschaffung der derzeitigen Zurechnung der hälftigen Dauerschuldzinsen bei der 
Gewerbesteuer. 
Im Ergebnis erbringt das Reformmodell ´Bayern´ in den ersten Jahren mindestens 0,5 
Mrd. € weniger238, in den Folgejahren eher 1 Mrd. € weniger gegenüber der derzeiti-
gen hälftigen Zurechnung der Dauerschuldzinsen. 
(Modul 2b) Mindestgewinnbesteuerung, Vorschlag Rheinland-Pfalz  
„Modell … will Finanzierungskosten zu maximal 20% anerkennen.“ 
Dies entspricht einer 80%-igen Beschränkung der Abzugsfähigkeit der Fremdfinan-
zierungsaufwendungen. Offensichtlich bezieht sich dieser Vorschlag nur auf die Ge-
werbesteuer-Abzugsfähigkeit, weil von den Urhebern mit einem niedrigeren Steuer-
aufkommen als bei der im Reformmodell ´Bundesregierung´ vorgeschlagenen gene-
rellen 50%-igen Beschränkung bei Gewerbe- und bei Körperschaftsteuer gerechnet 
wird. 
Können die nicht abgezogen Schuldzinsen als Verlustvortrag in die Folgejahre vorge-
tragen werden, so handelt es sich nicht um ein dauerhaftes Mehraufkommen, sondern 
zu wesentlichen Teilen nur um ein Vorziehen von Steueraufkommen.  
(Modul 2c) Zins-Schranke, Vorschlag Hessen 
„Ein Unternehmen muss zuerst die Zinsgewinne von den Finanzierungskosten abzie-
hen239. Diesen Betrag kann es bis zu 40% des Gewinns abziehen, den Rest vortra-
gen.“240 
Das Reformmodell verhindert systematisch eine Mehrfachbelastung von bezahlten 
Schuldzinsen. Reine Steueroptimierer wären hier stärker betroffen als beim Reform-
modell Bayern, weil ohne Gewinn nur 40% und nicht, wie bei ´Bayern´ 60% der 
Schuldzinsen abzugsfähig wären. Dafür wären Unternehmen mit größeren Zinserträ-
gen stark begünstigt. Die Aufkommenswirkung hängt stark davon ab, ob sich die 
40%-ige Abzugsbeschränkung der Fremdfinanzierungsaufwendungen auf den Ge-
winn vor Steuern wie beim ´Bayern´-Reformmodell bezieht, dann sehr niedrige Auf-
kommenswirkung, oder auf den Gewinn nach Zinsen, dann beträchtliches Aufkom-
men, dessen Höhe allerdings erst nach genauer Ausgestaltung dieses Reformmodells 
abgeschätzt werden kann. 
Modul 3 : Verschärfte Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Zinsen auf  

Gesellschafterdarlehen  
Geringer Mehrertrag, soweit nicht – im Gegensatz zum derzeitigen Beschränkung 
nach § 8a KStG - Bürgschaften etc. mit einbezogen werden241. 

                                           
238 Vgl. Erläuterung in Kap. 9.3(3). 
239 Dieser Vorschlag zur Abzugsbeschränkung der netto bezahlten Schuldzinsen entspricht einem bereits im Rahmen 
der Unternehmenssteuerreformkommission 2001 erarbeiteten Idee, vgl. Unternehmensbesteuerung (1999). 
240 Wenn damit die Begrenzung des Zinsabzugs in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der geltend gemachten Zinsen 
gemeint ist, wirkt sich dieser Vorschlag im laufenden Jahr wie die unter (1) diskutierte allgemeine Begrenzung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit  von Schuldzinsen aus. Bei einer Vortragsfähigkeit der im laufenden Jahr nicht geltend 
gemachten Schuldzinsen auf Folgejahre ergäben sich – je nach Ausgestaltung – mehr oder weniger große Unterschiede.  
241 Schwierig umzusetzen, trifft auch dann letztlich primär inländische größere Mittelständler, vgl. hierzu auch Kap. 8.4 
(2), Modul 3. 
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Modul 4 : Erhöhung der Grundsteuer nur für Gewerbegrundstücke 
und/oder Wiedereinführung einer Lohnsummensteuer 

Eine Erhöhung der Grundsteuer nur für Gewerbegrundstücke ist schwierig verwal-
tungstechnisch umzusetzen, die Wiedereinführung einer Lohnsummensteuer ist ar-
beitsmarktpolitisch kontraproduktiv242. Der jeweilige Mehrertrag kann erst nach ge-
nauen Vorgaben zu den jeweils geplanten Steuersatzänderungen abgeschätzt werden. 

(3) Erhöhung des pauschalierten Abzugs einer kalkulatorischen Gewerbesteuer-
belastung von der Einkommensteuerschuld von bisher „1,8“ auf „3,8“ 

Die Bundesregierung schlägt zum Zweck einer annähernd gleichen Belastung von 
einkommen- und von körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen eine Erhöhung des 
bisher schon möglichen Abzugs einer kalkulatorischen Gewerbesteuerbelastung von 
der Einkommensteuerschuld vor, und zwar von bisher „1,8“ auf „3,8“. Dies führt in 
der vollen Jahreswirkung zu rund 5 Mrd. € weniger243 Einkommensteueraufkommen.  
Wegen der Erhöhung dieser Pauschalisierung statt der Berücksichtigung der tatsäch-
lich bezahlten Gewerbesteuer würden noch stärker als bisher Steuerpflichtige begüns-
tigt, die ihren Unternehmenssitz in Gemeinden mit dem Mindesthebesatz von 200% 
legen. Bisher können sie wegen der Pauschalisierung244 den nominalen Steuersatz von 
42% auf 39,1%245 senken, zukünftig dann sogar auf 34,8%246, eine Reduzierung des 
nominalen Spitzensteuersatzes um 7,2 %-Punkte!  
Dies führt sofort zu dauerhaften Einkommensteuerausfällen. Mittelfristig wären ent-
sprechende Steuerwohnsitzverlagerungen zu befürchten mit zusätzlichen dauerhaften 
Einkommensteuerausfällen. 

(4) Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuerschuld von der Bemessungs-
grundlage der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer  

Bei rund 20 Mrd. € Gewerbesteueraufkommen der Kapitalgesellschaften in 2005 und 
beim vorgeschlagenen Körperschaftsteuersatz von 12,5% also dauerhaft 2,5 Mrd. € 
mehr Körperschaftsteueraufkommen pro Jahr.  
Bei gut 10 Mrd. € Gewerbesteueraufkommen der Personenunternehmen und einem 
durchschnittlichen Steuersatz von 35% ist dauerhaft mit rund 3,5 Mrd. € mehr Ein-
kommensteuer zu rechnen.  

                                           
242 Vgl. Kap. 8.4(2). 
243 Im Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen vom 6.5.2005, Bundesratsdruck-
sache 321/05, S. 11 wurden 0,5 Mrd. € als volle Jahreswirkung für eine Erhöhung von „1,8“ auf „2,0“ angesetzt. 
244 wegen der pauschalierten Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuerschuld anstelle der Berücksichti-
gung der tatsächlich bezahlten Gewerbesteuer. 
245 GewSt = 200%*5%/(1+5%*200%) = 9,09%; ESt = 42% (EStSatz) - 5%*200%/(1+5%*200%)*42% (Abzug der 
GewSt von der ESt-Bemessungsgrundlage) - 180%*5%/(1+5%*200%) (pauschale GewSt-Anrechnung) = 42% - 3,82% 
- 8,18% = 30%; Steuerbelastung = GewSt + ESt = 39,09%. 
246 GewSt = 200%*4% = 8%; ESt = 42% (EStSatz) - 0% (kein Abzug der GewSt von der ESt-Bemessungsgrundlage) -  
380%*4% (pauschale GewSt-Anrechnung) = 42% - 0% - 15,2% = 26,8%; Steuerbelastung = GewSt + ESt = 34,8%. 
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(5) Begünstigung für Personenunternehmen  
Allgemeine Investitionsrücklage für Personenunternehmen: Die Ausweitung von 
Investitionsrücklagen für Personenunternehmen führt nur zu vorübergehenden Min-
derungen des Steueraufkommens von je nach Ausgestaltung vielleicht 1 bis 3 Mrd. € 
weniger Einkommensteuer. 
Verminderter Thesaurierungssteuersatz von 29% für Personenunternehmen: 
Geht man von einem anteiligen Steueraufkommen von rund 30 Mrd. €247 in 2005 aus, 
das nun meist vom Spitzensteuersatzbereich 42% auf 29% gesenkt wird, so ist mit 
nicht unbeträchtlichen Steuerausfällen von bis zu 5 Mrd. € weniger zu rechnen.  
Dies führt dann zu dauerhaften Steueraufkommensminderungen, wenn die häufig im 
Bereich des Spitzensteuersatzes liegenden Anteilseigner Gewinne im Unternehmen 
belassen und die einbehaltenen Gewinne in – jedenfalls mittelfristig – steuerfreien 
Anlagen wie Immobilien, Auslandsinvestitionen und Wertsteigerungsfonds angelegt 
werden. Werden die thesaurierten Gewinne irgendwann in Deutschland steuerpflich-
tig ausgeschüttet, handelt es sich nur um vorübergehende Minderungen des Steuer-
aufkommens.  
Ohne Thesaurierungsbegünstigung werden allerdings mehr Personenunternehmen in 
Kapitalgesellschaften umgewandelt. Die Kosten sind sehr schwer abschätzbar; sie 
liegen sicher wesentlich unterhalb der Kosten eines verminderten Thesaurierungs-
steuersatz, den alle Personengesellschaften ohne Umwandlung nutzen könnten, sind 
aber andererseits nicht zu vernachlässigen. Sie werden hier in einer ersten groben 
Schätzung mit 1 bis 2 Mrd. € angesetzt. 

(6) Verringerung bzw. Abschaffung der degressiven Abschreibung 
Die von der Bundesregierung bereits zum 1.1.2008 beschlossenen Verschlechterun-
gen der Abschreibungsbedingungen, z.B. Verringerung der degressiven Abschrei-
bung von 30% auf 20%, führen nur zu einem Vorziehen von Steuereinnahmen, nicht 
zu dauerhaften Steuermehreinnahmen und sind deshalb nicht zur nachhaltigen Ge-
genfinanzierung von Steuersatzsenkungen geeignet. Es ist mit dem Vorziehen von 
Steuermehreinnahmen von rund 2,5 Mrd. € mehr248 für einige Jahre zu rechnen. Wird 
die degressive Abschreibung ganz abgeschafft, d.h. alle Wirtschaftsgüter jährlich ent-
sprechend ihrem tatsächlichen Wertverlust abgeschrieben, ist mit einem Vorziehen 
von Steuereinnahmen von bis zu 5 Mrd. € mehr für einige Jahre zu rechnen. 
In jedem Fall müssen die durch die Abschreibungsverschlechterungen induzierten 
Verringerungen von Investitionen in Deutschland und die daraus resultierenden, bis-

                                           
247 Das gesamte Kassenaufkommen der veranlagten Einkommensteuer betrug 2005 knapp 10 Mrd. € (BMF (2006b, S. 
51); hinzugerechnet werden muss ein wesentlicher Teil der bei der veranlagten Einkommensteuer erstatteten Lohnsteuer 
von vielleicht 12 Mrd. €, die bei der veranlagten Einkommensteuer verrechnete Eigenheimzulage von gut 10 Mrd. € 
und die Investitionszulage von 0,6 Mrd. €; insgesamt also gut 30 Mrd. €. Welcher Teil davon durch die Thesaurie-
rungsbegünstigung betroffen ist, kann derzeit nicht genau beziffert werden.  
248 Im Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung vom 14.2.2006 (BT-
Drs.nr. 16/643), das zeitlich befristet für 2006/2007 die Erhöhung der degressiven Abschreibung von 20% auf 30% 
vorsieht, wird auf S. 7 eine volle Jahreswirkung von 2,4 Mrd. € angesetzt. 
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her in den Berechnungen unberücksichtigten Steueraufkommensminderungen gegen-
gerechnet werden. 
Eine Verbesserung der Abschreibungssätze bei späterer obligatorischer Wertaufho-
lung führt nur zu vorübergehenden Minderungen des Steueraufkommens, erhöht die 
in Deutschland durchgeführten Realinvestitionen und führt so mittelfristig zu dauer-
haften Steuermehreinnahmen. Verbesserte Abschreibungsbedingungen begünstigen 
insbesondere kleine und mittlere Personen- und Kapitalgesellschaften, die von der 
Steuersatzsenkung weniger profitieren als die großen. 

Besteuerung bisher unbesteuerter Erträge ist dringend erforderlich 
Die Bundesregierung macht keinerlei Vorschläge zur dringend erforderlichen Be-
steuerung bisher unbesteuerter Erträge, also zur allgemeinen Wertaufholung von 
´stillen Reserven´249. Dies könnte je nach Ausgestaltung dauerhaft über viele Jahre 
einen nennenswerten einstelligen Mrd. €-Betrag mehr pro Jahr erbringen; bei einer 
schrittweisen Besteuerung dieser bisher unbesteuerten Erträge durch eine Wertaufho-
lung von z.B. 10 bis 20 Mrd. € pro Jahr und einem durchschnittlichen Steuersatz von 
30% würden nachhaltig über viele Jahre insgesamt rund 3 bis 6 Mrd. € mehr Steuer-
aufkommen pro Jahr resultieren. Die geplante Einführung von REITs250 würde diese 
Besteuerung für einige Jahre beschleunigen mit entsprechenden Steuermehreinnah-
men, aber um den Preis einer dann erheblich geminderten laufenden Besteuerung.  

10.2  Besteuerung von Vermögenseinkommen: 
Aufkommenswirkungen der einzelnen Reformmaßnahmen 

(7) Steuerbegünstigung von Immobilienunternehmen (REIT)  
Die Bundesregierung plant, ab 2007 die Erträge von Immobilienvermögen beim Un-
ternehmen ganz steuerfrei zu stellen und die Erträge nur noch beim Aktionär zu be-
steuern, falls die Immobilien in der Rechtsform eines ´Real Estate Investment Trusts´ 
(REIT) gehalten werden. Zudem soll ein niedriger Sondersteuersatz für die bei der 
Überführung in die REITs erforderliche Aufdeckung der in den Immobilienbeständen 
enthaltenen ´stillen Reserven´ (Differenz zwischen Buch- und Verkehrswert) eingeführt werden. 
Dies hat zwei Effekte: 
• Der niedrige Sondersteuersatz für die Aufdeckung von ´stillen Reserven´ führt zur 

freiwilligen Aufdeckung von stillen Reserven bei der Überführung von Immobilien 
in REITs: Werden mittelfristig – wie erwünscht und erwartet251 – Immobilien im 
Verkehrswert von 200 bis 300 Mrd. € in REITs überführt, so ist schrittweise mit 
einer Aufdeckung von ´stillen Reserven´ von deutlich über 50 Mrd. € zu rechnen. 
Bei einem als Anreiz für die freiwillige Aufdeckung ermäßigten Steuersatz von 
z.B. 15% ergeben sich insgesamt rund 10 Mrd. € Steuermehreinnahmen, also für 
einige Jahre vielleicht 2 bis 3 Mrd. € mehr. Man sieht die große finanzielle Be-

                                           
249 Vgl. zur Notwendigkeit insbesondere Kap. 7.2. 
250 Vgl. den anschließenden Punkt (7). 
251 Vgl. etwa HSBC (2004), Runde/Pronold (2006) und BMF (2006). Siehe auch Kap. 7.2 und 8.5(6). 
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deutung einer allgemeinen Wertaufholung, wie sie in Kap. 7.2 und 8.5(7) angeregt 
wird.  

• Durch die Steuerbegünstigung der laufenden Erträge von Immobilienunternehmen 
(REIT) wird ein wachsender Teil der in Deutschland erwirtschafteten Immobilien-
erträge der deutschen Besteuerung entzogen. Werden mittelfristig Immobilien im 
Wert von 200 bis 300 Mrd. € in REITs überführt, so ergibt sich bei 6% Rendite ein 
Gewinn von 12 bis 18 Mrd. € für diese Immobilien. Bei einem in Deutschland zu-
lässigen Kapitalertragssteuersatz252 von 10% bis 20% verzichtet der deutsche Fis-
kus gegenüber einer zukünftigen Normalbesteuerung von 30% auf eine Besteue-
rung in Höhe von 15% der oben angesetzten Gewinne von 12 bis 18 Mrd. €, er er-
hält also dauerhaft 2 bis 3 Mrd. € weniger Steuereinnahmen.  

Dauerhaften Aufkommensverlusten stehen einmalige Aufkommensmehrungen in der 
gleichen Größenordnung gegenüber: Die jetzige Regierung bekommt Beifall von den 
großen Immobilienverwaltern wie Allianz und Co., aber in einigen Jahren fehlen 
dann dauerhaft einige Mrd. € Steuereinnahmen: ein dickes Verlustgeschäft für den 
Fiskus. 

(8) Erbschaftssteuerfreistellung des Betriebsvermögens  
Die Erbschaftssteuerfreistellung von Betriebsvermögen führt zu einer massiven Be-
drohung eines wesentlichen Teils des Erbschaftssteueraufkommens von rund 4 Mrd. 
€ pro Jahr, da eine Unterscheidung zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen 
sehr verwaltungsaufwendig und streitanfällig ist. In jedem Fall ist mit mindestens 1 
Mrd. € weniger pro Jahr zu rechnen. 

(9) Besteuerung aller privaten Kapitalerträge und Wertzuwächse  
Die Besteuerung aller privaten Kapitalerträge und Wertzuwächse hat zwei Effekte: 

• Einführung einer Abgeltungssteuer auf private Kapitaleinkünfte von 25% statt 
bisher bis zu 42%. Wer bisher bis zu 42% auf seine Zinserträge etc. bezahlt hat, 
bezahlt zukünftig nur noch 25%: dauerhaft 3 Mrd. € weniger Einkommensteuer-
aufkommen pro Jahr, bei einer Abgeltungssteuer von 30% ca. 2 Mrd. € weniger 
pro Jahr. Die geplante Abschaffung des Halbeinkünfteverfahrens für Dividenden 
betrifft primär Einkommensteuerzahler unterhalb des Spitzensteuersatzes und führt 
vielleicht zu dauerhaft 1 Mrd. € mehr Einkommensteueraufkommen.  
Übrigens: Die Bundesregierung geht bisher von einem gesamten Steuerausfall von 
2 Mrd. € pro Jahr durch die Abgeltungssteuer aus. Dies entspricht ziemlich genau 
den prognostizierten Steuermehreinnahmen durch die bereits ab 2007 geltende 
Halbierung der Freibeträge für private Kapitaleinkünfte von derzeit 1.500 € auf 
750 € pro Jahr. Die Steuerreduzierungen für die großen Geldvermögensbesitzer 
werden also von den kleinen Sparern finanziert. 

• Die endgültigen fiskalischen Auswirkungen hängen sehr stark davon ab, ob und 
wie zukünftig Wertsteigerungen des privaten Kapitalvermögens besteuert wer-

                                           
252 Vgl. Kap. 8.5(7). 
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den253. Wird die Besteuerung ganz unterlassen, werden die durch die Abgeltungs-
steuer zusätzlich Belasteten noch stärker als bisher ihre Erträge in Form von Wert-
steigerungen anfallen lassen; z.B. würden Aktien noch stärker als bisher in Aktien-
fonds gehalten und dann Dividendeneinkommen in Form von Fonds-Wertsteiger-
ungen realisiert. Die Erträge der Besteuerung von Wertsteigerungen hängen we-
sentlich davon ab, ob nur zukünftige (dann wenig Steueraufkommen in den nächsten Jahren) oder 
auch frühere Wertsteigerungen erfasst werden und ob Verrechnungsmöglichkeiten 
von Verlusten mit laufenden Einkünften erlaubt sind (dann weniger Steueraufkommen). Es 
wird hier ein grober Schätzwert von 2 Mrd. € mehr angesetzt, wenn alle254 Immo-
bilienwertsteigerungen versteuert werden müssen. 

10.3  Aufkommenswirkungen der Regierungsvorschläge - Übersicht 
Tabelle 10.1 gibt eine Übersicht der Aufkommensänderungen für die Reformvor-
schläge der Bundesregierung, wie sie in Kap. 8.2 und 8.3 sowie in Kap. 9.4 und 9.5 
aufgelistet wurden. Die Aufkommensänderungen beziehen sich auf das Steuerauf-
kommen 2005 und werden in dauerhafte und vorübergehende Änderungen unter-
schieden: 
• Dauerhafte Minderungen (Tabelle 10.1, Sp. 1a):   

Die durch die Steuersatzsenkungen bedingten dauerhaften Aufkommensminderun-
gen liegen bei 12 Mrd. € (Z. 1a+1b), durch die Erhöhung des pauschalen Abzugs der 
Gewerbesteuer von der Einkommensteuerschuld bei rund 5 Mrd. € (Z. 3), insgesamt 
also dauerhaft rund 17 Mrd. € weniger pro Jahr (Z. Summe A).  

• Vorübergehende Minderungen (Sp. 1b):   
Die erweiterte Investitionsrücklage für Personenunternehmen führt vorübergehend 
zu vielleicht 2 bis 3 Mrd. € weniger pro Jahr (Z. Summe A).  

• Dauerhafte Erhöhungen (Sp. 2a):   
Durch die hälftige Beschränkung des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzie-
rungsaufwendungen resultieren dauerhafte Aufkommenserhöhungen von rund 5,5 
Mrd. € (Z. 2a+2b), durch die Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuer rund 6 
Mrd. € (Z. 4a+4b), insgesamt also dauerhaft rund 11,5 Mrd. € mehr pro Jahr (Z. Summe 
A).  

• Vorübergehende Erhöhungen (Sp. 2b):   
Die Verringerung der degressiven Abschreibung auf 20% führt vorübergehend zu 
ca. 2,5 Mrd. € mehr pro Jahr (Z. Summe A), eine völlige Abschaffung zu rund 5 Mrd. 
€.  

• Hoffnungen (Sp. 2c):   
Die Bundesregierung hofft, dass durch die Unternehmenssteuerreform mittelfristig 
das Steueraufkommen dauerhaft stark ansteigt und die anfänglichen Steuerausfälle 
wieder wettgemacht werden. 

                                           
253 Vgl. hierzu auch FAZ (2006a). 
254 Auch beim Verkauf von eigen genutzten Immobilien? 
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Tabelle 10.1 : Aufkommenswirkungen der Vorschläge der Bundesregierung 

(1.1) (1.2) (2.1) (2.2) (2.3)

alle Werte in Mrd. € dauer
haft

vorüber
gehend

dauer
haft

vorüber
gehend

Hoff
nung

A. 
(1) Senkung der nominalen Steuersätze
(1a) Körperschaftsteuersatz von 25% auf 12,5% -11 +
(1b) Gewerbesteuersatz von 16,7% auf 16,0 -1 +

(2) Beschränkung des Abzugs von 
Fremdfinanzierungsaufwendungen 

(2a) bei der Körperschaftsteuer 5
(2b) bei der Einkommensteuer < 0,5

alternativ: Mindeststeuer ´Bayern´ (-1) (0,5)

(3) Abzug pauschale Gewerbesteuer von der 
Einkommensteuerschuld „3,8“ statt „1,8“ -5

(4) Abschaffung der Abzugsfähigkeit der 
Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage

(4a) der Körperschaftsteuer 2,5
(4b) der Einkommensteuer 3,5
(5) Vergünstigungen für Personenunternehmen
(5a) Investitionsrücklage -1 bis -3? +

alternativ: Thesaurierungssteuersatz von 29% (1 bis 2?) (2 bis 3?) +

(5b) Umwandlung von Personen- in 
Kapitalgesellschaften - 2?

(6) Verringerung der degressiven Abschreibung von 
30% auf 20% 2,5

alternativ: Abschaffung der degressiven Abschreibung (5)
alternativ: allgemeine Wertaufholung (3 bis 6?)

Summe - 18 - 2? 11,5 2,5
B. 
(7) Real Estate Investment Trust (REIT) 2 bis 3 2 bis 3 -

(8) Erbschaftssteuerfreistellung des 
Betriebsvermögens > -1 +

(9a) Abgeltungssteuer 25% -3 +
(9b) Abschaffung des Halbeinkünfteverfahrens 1?

(9c) Wertsteigerungen des privaten 
Kapitalvermögens >2??

Besteuerung von Vermögenseinkommen

Besteuerung von Unternehmenseinkommen

Jährliche Auswirkungen auf das 
Steueraufkommen 2006

Erhöhungen Minderungen
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Anmerkungen zu Tabelle 10.1: 
Zu Zeilen 1, 3 und 4: Das Reformmodell ´Kommunen´ behält die Absetzbarkeit der bezahlten 
Gewerbesteuer bei der Körperschaft- und Einkommensteuer; im Gegenzug Senkung des Körper-
schaftsteuersatzes nur auf 15% und keine Erhöhung des Anrechnungsfaktors bei der Einkom-
mensteuer. Im Ergebnis dürften die Auswirkungen auf das Steueraufkommen 2005 in der Grö-
ßenordnung ähnlich sein wie im Reformmodell ´Bundesregierung´.  
Zu Zeile 2: Die im Reformmodell ´Bayern´ vorgesehene ersatzweise Einführung einer Min-
destbesteuerung würde ein dauerhaftes Minderaufkommen bewirken, auch wegen der sehr hohen 
Freigrenze und der Möglichkeit, nicht abziehbare Schuldzinsen in den Folgejahren geltend ma-
chen zu können. Die Minderung würde vorübergehend etwas niedriger ausfallen, da die beson-
ders betroffenen Finanzierungsmodelle mit sehr hoher Fremdfinanzierung bis zur Anpassung an 
das neue System deutlich mehr Steuern bezahlen müssten.  

(1) Abschätzung des Aufkommensdefizits 2005 
(1a) Dauerhaftes Defizit 
Den dauerhafte Minderungen des Steueraufkommens von rund 18 Mrd. € pro Jahr 
stehen dauerhafte Erhöhungen von rund 11,5 Mrd. € pro Jahr gegenüber, ein Auf-
kommensdefizit von gut 6 Mrd. €.  
Wird der Abzug der Fremdfinanzierungsaufwendungen nicht (wie im Reformmodell 
´Bundesregierung´) zur Hälfte begrenzt, sondern nur zu einem Viertel, so ist mit einem 
erhöhten Aufkommensdefizit von knapp 9 Mrd. € zu rechnen.  
Werden nur die im Reformmodell ´Bayern´ vorgeschlagenen Mindestbegrenzungen 
statt der derzeitigen hälftigen Zurechnung der Dauerschuldzinsen bei der Gewerbe-
steuer eingeführt, mit einem noch höheren Aufkommensdefizit von über 11 Mrd. 
€255.  
Je weniger Maßnahmen mit dauerhafter Aufkommenserhöhung beschlossen werden, 
umso größer wird der Aufkommensverlust, zur Erreichung eines vorgegebenen Auf-
kommensausfalls müsste dann die Senkung der nominalen Steuersätze entsprechend 
geringer ausfallen. 
(1b) Vorübergehendes Defizit 
Die vorübergehenden Minderungen von bis zu 3 Mrd. € werden durch die Reduzie-
rung der degressiven Abschreibung bedingten vorgezogenen Steuereinnahmen von 
rund 2,5 Mrd. € etwa ausgeglichen, fehlen dann aber in den Folgejahren.  

(2) Hochrechnung der Ergebnisse auf 2008 und später 
Die Bundesregierung bezieht sich bei ihren erwarteten bzw. zumutbaren Aufkom-
mensdefiziten auf den Zeitraum ab 2008; die auf diesen Zeitraum bezogenen Auf-
kommenswirkungen sind generell etwas höher als die in Tabelle 10.1 gezeigten Wer-
te für 2005, da dann die geschätzten Steuereinnahmen256 höher liegen werden. Die 
Bundesregierung will die durch die Unternehmenssteuerreform 2008 bedingten Auf-

                                           
255 Vgl. Kap. 10.1, Modul 2a. 
256 Vgl. zu den zukünftig erwarteten Steuereinnahmen Steuerschätzungen (2006). 
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kommensdefizite auf 5 Mrd. €257 pro Jahr begrenzen. Bezogen auf das Jahr 2005 ent-
spricht dies gut 4 Mrd. €, deutlich kleiner als das oben für 2005 berechnete Aufkom-
mensdefizit von mindestens 6 Mrd. € bei hälftiger Beschränkung des Abzug der 
Fremdfinanzierung bzw. knapp 9 Mrd. € bei Viertel-Beschränkung.  
Hinzu kommen die von der Bundesregierung erwarteten Aufkommensverluste von 3 
Mrd. € weniger258 für die 25%-ige Abgeltungssteuer sowie die Aufkommensverluste 
für die Erbschaftssteuerfreistellung von mindestens 1 Mrd. € weniger259. Die Einfüh-
rung des ´Real Investment Trust (REIT)´ mag in den ersten Jahren vielleicht kassen-
mäßig aufkommensneutral sein260, dies aber zu Lasten zukünftiger Regierungen, die 
dann endgültig die potentiellen Besteuerungserträge für die in diesen Immobilien ste-
ckenden ´stillen Reserven´ verlieren und zudem dauerhaft Steuereinnahmen von 2 bis 
3 Mrd. €261 pro Jahr. 

(3) „Die Hoffnung ist der größte Feind des Kaufmanns“ 
Die neue Bundesregierung hofft, dass allgemeine Steuersatzsenkungen automatisch 
mittelfristig zu Steuermehreinnahmen in Deutschland führen (Sp. 2c), z.B. durch so 
bewirkte  
• Verringerung der Gewinnverschiebungen in steuergünstigere Länder262 
 Warum sollte ein Unternehmen, das derzeit ganz legal (vgl. Kap. 4 und 5) Gewinne z.B. 

in Irland mit 12,5% versteuert, bei einer Senkung des nominalen Steuersatzes von 
derzeit 39% auf 29% diese Gewinne plötzlich in Deutschland versteuern? 

 Doch nur, wenn Maßnahmen zur Behinderung der Steuervermeidung ergriffen 
werden, z.B. die steuerliche Beschränkung der Abzugsfähigkeit der Fremdfinanzie-
rungsaufwendungen. 

• Erhöhung von Investitionen, Wachstum und Beschäftigung in Deutschland 
 Warum sollten plötzlich die Investitionen in Deutschland wesentlich zunehmen, 

wenn das deutsche Steuersystem weiterhin Investitionen im Ausland subventio-
niert und die Liquidität für Investitionen im Inland durch die geplanten Abschrei-
bungsverschlechterungen verringert werden soll? 

 Doch nur, wenn Maßnahmen zur Begünstigung von Realinvestitionen in Deutsch-
land ergriffen werden, etwa die schon mehrfach geforderte Verbesserung statt Ver-
schlechterung der Abschreibungsbedingungen.  

• Erhöhung der Steuerehrlichkeit 
 Warum sollte ein Deutscher, der derzeit seine Zinsen (illegal) steuerfrei in der 

Schweiz einstreicht, plötzlich die Erträge in Deutschland versteuern, bloß weil der 
Steuersatz von bis zu 42% auf nun 25% gesenkt wird?  

                                           
257 Vgl. Kap. 8.3(4). 
258 Tabelle 10.1, Z. 9a. 
259 Tabelle 10.1, Z. 8. 
260 Tabelle 10.1, Z. 7, Sp.1.1 + Sp.2.1. 
261 Tabelle 10.1, Z. 7, Sp.1.1 + Sp. 2.3. 
262 Die rot-grüne Bundesregierung hatte im Frühjahr 2005 ein entsprechendes Steuermehraufkommen von bis zu 3 Mrd. 
€ pro Jahr erhofft und als Gegenfinanzierung für die damals im Rahmen des ´Jobgipfels´ beschlossene Senkung des 
Körperschaftsteuersatzes von 25% auf 19% eingesetzt. 
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 Doch nur, wenn gleichzeitig massive Maßnahmen gegen Steuerbetrug ergriffen 
werden und - wie in den USA – zur Risikoerhöhung alle Informationsquellen ge-
nutzt und nachhaltige Steuersünder im Regelfall nicht mit einem Bußgeld davon-
kommen, sondern im Gefängnis landen wie andere Gesetzesbrecher auch. 

Übrigens: Durch Abschreibungsverschlechterungen zeitlich vorgezogene Steuerein-
nahmen können nicht zur Gegenfinanzierung der durch Steuersatzsenkungen beding-
ten dauerhaften Aufkommensminderungen eingeplant werden, sondern bestenfalls zu 
einem vorübergehenden Kassenausgleich in der Hoffnung, dass die daraus mittelfris-
tig resultierenden Haushaltsprobleme sich später schon irgendwie auflösen werden. 

10.4  Regierungsvorschläge: erfüllte und unerfüllte Reformanforderungen 
Tabelle 10.2a gibt eine Übersicht über die durch die Regierungsvorschläge erfüllten 
und unerfüllten Anforderungen zur Behebung der Probleme und Defizite der deut-
schen Unternehmensbesteuerung. 
Die rechte Spalte – Regierungsvorschlag zur Behebung des in der linken Spalte ge-
nannten Problems – zeigt, dass nur einige der vielen Strukturfehler der derzeitigen 
Unternehmens- und Vermögensbesteuerung durch die Regierungsvorschläge behoben 
oder gemildert werden, andere Probleme werden gar nicht angegangen oder sogar 
noch vergrößert: 
Zwar wird der nominale Steuersatz für Kapitalgesellschaften von 39% auf 29% ge-
senkt (Z. 1a), doch dürfte nach der Reform ohne weitere Maßnahmen die tatsächlich 
bezahlte Steuerquote tendenziell weiter sinken (Z. 1a), und damit auch zukünftig weni-
ger als die Hälfte des gesetzlichen Satzes ausmachen. 
Zu zwei gravierenden Problemen legt die Bundesregierung keine Vorschläge vor:  
• zur fehlenden Besteuerung von unbesteuerten Erträgen (Z. 6) und  
• zur – vor allem bei der Gewerbesteuer – ungerechtfertigten Verrechnung von Ge-

winnen und Verlusten zwischen einzelnen Kapitalgesellschaften (Z. 1c). Für einen 
z.B. in Regensburg wirtschaftenden Betrieb muss die Kommune Infrastrukturleis-
tungen im weitesten Sinne erbringen, wofür der Betrieb – bei positivem Gewerbe-
ertrag – vor Ort Steuern zahlen sollte, und zwar auch dann, wenn der Mutterkon-
zern durch Saldierung der Gewinne und Verluste aller Tochterunternehmen den 
Gesamtgewerbeertrag gegen Null bringen kann.  

Ein großes Plus haben allerdings die derzeitigen Vorschläge der Bundesregierung: 
Durch die hälftige Beschränkung des steuerlichen Abzugs von Fremdfinanzierungs-
aufwendungen werden sowohl die steuerliche Subventionierung des Arbeitsplatzex-
ports (Z. 4a) als auch des Ausschlachtens profitabler deutscher Unternehmen (Z. 4b) 
deutlich verringert; zudem können deshalb Benachteiligungen des deutschen Mit-
telstands (Z. 3a) und von in Deutschland ansässigen Holdinggesellschaften (Z. 3b) been-
det werden.  
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Tabelle 10.2a : Regierungsvorschläge zur Besteuerung von Unternehmens 
einkommen - erfüllte und unerfüllte Reformanforderungen 

Problem Vorschlag zur Behebung Kap.nr. im 
Buch

(1a) Nominaler Steuersatz für 
Kapitalgesellschaften liegt deutlich über 
dem international üblichen Niveau

ja, durch Senkung des nominalen 
Körperschaftsteuersatzes von 25% auf 
12,5%

8.1, 
8.4(1), 
10.1(1)

(1b) Tatsächlich von Kapitalgesellschaften 
bezahlte Steuerbelastung liegt mit 16% 
deutlich unter dem international üblichen 
Niveau

nein, im Gegenteil, weitere 
Absenkung von 16% auf ca. 14% 
geplant beim akzeptierten 
Aufkommensverlust von 5 Mrd. € 

2.2, 8.4(1)

(1c) Unbegrenzte Verrechnung von Gewinnen 
und Verlusten durch steuerliche 
Organschaften

nein, kein Vorschlag 4.1

(2) Pauschalisierung der Anrechnung der 
Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuerschuld 

nein, erhöhte Pauschalierung des 
Anrechnungsfaktors von "1,8" auf 
"3,8".

8.4(3), 
10.1(3)

(3a) Benachteiligung des Mittelstands durch 
Beschränkung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen nur bei 
Gesellschafterdarlehen

4.4, 8.4, 
9.3

(3b) Benachteiligung von in Deutschland 
ansässigen Holdings durch das 
Außensteuergesetz

5.3, 9.3

(4a) Steuerliche Subventionierung des Exports 
von Arbeitsplätzen

(4b) Steuerliche Subventionierung des 
Ausschlachtens profitabler deutscher 
Unternehmen (´Heuschreckeneffekt´)

(5a) Mangelnde Investitionskraft von kleineren 
Personenunternehmen

ja, durch Einführung einer neuen 
Investitionsrücklage

8.4(5), 

(5b) Seit 2001 Verschlechterung von 
Abschreibungsbedingungen

nein, im Gegenteil, degressive 
Abschreibung soll reduziert oder gar 
abgeschafft werden

8.4(6)

(6) Besteuerung von unbesteuerten Erträgen 
(´stille Reserven´) im Unternehmen

nein, kein Vorschlag 7.3, 8.4(6)

(7) Unbefriedigende Datenlage bei 
Steuerstatistiken für Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

nein, Gesetzesvorlage in 6/2006 zwar 
eingebracht, aber sofort wieder 
zurückgezogen

(8.2)

Zu den jeweiligen Aufkommenswirkungen siehe Tabelle 10.1.

ja, deutliche Verringerung durch 
hälftige Beschränkung des steuerlichen 
Abzugs aller 
Fremdfinanzierungsaufwendungen  

möglich, da bei hälftiger 
Beschränkung des steuerlichen Abzugs 
aller 
Fremdfinanzierungsaufwendungen die 
entsprechenden Sondervorschriften 
aufgehoben werden könnten

5.1, 5.2, 
8.4(2), 
9.3, 
10.1(2)
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Bei der Besteuerung von Vermögenseinkommen, vgl. Tabelle 10.2b, sollen zwei 
neue Sonderbegünstigungen geschaffen werden:  
• die Niedrigbesteuerung von Immobilienerträgen (Z. 8a), soweit die Eigentümer Aus-

länder sind und die Immobilien in speziellen Fonds verwalten; davon profitieren 
die derzeitigen Eigentümer durch Erhöhungen des Verkehrswerts um 10% bis 
20%, nicht aber die Mieter; 

• die Freistellung des Betriebsvermögens (Z. 8b) von der Erbschaftssteuer, eine unnö-
tige Maßnahme, die eine beträchtliche Umdeklaration von Privatvermögen in be-
triebsnotwendiges Vermögen auslösen dürfte. 

Schließlich sollen zum kurzfristigen Stopfen von Haushaltslöchern, die aus den Steu-
ersatzsenkungen resultieren, die Abschreibungsbedingungen weiter verschlechtert 
werden (Z. 5b); dies führt nur zu einem Vorziehen von Steuerzahlungen, dafür einige 
Jahre später zu entsprechend niedrigerem Aufkommen und verringert die ohnedies zu 
schwache Bereitschaft zu inländischen produktiven Investitionen. 

Tabelle 10.2b : Regierungsvorschläge zur Besteuerung von Vermögens- 
einkommen - erfüllte und unerfüllte Reformanforderungen 

Problem Vorschlag zur Behebung Kap.nr. im 
Buch

(8a) Sonderbegünstigungen für einzelne 
Sektoren

nein, sondern sogar Einführung einer 
Niedrigbesteuerung von 
Immobilienfonds (REIT)

8.5(7)

(8b) Sonderbegünstigungen für große 
Steuerpflichtige 

nein, sondern sogar völlige 
Erbschaftssteuerfreistellung von 
Betriebsvermögen

8.5(8)

(9a) Besteuerung aller privaten Kapitalerträge ja, aber Abgeltungssteuer von 25% 
statt maximal 42%, Abschaffung des 
Halbeinkünfteverfahrens

8.5(9)

(9b) Besteuerung aller privaten Wertzuwächse ja, aber Durchführung der Besteuer-
ung von Wertsteigerungen ungeklärt

8.5(9)

Zu den jeweiligen Aufkommenswirkungen siehe Tabelle 10.1.  

10.5  Politische Umsetzung: Wie könnte es weitergehen? 
Vorschläge zur beschränkten Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungsaufwendungen 
bei der Gewerbesteuer wurden im Rahmen der Gemeindefinanzreformkommission 
2002/03 erarbeitet263 und fanden eine breite Unterstützung durch alle264 Bundesländer, 
die Bundestagsfraktionen von SPD und von GRÜNE, von Gewerkschaften, allen 
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände unter Führung der CDU-OB Roth mit 
maßgeblicher Unterstützung einer Vielzahl von kommunalen CDU-Vertretern. Auch 

                                           
263 Vgl. Jarass/Obermair (2003), Gemeindefinanzreform (2003a). 
264 mit Ausnahme von Baden-Württemberg. 
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der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHT) und der Zentralverband des 
deutschen Handwerks (ZdH) konnten sich mit diesen Vorschlägen anfreunden. Strikt 
dagegen waren letztlich nur der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) und 
Teile der damaligen CDU-Bundestagsfraktion. Die Umsetzung scheiterte damals an 
der Unwilligkeit des Bundesfinanzministeriums, einen geeigneten Gesetzentwurf 
vorzulegen; die daraus resultierenden Streitigkeiten verhinderten letztlich eine erfolg-
reiche Gemeindefinanzreform. 
Die politische Konstellation ist in 2006 wieder ganz ähnlich wie in 2003. Wiederum 
sprechen sich auch die CDU-Ministerpräsidenten für einen beschränkten Abzug von 
Fremdfinanzierungsaufwendungen bei der Gewerbesteuer265 aus. „Und wie sehen Sie 
eine Ausweitung der Zinsbesteuerung in der Gewerbesteuer?“ wird der bayerische 
Finanzminister gefragt266. „Darüber kann man reden. Allerdings dürfen nicht 50 Pro-
zent aller Finanzierungsanteile hinzugezogen werden. Ich denke eher an 30 Prozent.“ 
Auch Teile der CDU-Bundestagsfraktion haben sich für eine Beschränkung des steu-
erlichen Abzug der Fremdfinanzierungsaufwendungen ausgesprochen, u.a. CDU-
MdB Bernhardt, Unternehmensberater und Mitglied des Finanzausschusses des Deut-
schen Bundestages.  
Es geht nun also in der politischen Auseinandersetzung nur noch um die Höhe der 
steuerlich nicht abziehbaren Finanzierungsanteile und damit um die Höhe der steuer-
lichen Belastung267 von Schuldzinsen für das auszahlende Unternehmen: 
• Derzeit dürfen Fremdfinanzierungsaufwendungen in Höhe der Hälfte der Dauer-

schuldzinsen, also rund ein Drittel268 der insgesamt bezahlten Schuldzinsen nicht 
von der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer abgezogen werden; damit wer-
den derzeit Schuldzinsen im auszahlenden Unternehmen mit rund 4% belastet: 
Nettosteueraufkommen in 2005 rund 1,4 Mrd. €269.  

• Könnten zukünftig die Hälfte aller Fremdfinanzierungsaufwendungen bei Gewer-
be- und Körperschaftsteuer nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden, wie von 
der Bundesregierung angedacht, würden Schuldzinsen im auszahlenden Unter-
nehmen mit rund 14% belastet: Nettosteuermehraufkommen in 2005 rund 5 Mrd. 
€. 

• Ebenfalls rund 14% Belastung ergibt sich beim Vorschlag der Kommunen, die 
derzeitige hälftige Abzugsbegrenzung der Dauerschuldzinsen bei der Gewerbe-
steuer auf alle Schuldzinsen zu erweitern: Nettosteuermehraufkommen in 2005 
rund 5 Mrd. €. 

• Die von Bayern vorgeschlagene Mindestbesteuerung führt zu einer Belastung im 
auszahlenden Unternehmen von 0% für ´normale´ Schuldzinsen und 29% für 
´sehr hohe´ Schuldzinsen, die bisherige generelle Zurechnung der hälftigen Dauer-

                                           
265 u.a. Koch-Hessen; Faltlhauser-Bayern; Peiner-Hamburg. 
266 In: Sieben Fragen an Kurt Faltlhauser (bayerischer Finanzminister). Handelsblatt v. 6.8.2006, S. 5. 
267 Vgl. zu den folgenden Angaben zur steuerlichen Belastung Tabelle 9.0 (bei Hebesatz 400%); zu den Angaben zum 
Steueraufkommen siehe Tabelle 10.1. 
268 rund zwei Drittel der Schuldzinsen sind Dauerschuldzinsen. 
269 Nach Berücksichtigung vom Abzug von der Bemessungsgrundlage der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und 
der pauschalierten Verrechnungsmöglichkeit mit der Einkommensteuerschuld. 
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schuldzinsen bei der Gewerbesteuer soll entfallen: kalkulatorisches Steuerminder-
aufkommen in 2005 mindestens 0,5 Mrd. 

Es wäre wohl sinnvoll, in einem ersten Schritt eine generelle Beschränkung der Ab-
zugsfähigkeit der Fremdfinanzierungsaufwendungen einzuführen, so wie in den Re-
formmodellen ´Kommunen´ und ´Bundesregierung´ vorgesehen, um ausreichend Fi-
nanzmittel für die Gegenfinanzierung der Steuersatzsenkung zu bekommen. Zusätz-
lich könnte zur Vermeidung extremer Fremdfinanzierungen die Mindestbesteuerung 
des Reformmodells ´Bayern´ eingeführt werden, dann durchaus mit einer sehr groß-
zügigen Freigrenze270 von z.B. 1 Mio. €; damit müssten nur sehr große Unternehmen 
mit über 1 Mio. € Schuldzinszahlungen prüfen, ob sie von dieser Mindeststeuer über-
haupt betroffen sind. Diese zusätzliche Mindeststeuer ist unabdingbar erforderlich, 
wenn die generelle Beschränkung deutlich unterhalb der Hälfte271 der Fremdfinanzie-
rungsaufwendungen angesetzt werden sollte. 
Eine Alternative könnten die Vorschläge für eine „Zins-Schranke“ aus Rheinland-
Pfalz und Hessen sein272, wenn die generelle steuerliche Begrenzung des Abzugs von 
Fremdfinanzierungsaufwendungen auf einen niedrigen Prozentsatz des Gewinns vor 
Schuldzinsen (EBIT), z.B. 20% festgelegt wird. Dann würde das Prinzip: keine Kos-
ten besteuern, aufrechterhalten werden können, gleichzeitig würde ein erhebliches 
Mehraufkommen zu erwarten sein, auch wenn die in einem Jahr nicht abziehbaren 
Schuldzinsen in Folgejahren geltend gemacht werden könnten.  
Die Bundesregierung plant, im Winter 2006 das Gesetzgebungsverfahren für die Un-
ternehmenssteuerreform zu beginnen. Die zuständige Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
wird entsprechende Vorschläge erarbeiten, analysieren, quantifizieren und zwischen 
Bund und Ländern abstimmen. Die hier vorgelegte Studie soll auch hierfür Datenma-
terial und Anregungen liefern. 
„Im ersten Jahr wird der Steuerausfall nach unserem Ermessen größer sein, im zwei-
ten Jahr schrumpfen und im dritten Jahr kann man vielleicht schon davon ausgehen, 
dass wieder die gleichen Steuereinnahmen kommen“, so Bundeskanzlerin Merkel im 
August 2006273.  
Wiederholt sich Geschichte doch? Wird letztlich - wie 2001 - die politisch einfach 
durchsetzbare, aber wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch verhängnisvolle Kombina-
tion von Steuersatzsenkungen und Abschreibungsverschlechterungen274 wiederholt? 
Die Unternehmenssteuerreform 2001 senkte den Körperschaftsteuersatz von 50% auf 
40% für alle Kapitalgesellschaften und reduzierte die degressive Abschreibung von 
30% auf 20%: damals wurde eine dauerhafte Entlastung durch Steuersatzsenkung 
teilweise kassenmäßig gegenfinanziert durch ein Vorziehen von Steuereinnahmen. 

                                           
270 kein Freibetrag! Bei einem Freibetrag unterliegt nur der darüber liegende Betrag der Besteuerung, bei einer Frei-
grenze unterliegt bei Überschreitung der Freigrenze der gesamte Betrag der Besteuerung. 
271 Vgl. etwa Hendricks (2006). 
272 Vgl. Kap. 8.4, Module 2b und 2c. 
273 Merkel (2006). 
274 „Alle wollen sich von der degressiven Abschreibung verabschieden.“, so das Mitglied des Finanzausschusses CDU-
MdB Bernhardt, in: Steuerverhandlungen vor dem Durchbruch, Financial Times Deutschland, 28.8.2006. 
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Ergebnis: Die Steuerzahlung der Kapitalgesellschaften lag 2005 immer noch unter 
dem Niveau von 2000, obwohl ihre Gewinne seitdem um ein Drittel gestiegen sind. 
Zu welchen Schlussfolgerungen wird die Bund-Länder-Arbeitsgruppe letztlich kom-
men, und welche Richtung werden die politischen Entscheidungsträger einschlagen? 
Es steht zu hoffen, dass der politische Kompromiss nicht die Schwächen der einzel-
nen Modelle addiert, sondern ihre Stärken.  
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Anhang: Datentabellen 

11  DAX30-Daten 
Die folgende Tabelle 11.0 zeigt in einer Übersicht die Summen aller DAX30-
Unternehmen für den Zeitraum 2001 bis 2005.  

Tabelle 11.0 : Summenwerte aller DAX30-Unternehmen 

Mrd. € 2001 2002 2003 2004 2005 Summe

(1) Ergebnis vor Steuern 30 11 33 63 78 215

(2) Steueraufwand 8 9 14 20 22 73

(3) Jahresüberschuss 21 -1 19 42 54 135

(4) Dividende 13 13 12 13 17 68

(5) bezahlte Steuern 11 8 14 14 16 63

(6) Verlustvortrag 71 100 93 84 94 x

(7) Eigenkapital 390 328 341 365 435 x

(8) Fremdkapital 3.411 3.096 3.303 3.438 3.704 x

(9) bezahlte Zinsen 94 79 66 63 79 381

(10) erhaltene Zinsen

(11) Leasingzahlungen mindestens

zu wenig Daten 

zu wenig Daten 
 

Für jedes der DAX30-Unternehmen und für jedes der 5 Berichtsjahre 2001 bis 2005 
werden so aus den Geschäftsberichten 11 Kennzahlen erhoben275: 
• Ergebnis vor Steuern, 
• Steueraufwand, 
• Jahresüberschuss, 
• Dividende, 
• bezahlte Steuern, 
• Verlustvortrag, 
• Eigen- und Fremdkapital, 
• bezahlte und erhaltene Zinsen, 
• Leasingzahlungen (untere Grenze). 
Die folgenden Tabellen 11.1a ff. zeigen die Einzelwerte für alle DAX30-
Unternehmen. Eine ausführliche Analyse ist in Kap. 3 dieser Studie enthalten. 

                                           
275 Gegenüber Jarass/Obermair (2005) sind hier weitere steuerrelevante Daten enthalten, insbesondere das Verhältnis 
von Eigen- zu Fremdkapital. Die bezahlten und erhaltenen Zinsen werden separat ausgewiesen.  
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Tabelle 11.1a : Adidas, Allianz, Altana, BASF, Bayer, BMW 

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 0,38 0,39 0,44 0,52 0,66 1,83 -1,21 2,53 5,18 7,88 0,56 0,53 0,58 0,62 0,68
(2) Steueraufwand 0,15 0,15 0,17 0,20 0,22 -0,84 -0,74 0,13 1,73 2,11 0,22 0,20 0,24 0,23 0,25
(3) Jahresüberschuss 0,21 0,23 0,26 0,31 0,38 1,62 -1,17 1,62 2,20 4,38 0,34 0,32 0,35 0,39 0,44
(4) Dividende 0,09 0,05 0,05 0,05 0,06 0,67 0,68 0,68 1,07 1,40 0,08 0,96 0,10 0,11 0,13
(5) bezahlte Steuern 0,11 0,17 0,12 0,21 0,16 -0,31 1,20 2,67 1,79 1,37 0,20 0,19 0,23 0,35 0,21
(6) Verlustvortrag 0,35 0,32 0,24 0,17 0,12 9,88 18,32 17,63 16,57 15,74 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06
(7) Eigenkapital 1,01 1,08 1,36 1,63 2,71 31,66 21,77 28,59 30,83 47,10 1,19 1,25 1,45 1,66 2,01
(8) Fremdkapital 3,17 3,18 2,83 2,80 3,04 941,93 830,28 907,36 963,87 950,78 0,94 1,02 1,09 1,04 1,62
(9) bezahlte Zinsen 0,11 0,08 0,12 0,07 0,07 7,95 10,65 6,44 5,44 6,37 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
(10) erhaltene Zinsen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 22,08 26,40 21,05 19,90 20,90 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
(11) Leasingzahlungen mindestens 0,11 0,13 0,13 0,14 0,17 2,48 0,11 0,30 0,39 0,42 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 6,73 2,64 2,17 4,02 5,93 1,12 0,96 -1,99 0,99 2,20 3,24 3,30 3,21 3,55 3,29
(2) Steueraufwand 0,95 1,04 1,19 2,01 2,76 0,15 -0,11 -0,65 0,39 0,64 1,38 1,28 1,26 1,33 1,05
(3) Jahresüberschuss 5,83 1,60 0,98 2,01 3,17 0,96 1,06 -1,36 0,60 1,60 1,87 2,02 1,95 2,22 2,24
(4) Dividende 1,27 0,84 0,86 0,85 0,98 1,03 0,66 0,66 0,56 0,56 0,31 0,35 0,35 0,39 0,42
(5) bezahlte Steuern 0,53 0,41 1,01 1,54 2,25 0,64 0,34 0,61 0,53 0,54 0,71 0,60 0,26 0,74 0,60
(6) Verlustvortrag 0,42 2,09 2,13 2,17 2,14 0,74 1,99 1,85 2,09 2,72 5,82 4,00 2,78 2,95 2,43
(7) Eigenkapital 17,52 16,94 15,88 15,77 17,52 16,92 15,34 12,21 12,27 11,15 10,77 13,87 16,15 17,52 16,97
(8) Fremdkapital 19,35 18,15 17,72 18,15 18,16 20,12 26,36 25,23 25,54 25,57 40,49 41,64 45,33 49,90 57,59
(9) bezahlte Zinsen 0,60 0,57 0,42 0,35 0,37 0,48 0,70 0,78 0,72 0,79 0,75 0,63 0,34 0,27 0,24
(10) erhaltene Zinsen 0,17 0,29 0,14 0,12 0,15 0,14 0,40 0,37 0,37 0,45 0,81 0,65 0,29 0,24 0,28
(11) Leasingzahlungen mindestens 0,23 0,19 0,18 0,17 0,19 0,37 0,34 0,23 0,22 0,20 0,17 0,22 0,17 0,17 0,17

(1) Adidas (2) Allianz (3) Altana

(6) BMW(4) BASF (5) Bayer

Mrd. €

Mrd. €
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Tabelle 11.1b : Commerzbank, Continental, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Lufthansa 

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 0,43 -0,37 -1,98 0,83 1,68 -0,25 0,53 0,72 0,99 1,40 -1,48 6,07 1,46 3,54 3,44
(2) Steueraufwand -0,11 -0,10 0,25 0,35 0,41 0,06 0,29 0,39 0,30 0,45 -0,78 1,18 0,98 1,18 0,51
(3) Jahresüberschuss 0,10 -0,30 -2,32 0,39 1,17 -0,31 0,24 0,33 0,69 0,95 -0,71 4,72 0,45 2,47 2,85
(4) Dividende 0,54 0,22 0,05 0,00 0,15 0,06 0,00 0,06 0,07 0,12 2,37 1,02 1,54 1,55 1,58
(5) bezahlte Steuern 0,05 0,20 0,15 0,48 0,24 0,05 0,09 0,29 0,35 0,38 -0,62 -1,18 0,94 1,37 0,70
(6) Verlustvortrag 0,81 3,58 4,04 4,13 4,66 0,65 0,71 0,65 0,44 0,68 4,67 5,23 2,99 1,71 1,53
(7) Eigenkapital 11,76 8,81 9,09 9,80 13,65 1,55 1,72 1,98 2,84 3,80 39,00 34,91 34,48 33,54 36,45
(8) Fremdkapital 489,55 413,33 372,49 415,08 431,21 7,45 6,48 6,32 6,84 6,75 168,41 152,41 143,79 149,16 165,18
(9) bezahlte Zinsen 18,99 14,90 8,99 8,36 9,36 0,28 0,24 0,15 0,12 0,13 4,62 3,62 3,21 3,09 3,65
(10) erhaltene Zinsen 22,57 18,03 11,77 11,35 12,53 0,07 0,03 0,01 0,02 0,05 1,48 0,72 0,52 0,49 0,54
(11) Leasingzahlungen mindestens n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,82 0,74 0,75 0,90 0,95

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 1,80 3,55 2,76 4,03 6,11 0,32 0,37 0,45 0,45 0,70 -0,81 0,90 -0,81 0,54 0,88
(2) Steueraufwand 1,43 3,19 1,54 1,56 2,58 0,12 0,14 0,20 0,20 0,27 -0,20 0,18 0,16 0,13 0,26
(3) Jahresüberschuss 0,17 0,40 1,37 2,47 3,53 0,20 0,23 0,25 0,25 0,43 -0,60 0,72 -0,98 0,41 0,61
(4) Dividende 0,80 0,80 0,76 0,83 0,87 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,23 0,00 0,23 0,00 0,14
(5) bezahlte Steuern 1,25 0,41 0,91 0,20 0,96 0,13 0,13 0,17 0,30 0,19 0,01 0,00 0,02 0,07 0,07
(6) Verlustvortrag 2,58 6,30 6,20 5,20 4,10 0,01 0,01 0,02 0,05 0,06 0,36 0,39 0,82 1,34 1,33
(7) Eigenkapital 40,19 29,99 28,20 25,90 29,94 1,56 2,15 2,34 2,55 2,20 3,50 4,13 2,65 3,97 4,52
(8) Fremdkapital 878,03 728,36 775,41 814,16 962,23 0,57 4,39 5,95 6,05 30,89 14,71 15,01 14,08 14,10 14,75
(9) bezahlte Zinsen 48,10 31,35 22,61 22,41 35,25 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,30 0,29 0,28 0,22 0,27
(10) erhaltene Zinsen n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,05 0,03 0,01 0,03 0,05 0,10 0,14 0,18 0,16 0,22
(11) Leasingzahlungen mindestens n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1,18 0,69 0,54 0,48 0,48

(10) Deutsche Bank (11) Deutsche Börse (12) Deutsche Lufthansa

(7) Commerzbank (8) Continental (neu im DAX) (9) DaimlerChrysler
Mrd. €

Mrd. €
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Tabelle 11.1c : Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Fresenius, Henkel, Hypo Real Estate 

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 2,15 1,86 1,92 2,16 3,05 -2,50 -26,79 1,40 6,54 6,21 3,34 2,77 6,24 6,81 10,24
(2) Steueraufwand 0,56 0,27 0,57 0,43 0,61 0,81 -2,48 0,23 1,61 0,20 0,76 -0,65 1,12 1,95 2,28
(3) Jahresüberschuss 1,59 0,68 1,34 1,73 2,45 -3,45 -24,59 1,62 4,93 6,02 2,58 3,41 5,09 4,84 7,96
(4) Dividende 0,30 0,41 0,45 0,49 0,63 -1,91 1,58 0,09 0,40 2,93 1,23 1,52 1,62 1,60 1,79
(5) bezahlte Steuern 0,08 0,07 0,07 0,08 0,31 -0,01 0,02 -0,09 -0,01 1,20 2,49 1,19 1,06 1,24 1,06
(6) Verlustvortrag 5,56 5,72 5,08 2,66 8,98 17,63 22,20 17,69 16,80 13,67 6,00 6,52 6,63 5,65 4,13
(7) Eigenkapital 5,35 5,10 6,11 7,22 12,54 66,30 35,42 33,81 37,94 49,58 24,46 25,65 29,77 33,56 44,48
(8) Fremdkapital 151,35 157,55 148,83 146,14 159,35 98,26 90,41 82,27 69,88 78,30 74,58 87,41 82,08 80,50 82,08
(9) bezahlte Zinsen 0,19 0,19 0,26 0,44 0,36 4,78 6,11 4,48 4,57 4,02 2,28 1,92 1,98 1,87 2,01
(10) erhaltene Zinsen 0,05 0,10 0,13 0,23 0,21 0,44 1,91 0,67 0,94 1,09 1,09 1,00 0,78 0,66 1,05
(11) Leasingzahlungen mindestens n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.V. 0,41 0,13 0,10 0,11 0,10

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 0,32 0,56 0,53 0,64 0,77 0,97 0,66 0,77 1,92 1,04 0,16 0,22 0,41
(2) Steueraufwand 0,15 0,21 0,22 0,25 0,30 0,43 0,23 0,24 0,19 0,27 0,04 -0,05 0,05
(3) Jahresüberschuss 0,18 0,35 0,31 0,38 0,47 0,54 0,43 0,53 1,74 0,77 0,12 0,27 0,36
(4) Dividende 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,19 0,17 0,17 0,18 0,19 0,00 0,00 0,05
(5) bezahlte Steuern n.v. 0,14 0,17 0,18 0,36 0,33 0,16 0,35 0,28 0,27 0,04 0,01 0,09
(6) Verlustvortrag n.v. 0,30 0,41 0,46 0,46 0,31 0,51 0,62 0,57 0,77 0,46 1,09 1,09
(7) Eigenkapital 3,43 1,61 1,54 1,60 2,84 3,60 3,36 3,39 4,60 5,40 2,77 2,87 3,20
(8) Fremdkapital 4,14 7,31 6,81 6,59 8,75 5,76 5,15 5,98 8,53 8,55 150,11 145,26 149,27
(9) bezahlte Zinsen n.v. 0,27 0,24 0,23 0,23 0,29 0,21 0,19 0,22 0,27 8,06 7,74 8,13
(10) erhaltene Zinsen n.v. n.v. n.v. n.v. 0,02 0,14 0,14 0,11 0,12 0,07 8,76 8,37 8,83
(11) Leasingzahlungen mindestens 0,18 0,31 0,30 0,29 0,30 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 n.v. n.v. n.v.

(13) Deutsche Post (14) Deutsche Telekom (15) E.ON

durch Abspaltung 
von 

HyopVereinsban
k enststanden

(17) Henkel (18) Hypo Real Estate (neu im DAX)(16) Fresenius Medical Care
Mrd. €

Mrd. €
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Tabelle 11.1d : Infineon, Linde, MAN, Metro, Münchner Rück, RWE 

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern -1,02 -1,16 -0,35 0,22 -0,19 0,51 0,36 0,29 0,52 0,79 0,21 0,22 0,30 0,45 0,64
(2) Steueraufwand -0,43 -0,14 0,08 0,15 -0,12 0,22 0,12 0,18 0,24 0,28 0,06 0,07 0,07 0,13 0,18
(3) Jahresüberschuss -0,59 -1,02 -0,44 0,06 -0,31 0,29 0,24 0,11 0,28 0,51 0,15 0,15 0,24 0,32 0,46
(4) Dividende 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,14 0,14 0,14 0,15 0,09 0,10 0,09 0,12 0,16
(5) bezahlte Steuern 0,28 0,05 0,05 0,06 0,08 0,14 0,19 0,14 0,10 0,20 0,13 0,08 0,09 0,12 -0,02
(6) Verlustvortrag n.v. 1,67 2,20 1,78 2,37 0,36 0,40 0,36 0,34 0,36 0,65 0,79 0,59 0,60 0,78
(7) Eigenkapital 6,90 6,58 5,67 5,98 5,63 4,28 4,09 3,85 4,08 4,43 2,86 2,20 2,78 3,03 3,22
(8) Fremdkapital 2,84 4,34 5,14 4,89 4,66 7,19 8,12 8,06 7,51 8,10 9,23 9,49 7,17 8,69 10,78
(9) bezahlte Zinsen 0,05 0,06 0,09 0,14 0,09 0,25 0,19 0,17 0,13 0,11 0,18 0,13 0,12 0,10 0,07
(10) erhaltene Zinsen n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,09 0,07 0,05 0,02 0,04
(11) Leasingzahlungen mindestens 0,18 0,19 0,08 0,08 0,09 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 0,67 0,83 0,82 1,34 1,39 -0,65 0,44 1,33 2,60 3,75 2,24 2,72 2,12 3,94 3,81
(2) Steueraufwand 0,22 0,33 0,25 0,41 0,74 -1,04 -0,57 1,79 0,71 1,01 0,48 1,37 1,19 1,52 1,22
(3) Jahresüberschuss 0,45 0,50 0,57 0,93 0,65 0,40 1,01 -0,47 1,89 2,74 1,76 1,36 0,94 2,41 2,59
(4) Dividende 0,37 0,36 0,42 0,41 0,41 0,26 0,23 0,23 0,30 0,47 1,36 0,84 0,90 0,94 1,07
(5) bezahlte Steuern 0,16 0,39 0,11 0,56 0,50 0,09 0,21 0,68 0,71 0,40 0,92 0,71 0,76 1,05 1,01
(6) Verlustvortrag 1,68 2,16 1,85 2,27 4,88 0,66 1,63 1,79 1,64 2,06 2,82 2,94 2,88 1,95 1,10
(7) Eigenkapital 4,24 4,14 4,16 4,74 5,31 19,36 13,95 18,90 20,17 24,65 7,32 8,92 9,07 11,19 13,12
(8) Fremdkapital 18,08 18,78 22,42 23,35 23,45 182,70 196,44 190,39 194,62 193,99 80,11 91,35 90,08 82,18 95,01
(9) bezahlte Zinsen 0,68 0,53 0,57 0,64 0,64 0,21 0,30 0,39 0,64 0,42 1,20 1,89 2,25 2,26 2,19
(10) erhaltene Zinsen 0,17 0,17 0,14 0,15 0,14 n.v. n.v. n.v. 0,91 1,08 0,73 1,17 1,02 1,11 1,22
(11) Leasingzahlungen mindestens 1,54 1,67 1,59 1,46 1,35 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,22 0,24 0,28 0,15 0,10

(22) Metro (23) Münchener Rück (24) RWE

(19) Infineon Technologies (20) Linde (21) MAN

Mrd. €

Mrd. €
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Tabelle 11.1e : SAP, Schering, Siemens, ThyssenKrupp, TUI, Volkswagen 

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 1,07 1,11 1,78 2,07 2,32 0,70 1,15 0,70 0,75 0,97 2,68 3,48 3,41 4,23 3,38
(2) Steueraufwand 0,48 0,60 0,69 0,76 0,82 0,27 0,28 0,26 0,25 0,35 0,78 0,85 0,87 0,66 0,98
(3) Jahresüberschuss 0,59 0,51 1,08 1,31 1,50 0,43 0,87 0,45 0,50 0,62 2,28 2,57 2,54 3,57 2,40
(4) Dividende 0,18 0,18 0,19 0,25 0,34 0,20 0,16 0,18 0,18 0,19 1,71 0,99 1,01 1,08 1,22
(5) bezahlte Steuern 0,50 0,37 0,59 0,48 0,98 0,21 0,27 0,26 0,18 0,20 1,10 0,39 0,80 0,75 1,09
(6) Verlustvortrag 0,12 0,05 0,06 0,05 0,03 0,05 0,09 0,05 0,06 0,06 4,34 5,83 5,13 4,70 6,73
(7) Eigenkapital 3,11 2,87 3,71 4,59 5,78 2,56 2,93 2,90 3,03 3,28 23,81 23,52 23,72 26,86 27,12
(8) Fremdkapital 3,09 2,74 2,53 2,99 3,28 2,71 2,46 2,49 2,56 2,82 66,31 54,42 53,89 52,66 59,09
(9) bezahlte Zinsen 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,78 0,79 0,55 0,39 0,44
(10) erhaltene Zinsen 0,06 0,04 0,05 0,07 0,09 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,96 1,06 0,79 0,72 0,72
(11) Leasingzahlungen mindestens 0,21 0,21 0,16 0,15 0,16 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,28 0,33 0,53 0,77 0,84

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05
(1) Ergebnis vor Steuern 0,85 0,42 0,71 1,60 1,80 0,53 0,28 0,25 0,62 0,58 4,41 3,99 1,53 1,10 1,72
(2) Steueraufwand 0,19 0,18 0,15 0,64 0,74 0,12 0,24 -0,07 0,09 0,09 1,48 1,39 0,41 0,38 0,60
(3) Jahresüberschuss 0,66 0,25 0,56 0,96 1,07 0,41 0,04 0,31 0,53 0,49 2,93 2,60 1,12 0,72 1,12
(4) Dividende 0,41 0,34 0,23 0,27 0,34 0,19 0,16 0,15 0,16 0,15 0,47 0,51 0,54 0,46 0,41
(5) bezahlte Steuern 0,23 -0,03 0,15 0,16 0,35 0,06 0,12 0,12 0,12 0,17 1,36 1,38 0,99 0,02 0,35
(6) Verlustvortrag 1,97 3,05 3,18 2,50 2,50 0,76 1,21 1,27 0,83 4,83 1,31 2,20 2,92 3,60 3,83
(7) Eigenkapital 8,79 8,29 7,63 8,33 8,77 3,38 3,18 2,77 2,99 4,38 24,00 24,63 24,43 23,96 23,65
(8) Fremdkapital 25,86 22,87 22,51 22,81 27,46 13,24 12,34 10,22 9,33 10,95 80,43 84,26 94,71 103,02 110,23
(9) bezahlte Zinsen 0,60 0,39 0,32 0,29 0,29 0,44 0,30 0,21 0,22 0,32 n.v. 2,26 2,34 2,34 2,73
(10) erhaltene Zinsen 0,10 0,12 0,11 0,07 0,13 0,11 0,07 0,06 0,07 0,06 n.v. 3,25 3,33 3,41 3,36
(11) Leasingzahlungen mindestens 0,17 0,17 0,18 0,24 0,25 1,28 0,74 0,70 0,73 1,31 0,21 0,21 0,23 0,30 0,30

(25) SAP (26) Schering (27) Siemens

(28) ThyssenKrupp (29) TUI (30) Volkswagen
Mrd. €

Mrd. €
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Einige Anmerkungen zu den Tabellen 11.1a ff.: 
Alle Werte eines Jahres sind aus dem Geschäftsbericht dieses Jahres entnommen276.  
Zwei neue DAX30-Unternehmen: continental, hypo real estate. 
Meist enthält das in den Geschäftsberichten ausgewiesene ´Ergebnis vor Steuern´ nicht das ´außerordentliche Ergebnis´, teilweise auch nicht das 
´Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen´ und die Resultate der Änderungen von Bewertungsvorschriften. In dem hier dargestellten 
´Ergebnis vor Steuern´ sind diese Werte enthalten277.  
Erhaltene und bezahlte Zinsen stammen normalerweise aus der Kapitalflussrechnung. Werden dort nur die bezahlten Zinsen (Zinszahlungen – er-
haltene Zinsen) angegeben, werden darauf basierend erhaltene und bezahlte Zinsen aus dem Zinsergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung abge-
schätzt und kursiv gesetzt: Erhaltene Zinsen werden aus dem Finanzergebnis übernommen. Werden die netto bezahlten Zinsen angegeben, werden 
die brutto bezahlten Zinsen abgeschätzt aus den netto bezahlten Zinsen zuzüglich den erhaltenen Zinsen. 
Die Leasingraten stammen typischerweise aus ´Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen, Vertragliche Verpflichtungen´; diese 
geben die fest vereinbarten Zahlungen für die folgenden Jahre an, von denen die auf die folgenden 12 Monate entfallenden Werte angegeben sind278. 
Sie sind ein Proxy für die Zahlungen des Folgejahres und wohl etwas niedriger als die tatsächlich geleisteten Zahlungen, da die erst einige Monate 
später geschlossenen Verträge hier noch nicht berücksichtigt sind, aber trotzdem im folgenden Jahr zahlungswirksam sind. Dieser so für das Folge-
jahr abgeschätzte Wert wurde als Wert für das laufende Jahr für die meisten Unternehmen eingetragen und dann kursiv gesetzt; diese Periodenver-
schiebung um 1 Jahr ist zusätzlich zu berücksichtigen, wohl aber kein wesentliches Problem, wenn man Mehrjahresvergleiche anstellen will. Für ei-
nige Unternehmen gibt es explizite Werte für das laufende Jahr; diese Werte sind nicht kursiv gesetzt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die An-
gaben in den Geschäftsberichten bei Verbindlichkeiten tendenziell die Leasingzahlungen für kurzfristige Leasingverträge nicht ausweisen279, weil 
sie keine langfristig drohende Verbindlichkeit darstellen. Auch dadurch werden die tatsächlichen Leasingzahlungen durch die von uns angegebenen 
Werte unterschätzt. BASF weist für 2005 unter ´30. Leasingverhältnisse´ die Verpflichtungen explizit aus, z.B. geben sie für Finance-leasing für 
2006 einen Zinsanteil von 7 Mio. € bei gesamten Leasingraten von 22,9 Mio. € an. 

                                           
276 im Gegensatz zu Jarass/Obermair (2005), wo die Werte teilweise aus Mehrjahres-Übersichten etc. stammen sowie teilweise aus einem Geschäftsbericht Werte auch für Vorjahre 
übernommen wurden. Da derartige Werte häufig ´pro forma´-Werte sind (also Werte, die auf die Firmenstruktur des aktuellen Jahres korrigiert wurden), wurden in diesem Bericht 
ausnahmslos für jedes Jahr die Originalwerte dieses Geschäftsberichts verwendet.. 
277 In Jarass/Obermair (2005) wurde nur das in den Geschäftsberichten ausgewiesene ´Ergebnis vor Steuern´ dargestellt. Deshalb weichen die dort dargestellten Werte für 2001 und 
2002 von den hier dargestellten Werten ab. Besonders krass z.B. für E.ON. 2,7 Mrd. € statt nun 3,34 Mrd. € in 2001 und -0,7 Mrd. € statt nun 2,77 Mrd. € in 2002.  
278 Manchmal ist unklar, was in den veröffentlichten Zahlen enthalten ist, vgl. etwa Fresenius 2005, S. 159 und 171. 
279 Ausnahme: ALTANA: GB 2005 (S. 154, 26 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen, Miet- und Leasingverträge) gibt Zahlen – im Gegensatz zu den anderen 
Unternehmen – für tatsächlich in 2005 bezahlte Miet- & Pachtzahlungen, nämlich 48,9 Mio. €. Für 2006 ergibt unsere Schätzung auf der Basis von Verpflichtungen – die wir bei den 
anderen Unternehmen verwenden und für 2005 eintragen – ca. 23 Mio. €, also rund die Hälfte. Wenn das repräsentativ ist, sind die tatsächlichen Zahlungen also rund doppelt so hoch 
wie die von uns angegebenen (Ausnahme: Altana). Von den Zahlungen sind rund ein Viertel bis ein Drittel Zinsanteile (Leasing ist meist für mobile Anlagen, also nicht sehr langle-
bige Güter, die deshalb hohe Abschreibungsraten haben). 
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Hinweis: Bei tatsächlicher Steuerzahlung von Energieunternehmen ist ein beträchtlicher Teil für Royalties für Ölförderung, z.B. bei BASF 2005 
wohl knapp 2 Mrd. €, vgl. Finanzbericht, S. 121, nicht anrechenbare Steuern für Ölförderung; diese knapp 2 Mrd. € müssten bei Ertrag vor Steuern 
als Kosten und entsprechend bei tatsächlich bezahlte Steuern abgezogen werden. Beispiel BASF: Für 2002 gibt der Finanzbericht 2002, S. 141, 12. 
sonstige Angaben 411,3 Mio. € bezahlte Ertragssteuern an; der Finanzbericht 2003, S. 105, 10. sonstige Angaben gibt hingegen 1.021,2 Mio. be-
zahlte Ertragssteuern an; offensichtlich werden ab 2003 – als Reaktion auf unsere Buchveröffentlichung „Geheimnisse der Unternehmenssteuern“? - 
auch die Zahlungen für Ölförderung (Royalties) als Ertragssteuern angegeben, was formal dann korrekt sein mag, wenn die Royalties gewinnabhän-
gig als Steuern erhoben werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellen solche Steuern aber Kosten dar, die deshalb einerseits beim Ertrag, ande-
rerseits aber bei den bezahlten Steuern buchmäßig wieder abzuziehen sind, um ein korrektes Bild von der tatsächlich deutlich niedrigeren bezahlten 
Ertragssteuerbelastung zu ermöglichen. 
Auch bei den Versicherungen wird die angegebene Steuerbelastung deutlich überschätzt, denn ein Teil der angegebenen bezahlten Steuern bezieht 
sich auf Erträge von Versicherten, deren Erträge werden aber nicht bei Ertrag vor Steuern des Unternehmens ausgewiesen, da dieser sich aus-
schließlich auf den Ertrag bezieht, der den Aktionären des Unternehmens zusteht. Übrigens: RWE gibt explizit an, wie viel sie bei Dividendenaus-
schüttung noch an Steuerrückerstattung bekommen, ca. 1 Mrd. € insgesamt in 2005. 
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Tabelle 11.2a : DAX30-Kennzahlen (5-Jahres-Durchschnitte 2001-2005)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

bezahlte 
Steuern

Dividende Verlust
vortrag

Kapital
entgelt 

(Ergebnis vSt + 
bez. Zinsen + 
1/2 Leasingz.)

Ergebnis 
vor Steuern 
- bezahlte 
Steuern

Eigen
kapital

Eigen
kapital

Eigenk.+
Fremdkap.

(1) Adidas 32% 0,13 0,51 1,33 21% 0,34

(2) Allianz 41% 0,28 4,82 3,39 6% 0,03

(3) Altana 40% 0,47 0,07 1,04 24% 0,57

(4) BASF 27% 0,22 0,42 1,13 19% 0,48

(5) Bayer 81% 1,06 2,88 2,28 1% 0,36

(6) BMW 18% 0,11 1,08 1,16 18% 0,24

(7) Commerzbank 191% 1,64 29,39 n.v. -1% 0,02

(8) Continental (neu im DAX) 34% 0,04 0,92 1,27 19% 0,26

(9) DaimlerChrysler 9% 0,62 1,24 2,56 7% 0,19

(10) Deutsche Bank 20% 0,22 1,34 n.v. 9% 0,04

(11) Deutsche Börse 40% 0,11 0,07 n.v. 13% 0,18

(12) Deutsche Lufthansa 23% 0,85 6,07 5,35 3% 0,21

(13) Deutsche Post 5% 0,20 2,52 n.v. 29% 0,05

(14) Deutsche Telekom -7% -0,21 -5,81 n.v. -7% 0,35

(15) E.ON 24% 0,26 0,98 1,36 14% 0,28

(16) Fresenius Medical Care 30% 0,20 0,58 1,59 18% 0,25

(17) Henkel 26% 0,17 0,52 1,23 20% 0,37

(18) Hypo Real Estate (neu im DAX) 19% 0,06 3,37 n.v. 7% 0,02

(19) Infineon Technologies -21% -0,16 -3,20 0,70 -10% 0,58

(20) Linde 32% 0,29 0,74 1,53 8% 0,35

(21) MAN 21% 0,30 1,86 1,47 10% 0,24

(22) Metro 34% 0,39 2,54 2,36 15% 0,18

(23) Münchener Rück 28% 0,20 1,04 n.v. 6% 0,09

(24) RWE 30% 0,34 0,79 1,69 21% 0,10

(25) SAP 35% 0,14 0,04 1,06 27% 0,58

(26) Schering 26% 0,21 0,07 1,04 21% 0,53

(27) Siemens 24% 0,35 1,56 1,25 10% 0,30

(28) ThyssenKrupp 16% 0,29 2,45 1,44 11% 0,26

(29) TUI 26% 0,36 3,93 2,71 10% 0,23

(30) Volkswagen 32% 0,19 1,09 1,81 7% 0,20
(7) Commerzbank: Wegen großer Verluste in 2002 und 2003 führt die Division durch das Durchschnittsergebnis in Sp. 
1, 2 und 3 nicht zu sinnvollen Aussagen.

Finanzielle Unternehmen
sind kursiv gesetzt

Ergebnis vor Steuern
dividiert durch dividiert durch
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Tabelle 11.2b : DAX30-Kennzahlen (Werte für 2005)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

bezahlte 
Steuern

Dividende Verlust
vortrag

Kapital
entgelt 

(Ergebnis vSt + 
bez. Zinsen + 
1/2 Leasingz.)

Ergebnis 
vor Steuern 
- bezahlte 
Steuern

Eigen
kapital

Eigen
kapital

Eigenk.+
Fremdkap.

(1) Adidas 24% 0,09 0,18 1,24 18% 0,47

(2) Allianz 17% 0,18 2,00 1,84 14% 0,05

(3) Altana 31% 0,19 0,08 1,04 23% 0,55

(4) BASF 38% 0,17 0,36 1,08 21% 0,49

(5) Bayer 25% 0,25 1,24 1,40 15% 0,30

(6) BMW 18% 0,13 0,74 1,10 16% 0,23

(7) Commerzbank 14% 0,09 2,78 n.v. 11% 0,03

(8) Continental (neu im DAX) 27% 0,09 0,49 1,10 27% 0,36

(9) DaimlerChrysler 20% 0,46 0,44 2,20 8% 0,18

(10) Deutsche Bank 16% 0,14 0,67 n.v. 17% 0,03

(11) Deutsche Börse 27% 0,11 0,09 n.v. 23% 0,07

(12) Deutsche Lufthansa 7% 0,16 1,52 1,58 18% 0,23

(13) Deutsche Post 10% 0,21 2,94 n.v. 22% 0,07

(14) Deutsche Telekom 19% 0,47 2,20 n.v. 10% 0,39

(15) E.ON 10% 0,18 0,40 1,20 21% 0,35

(16) Fresenius Medical Care 47% 0,17 0,61 1,49 14% 0,25

(17) Henkel 25% 0,18 0,74 1,27 14% 0,39

(18) Hypo Real Estate (neu im DAX) 23% 0,12 2,68 n.v. 10% 0,02

(19) Infineon Technologies -41% 0,00 -12,35 0,28 -5% 0,55

(20) Linde 25% 0,19 0,45 1,26 13% 0,35

(21) MAN -4% 0,25 1,22 1,19 21% 0,23

(22) Metro 36% 0,29 3,51 1,94 17% 0,18

(23) Münchener Rück 11% 0,13 0,55 n.v. 14% 0,11

(24) RWE 27% 0,28 0,29 1,59 21% 0,12

(25) SAP 42% 0,15 0,01 1,04 23% 0,64

(26) Schering 21% 0,20 0,06 1,04 23% 0,54

(27) Siemens 32% 0,36 1,99 1,25 8% 0,31

(28) ThyssenKrupp 20% 0,19 1,39 1,23 17% 0,24

(29) TUI 29% 0,26 8,30 2,67 9% 0,29

(30) Volkswagen 21% 0,24 2,22 2,67 6% 0,18

Finanzielle Unternehmen
sind kursiv gesetzt

Ergebnis vor Steuern
dividiert durch dividiert durch
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In den Geschäftsberichten wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ein kalkulatori-
scher Steueraufwand als Summe aus laufenden und latenten Steuern angegeben, 
zudem in der Kapitalflussrechnung die Summe der tatsächlich bezahlten Steuern. 
In Geschäftsberichten und Finanzanalysen wird die Eigenkapitalrendite nach Steuern 
berechnet, indem der kalkulatorische Steueraufwand vom Ergebnis vor Steuern ab-
gezogen und das Ergebnis durch das Eigenkapital dividiert wird. Die tatsächlich er-
wirtschaftete Eigenkapitalrendite ist aber nicht durch eine kalkulatorische, sondern 
durch die tatsächliche Steuerzahlung laut Kapitalflussrechnung gegeben. Tabelle 11.3 
zeigt die jeweils resultierenden Eigenkapitalrenditen.  
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Tabelle 11.3 : Eigenkapitalrenditen bei kalkulatorischer und 
bei tatsächlicher Steuerzahlung 

(1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b)

2005 Ø 2001
-2005 2005 Ø 2001

-2005 2005 Ø 2001
-2005

(1) Adidas 24% 28% 16% 18% 18% 20%

(2) Allianz 17% 12% 12% 11% 14% 11%

(3) Altana 34% 39% 22% 24% 23% 26%

(4) BASF 34% 36% 18% 26% 21% 28%

(5) Bayer 20% 12% 14% 9% 15% 8%

(6) BMW 19% 24% 13% 15% 16% 19%

(7) Commerzbank 12% 8% 9% 7% 11% 7%

(8) Continental (neu im DAX) 37% 22% 25% 12% 27% 14%

(9) DaimlerChrysler 9% 3% 8% 3% 8% 2%

(10) Deutsche Bank 20% 11% 12% 6% 17% 8%

(11) Deutsche Börse 32% 27% 20% 17% 23% 19%

(12) Deutsche Lufthansa 19% 1% 14% 0% 18% 0%

(13) Deutsche Post 24% 29% 20% 23% 22% 27%

(14) Deutsche Telekom 13% 3% 12% 2% 10% 2%

(15) E.ON 23% 20% 18% 15% 21% 15%

(16) Fresenius Medical Care 27% 17% 16% 10% 14% 12%

(17) Henkel 19% 22% 14% 15% 14% 16%

(18) Hypo Real Estate (neu im DAX) 13% 13% 11% 11% 10% 10%

(19) Infineon Technologies -3% -10% -1% -5% -5% -13%

(20) Linde 18% 15% 12% 9% 13% 11%

(21) MAN 20% 14% 14% 10% 21% 12%

(22) Metro 26% 22% 12% 11% 17% 15%

(23) Münchener Rück 15% 7% 11% 7% 14% 6%

(24) RWE 29% 30% 20% 21% 21% 20%

(25) SAP 40% 38% 26% 24% 23% 21%

(26) Schering 30% 29% 19% 18% 23% 21%

(27) Siemens 12% 12% 9% 8% 8% 8%

(28) ThyssenKrupp 40% 38% 26% 24% 23% 21%

(29) TUI 30% 29% 19% 18% 23% 21%

(30) Volkswagen 12% 12% 9% 8% 8% 8%

Ergebnis vor Steuern 
minus

dividiert durch
Eigenkapital

Ergebnis vor Steuern kalkulatorischer 
Steueraufwand

bezahlte
Steuern

Eigenkapitalrendite
vor Steuern: nach Steueraufwand:  nach bezahlten Steuern:
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12 Modellrechnungen für die vorliegenden Reformvorschläge 
 

Tabelle 12.0a : Grundlagen und Rechenverfahren für die Modellrechnungen 

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt
hälftige keine

GewSt KSt gesamt GewSt KSt gesamt GewSt KSt gesamt GewSt KSt gesamt

5,6% 4,2% 16,0% 13,6% 8,0% 6,3% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%

16,0% 12,5% 28,5%

16,7% 25,0% 37,5% 16,0% 15,0% 28,6% 16,0% 12,5% 28,5% 16,0% 12,5% 28,5%

Derzeit Kommunen Bundesregierung Bayern

Reformmodelle
(1) (2a) (2b) (2c)

max. 60% von 
kein voller hälftiger

Steuer Generelle Steuer Mindeststeuer
auf Gewinn und bei auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte); bei

Gewinn

Dauerschuldzinsen
Gewinn+Schuldzinsen

falls Schuldzinsen > 60%

Schuldzinsen, 
Zinsanteile von 
Mieten, Leasing, 
Lizenzgebühren

Bemessungs-
grundlage

nominaler Steuersatz
 Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen

Zurechnung von
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Tabelle 12.0b : Modellparameter 

0,5

16,7%

Annahme für die Berechnung: 1/2 Dauerschuldzinsen ~ 33,3% der gesamten Schuldzinsen.

Körperschaftsteuersatz 25% .

0,0

Freibetrag von 30

16%

Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf 15% .

0,5

Freibetrag von 15

Senkung des Steuersatzes der Gewerbesteuer von derzeit 16,7 % auf 16% (= 4% * 400%).

Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf 12,5% .

0,6

Freibetrag von 250

Senkung des Steuersatzes der Gewerbesteuer von derzeit 16,7 % auf 16% (= 4% * 400%).

Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 25% auf 12,5% .

Verwendeter Hebesatz für Gewerbesteuer 400% .

Abzug eines 
Anteils von 

der Schuldzinsen, Zinsanteilen von Mieten & Leasing und Lizenzgebühren bei der 
Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer.

Abzug eines 
Anteils von 

der Schuldzinsen, Zinsanteilen von Mieten & Leasing und Lizenzgebühren bei der 
Bemessungsgrundlage der Gewerbe- und der Körperschaftsteuer

Senkung des Steuersatzes der Gewerbesteuer von derzeit 16,7 % auf (= 4% * 400%).

Alle Berechnungen ohne Berücksichtigung des Solidaritätszuschlags.

Abschaffung von §8a KStG (Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung) auch hier angenommen.
Abschaffung des Abzugs der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer.

(2b) Bundesregierung : Hälftiger Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen in Mieten, Leasing und 
                                        Lizenzgebühren, bei Gewerbe- und bei Körperschaftsteuer

(2c) Bayern : Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen in Mieten, Leasing und Lizenzgebühren, in Höhe von 
                        maximal 60% der Summe aus Gewinn und Schuldzinsen (EBIT), 
                        bei Gewerbe- und bei Körperschaftsteuer

durch Senkung der Messzahl von derzeit 5% auf 4% und Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuer von sich selbst.

durch Senkung der Messzahl von derzeit 5% auf 4% und Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuer von sich selbst.

Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG.

(1) Derzeitige Besteuerung: Hälftige Zurechnung von Dauerschuldzinsen, nur bei der Gewerbesteuer

(2a) Kommunen : Kein steuerlicher Abzug von Schuldzinsen, Zinsanteilen in Mieten, Leasing und 
                               Lizenzgebühren, nur bei Gewerbesteuer

Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer.

Hinzurechnung 
von 

der Dauerschuldzinsen (= ca. 2/3 der Schuldzinsen) zur Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer.

Messzahl 5%, Abzug der Gewerbesteuerschuld von ihrer eigenen 
Bemessungsgrundlage; resultierender Steuersatz damit (= 5% * 400% / (1 + 5% * 400%).

Weiterhin Abzug der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer.

T€ für die bei der Gewerbe- und bei der Körperschaftsteuer nicht abgezogenen Schuldzinsen; 
Vortrag auf das Folgejahr.

durch Senkung der Messzahl von derzeit 5% auf 4% und Abschaffung des Abzugs der Gewerbesteuer von sich selbst.

Abschaffung von §8a KStG (Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung), da nicht mehr erforderlich.

Abschaffung von §8a KStG (Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung) auch hier angenommen.

T€ für die bei der Gewerbesteuer nicht abgezogenen Schuldzinsen.

Abschaffung des Abzugs der bezahlten Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer.

T€ für die bei der Gewerbesteuer nicht abgezogenen Schuldzinsen.

Abzug eines Anteils in 
Höhe von maximal

der Summe aus Gewinn und Schuldzinsen (EBIT) für Schuldzinsen, Zinsanteilen von 
Mieten & Leasing und Lizenzgebühren.
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Tabelle 12.1a : Modellfall 1a - Gesamtkapital 0,6 Mio €, Eigenkapitalanteil 65% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 20
- Schuldzinsen 10 3 0 0 0 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 0 0 0 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 7 7 6 7 6 7 7 7 7
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 11 6 7 6 7 7 7 7
Steuern/Verlustvortrag(-) 2 1 1 1 1 1 1 1

Summe Kapitalentgelte 40
- Schuldzinsen 10 3 0 0 0 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 0 0 0 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 27 27 22 27 23 27 27 27 27
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 31 22 27 23 27 27 27 27
Steuern/Verlustvortrag(-) 5 6 4 3 4 3 4 3

Summe Kapitalentgelte 60
- Schuldzinsen 10 3 0 0 0 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 0 0 0 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 47 47 39 47 40 47 47 47 47
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 51 39 47 40 47 47 47 47
Steuern/Verlustvortrag(-) 8 10 8 6 8 6 8 6

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 390
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 0
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 585
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a -
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 0
(2e) Steuerlich nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen 0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 160
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 10

50

8,7%Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,5% 8,7% 8,7%

1,4%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 4,3% 5,0% 5,0% 5,0%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 1,1% 1,4% 1,4%

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

In geringem Umfang Bankkredite, 
keine Kredite eines wesentlich 
beteiligten Gesellschafters erforderlich:
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
nach §8a KStG.

alle Werte in Tausend €

hälftiger max. 60% von 
Gewinn+Schuldzinse

Dauerschuldzinsen Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

Derzeit Kommunen
(1) (2a) (2b) (2c)

Reformmodelle

Zurechnung von

Bayern
Mindeststeuer

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

kein voller

Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

2

11 8 8

2

8

14

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

3

18 14 14

Steuer

Steuer

Steuer

(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

2
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Tabelle 12.1b : Modellfall 1b - Gesamtkapital 0,6 Mio €, Eigenkapitalanteil 35% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 20
- Schuldzinsen 20 7 0 0 0 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 0 0 0 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Steuern/Verlustvortrag(-) 1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0

Summe Kapitalentgelte 40
- Schuldzinsen 20 7 0 0 0 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 0 0 0 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 17 17 13 17 14 17 17 17 17
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 23 13 17 14 17 17 17 17
Steuern/Verlustvortrag(-) 4 3 3 2 3 2 3 2

Summe Kapitalentgelte 60
- Schuldzinsen 20 7 0 0 0 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 0 0 0 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 37 37 29 37 31 37 37 37 37
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 43 29 37 31 37 37 37 37
Steuern/Verlustvortrag(-) 7 7 6 5 6 5 6 5

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 210
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 50
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 3
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 315
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a 3
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 3,0
(2e) Steuerlich nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen 0,0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 290
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 17

50

5

1
Eigenkapitalrendite nach Steuern -1,9% -1,6% -1,6% -1,6%

Dauerschuldzinsen
Gewinn+Schuldzinse

Eigenkapitalrendite nach Steuern 4,5% 5,6% 5,7%

10,5% 12,4% 12,5% 12,5%

Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

10

5,7%

10

hälftiger max. 60% von 
Zurechnung von

0

Reformmodelle
(1) (2a) (2b) (2c)

Steuer

Steuer

Steuer

Bayern
Mindeststeuer

Kredite teilweise von einem wesentlich 
beteiligten Gesellschafter,
teilweise von der Hausbank:
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
nach §8a KStG.

Derzeit Kommunen

0 0

alle Werte in Tausend €

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

kein voller

Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

15 10

5

(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

57

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 
Eigenkapitalrendite nach Steuern
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Tabelle 12.1c : Modellfall 1c - Gesamtkapital 0,6 Mio €, Eigenkapitalanteil 5% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 20
- Schuldzinsen 31 10 1 1 1 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 3 2 2 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
insgesamt zu versteuerndes Einkommen -4 -14 -10 -14 -12 -12 -14 -14
Steuern/Verlustvortrag(-) -1 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Summe Kapitalentgelte 40
- Schuldzinsen 31 10 1 1 1 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 3 2 2 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 6 6 3 6 4 6 6 6 6
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 16 3 10 4 8 8 6 6
Steuern/Verlustvortrag(-) 3 1 2 1 1 1 1 1

Summe Kapitalentgelte 60
- Schuldzinsen 31 10 1 1 1 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 3 3 2 2 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 26 26 20 26 21 26 26 26 26
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 36 20 30 21 28 28 26 26
Steuern/Verlustvortrag(-) 6 5 5 3 4 3 4 3

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 30
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 520
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 31
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 45
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a 31
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 31
(2e) Nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen = 2a - 2d 0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 0
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0

50

61,5%

7,8% 11,9% 11,8% 13,8%

7
49,4% 59,5% 59,5%

auf Gewinn und

Eigenkapitalrendite nach Steuern -47,3% -47,3% -47,3% -47,3%

Mindeststeuer

0

Reformmodelle

Derzeit Kommunen Bundesregierung
(2c)

Bayern
(1) (2a) (2b)

kein vollerZurechnung von

alle Werte in Tausend €

0

23

Dauerschuldzinsen Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

0 0

Eigenkapitalrendite nach Steuern

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

11 8 8
Eigenkapitalrendite nach Steuern

(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

Steuer Generelle Steuer
auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

hälftiger

2 2

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

max. 60% von 
Gewinn+Schuldzinse

Steuer

Steuer

Steuer

Das Unternehmen hat fast alles EK verloren. 
Ein wesentlich beteiligter Gesellschafter 
übernimmt die von der Hausbank 
zurückgeforderten Kredite;
keine Begrenzung der steuerlichen Abzugs-
fähigkeit der Schuldzinsen nach § 8a KStG 
wegen der Freigrenze von 250 T€.
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Tabelle 12.2a : Modellfall 2a - Gesamtkapital 6 Mio €, Eigenkapitalanteil 65% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 200
- Schuldzinsen 96 32 66 33 33 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 74 74 56 74 47 74 74 74 74
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 106 56 170 47 122 122 74 74
Steuern/Verlustvortrag(-) 18 14 27 7 20 15 12 9

Summe Kapitalentgelte 400
- Schuldzinsen 96 32 66 33 33 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 274 274 223 274 215 274 274 274 274
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 306 223 370 215 322 322 274 274
Steuern/Verlustvortrag(-) 51 56 59 32 52 40 44 34

Summe Kapitalentgelte 600
- Schuldzinsen 96 32 66 33 33 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 474 474 390 474 383 474 474 474 474
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 506 390 570 383 522 522 474 474
Steuern/Verlustvortrag(-) 84 97 91 57 84 65 76 59

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 3.900
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 0
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 5.850
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a -
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 0
(2e) Steuerlich nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen 0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 1.600
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 96

500(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

21

78

135

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

32

182 149 149

34 35

107 91 92
4,3% 4,7% 4,7%

Zurechnung von

Bayern
Mindeststeuer

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

kein voller

Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

(1) (2a) (2b) (2c)
Reformmodelle

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

In geringem Umfang Bankkredite, 
keine Kredite eines wesentlich 
beteiligten Gesellschafters erforderlich:
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen
nach §8a KStG.

alle Werte in Tausend €

hälftiger max. 60% von 
Gewinn+Schuldzinse

Dauerschuldzinsen Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

Derzeit Kommunen

5,0%

Steuer

Steuer

Steuer

1,4%

Eigenkapitalrendite nach Steuern

Eigenkapitalrendite nach Steuern 1,1% 1,0% 1,0%

8,7%Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,5% 8,3% 8,3%
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Tabelle 12.2b : Modellfall 2b - Gesamtkapital 6 Mio €, Eigenkapitalanteil 35% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 200
- Schuldzinsen 204 68 174 87 87 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen -34 -34 -40 -34 -61 -34 -34 -34 -34
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 34 -40 170 -61 68 68 -34 -34
Steuern/Verlustvortrag(-) 6 -10 27 -9 11 9 -5 -4

Summe Kapitalentgelte 400
- Schuldzinsen 204 68 174 87 87 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 166 166 127 166 107 166 166 166 166
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 234 127 370 107 268 268 166 166
Steuern/Verlustvortrag(-) 39 32 59 16 43 34 27 21

Summe Kapitalentgelte 600
- Schuldzinsen 204 68 174 87 87 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 366 366 294 366 275 366 366 366 366
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 434 294 570 275 468 468 366 366
Steuern/Verlustvortrag(-) 72 73 91 41 75 59 59 46

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 2.100
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 500
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 30
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 3.150
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a 30
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 30,0
(2e) Steuerlich nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen 0,0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 2.900
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 174

500

146 132

Kredite teilweise von den wesentlich 
beteiligten Gesellschaftern, 
teilweise von der Hausbank:
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
nach §8a KStG.

Derzeit Kommunen

(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

Reformmodelle
(1) (2a) (2b) (2c)

Bayern

0

47

6 27 19

71

Mindeststeuer
auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

104

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

5,7%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 10,5% 11,1% 11,1% 12,5%
133

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

kein voller hälftiger max. 60% von 

75 76

alle Werte in Tausend €

Steuer

Steuer

Steuer
Eigenkapitalrendite nach Steuern 4,5% 4,3% 4,3%

Eigenkapitalrendite nach Steuern -1,9% -2,9% -2,5% -1,6%

Dauerschuldzinsen
Zurechnung von Gewinn+Schuldzinse

Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei
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Tabelle 12.2c : Modellfall 2c - Gesamtkapital 6 Mio €, Eigenkapitalanteil 5% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 200
- Schuldzinsen 312 9 282 141 141 203 203
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 19 19
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen -142 143 118 -142 -169 -142 -142 -142 -142
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 152 118 170 -169 14 14 80 80
Steuern/Verlustvortrag(-) 25 29 27 -25 2 2 13 10

Summe Kapitalentgelte 400
- Schuldzinsen 312 9 282 141 141 93 93
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 9 9
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 58 343 284 58 -1 58 58 58 58
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 352 284 370 -1 214 214 160 160
Steuern/Verlustvortrag(-) 59 71 59 0 34 27 26 20

Summe Kapitalentgelte 600
- Schuldzinsen 312 9 282 141 141 0 0
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 30 30 15 15 0 0
- Lizenzgebühren 0 0 0 0 0 0
= Gewinn nach Zinsen 258 543 451 258 167 258 258 258 258
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 552 451 570 167 414 414 258 258
Steuern/Verlustvortrag(-) 92 113 91 25 66 52 41 32

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 300
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 5.200
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 312
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 450
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a 27
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 27
(2e) Nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen = 2a - 2d 285
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 0
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0

500(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

Steuer Generelle Steuer
auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

hälftiger

59 61

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

max. 60% von 
Gewinn+Schuldzinse

55 27

Eigenkapitalrendite nach Steuern

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

205 116 118
Eigenkapitalrendite nach Steuern

23

46130

Dauerschuldzinsen Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

kein vollerZurechnung von

alle Werte in Tausend €

Derzeit Kommunen Bundesregierung
(2c)

Bayern
(1) (2a) (2b)

auf Gewinn und

Eigenkapitalrendite nach Steuern -65,6% -56,4% -48,7% -54,9%

Mindeststeuer

4

Reformmodelle

61,5%

-23,9% -0,4% -1,0% 4,1%

74
17,8% 47,3% 46,7%

Steuer

Steuer

Steuer

Das Unternehmen hat fast alles EK verloren. 
Ein wesentlich beteiligter Gesellschafter 
übernimmt die von der Hausbank 
zurückgeforderten Kredite;
Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
der Schuldzinsen nach § 8a KStG wegen 
Überschreitung der Freigrenze von 250 T€.
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Tabelle 12.3a : Modellfall 3a - Gesamtkapital 60 Mio. €, Eigenkapitalanteil 65% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 2,00
- Schuldzinsen 0,96 0,32 0,93 0,47 0,47 0,05 0,05
- Miete & Leasingzahlungen (1/2 0,30 0,30 0,15 0,15 0,01 0,01
- Lizenzgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 0,74 0,74 0,56 0,74 0,42 0,74 0,74 0,74 0,74
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 1,06 0,56 1,97 0,42 1,36 1,36 0,80 0,80
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,18 0,14 0,32 0,06 0,22 0,17 0,13 0,10

Summe Kapitalentgelte 4,00
- Schuldzinsen 0,96 0,32 0,93 0,47 0,47 0,00 0,00
- Miete & Leasingzahlungen (1/2 0,30 0,30 0,15 0,15 0,00 0,00
- Lizenzgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 2,74 2,74 2,23 2,74 2,10 2,74 2,74 2,74 2,74
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 3,06 2,23 3,97 2,10 3,36 3,36 2,74 2,74
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,51 0,56 0,64 0,32 0,54 0,42 0,44 0,34

Summe Kapitalentgelte 6,00
- Schuldzinsen 0,96 0,32 0,93 0,47 0,47 0,00 0,00
- Miete & Leasingzahlungen (1/2 0,30 0,30 0,15 0,15 0,00 0,00
- Lizenzgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 4,74 4,74 3,90 4,74 3,78 4,74 4,74 4,74 4,74
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 5,06 3,90 5,97 3,78 5,36 5,36 4,74 4,74
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,84 0,97 0,96 0,57 0,86 0,67 0,76 0,59

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 39
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 0
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 59
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a -
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 0
(2e) Steuerlich nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen 0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 16
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 1

5(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

0,32 0,38

1,82 1,52 1,53

0,39

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

1,07

8,2% 8,2%

0,96

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

kein

0,95

Zurechnung von voller Gewinn+Schuldzinsehälftiger max. 60% von 

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

Eigenkapitalrendite nach Steuern 4,3% 4,6% 4,6% 5,0%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,5%

(2c)
Bayern

(1) (2a) (2b)

8,7%

0,23

0,78

1,35

1,3%

Mindeststeuer

Reformmodelle

In geringem Umfang Bankkredite, 
keine Kredite eines wesentlich 
beteiligten Gesellschafters erforderlich:
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
nach §8a KStG.

Derzeit Kommunen Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

Dauerschuldzinsen

Steuer

Steuer

alle Werte in Mio. €

Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

Eigenkapitalrendite nach Steuern 1,1% 0,9% 0,9%
Steuer
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Tabelle 12.3b : Modellfall 3b - Gesamtkapital 60 Mio. €, Eigenkapitalanteil 35% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 2,0
- Schuldzinsen 2,0 0,68 2,01 1,01 1,01 0,99 0,99
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 0,3 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15
- Lizenzgebühren 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen -0,3 -0,34 -0,40 -0,34 -0,66 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 0,34 -0,40 1,97 -0,66 0,82 0,82 0,80 0,80
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,06 -0,10 0,32 -0,10 0,13 0,10 0,13 0,10

Summe Kapitalentgelte 4,0
- Schuldzinsen 2,0 0,68 2,01 1,01 1,01 0,00 0,00
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 0,3 0,30 0,15 0,15 0,00 0,00
- Lizenzgebühren 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 1,7 1,66 1,27 1,66 1,02 1,66 1,66 1,66 1,66
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 2,34 1,27 3,97 1,02 2,82 2,82 1,66 1,66
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,39 0,32 0,64 0,15 0,45 0,35 0,27 0,21

Summe Kapitalentgelte 6,0
- Schuldzinsen 2,0 0,68 2,01 1,01 1,01 0,00 0,00
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 0,3 0,30 0,15 0,15 0,00 0,00
- Lizenzgebühren 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 3,7 3,66 2,94 3,66 2,70 3,66 3,66 3,66 3,66
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 4,34 2,94 5,97 2,70 4,82 4,82 3,66 3,66
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,72 0,73 0,96 0,41 0,77 0,60 0,59 0,46

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 21
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 5
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 32
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a 2
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 0,3
(2e) Steuerlich nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen 0,0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 29
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 2

5

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

Eigenkapitalrendite nach Steuern

Reformmodelle
(2c)

alle Werte in Mio. €

(1) (2a) (2b)

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

0,47

0,06 0,3

1,36 1,37

0,23

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

4,1%
0,71

(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

Dauerschuldzinsen

0,79

Kredite teilweise von den wesentlich 
beteiligten Gesellschaftern,
teilweise von der Hausbank:
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen
nach §8a KStG.

Derzeit Kommunen

Steuer

Steuer

kein

5,7%

Bayern

Zurechnung von voller hälftiger max. 60% von 
Gewinn+Schuldzinse

Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

4,5%

Steuer

4,1%
0,80

Eigenkapitalrendite nach Steuern -1,9% -3,1% -2,7% -2,7%

Mindeststeuer
auf Gewinn und

0,23

Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

12,5%
1,46 1,04

Eigenkapitalrendite nach Steuern 10,5% 10,9% 10,9%
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Tabelle 12.3c : Modellfall 3c - Gesamtkapital 60 Mio. €, Eigenkapitalanteil 5% 

hälftige keine

GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt GewSt KSt

Summe Kapitalentgelte 2,0
- Schuldzinsen 3,1 1,04 3,09 1,55 1,55 2,03 2,03
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 0,3 0,30 0,15 0,15 0,19 0,19
- Lizenzgebühren 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen -1,4 -1,42 -1,42 -1,42 -1,74 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42
insgesamt zu versteuerndes Einkommen -0,38 -1,42 1,97 -1,74 0,28 0,28 0,80 0,80
Steuern/Verlustvortrag(-) -0,06 -0,36 0,32 -0,26 0,04 0,03 0,13 0,10

Summe Kapitalentgelte 4,0
- Schuldzinsen 3,1 1,04 3,09 1,55 1,55 0,93 0,93
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 0,3 0,30 0,15 0,15 0,09 0,09
- Lizenzgebühren 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 0,6 0,58 0,31 0,58 -0,06 0,58 0,58 0,58 0,58
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 1,62 0,31 3,97 -0,06 2,28 2,28 1,60 1,60
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,27 0,08 0,64 -0,01 0,36 0,28 0,26 0,20

Summe Kapitalentgelte 6,0
- Schuldzinsen 3,1 1,04 3,09 1,55 1,55 0,00 0,00
- Miete & Leasingzahlungen (1/2) 0,3 0,30 0,15 0,15 0,00 0,00
- Lizenzgebühren 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Gewinn nach Zinsen 2,6 2,58 1,98 2,58 1,62 2,58 2,58 2,58 2,58
insgesamt zu versteuerndes Einkommen 3,62 1,98 5,97 1,62 4,28 4,28 2,58 2,58
Steuern/Verlustvortrag(-) 0,60 0,49 0,96 0,24 0,68 0,53 0,41 0,32

(1) Eigenkapitalanteil des wesentlich beteiligten Gesellschafters 3
(2) Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft 0
(2a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 0
(2b) Steuerlich berücksichtigtes Gesellschafterdarlehen maximal = 150% * 1 5
(2c) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen begrenzt auf maximal = 2b / 2 * 2a -
(2d) Steuerlich abziehbare Schuldzinsen 0
(2e) Nicht abzugsfähige, als Gewinn umzuqualifzierende Schuldzinsen = 2a - 2d 0
(3) Bankdarlehen an die Gesellschaft 52
(3a) Schuldzinsen bei einem Zinssatz von 6% pro Jahr 3

5(4) Kalkulatorisches Fremdkapital der gemieteten bzw. geleasten Wirtschaftsgüter

Reformmodelle

0,35 0,64

0,23

0,65

       Alle an Banken bezahlte Schuldzinsen sind derzeit immer voll abziehbar, es sei denn, der wesentlich Beteiligte bürgt und
       hinterlegt bei der kreditgebenden Bank Sicherheiten (´back-to-back-Finanzierung´).

Mindeststeuer

(1)

Eigenkapitalrendite nach Steuern

(2a) (2b) (2c)Unternehmen musste nach Aufkauf durch 
einen Finanzinvestor die Kaufpreisschulden 
übernehmen und ist nun ohne Eigenkapital. 

BayernDerzeit Kommunen Bundesregierung
Steuer Generelle Steuer

Der Finanzinvestor bürgt am internationalen 
Kapitalmarkt für die erforderlichen Kredite: 
keine Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
nach §8a KStG.

Derzeit: Begrenzung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach §8a KStG 

alle Werte in Mio. €

1,22

Zurechnung von

0,46

0,741,10 1,20

auf Gewinn und auf Gewinn plus Schuldzinsen (= Kapitalentgelte) durch

kein voller hälftiger max. 60% von 
Gewinn+Schuldzinse

0,00 0,32

zu versteuerndes Einkommen und Steuer

0,08

-2,3% 4,1%

Eigenkapitalrendite nach Steuern -47,3% -57,8% -49,9% -54,9%

Dauerschuldzinsen Abzug von Schuldzinsen und Zinsanteilen bei

Steuer

Steuer

Steuer
61,5%Eigenkapitalrendite nach Steuern 49,4% 46,0% 45,4%

7,8% -1,8%
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13  Nominale Steuersätze; 
Verschuldung und Zinszahlungen von Unternehmen 

Abbildung 13.1 : Nominale Steuersätze von Kapitalgesellschaften in Europa 

 

Quelle: Deutsche Bank (2006). 
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Tabelle 13.1 : Zeitliche Entwicklung der nominalen Steuersätze für 
Kapitalgesellschaften – EU-Vergleich 

 
BE: Belgien; CZ: Tschechische Republik; DK: Dänemark; DE: Deutschland; EE: Estland; EL: 
Griechenland; ES: Spanien; FR: Frankreich; IE: Irland; IT: Italien; CY: Zypern; LV: Lettland; 
LT: Litauen; LU: Luxemburg; HU: Ungarn; MT: Malta; NL: Niederlande; AT: Österreich; PL: 
Polen: PT: Portugal; SI: Slowenien; SK: Slowakische Republik; FI: Finnland; SE: Schweden; 
UK: Großbritannien. 
Quelle: EC (2006), S. 83. 
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Tabelle 13.2 : Verschuldung der Nichtfinanziellen Unternehmen 

Mrd € 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kredite 727 842 1.266 1.347 1.367 1.334 1.254 1.259
   kurzfristige Kredite 255 252 422 431 384 371 330 330
   längerfristige Kredite 472 589 843 916 983 963 923 929
Rentenwerte 33 54 38 42 51 68 79 90
GeIdmarktpapiere 5 3 14 21 20 32 24 17
Pensionsrückstellungen 116 141 169 177 186 194 201 207
sonstige Verbindlichkeiten* 189 187 311 311 316 310 329 339
Verschuldung insgesamt 1.069 1.226 1.798 1.899 1.940 1.937 1.886 1.912

Verschuldung in % der 
Bruttowertschöpfung 127% 125% 158% 161% 162% 161% 152% 150%

kurzfristige Verschuldung in % 
der Verschuldung insgesamt 42% 36% 42% 40% 37% 37% 36% 36%

Quelle: Bundesbank (2006), S. 23.

* Handelskredite gegenüber dem Ausland, Steuerschulden und ausstehende Sozialbeiträge

Nachrichtlich
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Tabelle 13.3 : Erfolgsrechnung der Unternehmen 

Mrd € 2002 2003 2004
(1.1) Umsatz 3.476 3.466 3.583
(1.2) Bestandsveränd. an Erzeugnissen 1) 7 10 14
(1.3) =1.1+1.2 Gesamtleistung 3.483 3.476 3.597
(1.4) Zinserträge 17 17 15
(1.5) übrige Erträge 2) 176 162 150
(1.5a)    davon Erträge aus Beteiligungen 19 17 15

(1) =1.3+1.4+1.5 gesamte Erträge 3.675 3.655 3.762
(2.1) Materialaufwand 2.149 2.141 2.244
(2.2) Personalaufwand 654 648 647
(2.3) Abschreibungen 121 117 110
(2.3a)   auf Sachanlagen 3) 105 103 99
(2.3b)   sonstige 4) 16 13 11
(2.4) Zinsaufwendungen 44 41 39
(2.5) Betriebssteuern 63 68 65
(2.5a)   davon Verbrauchssteuern 58 63 62
(2.6) übrige Aufwendungen 5) 520 519 522
(2.7) =2.1+..+2.6 Aufwendungen 6) 3.551 3.533 3.627
(3) Jahresergebnis vor Gewinnsteuern 125 122 135
(4) Steuern vom Einkommen und Ertrag 7) 28 28 30
(5) =3-4 Jahresergebnis 97 94 105

8) Jahresergebnis, Abschreibungen, Veränderung der Rückstellungen, des Sonderpostens mit Rück-
     lageanteil und der Rechnungsabgrenzungsposten.

Quelle: Bundesbank (2006), S. 62.

6) Steuern vom Einkommen und Ertrag.

1) Einschließlich anderer aktivierter Eigenleistungen.

Werte sind aus einer umfangreichen Stichprobe hochgerechnete Ergebnisse.

9) Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand.

5) Ohne Aufwendungen aus Verlustübernahmen sowie aus Gewinnabführungen.

4) Uberwiegend Abschreibungen auf Forderungen, Wertpapiere und Beteiligungen. 

3) Einschließlich Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. 

2) Ohne Erträge aus Gewinnübernahmen sowie aus Verlustabführungen.

7) Bei Personengesellschaften und Einzelkaufleuten nur Gewerbeertragssteuer. Hinweis: Die angege-
     benen Werte sind aus der HGB für den Steueraufwand, nicht die tatsächlich bezahlten Steuern.
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Tabelle 13.4 : Zinszahlungen und Unternehmensgewinne 

(1) Zinsertrag 18 293
(2) Zinszahlung 45 237
(3) Unternehmensgewinne 242 58
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 19%
(1) Zinsertrag 20 297
(2) Zinszahlung 48 248
(3) Unternehmensgewinne 223 66
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 22%
(1) Zinsertrag 15 351 1
(2) Zinszahlung 69 228 70
(3) Unternehmensgewinne 239 65
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 29%
(1) Zinsertrag 21 398 2
(2) Zinszahlung 79 278 72
(3) Unternehmensgewinne 269 52
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 29%
(1) Zinsertrag 23 423 2
(2) Zinszahlung 79 303 74
(3) Unternehmensgewinne 273 56
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 29%
(1) Zinsertrag 18 333 1
(2) Zinszahlung 74 213 70
(3) Unternehmensgewinne 260 67
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 29%
(1) tatsächlicher Zinsertrag 17 331 1
(2) tatsächliche Zinszahlung 63 210 74
(3) Unternehmensgewinne 301 67
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 21%
(1) tatsächlicher Zinsertrag 14 337 1
(2) tatsächliche Zinszahlung 60 208 72
(3) Unternehmensgewinne 335 73
(4) = 2/3 Zinszahlung / Unternehmensgewinn 18%

2002

2003

2004

2005

Nicht-
finanzielleMrd. €

Quelle: Für Unternehmensgewinne:  destatis (2006b), Tab. 3.4.2; für in 2005 tatsächlich bezahlte Zinsen: 
destatis (2006b), S. 27, Tabelle 1 Konten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, II.1.2.1 
Unternehmensgewinnkonto; entsprechende Jahrgänge für die früheren Jahre. Die Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung gibt erst ab 2004 neben den FISIM-korrigierten Zinsen auch tatsächlich bezahlte Zinsen an. 
Die tatsächlich bezahlten Zinsen der Nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften vor 2003 sind deshalb 
wahrscheinlich etwas höher als angegeben und deshalb kursiv gesetzt.

Finan-
zielle

Einzelunter
nehmer

Vermieter 
etc.

Gesellschaften
(AG, GmbH, KG etc.)

1998

1999

2000

2001
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Tabelle 13.5 zeigt Gewinn und bezahlte Schuldzinsen laut Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnung für den Zeitraum 2001 bis 2005. Die von Banken & Versicherungen 
bezahlten Schuldzinsen bleiben dabei außen vor, weil sie keine Kapitalentgelte er-
wirtschaften, sondern nur die erwirtschafteten und von den Unternehmen ausbezahl-
ten Schuldzinsen verwalten, und deshalb – wie bisher – die volle steuerliche Abzugs-
fähigkeit bei Gewerbe- und bei Körperschaftsteuer erhalten bleiben soll. 

Tabelle 13.5 : Gewinn, bezahlte Schuldzinsen und Gewerbesteueraufkommen 
laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für 2001 bis 2005 

Mrd. €

(1) Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen gesamt 440 453 469 524 557

(1a) bezahlte Schuldzinsen gesamt
(ohne Banken&Versicherungen) 151 34% 153 34% 144 31% 138 26% 132 24%

davon 

(2) Gewinne Kapitalgesellschaften
(AG, GmbH)

202 207 206 232 257

(2a) bezahlte Schuldzinsen 
(ohne Banken&Versicherungen) 50 25% 50 24% 47 23% 40 17% 38 15%

(3) Gewinne Personengesellschaften
(KG, OHG)

119 122 121 136 151

(3a) bezahlte Schuldzinsen
(ohne Banken&Versicherungen) 29 25% 29 24% 27 23% 23 17% 22 15%

(4) Einkommen Sonstige (Einzelunter-
nehmer, Vermieter, Privatpers. etc.)

119 124 142 155 149

(4a) bezahlte Schuldzinsen 72 60% 74 60% 70 49% 74 48% 72 48%

(4aE) davon gewerbesteuerpflichtige 
Einzelunternehmer (Handwerker etc.) 5 5 5 5 5

nachrichtlich: 

(5) Gewerbesteueraufkommen 
gesamt 25 6% 23 5% 24 5% 28 5% 31 6%

2005

Quellen: Abbildung 2.1a; Tabelle 13.4; Gewerbesteuer (2001), BMF (2006), OECD (2006), Jarass/Obermair (2005). Zu 
Z. 2 und 3: Aufteilung Schuldzinsen geschätzt gemäß Unternehmensgewinnen.

2001 2002 2003 2004

 
Insgesamt wurden 2001 rund 150 Mrd. € Schuldzinsen bezahlt, in 2005 nur noch 
rund 130 Mrd. €; Kapitalgesellschaften bezahlten 33 Mrd. € in 2001 und nur noch 25 
Mrd. € in 2005, Personengesellschaften 46 Mrd. € in 2001 und nur noch 35 Mrd. € in 
2005. 
Von den sonstigen bezahlten 72 Mrd. € Schuldzinsen in 2001 waren nur rund 5 Mrd. 
€ Schuldzinsen der Einzelgewerbetreibenden, die prinzipiell der Hinzurechnung bei 
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den Dauerschuldzinsen unterfallen, der Rest280 waren rund 31 Mrd. € von privaten 
Haushalten bezahlte Schuldzinsen für eigen genutzte Immobilien, die nicht steuerlich 
geltend gemacht werden können, rund 17 Mrd. € für vermietete Immobilien und rund 
14 Mrd. € von Freiberuflern, deren Einkünfte nicht gewerbesteuerpflichtig sind und 
deren Schuldzinsen demzufolge auch nicht bei der Hinzurechnung von Dauerschuld-
zinsen bei der Gewerbesteuer auftauchen.  
Damit ergibt sich für 2001 als Gesamtsumme der insgesamt gewerbesteuerpflichtigen 
Schuldzinsen rund 81 Mrd. €281, für 2005 rund 65 Mrd. €282.  
 
Tab. 13.6 zeigt das Volkseinkommen und seine Besteuerung von 2001 bis 2005. 

Tabelle 13.6 : Volkseinkommen und seine Besteuerung von 2001 bis 2005 
(1) (2a) (2b) (3a) (3b)

=2a/Z.4 =2b-1 =3a/1

2001
(1) Volkseinkommen 1.524 1.686 1.605 81 5,3%
(1a) darauf bezahlte Steuern und Sozialabgaben 528 507 482 -46 -8,6%

davon 
(2) Löhne 1.100 1.129 1.075 -25 -2,3%
(2a) darauf bezahlte Steuern und Sozialabgaben 410 399 380 -30 -7,3%
(3) Unternehmens- und Vermögenseinkommen 424 557 530 106 25,0%
(3a) darauf bezahlte Steuern 118 108 102 -16 -13,3%
nachrichtlich
(4) Preisindex Bruttoinlandsprodukt 100,0 105,0 5,0 5,0%
Quellen: Abbildungen 2.1a, 2.1b, 2.6a, 2.6b; destatis (2006), Tabelle 2.1.4 (Preisindex).

nominal

2005 2005-2001

real (preisbereinigt) 
Werte in Mrd. €

 

                                           
280 Zu den folgenden Aufteilungen vgl. Jarass/Obermair (2003), S. 83. Die Summe der Aufteilungen ist mit 77 Mrd. € 
wegen Neuberechnungen der VGR und Überlappungen etwas größer als die angegebene Gesamtsumme von 72 Mrd. €. 
281 = 50 Mrd. € (Tab. 13.5, Z. 2a) + 26 Mrd. € (Tab. 13.5, Z. 3a) + ca. 5 Mrd. € (Tab. 13.5, Z. 4aE). 
282 = 38 Mrd. € (Tab. 13.5, Z. 2a) + 22 Mrd. € (Tab. 13.5, Z. 3a) + ca. 5 Mrd. € (Tab. 13.5, Z. 4aE). 
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